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BMF: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der steverlich geforderten privaten Alters-
vorsorge (Altersvorsorgereformgesetz)

Das BMF hat den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geférderten priva-
ten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz) mit Datum vom 01.12.2025 veroffentlicht. Be-
reits in der vergangenen Legislaturperiode wollte das BMF mit einer Reform der privaten Alters-
vorsorge Investitionen in die private Altersvorsorge attraktiver gestalten und auf diese Weise
eine breitere Bevolkerungsschicht ansprechen. Dieses Vorhaben fiel dann jedoch nach dem Bruch
der damaligen Regierungskoalition der Diskontinuitat zum Opfer.

Mit dem neuen Referentenentwurf verfolgt das BMF nun eine dhnliche Zielsetzung. Die steuerlich
geforderte private Altersvorsorge soll grundlegend reformiert werden. Ziel ist es, ein kostengins-
tiges, einfaches, transparentes und gut erklarbares Angebot an neuen privaten Altersvorsorge-
produkten zu ermdglichen, das eine breite Bevolkerungsschicht anspricht, zur Sicherung des Le-
bensstandards im Alter in die private Altersvorsorge zu investieren. Damit diese Produkte héhere
Renditen in der Ansparphase erzielen kdnnen, werden die Kriterien, die bisher fir die Zertifizie-
rung eines Altersvorsorgevertrages gelten, neu gefasst. Neben den sicherheitsorientierten Garan-
tieprodukten mit garantiertem Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase soll auch ein forderfahiges
und zertifiziertes Altersvorsorgedepot ohne Garantie zugelassen werden, in dessen Vertragsrah-
men in Fonds, aber auch in andere fir Kleinanlegerinnen und Kleinanleger geeignete Anlageklas-
sen investiert werden kann. Kinftig soll seitens der Anbieter von Altersvorsorgevertragen auch
ein Standardprodukt angeboten werden: Dabei handelt es sich um ein besonders einfaches Al-
tersvorsorgedepot, das einen einfachen Sparplan mit reduzierten Wahlmoglichkeiten fir Alters-
vorsorgende darstellt und nur dann individuelle Entscheidungen erfordert, wenn Altersvorsor-
gende von diesen Standardeinstellungen abweichen wollen. Zudem ist beim Standardprodukt die
durchschnittliche jahrliche Renditeminderung durch Kosten Uber die Vertragslaufzeit (Effektivkos-
ten) auf maximal 1,5 Prozent begrenzt. Mit dieser Kostenobergrenze wird der Fokus der Kapitalan-
lage des Standardprodukts auf einfache Fonds mit begrenzten Kosten unterstrichen und gleich-
zeitig ein breites Angebot von Standardprodukten ermoglicht.

An den bisherigen Grundsatzen der steuerlichen Férdersystematik, also einer steuerlichen Frei-
stellung der Beitrage in der Ansparphase und einer nachgelagerten Besteuerung in der Auszah-
lungsphase, wird festgehalten. Um jedoch starkere und leicht verstandliche Sparanreize zu setzen
und Birokratie abzubauen, wird die Zulagenforderung zukinftig beitragsproportional ausgestal-
tet. Die individuelle Mindesteigenbeitragsberechnung fir den Erhalt der maximalen Zulage wird
so entfallen. Altersvorsorgende mit Kindern werden durch eine beitragsproportionale Kinderzu-
lage gefordert, die ab Eigenbeitragen von 100 Euro pro Monat in voller Hohe ausgezahlt wird.
Kleinanleger mit Eigenbeitragen bis zu dieser Hohe werden auch bei der Grundzulage durch ei-
nen erhohten Fordersatz besonders unterstitzt. Diese Gruppen erreichen damit hohere Forder-
quoten, wovon insbesondere Altersvorsorgende mit geringen und mittleren Einkommen profitie-
ren. Weitere Forder- und Steuerregelungen werden entbirokratisiert, beispielsweise die Besteue-
rung von Wohnfdrderkonten nach einer wohnungswirtschaftlichen Verwendung des Altersvorsor-
gevermogens. Bestandsvertrage kdnnen mit bisheriger Férderung weitergefUhrt werden. Optio-
nal kann der Altersvorsorgende in die neue Férderung wechseln.

Neben Anderungen an den Zertifizierungsanforderungen fir steuverlich geférderte Altersvorsorge-
vertrage werden vom BMF folgende Anderungen an der steuerlichen Férderung angefihrt:

»  Wegfall der einkommensabhangigen Mindesteigenbeitragsberechnung und damit in Zusam-
menhang stehenden Zulagekirzungen;
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»  EinfUhrung einer beitragsproportionalen Grundzulage von 30 Cent fir jeden Euro Eigenspar-
leistung bis zu einem jahrlichen Betrag von 1.200 Euro, 20 Cent fir jeden Euro fur jahrliche Ei-
genbeitrage von 1.201 Euro bis zu einem Hochstbetrag von 1.800 Euro;

»  EinfUhrung einer beitragsproportionalen Kinderzulage pro Kind von 25 Cent fir jeden Euro Ei-
gensparleistung bis zu einem jahrlichen Betrag von 1.200 Euro (héchstens 300 Euro pro Kind);

> Abbau von Komplexitat bei der Kapitalentnahme fir selbstgenutztes Wohneigentum (Eigen-
heimrenten-Forderung);

»  Weitere BUrokratieabbaumalRnahmen (z. B. Entkopplung der Zuordnung der Kinderzulage bei
Eltern verschiedenen Geschlechts vom Geschlecht der Elternteile);

» Bestandsschutz fUr bestehende Altersvorsorgevertrage: Bestandsvertrage kdnnen mit bisheri-
ger Forderung weitergefihrt werden, auch ein Wechsel in die neue Forderung durch Erklarung
gegeniiber dem Anbieter ist mdglich. Eine forderunschadliche Ubertragung auf ein neues Al-
tersvorsorgeprodukt ist ebenfalls moglich;

> Verbesserungen fUr die Bestandsvertrage: Verzicht auf die verpflichtende Teilkapitalverren-
tung bei einem Auszahlungsplan im Konsens der Vertragsparteien.

BMF: Entwurf der ,,Mindeststeuer-Bericht-Verordnung" (MinStBV) - vormals Mindeststeuerver-
ordnung (MinStV) - dem Bundesrat zugeleitet

Das BMF hatte bereits am 29.09.2025 den Referentenentwurf fir eine Verordnung zur Durchfih-
rung des Mindeststeuergesetzes (Mindeststeuerverordnung - MinStV) veroffentlicht (vgl. TAX
WEEKLY # 33/2025). Durch das Mindeststeuergesetz sind Unternehmensgruppen u.a. dazu ver-
pflichtet, einen Mindeststeuer-Bericht (GloBE Information Return) einzureichen.

Die nun dem Bundesrat zur Zustimmung zugeleitete Verordnung tragt die spezifischere Bezeich-
nung ,Mindeststeuer-Bericht-Verordnung" (MinStBV).

Die MinStBYV fUhrt die Inhalte des Referentenentwurfs weitgehend fort, allerdings mit systemati-
scher Neuordnung der Paragraphen. Aus vormals vier Paragraphen wurden nun sieben Paragra-

phen. Neben redaktionellen Anderungen wurden insbesondere eigene Vorschriften zum Anwen-
dungsbereich (§ 1), zur zustandigen Behorde (§ 3) sowie zu den einzelnen Abschnitten des Min-

deststeuer-Berichts (§ 4) aufgenommen.

Als Anwendungsbereich wird in § 1 MinStBV nun ausdriUcklich der automatische Informationsaus-
tausch im Zusammenhang mit den Berichtspflichten nach dem MinStG mit den Vertragsstaaten
genannt. Als zustandige Behorde ist in § 3 MinStBV weiterhin das Bundeszentralamt fir Steuern
benannt.

Die zentrale Neuerung ist die Definition des Mindeststeuerberichts in § 4 Abs. 1 MinStBV. Dabei
wird auf die DAC9-Standardvorlage gemal Anhang VII Abschnitt IV der Richtlinie (EU)
2011/16/EU verwiesen, welche mit dem GloBE Information Return (,GIR") der OECD vom Januar
2025 identisch ist. Folglich wird die DAC9-Mustervorlage fur deutsche Steuerpflichtige verbind-
lich.

Nach § 7 MinStBV (vormals § 4 MinStV-E) ist der Mindeststeuer-Bericht weiterhin auf Basis der
GloBE-Mustervorschriften zu erstellen. Weitere Konkretisierungen zum Ausfillen des Berichts wur-
den in der endgdiltigen Verordnung leider nicht erganzt.
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Die Mindeststeuerverordnung soll weiterhin am Tag nach ihrer Verkindung im Bundesgesetzblatt
in Kraft treten. Die noch erforderliche Zustimmung des Bundesrats wird am 19.12.2025 erwartet.
Damit ware die Verordnung bereits fir die Erstellung der Mindeststeuer-Berichte fir das Ge-
schaftsjahr 2024 mallgeblich.

BMF: Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekostenvergitungen bei betrieblich und
beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 01.01.2026

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 05.12.2025 neue Pauschbetrage fir Verpfle-
gungsmehraufwendungen und Ubernachtungskostenpauschalen fir beruflich veranlasste Aus-
wartstatigkeiten im Ausland bekannt gegeben. Diese neuen sog. Auslandsreisekosten sind fir Rei-
sen ab 2026 anzuwenden. Die geanderten Auslandsreisekosten sind auch fir die steuerfreie Reise-
kostenerstattung durch den Arbeitgeber bedeutsam (§ 3 Nr. 16 EStG).

BFH: Grundsteuer ,,Bundesmodell" wird fir verfassungskonform gehalten

Der BFH hat in drei Verfahren - Rechtssachen Il R 25/24, 11 R 31/24 und Il R 3/25 - aufgrund
muUndlicher Verhandlung am 12.11.2025 entschieden, dass er die Vorschriften des Ertragswertver-
fahrens, die nach dem sogenannten Bundesmodell in elf Landern fir die Bewertung von Woh-
nungseigentum als Grundlage fUr die Berechnung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herange-
zogen werden, fur verfassungskonform halt. Vgl. hierzu die ausfihrliche Pressemitteilung vom
10.12.2025. Der BFH hat damit nicht von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, die Frage zur Ver-
fassungsmalRigkeit des Bundesmodells im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens nach Art. 100
GG dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen. Da bereits mehrere Klager des
Verfahrens angekindigt haben, dass sie den Weg zum Bundesverfassungsgericht beschreiten
werden, ist hier allerdings noch nicht das letzte Wort gesprochen. Mindliche Verhandlungen zum
.Ladndermodell Baden-Wirttemberg" plant der BFH fir April 2026.
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Alle am 11.12.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen | Entschei-
dungsdatum

|R13/22 16.07.2025

| R20/22 16.07.2025

IR 50/21 27.08.2025

IR12/24 30.07.2025
VII B 80/25
(AdV) 26.11.2025
VIl B 81/25
(AdV) 26.11.2025

Stichwort

Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG auf Besitz-Personengesell-
schaften in Schenkungsfallen

Verlustabzugssperre zur Verhinderung einer doppelten Nutzung
von Organschaftsverlusten im In- und Ausland

Entfallen der Steuerverginstigung nach § 5 Abs. 2 GrEStG in-
folge eines Insolvenzplans

Schenkungsteuer: Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 15 und
17 ErbStG

Einziehung einer aus Russland stammenden Schiffsladung - Be-
griff des "Verbringens" nach Art. 3i der Verordnung (EU) Nr.
833/2014 - Bedeutung von Nothafenrecht und SeeRUbk im
Sanktionsrecht

Einziehung eines nach Art. 3s der Verordnung (EU) Nr. 833 /2014
gelisteten Schiffs - Nothafenrecht und Ausfuhrverbot

Alle am 11.12.2025 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum

Kurzfristiger Eigenhandelserfolg durch Einsatz eigener Ak-
IR 26/22 2.07.202 . .
e 02.07.2025 tien als "Akquisitionswahrung"
VIl B 138/94 90.11.2095 Z.ula55|gke|t einer N|$:htzulassungsbeschwerde - Pfandung

einer Internet-Domain

Behandlung eines von einem Ehegatten fir die unentgeltli-
VIII S 27 /24 . .. .
AdV 18.11.2025 che Mitarbeit im Betrieb des anderen Ehegatten genutzten
L Arbeitszimmers
VIl R 17 /23 17.09.2095 Verdeckte Gewinnausschittung bei Abfindung einer Pensi-

onszusage

Alle bis zum 12.12.2025 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nummer 18 Umsatz-
Ncs3-s 11.19.9095 steuergesetz (UStG) fUr Umsatze eines Wohlfahrtsver-
7175/00036/001/054 T bands z. B. aus dem Betrieb eines Second-Hand-Ladens

oder einer Fahrradreparaturwerkstatt
mca2-s 08.19.2095 Umsatzsteuer bei der Verwaltung unselbstandiger Stif-
7100/00097/037 /064 T tungen
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520355/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510239/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520356/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520357/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520359/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520359/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520360/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520360/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520353/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550214/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550207/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550207/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202550213/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-11-steuerbefr-umsaetze-wohlfahrtsverband.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-11-steuerbefr-umsaetze-wohlfahrtsverband.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-08-verwaltung-unselbstaendiger-stiftungen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2025-12-08-verwaltung-unselbstaendiger-stiftungen.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum
IVC6-S Bewertung von Tieren in land- und forstwirtschaftli-
2170/00015/002/094 08.12.2025 chen Betrieben nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2 so-
IVD4-S B wie nach § 6 Absatz 2 und 2a Einkommensteuergesetz
2163/00007/005 (EStG)
Verlangerung des Anwendungszeitraums des BMF-
Schreibens vom 31. Marz 2022 (BStBI I, 345) zur Unter-
IVC2-S bringung von Kriegsflichtlingen aus der Ukraine durch
05.12.2025 . .
1900/01934/009/023 Vermietungsgenossenschaften und Vermietungsver-
eine im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 10 des Korper-
schaftsteuergesetzes
Steuerliche Behandlung von Reisekosten und Reisekos-
%0%/007/012 05.12.2025 tenvergitungen bei betrieblich und beruflich veran-
lassten Auslandsreisen ab 1. Januar 2026
IVD5-S 04.19.2025 Steuerliche Mallnahmen zur Unterstitzung der vom
2223/00044/030/052 R Krieg in der Ukraine Geschadigten
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-12-08-bewertung-tiere-land-forst.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-12-08-bewertung-tiere-land-forst.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-12-08-bewertung-tiere-land-forst.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-12-08-bewertung-tiere-land-forst.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2025-12-05-unterbringung-fluechtl-ukraine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2025-12-05-unterbringung-fluechtl-ukraine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-12-05-steuerliche-behandlung-reisekosten-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2025-12-05-steuerliche-behandlung-reisekosten-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-12-04-steuerl-massnahmen-krieg-ukraine.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2025-12-04-steuerl-massnahmen-krieg-ukraine.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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Referentenentwurf

des Bundesministeriums der Finanzen

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geférderten privaten
Altersvorsorge

(Altersvorsorgereformgesetz)

A. Problem und Ziel

Neben der gesetzlichen Rente soll eine erganzende, freiwillige Altersvorsorge einen Beitrag
dazu leisten, den personlichen Lebensstandard im Alter zu sichern. Der Staat férdert daher
sowohl die betriebliche Altersversorgung als auch die private Altersvorsorge, damit Burge-
rinnen und Blrger durch Ersparnisbildung eine zusatzliche Altersvorsorge aufbauen.

Ende 2024 gab es rund 15 Millionen private Altersvorsorgevertrage. Gegenuliber den heuti-
gen Bezieherinnen und Beziehern von Alterseinklnften haben seit der Einfiihrung der Ries-
ter-Forderung im Jahr 2002 damit deutlich mehr Personen im erwerbsfahigen Alter eine
zusatzliche Anwartschaft aufgebaut. Aber nach einer anfanglich stark steigenden Anzahl
an Vertragsabschlissen verlangsamte sich in den letzten Jahren diese Dynamik. Die Ge-
samtzahl der privaten Altersvorsorgevertrage ist seit dem Jahr 2018 sogar leicht ricklaufig.

Grinde fur diese Entwicklung liegen in der langen Niedrigzinsphase, aber auch in kosten-
treibenden und renditemindernden Vorgaben fir steuerlich geforderte Altersvorsorgever-
trage. Zudem fihren die teilweise hohen Kosten und geringen Renditen der Vertrage, die
komplexe Forderung, eine geringe Flexibilitat Gber den Lebenszyklus und die mangelnde
Transparenz bei der Produktauswahl dazu, dass geférderte private Altersvorsorgeprodukte
weniger nachgefragt werden. Zahlreiche Anbieter haben sich in den letzten Jahren aus dem
Markt zurtickgezogen, da unter den gegebenen Bedingungen die Beitragserhaltungszu-
sage nicht zu erwirtschaften sei. Aus diesen Griinden ist eine grundlegende Reform der
steuerlich geférderten privaten Altersvorsorge (im Folgenden: ,private Altersvorsorge®) er-
forderlich.

Ziel dieser Reform ist es, ein effizientes erganzendes Angebot von Altersvorsorgevertragen
fur breite Bevolkerungsgruppen zu schaffen. Dafur soll die private Altersvorsorge kosten-
gunstiger, renditestarker, unburokratischer, flexibler, einfacher und transparenter werden,
um ihre Attraktivitat insgesamt und damit ihren Verbreitungsgrad zu erhéhen. Von der ver-
einfachten staatlichen Férderung sollen insbesondere die Bezieher von kleinen und mittle-
ren Einkommen profitieren.

Dieser Entwurf steht im Kontext der Resolution der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 25. September 2015 ,Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fir
nachhaltige Entwicklung“ und tragt insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels
Lkeine Armut” bei.

B. Losung

Mit dem vorliegenden Entwurf wird die private Altersvorsorge mit dem Ziel einer Revitalisie-
rung umfassend reformiert. Die im Dialog mit Wissenschaft, Anbietern und Verbraucher-
schutz deutlich gewordenen Hemmnisse im Hinblick auf Attraktivitat und Verbreitung der
privaten Altersvorsorge werden durch zielgerichtete Anpassungen der Produktvorgaben
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und Vereinfachungen bei der steuerlichen Forderung beseitigt. Dabei werden unter ande-
rem Empfehlungen der Fokusgruppe private Altersvorsorge aufgegriffen.

Neben den sicherheitsorientierten Garantieprodukten wird klinftig auch ein renditeorientier-
tes Altersvorsorgedepot ohne Garantien zugelassen. Um Blrgerinnen und Blrgern die Aus-
wahl zu erleichtern, werden Altersvorsorgevertrage kunftig auch als Standardprodukt
(,Standarddepot Altersvorsorge — Standarddepot®) angeboten, flr das zusatzliche gesetz-
lich festgelegte Anforderungen gelten. Beim Standardprodukt sind individuelle Entschei-
dungen nur dann erforderlich, wenn Altersvorsorgende explizit von Standardeinstellungen
abweichen wollen. Beim Standardprodukt wird die durchschnittliche jahrliche Renditemin-
derung durch Kosten Uber die Vertragslaufzeit (Effektivkosten) auf maximal 1,5 Prozent be-
grenzt.

Gleichzeitig werden die Zertifizierungskriterien durch eine Fokussierung auf die Altersvor-
sorge gestrafft, um einerseits die Kosten zu senken und andererseits die Vergleichbarkeit
der Produkte zu erhdéhen. Zur Starkung des Wettbewerbs unter den Anbietern werden die
Abschlusskosten von Altersvorsorgevertragen kinftig auf die gesamte Vertragslaufzeit ver-
teilt. So wird im Falle eines Vertragswechsels eine Doppelbelastung mit Abschlusskosten
verhindert. Die Attraktivitat der privaten Altersvorsorge und der Wettbewerb unter den An-
bietern sollen dartber hinaus durch eine Flexibilisierung der Auszahlungsphase gesteigert
werden. Kinftig kdnnen sich Altersvorsorgende neben lebenslangen Leistungen auch fir
langlaufende Auszahlungsplane bis mindestens zum 85. Lebensjahr entscheiden. Um flr
Bilrgerinnen und Burger die Transparenz zu erhéhen und Produktvergleiche zu vereinfa-
chen, sollen die Produktinformationen der am Markt angebotenen Altersvorsorgevertrage
standardisiert Dritten zur Verfliigung gestellt werden.

An den bisherigen Grundsatzen der steuerlichen Fordersystematik, also einer steuerlichen
Freistellung der Beitrage in der Ansparphase und einer nachgelagerten Besteuerung in der
Auszahlungsphase, wird festgehalten. Um jedoch starkere und leicht verstandliche Spar-
anreize zu setzen und Burokratie abzubauen, wird die Zulagenforderung zukuinftig beitrags-
proportional ausgestaltet; die individuelle Mindesteigenbeitragsberechnung fir den Erhalt
der maximalen Zulage kann so entfallen. Altersvorsorgende mit Kindern werden durch eine
beitragsproportionale Kinderzulage geférdert, die ab Eigenbeitragen von 100 Euro pro Mo-
nat in voller HOhe ausgezahlt wird. Kleinanleger mit Eigenbeitragen bis zu dieser Hohe
werden auch bei der Grundzulage durch einen erhéhten Férdersatz besonders unterstitzt.
Diese Gruppen erreichen damit héhere Férderquoten, wovon insbesondere Altersvorsor-
gende mit geringen und mittleren Einkommen profitieren. Weitere Foérder- und Steuerrege-
lungen werden entburokratisiert, beispielsweise bei der Besteuerung von Wohnférderkon-
ten nach einer wohnungswirtschaftlichen Verwendung des Altersvorsorgevermogens. Be-
standsvertrage kdnnen mit bisheriger Férderung weitergefuhrt werden; optional ist auch ein
Wechsel in die neue Férderung moglich.

C. Alternativen

Ohne eine Reform wirde sich das Angebot an Altersvorsorgeprodukten nicht grundsatzlich
verbessern, sodass sich der derzeitige Riickgang der Verbreitung der privaten Altersvor-
sorge fortsetzen kénnte. Im Ergebnis kdnnte die Verbreitung der zusatzlichen Altersvor-
sorge im Alter abnehmen.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

(Steuermehr- und -mindereinnahmen (=) in Mio. Euro)

volle Jahreswirkung™

2028

Gebietskorperschaft

2026 2027 2029 2030

Insgesamt - . . . -5

Bund - . . . -3

Lander - . . . -1

Gemeinden - . . . -1

Kassenjahr

2028

2026 2027 2029 2030

Insgesamt -

Bund -

Lander -

Gemeinden -

R Wirkung im Veranlagungsjahr

Die Reform fuhrt zu Steuermindereinnahmen von 5 Millionen Euro pro Jahr fiir die Jahre ab
2030. Die Steuermindereinnahmen sind nur geringfiigig, da die durchschnittliche Forder-
summe nach neuer Forderung in etwa auf dem Niveau der bisherigen Forderung liegt.

Im Zeitverlauf wiirden zusatzliche Steuermindereinnahmen entstehen, sofern es zu einem
Uber wegfallende Bestandsvertrdge hinausgehenden Vertragszuwachs kommt (GréRen-
ordnung: 45 Millionen Euro pro Jahr pro 100.000 zusatzliche Vertrage). Zudem koénnte der
selektive Wechsel von Bestandsvertragen in die neue Férderung mit Steuermindereinnah-
men verbunden sein (GroRenordnung: 10 Millionen Euro pro Jahr pro 100.000 Bestands-
wechsler, fur die sich ein Wechsel potentiell lohnen kénnte).

Die Regelungen flihren beim Einzelplan 08 fiur die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 insgesamt
zu einem Mehrbedarf von 32 614 Tausend Euro sowie dauerhaft von insgesamt 4,0 Plan-
stellen/Stellen.

Im Einzelnen fallen beim BZSt und der ZfA sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an:

HH-Jahr 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 |
Kapitel

MaBnahme inT€ ‘
0811 Zuweisungen an den Versorgungs- 14 27 27 27

fonds
Summe 14 27 27 27
0815 Ausgaben beim BZSt inklusive ZfA 0 13476 13711 3 666 1 666
Summe 0 13 476 13711 3 666 1666
Summe Epl. 08 / HH-Jahr 0 13 490 13738 3693 1693

Die titelgenaue Aufschlisselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt

und der ZfA ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begriindung

ersichtlich.
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Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmaRig im Einzelplan

08 ausgeglichen werden.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Veranderung des jahrlichen Zeitaufwands (in Stunden): -917 667,0
Veranderung des jahrlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): 0,0
Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden): 134 584,0
Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro): 614,0
E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft
Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands (in Tsd. Euro): -4011,0
davon Birokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 121,0
Einmaliger Erflllungsaufwand (in Tsd. Euro): 2918,0
davon durch Einflihrung oder Anpassung digitaler Prozessablaufe (in 2917,0
Tsd. Euro):

Der laufende Erflullungsaufwand fur die Wirtschaft unterliegt der ,One in, one out“-Regelung
(Kabinettbeschluss vom 25. Marz 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein ,Out® in H6he
von rund 4 Mio Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen flir Regelungs-

vorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfigung.

E.3 Erflullungsaufwand der Verwaltung

Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands (in Tsd. Euro): -8040,0
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): -4 345,0
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -3695,0
davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 0,0
Einmaliger Erflllungsaufwand (in Tsd. Euro): 229,0
davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 229,0
davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 0,0
davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 0,0

Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfullungsaufwand der Verwaltung wird auf
die ausfuhrlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrindung verwiesen.





-5- Bearbeitungsstand: 01.12.2025 11:21

Durch die gesetzlichen Anderungen im EStG in den Jahren 2027 und 2028 entsteht in den
Landern ein einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand im Gesamtvorhaben
KONSENS. Die Héhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifizierbar.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft entstehen durch die erhobenen Gebihren fir die Zertifizierung eines Alters-
vorsorgevertrags durch das Bundeszentralamt flr Steuern in den Jahren 2026 und 2027
direkte sonstige Kosten in Hohe von insgesamt rund 8 Millionen Euro.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geforderten privaten
Altersvorsorge

(Altersvorsorgereformgesetz)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Inhaltsubersicht
Artikel 1 Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]
Artikel 2 Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2027]
Artikel 3~ Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028]
Artikel 4  Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2028]
Artikel 5 Anderung des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes [TnV]

Artikel 6 Weitere Anderung des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes
[1.1.2027]

Artikel 7 Weitere Anderung des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes
[1.1.2028]

Artikel 8  Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung [TnV]

Artikel 9 Weitere Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung [1.1.2027]
Artikel 10  Weitere Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung [1.1.2028]
Artikel 11 Anderung des Wertpapierhandelsgesetzes [1.1.2027]

Artikel 12 Anderung des Versicherungsvertragsgesetzes [1.1.2027]

Artikel 13 Anderung der VVG-Informationspflichtenverordnung [1.1.2027]

Artikel 14  Inkrafttreten

Artikel 1

Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV]

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 161) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:
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1. § 82 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 8 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Bei einer Wiederaufnahme der Selbstnutzung nach § 92a Absatz 3 Satz 9 Num-
mer 5 oder bei einem beruflich bedingten Umzug nach § 92a Absatz 4 gelten

1. im Beitragsjahr des Wegzugs auch die nach dem Wegzug und
2. im Beitragsjahr des Wiedereinzugs auch die vor dem Wiedereinzug

geleisteten Beitrage und Tilgungsleistungen als Altersvorsorgebeitrage nach
Satz 1.°

b) Absatz 5 wird gestrichen.

2. In § 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe ,von Amts wegen® durch die An-
gabe ,nach Nummer 1, 2 oder 4“ ersetzt.

3. §92 Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:
,2. die Ermittlungsergebnisse (§ 90) im abgelaufenen Beitragsjahr,*.
4. § 93 Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»+Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Beginn der Auszahlungs-
phase gelten nicht als schadliche Verwendung.*

Artikel 2

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2027]

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. § 10a wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

»(1) In der inlandischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte
kénnen Altersvorsorgebeitrage (§ 82) jahrlich bis zu 1 800 Euro zuzlglich der da-
fur nach Abschnitt XI zustehenden Zulage als Sonderausgaben abziehen; das
Gleiche gilt fir

1.  Empfanger von inlandischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz
oder einem Landesbesoldungsgesetz,

2. Empfanger von Amtsbezigen aus einem inlandischen Amtsverhaltnis, deren
Versorgungsrecht die entsprechende Anwendung des § 69e Absatz 3 und 4
des Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht,

3. die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch versicherungsfrei Beschéftigten, die nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 oder nach § 230 Absatz 2 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialge-
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setzbuch von der Versicherungspflicht befreiten Beschaftigten, deren Versor-
gungsrecht die entsprechende Anwendung des § 69e Absatz 3 und 4 des Be-
amtenversorgungsgesetzes vorsieht,

4. Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die ohne Besoldung
beurlaubt sind, fUr die Zeit einer Beschaftigung, wenn wahrend der Beurlau-
bung die Gewahrleistung einer Versorgungsanwartschaft unter den Voraus-
setzungen des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
auf diese Beschaftigung erstreckt wird, und

5. Steuerpflichtige im Sinne der Nummern 1 bis 4, die beurlaubt sind und des-
halb keine Besoldung, Amtsbezlige oder Entgelt erhalten, sofern sie eine An-
rechnung von Kindererziehungszeiten nach § 56 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch in Anspruch nehmen kénnten, wenn die Versicherungsfreiheit in
der inlandischen gesetzlichen Rentenversicherung nicht bestehen wirde,

wenn sie spatestens bis zum Ablauf des Beitragsjahres (§ 88) gegenuber der zu-
standigen Stelle (§ 81a) schriftlich oder elektronisch eingewilligt haben, dass diese
der zentralen Stelle (§ 81) jahrlich unter Angabe der Identifikationsnummer die Zu-
gehorigkeit zum beglinstigten Personenkreis bestatigt und die zentrale Stelle diese
Bestatigung fur das Zulageverfahren verarbeiten darf.*

b) Nach Absatz 2 Satz 3 wird der folgende Satz eingefugt:
JAbsatz 1 Satz 5 ist anzuwenden.”

c) In Absatz 3 Satz 3 und 4 wird jeweils die Angabe ,60 Euro“ durch die Angabe
,120 Euro“ ersetzt.

§ 22 Nummer 5 Satz 7 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

.Bei erstmaligem Bezug von Leistungen, in den Fallen des § 93 Absatz 1 sowie bei
Anderung der im Kalenderjahr auszuzahlenden Leistung hat der Anbieter (§ 80) nach
Ablauf des Kalenderjahres dem Steuerpflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem
Muster den Betrag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen im
Sinne der Satze 1 bis 3 je gesondert mitzuteilen; mit Einverstandnis des Steuerpflich-
tigen kann die Mitteilung elektronisch bereitgestellt werden; nach der erstmaligen Uber-
mittlung kann der Steuerpflichtige auf die Erteilung weiterer Bescheinigungen verzich-
ten.”

§ 52 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 50 wird folgender Absatz 50a eingefugt:

»(50a) Fir zertifizierte Altersvorsorgevertrage, die vor dem 1. Januar 2027
abgeschlossen wurden (Bestandsvertrag), gelten die §§ 10a, 79, 82, 84, 85 Ab-
satz 1 und die §§ 86, 89 und 91 sowie die §§ 7, 10 und 14 der Altersvorsorge-
Durchfihrungsverordnung in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung
bis zum Beginn der Auszahlungsphase weiter. Satz 1 gilt auch fir Vereinbarungen,
nach denen mindestens ein Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82 Absatz 2 an
Versorgungseinrichtungen der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung
geleistet wird, der vor dem 1. Januar 2028 nach § 10a Absatz 5 bescheinigt wurde.
Der Anbieter (§ 80), bei dem der Bestandsvertrag abgeschlossen oder vereinbart
wurde, hat mit der Ubermittlung der Vertragsdaten nach § 10a Absatz 5 und nach
§ 89 Absatz 2 das Vorliegen eines Bestandsvertrages zu bestatigen. Der Zulage-
berechtigte kann gegeniber seinem Anbieter erklaren, dass er ab dem Beitrags-
jahr, in dem die Erklarung dem Anbieter vorliegt, die Anwendung der





c)
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§§ 10a, 79, 82, 84, 85 Absatz 1 und die §§ 86, 89 und 91 sowie der §§ 7, 10 und
14 der Altersvorsorge-Durchflihrungsverordnung in der geltenden Fassung fir den
Bestandsvertrag wiinscht. Die Erklarung kann nicht widerrufen werden und gilt ein-
heitlich fur alle Bestandsvertrage des Zulageberechtigten. Schliefl3t der Zulagebe-
rechtigte nach dem 31. Dezember 2026 einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag
ab, gilt die Erklarung nach Satz 4 als erteilt. Satz 6 gilt entsprechend, wenn auf-
grund einer Vereinbarung mindestens ein Altersvorsorgebeitrag im Sinne des § 82
Absatz 2 an eine Versorgungseinrichtung der kapitalgedeckten betrieblichen Al-
tersversorgung geleistet wird und erstmals nach dem 31. Dezember 2027 nach
§ 10a Absatz 5 bescheinigt wurde. Besteht nach § 79 Satz 2 eine mittelbare Zula-
geberechtigung fir den Ehegatten, so gilt die Erklarung nach Satz 4 oder nach
Satz 6 auch fur den Bestandsvertrag des nach § 79 Satz 2 mittelbar zulageberech-
tigten Ehegatten als erteilt, wenn dieser erstmals nach der Abgabe der Erklarung
seines Ehegatten nach Satz 4 oder nach dem Abschlusses eines Altersvorsorge-
vertrages seines Ehegattens nach Satz 6 eine Zulage beantragt; Satz 7 ist ent-
sprechend anzuwenden. Der Anbieter des neuen Altersvorsorgevertrages hat den
Zulageberechtigten vor Vertragsabschluss auf diese Regelung und die damit ver-
bundenen Folgen hinzuweisen. Liegt eine Erklarung nach Satz 4 vor oder gilt eine
solche Erklarung nach Satz 6, 7 oder 8 als erteilt, entfallt die Bestatigung des An-
bieters nach Satz 3. Hat ein Anbieter eines weiteren Bestandsvertrages keine
Kenntnis davon, dass eine Erklarung nach Satz 4 vorliegt oder eine solche Erkla-
rung nach Satz 6, 7 oder 8 als erteilt gilt, teilt die zentrale Stelle (§ 81) dies bei
Kenntnis dem Anbieter mit. Beantragt ein nach § 79 Satz 2 mittelbar zulagebe-
rechtigter Ehegatte flr seinen Altersvorsorgevertrag, der kein Bestandsvertrag
nach Satz 1 ist, eine Zulage und hat der unmittelbar forderberechtigte Ehegatte
einen Bestandsvertrag, ist die Beantragung der Zulage flr den mittelbar zulagebe-
rechtigten Ehegatten abzulehnen.”

Nach Absatz 51 wird folgender Absatz 51a eingeflgt:

.(51a)  Wird gefordertes Altersvorsorgevermdgen aus einem Vertrag ausge-
zahlt, der vor dem 1. Januar 2027 abgeschlossen wurde, ist § 93 Absatz 1 Satz 4
Buchstabe a und b in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung anzu-
wenden.”

Der bisherige Absatz 51a wird zu Absatz 51b.

In § 79 Satz 2 Nummer 4 wird die Angabe ,60 Euro“ durch die Angabe ,120 Euro® er-
setzt.

§ 82 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Nummer 2 wird die Angabe ,hat.” durch die Angabe ,hat, oder” ersetzt.
bb) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefugt:

,3. fur den Zulageberechtigten eine Altersversorgung vereinbart ist, die den
Bestimmungen des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 und 5 erster und
zweiter Halbsatz des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes
entspricht, mit der Malgabe, dass das zu Beginn der Auszahlungsphase
zur Verfugung stehende Kapital zu 100 Prozent fur eine lebenslange
Leibrente oder fir einen Auszahlungsplan mit einer anschlieenden Teil-
kapitalverrentung ab spatestens dem 85. Lebensjahr verwendet wird.”

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
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»(3) Zu den Altersvorsorgebeitragen nach Absatz 1 gehéren auch diejenigen
Beitragsanteile, die fir eine vereinbarte zehn- oder zwanzigjahrige Rentengaran-
tiezeit verwendet werden; dies gilt auch fur Altersvorsorgebeitrage nach Absatz 2
in den Fallen von Absatz 2 Satz 2 Nummer 3. Zu den Altersvorsorgebeitragen
nach Absatz 2 gehoren in den Fallen von Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 auch
diejenigen Beitragsanteile, die zur Absicherung der verminderten Erwerbsfahigkeit
des Zulageberechtigten und zur Hinterbliebenenversorgung verwendet werden,
wenn in der Leistungsphase die Auszahlung in Form einer Rente erfolgt. Hinter-
bliebene in diesem Sinne sind der Ehegatte und diejenigen Kinder, fir die dem
Zulageberechtigten zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles ein An-
spruch auf Kindergeld oder ein Freibetrag nach § 32 Absatz 6 zugestanden hatte;
der Anspruch auf Waisenrente oder auf Waisengeld darf 1angstens fur den Zeit-
raum bestehen, in dem der Rentenberechtigte die Voraussetzungen fiur die Be-
ricksichtigung als Kind im Sinne des § 32 erfillt. Satz 2 gilt auch in den Fallen, in
denen ein Bestandsvertag nach § 52 Absatz 50a Satz 1 oder 2 zunachst bestand
und § 82 in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung keine Anwendung
mehr findet, weil eine Erklarung nach § 52 Absatz 50a Satz 4 vorliegt oder eine
solche Erklarung nach § 52 Absatz 50a Satz 6, 7 oder 8 als erteilt gilt.”

Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 5 eingefligt:

»(5) Hat der Steuerpflichtige nach dem 31. Dezember 2026 mehr als zwei Al-
tersvorsorgevertrage nach § 1 Absatz 1, 1b, 1c oder 1d des Altersvorsorgever-
trage-Zertifizierungsgesetzes abgeschlossen, so gelten die geleisteten Beitrage
ab dem dritten dieser abgeschlossenen Altersvorsorgevertrage nicht mehr als Al-
tersvorsorgebeitrage und dieser Vertrag nicht als zertifizierter Altersvorsorgever-
trag. Maldgeblich fir die Reihenfolge der Altersvorsorgevertrdge nach Satz 1 ist
das jeweilige Datum des Vertragsabschlusses. Nach Maligabe des § 93c der Ab-
gabenordnung hat der Anbieter das Datum des Abschlusses und der Beendigung
eines Altersvorsorgevertrages nach § 1 Absatz 1, 1b, 1c oder 1d des Altersvorsor-
gevertrage-Zertifizierungsgesetzes, abweichend von § 93c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 der Abgabenordnung, jeweils unverzuglich der zentralen Stelle (§ 81) unter
Angabe der Vertragsdaten zu Ubermitteln. Die zentrale Stelle teilt dem Anbieter
unverziglich mit, wenn ein Fall nach Satz 1 vorliegt.”

§ 84 wird durch den folgenden § 84 ersetzt:

,§ 84
Grundzulage
Zulageberechtigte nach § 79 Satz 1 erhalten jahrlich als Grundzulage

30 Prozent der im Beitragsjahr bis zu einer Hohe von 1 200 Euro geleisteten Al-
tersvorsorgebeitrage (§ 82) und

20 Prozent der im Beitragsjahr in einer Hohe von 1 201 Euro bis zu einer Héhe von
1 800 Euro geleisteten Altersvorsorgebeitrage.

Far Zulageberechtigte nach § 79 Satz 1, die zu Beginn des Beitragsjahres (§ 88) das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhéht sich die Grundzulage nach Satz 1
um einmalig 200 Euro. Zulageberechtigte nach § 79 Satz 2 haben Anspruch auf eine
Grundzulage nach Satz 1; diese Grundzulage betragt jedoch héchstens 175 Euro. Fur
die Berechnung der Grundzulage nach Satz 3 werden die geférderten Altersvorsorge-
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beitrage des nach § 79 Satz 1 zum begunstigten Personenkreis gehérenden Ehegatten
zu Grunde gelegt.”

§ 85 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch die folgenden Satze geandert:

.Fur jedes Kind, flir das gegenlber dem Zulageberechtigten Kindergeld festgesetzt
wird, betragt die Kinderzulage jahrlich 25 Prozent der im Beitragsjahr bis zu einer Hohe
von 1 800 Euro geleisteten Altersvorsorgebeitrage (§ 82); die Kinderzulage betragt je-
doch héchstens 300 Euro pro Kind. Wird die Kinderzulage einem nach § 79 Satz 2 be-
gunstigten Ehegatten zugeordnet, so sind flr die Berechnung der Kinderzulage nach
Satz 1 die gefdérderten Altersvorsorgebeitrdge des anderen Ehegatten zu Grunde zu
legen.”

§ 86 wird durch den folgenden § 86 ersetzt:

,S 86
Mindesteigenbeitrag

Die Grundzulage nach § 84 Satz 1 und 2 sowie die Kinderzulage nach § 85 wer-
den ab dem Beitragsjahr 2027 nur gewahrt, wenn der Zulageberechtigte einen Minde-
steigenbeitrag von 120 Euro leistet.”

§ 89 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1a Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
»<Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend.”
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Buchstabe ¢ wird gestrichen.
bb) Die Buchstaben d bis f werden zu den Buchstaben c bis e.
§ 91 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Fur die Berechnung und Uberpriifung der Zulage sowie die Uberpriifung des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a Ubermitteln die
Trager der gesetzlichen Rentenversicherung, die landwirtschaftliche Alterskasse, die
Familienkassen der Bundesagentur fir Arbeit und die Finanzamter der zentralen Stelle
auf Anforderung unter Angabe der Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenord-
nung) des Steuerpflichtigen die bei ihnen vorhandenen Daten nach § 89 Absatz 2
durch Datenfernubertragung; im Datenabgleich mit den Familienkassen der Bunde-
sagentur fur Arbeit sind auch die Identifikationsnummern des Kindergeldberechtigten
und des Kindes anzugeben.*

In § 92a Absatz 2 Satz 5 wird die Angabe ,§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes“ durch die Angabe ,§ 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 zweiter Halbsatz des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgeset-
zes" ersetzt.

§ 93 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:





1.

b)

aa)

bb)
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Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Wird gefordertes Altersvorsorgevermdgen nicht unter den in § 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 und 10 zweiter Halbsatz des Altersvorsorgevertrage-Zertifi-
zierungsgesetzes, § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 10 Buchstabe c des Al-
tersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember
2026 geltenden Fassung oder § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 5 und 10 Buch-
stabe ¢ des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes in der bis zum
31. Dezember 2004 geltenden Fassung genannten Voraussetzungen an den
Zulageberechtigten ausgezahlt (schadliche Verwendung), sind die auf das
ausgezahlte geforderte Altersvorsorgevermogen entfallenden Zulagen und
die nach § 10a Absatz 4 gesondert festgestellten Betrage (Ruckzahlungsbe-
trag) zuruckzuzahlen.”

Satz 4 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Eine Riuckzahlungsverpflichtung besteht nicht flr den Teil der Zulagen und
der SteuerermaRigung,

a) derin den Fallen von § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 auf ange-
spartes gefordertes Altersvorsorgevermogen entfallt, wenn es in Form ei-
ner Hinterbliebenenrente an die dort genannten Hinterbliebenen ausge-
zahlt wird; dies gilt auch fir Leistungen im Sinne des § 82 Absatz 3 an
Hinterbliebene des Steuerpflichtigen;

b) der den Beitragsanteilen zuzuordnen ist, die fur eine vereinbarte zehn-
oder zwanzigjahrige Rentengarantiezeit oder die in den Fallen von § 82
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 fir die zusatzliche Absicherung der
verminderten Erwerbsfahigkeit und eine zusatzliche Hinterbliebenenabsi-
cherung ohne Kapitalbildung verwendet worden sind;

c) der auf geférdertes Altersvorsorgevermdgen entfallt, das im Fall des To-
des des Zulageberechtigten auf einen auf den Namen des Ehegatten lau-
tenden Altersvorsorgevertrag ubertragen wird, wenn die Ehegatten im
Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt ge-
lebt haben (§ 26 Absatz 1) und ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Auf-
enthalt in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem Staat
hatten, auf den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR-Abkommen) anwendbar ist;

d) der auf den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfallt.”

In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,lebenslange” gestrichen.

Artikel 3

Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028]

Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

§ 10a Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
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»(6) Fur die Anwendung der Absatze 1 bis 5 stehen den in der inlandischen ge-
setzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherten nach Absatz 1 Satz 1 die unbe-
schrankt einkommensteuerpflichtigen Pflichtmitglieder in einem auslandischen gesetz-
lichen Alterssicherungssystem gleich, wenn diese Pflichtmitgliedschaft mit einer Pflicht-
mitgliedschaft in einem inldndischen Alterssicherungssystem nach Absatz 1 Satz 1 o-
der 3 vergleichbar ist. Fur die Anwendung der Absatze 1 bis 5 stehen den Steuerpflich-
tigen nach Absatz 1 Satz 4 die unbeschrankt einkommensteuerpflichtigen Personen
gleich,

1. die aus einem auslandischen gesetzlichen Alterssicherungssystem eine Leistung
erhalten, die den in Absatz 1 Satz 4 genannten Leistungen vergleichbar ist,

2. die unmittelbar vor dem Bezug der entsprechenden Leistung nach Satz 1 oder Ab-
satz 1 Satz 1 oder 3 beglnstigt waren und

3. die noch nicht das 67. Lebensjahr vollendet haben.*
2. § 22 Nummer 5 wird wie folgt geandert:

a) In Satz 2 wird die Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1“ durch die Angabe
»8 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 5“ durch die Angabe ,§ 92a Ab-
satz 2 Satz 4“ ersetzt.

c) Die Satze 5 und 6 werden gestrichen.
3. § 52 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 30 wird der folgende Absatz 30a eingefligt:

»(30a)  Fur Verminderungs- und Aufldsungsbetrdge aus Altersvorsorgever-
tragen, deren Auszahlungsphase vor dem 1. Januar 2028 begonnen hat, sind § 22
Nummer 5 sowie die §§ 18 und 19 der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung
in der am 31. Dezember 2027 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Satz 1 gilt
auch fUr solche Altersvorsorgevertrage, bei denen die Auszahlungsphase zwar
nach dem 31. Dezember 2027 beginnt, die Verminderungs- oder Auflésungsbe-
trage jedoch nach den §§ 92a, 92b in Verbindung mit Absatz 51a in der am 31. De-
zember 2027 geltenden Fassung zu berechnen sind.”

b) Die bisherigen Absatze 30a und 30b werden zu den Absatzen 30b und 30c.
c) Nach Absatz 51 wird der folgende Absatz 51a eingefugt:

,(51a)  Erfolgte vor dem 1. Januar 2028 eine Verwendung fur eine selbst ge-
nutzte Wohnung im Sinne des § 92a Absatz 1 Satz 1, so sind die §§ 92a und 92b
in der am 31. Dezember 2027 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Satz 1 gilt
auch, wenn bei einem Altersvorsorgevertrag nach Absatz 1a Nummer 1 und 2 des
Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes das Darlehen vor dem 1. Ja-
nuar 2028 gewahrt wurde oder wenn bei einem Altersvorsorgevertrag nach § 1
Absatz 1a Nummer 3 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes das Vor-
finanzierungsdarlehen vor dem 1. Januar 2028 abgeldst wurde.*

d) Die bisherigen Absatze 51a und 51b werden zu den Absatzen 51b und 51c.

4. In § 79 Satz 3 wird jeweils die Angabe ,steuerpflichtig“ durch die Angabe ,einkommen-
steuerpflichtig” ersetzt.
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In § 82 Absatz 4 Nummer 4 wird die Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1“ durch
die Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 ersetzt.

§ 85 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Bei Eltern, die miteinander verheiratet sind, nicht dauernd getrennt leben (§ 26
Absatz 1) und ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der
Européischen Union oder in einem Staat haben, auf den das Abkommen Utber den Eu-
ropaischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist, ist die Kinderzulage
demijenigen Elternteil zuzuordnen, dem gegenulber das Kindergeld festgesetzt wird; bei
Vorliegen ubereinstimmender Erklarungen beider Eltern dem anderen Elternteil. Die
Erklarungen sind schriftlich oder elektronisch gegeniber dem Anbieter des anderen
Elternteils abzugeben und kénnen flr ein abgelaufenes Beitragsjahr nicht zurlickge-
nommen werden.”

§ 90 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Hat die zentrale Stelle aufgrund neuer, berichtigter oder stornierter Daten zu
Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zulagen zurlickzufordern, teilt sie
dies dem Zulageberechtigten durch Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 und dem Anbieter durch Datensatz mit.“

bb) Satz 6 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die zentrale Stelle hat sowohl die Zulage eines nach § 10a Absatz 1a Zula-
geberechtigten als auch die Zulage seines nach § 79 Satz 2 férderberechtig-
ten Ehegatten bis zur Vollendung des flinften Lebensjahres desjenigen Kin-
des, das flr die Anerkennung der Forderberechtigung nach § 10a Absatz 1a
mafgeblich war, zurickzufordern, wenn die Kindererziehungszeiten von dem
Trager der gesetzlichen Rentenversicherung bis zu diesem Zeitpunkt nicht an-
gerechnet worden sind.”

b) Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

»4. auf Anforderung des zustandigen Finanzamtes, wenn dessen Daten von den
Daten der zentralen Stelle abweichen; eine gesonderte Festsetzung unter-
bleibt, wenn eine Festsetzung nach den Nummern 1 bis 3 bereits erfolgt ist,
fur das Beitragsjahr keine Zulage beantragt wurde oder eine Festsetzung
nicht mehr zulassig ist.”

§ 92 Satz 2 und 3 werden durch den folgenden Satz ersetzt:

.Einer jahrlichen Bescheinigung bedarf es nicht, wenn zu Satz 1 Numme__r 1,2und 7
keine Angaben erforderlich sind und sich zu Satz 1 Nummer 3 bis 6 keine Anderungen
gegenuber der zuletzt erteilten Bescheinigung ergeben.”

§ 92a wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geadndert:

aa) Die Satze 1 bis 3 werden durch die folgenden Séatze ersetzt:
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.Der Zulageberechtigte kann das in einem Altersvorsorgevertrag gebildete
und nach § 10a oder nach diesem Abschnitt geférderte Kapital in vollem Um-
fang oder teilweise wie folgt verwenden (Altersvorsorge-Eigenheimbetrag),
sofern es die Vertragsbedingungen zulassen:

1. bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar fir die Anschaffung
oder Herstellung einer Wohnung oder zur Tilgung eines zu diesem Zweck
aufgenommenen Darlehens, wenn das daflir aufgewendete Kapital min-
destens 3 000 Euro betragt, oder

2. bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar fur den Erwerb von
Pflicht-Geschaftsanteilen an einer eingetragenen Genossenschaft fir die
Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung oder zur Tilgung eines zu
diesem Zweck aufgenommenen Darlehens, wenn das dafur aufgewen-
dete Kapital mindestens 3 000 Euro betragt, oder

3. bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar fir die Finanzierung
eines barrierereduzierenden Umbaus oder der energetischen Sanierung
einer Wohnung, wenn

a) das daflr aufgewendete Kapital mindestens 3 000 Euro betragt und

aa) der Reduzierung von Barrieren in oder an der Wohnung dient;
die zweckgerechte Verwendung ist durch einen Sachverstandi-
gen, EinzelmalRnahmen sind durch ein Fachunternehmen des
Bauhandwerks zu bestatigen; oder

bb) fur energetische MaRnahmen im Sinne des § 35¢c Absatz 1
Satz 3 und 4 aufgewendet wird, die von einem Fachunterneh-
men ausgefihrt werden; § 35¢c Absatz 1 Satz 6 und 7 gilt ent-
sprechend; und

b) der Zulageberechtigte oder ein Mitnutzer derselben Wohnung fur
diese Umbau- oder Sanierungsaufwendungen weder eine Steuerer-
maRigung nach § 35a oder § 35c¢ in Anspruch nimmt oder nehmen
wird noch die Beriicksichtigung als Betriebsausgaben, Werbungskos-
ten, Sonderausgaben oder auRergewdhnliche Belastung nach § 33
beantragt hat oder beantragen wird und dies schriftlich oder elektro-
nisch bestatigt. Die Bestatigung nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b
ist bei der Antragstellung nach § 92b Absatz 1 Satz 1 gegenlber der
zentralen Stelle abzugeben. Bei der Inanspruchnahme eines Darle-
hens im Rahmen eines Altersvorsorgevertrags nach § 1 Absatz 1a
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes hat der Zulage-
berechtigte die Bestatigung gegenlber seinem Anbieter abzugeben;
dies kann auch elektronisch erfolgen, wenn sowohl der Anbieter als
auch der Zulageberechtigte mit diesem Verfahren einverstanden
sind.

Die technischen Mindestanforderungen fir die Reduzierung von Barrieren in
oder an der Wohnung nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuch-
stabe aa werden durch das Bundesministerium fur Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen
veroffentlicht.”

bb) Im bisherigen Satz 6 wird die Angabe ,im Sinne des Satzes 5 durch die An-
gabe ,im Sinne des Satzes 4“ ersetzt.
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cc) Der bisherige Satz 7 wird gestrichen.
Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 3 wird gestrichen.

bb) Im bisherigen Satz 4 Nummer 2 wird die Angabe ,Satz 5“ durch die Angabe
.oatz 4“ ersetzt.

cc) Die bisherigen Satze 5 und 6 werden durch die folgenden Satze ersetzt:

Lverminderungsbetrag ist der sich am 1. Januar des auf den Beginn der Aus-
zahlungsphase folgenden Jahres ergebende Stand des Wohnférderkontos
verteilt auf die nachsten funf Jahre. Als Beginn der Auszahlungsphase gilt der
zwischen dem Zulageberechtigten und dem Anbieter vereinbarte Zeitpunkt,
der zwischen der Vollendung des 60. Lebensjahres und der Vollendung des
68. Lebensjahres des Zulageberechtigten liegen muss; wurde kein Auszah-
lungszeitpunkt vereinbart, so gilt die Vollendung des 67. Lebensjahres als Be-
ginn der Auszahlungsphase; wurde eine Verschiebung im Zusammenhang mit
der Abfindung einer Kleinbetragsrente auf Grund des § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 Buchstabe a zweiter Halbsatz des Altersvorsorgevertrage-Zertifi-
zierungsgesetzes vereinbart, kann der Beginn der Auszahlungsphase nach
Vollendung des 68. Lebensjahres des Zulageberechtigten liegen.*

dd) Im bisherigen Satz 9 wird die Angabe ,nach Satz 4 Nummer 1“ durch die An-
gabe ,nach Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.

Absatz 2a wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,im Sinne des Absatzes 1 Satz 5“ durch die Angabe
,im Sinne des Absatzes 1 Satz 4 ersetzt.

bb) Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Zulageberechtigte hat den Ubergang des Eigentumsanteils der zentralen
Stelle nachzuweisen; versdumt der Zulageberechtigte den Nachweis, geht
das Wohnférderkonto zum Ende des Veranlagungszeitraums, in dem die zent-
rale Stelle von dem Ubergang des Eigentumsanteils Kenntnis erlangt, auf den
anderen Ehegatten Uber.”

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»,Nutzt der der Zulageberechtigte die Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 4,
fur die ein Altersvorsorge-Eigenheimbetrag verwendet worden ist, nicht nur vo-
rubergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken (Aufgabe der Selbstnutzung),
so hat er dies der zentralen Stelle unter Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe der
Selbstnutzung anzuzeigen; im Fall einer Tilgungsférderung im Sinne des § 82 Ab-
satz 1 ist die Aufgabe der Selbstnutzung vor oder wahrend der Tilgungsphase ei-
nes Darlehens dem Anbieter und ansonsten der zentralen Stelle unter Angabe des
Zeitpunkts anzuzeigen. Eine Aufgabe der Selbstnutzung liegt auch vor, soweit der
Zulageberechtigte das Eigentum an der Wohnung aufgibt. Die Anzeigepflicht gilt
entsprechend fir den Rechtsnachfolger der beglinstigten Wohnung, wenn der Zu-
lageberechtigte stirbt. Die Anzeigepflicht entfallt, wenn das Wohnférderkonto voll-
standig zurtickgeflhrt worden ist. Im Fall des Satzes 1 gelten die im Wohnférder-
konto erfassten Betrage als Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag, die dem
Zulageberechtigten zum Ende des Veranlagungszeitraums, in dem die Selbstnut-
zung aufgegeben wurde, zuflieen; das Wohnférderkonto ist aufzulésen (Auflo-





-17 - Bearbeitungsstand: 01.12.2025 11:21

sungsbetrag); dies gilt auch in dem Fall, in dem der Zulageberechtigte die Anzeige
nach Satz 1 versaumt hat, mit der Maligabe, dass der Zufluss zum Ende des Ver-
anlagungszeitraums erfolgt, in dem die zentrale Stelle von der Aufgabe der Selbst-
nutzung Kenntnis erlangt. Verstirbt der Zulageberechtigte, ist der Auflésungsbe-
trag ihm noch zuzurechnen. Der Anbieter hat der zentralen Stelle den Zeitpunkt
der Aufgabe nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernibertra-
gung spatestens bis zum Ablauf des zweiten Monats, der auf den Monat der An-
zeige des Zulageberechtigten folgt, mitzuteilen. Wurde im Fall des Satzes 1 eine
Tilgungsforderung nach § 82 Absatz 1 Satz 3 in Anspruch genommen und erfolgte
keine Einstellung in das Wohnférderkonto nach Absatz 2 Satz 2, sind die Beitrage,
die nach § 82 Absatz 1 Satz 3 wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, sowie die
darauf entfallenden Zulagen und Ertrage in ein Wohnférderkonto aufzunehmen
und anschlieRend die weiteren Regelungen dieses Absatzes anzuwenden; Ab-
satz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz und Satz 7 gilt entsprechend. Die Satze 5 bis 7 so-
wie § 20 sind nicht anzuwenden, wenn

1. der Zulageberechtigte einen Betrag in Héhe des noch nicht zurlckgefiuhrten
Betrags im Wohnférderkonto innerhalb von zwei Jahren vor dem Veranla-
gungszeitraum und von funf Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums,
in dem er die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, fur
eine weitere Wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 4 verwendet,

2. der Zulageberechtigte einen Betrag in Hohe des noch nicht zurlickgefuhrten
Betrags im Wohnférderkonto innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Veran-
lagungszeitraums, in dem er die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt hat, auf einen auf seinen Namen lautenden zertifizierten Alters-
vorsorgevertrag zahlt; Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 ist entsprechend anzuwen-
den,

3. die Ehewohnung

a) wegen einer Folgeregelung zu einer geplanten Scheidung dem anderen
Ehegatten bereits freiwillig Gberlassen wird oder

b) aufgrund einer richterlichen Entscheidung nach § 1361b des Burgerlichen
Gesetzbuchs oder nach der Verordnung Uber die Behandlung der Ehe-
wohnung und des Hausrats dem anderen Ehegatten zugewiesen wird,

4. der Zulageberechtigte krankheits- oder pflegebedingt die Wohnung nicht mehr
bewohnt, sofern er Eigentimer dieser Wohnung bleibt, sie ihm weiterhin zur
Selbstnutzung zur Verfigung steht und sie nicht von Dritten, mit Ausnahme
seines Ehegatten, genutzt wird oder

5. der Zulageberechtigte innerhalb von finf Jahren nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums, in dem er die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken
genutzt hat, die Selbstnutzung dieser Wohnung wieder aufnimmt.

Satz 9 Nummer 1 bis 3 Buchstabe a setzen voraus, dass der Zulageberechtigte
der zentralen Stelle oder dem Anbieter im Rahmen der Anzeige nach Satz 1 die
fristgemalie Reinvestitionsabsicht und den Zeitpunkt der Reinvestition, die Auf-
gabe der Reinvestitionsabsicht oder die Uberlassung der Wohnung wegen einer
geplanten Scheidung anzeigt; in den Fallen des Absatzes 2a und des Satzes 9
Nummer 3 Buchstabe b gelten die Satze 1 bis 9 entsprechend fur den anderen,
geschiedenen oder Uberlebenden Ehegatten, wenn er die Wohnung nicht nur vo-
ribergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Satz 5 ist mit der MaR3-
gabe anzuwenden, dass der Eingang der Anzeige der aufgegebenen Reinvestiti-
onsabsicht, spatestens jedoch der 1. Januar





10.

11.

12.

e)
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1. des sechsten Jahres nach dem Jahr der Aufgabe der Selbstnutzung bei einer
Reinvestitionsabsicht nach Satz 9 Nummer 1 oder

2. des zweiten Jahres nach dem Jahr der Aufgabe der Selbstnutzung bei einer
Reinvestitionsabsicht nach Satz 9 Nummer 2

als Zeitpunkt der Aufgabe gilt. Satz 9 Nummer 5 setzt voraus, dass der Zulagebe-
rechtigte der zentralen Stelle oder dem Anbieter im Rahmen der Anzeige nach
Satz 1 die Absicht der fristgemalien Wiederaufnahme der Selbstnutzung und de-
ren Zeitpunkt oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht nach Satz 10 anzeigt.
Satz 10 zweiter Halbsatz und Satz 11 gelten fur die Anzeige der Absicht der frist-
gemalen Wiederaufnahme der Selbstnutzung entsprechend. Hat der Zulagebe-
rechtigte nach Satz 10 erster Halbsatz eine geplante Scheidung angezeigt und
wird die Ehewohnung nicht innerhalb von finf Jahren auf Grund einer richterlichen
Entscheidung nach § 1361b des Burgerlichen Gesetzbuchs oder nach der Verord-
nung uber die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats dem anderen Ehe-
gatten zugewiesen, liegt spatestens nach Ablauf der funf Jahre kein Fall des Sat-
zes 9 Nummer 3 Buchstabe a mehr vor.*

In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,im Sinne des Absatzes 1 Satz 5°
durch die Angabe ,im Sinne des Absatzes 1 Satz 4“ ersetzt.

§ 92b Absatz 3 Satz 5 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch an die zentrale Stelle zu richten. Die Satze 2
und 3 gelten entsprechend.”

In § 93 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1“ durch die
Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.

§ 99 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermachtigt, die Vordrucke fir
den Antrag nach § 89, fir die Anmeldung nach § 90 Absatz 3 und fur die in den
§§ 92 und 94 Absatz 1 Satz 4 vorgesehenen Bescheinigungen und im Einverneh-
men mit den obersten Finanzbehdrden der Lander das Muster fur die nach § 22
Nummer 5 Satz 5 vorgesehene Bescheinigung und den Inhalt und Aufbau der fir
die Durchfiihrung des Zulageverfahrens zu tbermittelnden Datensatze zu bestim-

“

men.

In Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 wird die Angabe ,§ 22 Nummer 5 Satz 7“ durch die
Angabe ,§ 22 Nummer 5 Satz 5 ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2028]

Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006
(BGBI. | S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024
(BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert worden ist, wird wie folgt geadndert:
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In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 Buchstabe e wird die Angabe ,§ 52 Absatz 30b“ durch
die Angabe ,§ 52 Absatz 30c” ersetzt.

Artikel 5

Anderung des Altersvorsorgevertrige-Zertifizierungsgesetzes
[TnV]

Das Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz vom 26. Juni 2001 (BGBI. | S. 1310,

1322), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 294) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:

” § 5
Zertifizierung von Altersvorsorgevertragen

(1) Die Zertifizierungsstelle erteilt die Zertifizierung nach § 1 Absatz 3, wenn ihr
die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben und Unterlagen vorliegen sowie die
Vertragsbedingungen des Altersvorsorgevertrages dem § 1 Absatz 1, 1a, 1b, 1c oder
1d sowie dem § 2a entsprechen und der Anbieter den Anforderungen des § 1 Absatz 2
entspricht. Antrage auf Zertifizierung sind elektronisch nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfernlbertragung an die Zertifizierungsstelle
zu Ubermitteln, soweit der Zugang erdéffnet wurde.

(2) Antrage auf Zertifizierung gelten als zertifiziert, wenn die erforderlichen Anga-
ben und Unterlagen nach Absatz 1 bei der Zertifizierungsstelle vorliegen, der Anbieter
gegenuber der Zertifizierungsstelle schriftlich versichert, dass

1. die Vertragsbedingungen des Altersvorsorgevertrages dem § 1 Absatz 1, 1a, 1b,
1c oder 1d sowie dem § 2a entsprechen,

2. der Anbieter den Anforderungen des § 1 Absatz 2 entspricht und
3. eine Zertifizierungsnummer erteilt worden ist.

Die Zertifizierung kann innerhalb von zwei Jahren mit Wirkung fur die Zukunft widerru-
fen werden, wenn entgegen der Versicherung des Anbieters nach Satz 1 die Voraus-
setzungen fur eine Zertifizierung nicht vorliegen oder der Anbieter den Anforderungen
des § 1 Absatz 2 nicht entspricht. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in
dem der Antrag eingegangen ist. Ab dem Widerruf sind alle auf diesem Zertifikat beru-
henden Vertrage nicht mehr als Altersvorsorgevertrage zu behandeln. Dem Anbieter
ist vor dem Widerruf im Rahmen der Anhoérung Gelegenheit zu geben, die erforderli-
chen Vertragsanpassungen fur das Bestehen des Zertifikats vorzunehmen oder die
Mafinahmen zu ergreifen, um den Anforderungen des § 1 Absatz 2 zu entsprechen.
Sind auf Grundlage des Zertifikates Altersvorsorgevertrage vom Anbieter abgeschlos-
sen worden und stimmt der Vertragspartner des Anbieters innerhalb von drei Monaten
nach Erhalt der Aufforderung zur Zustimmung der erforderlichen Vertragsanpassungen
nach Satz 5 nicht zu, gilt ab diesem Zeitpunkt dieser Vertrag nicht mehr als Altersvor-
sorgevertrag. Im Fall des Satzes 6 liegt nach Ablauf der Frist eine schadliche Verwen-
dung nach § 93 des Einkommensteuergesetzes vor, es sei denn, das gebildete Kapital
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wird vor Ablauf der Frist nach Satz 6 auf einen anderen auf den Namen des Vertrags-
partners lautenden Altersvorsorgevertrag desselben oder eines anderen Anbieters
Ubertragen. Der Anbieter hat bei einem Vertragswechsel in den Féllen des Satzes 7
dem Vertragspartner die Halfte der im Zusammenhang mit dem urspringlichen Vertrag
verrechneten Abschluss- und Vertriebskosten zu erstatten. Die Aufhebung der Zertifi-
zierung nach § 8 oder nach den allgemeinen Verfahrensvorschriften der Abgabenord-
nung bleibt unberthrt.

(3) Liegtein Antrag eines Spitzenverbandes nach § 4 Absatz 2 vor, kann der Spit-
zenverband abweichend von Absatz 2 beantragen, dass die Zertifizierung erst nach
vollstandiger Prifung erteilt wird. In diesem Fall erhdht sich die Gebihr nach § 12 Ab-
satz 1 Satz 1 auf insgesamt 8 000 Euro.

(4) Wird eine Zertifizierung widerrufen, hat der Vertragspartner einen Anspruch,
den Vertrag mit einer Frist von drei Monaten nach Kenntnis des Widerrufs der Zertifi-
zierung zu kindigen, um das gebildete Kapital auf einen anderen auf seinen Namen
lautenden Altersvorsorgevertrag desselben oder eines anderen Anbieters zu Ubertra-
gen. Erfolgt eine Ubertragung innerhalb der genannten Frist, liegt keine schadliche Ver-
wendung im Sinne des § 93 des Einkommensteuergesetzes vor; § 3 Nummer 55c des
Einkommensteuergesetzes gilt entsprechend. Der Anbieter hat in diesem Fall dem Ver-
tragspartner alle im Zusammenhang mit dem urspringlich zertifizierten Vertrag ver-
rechneten Abschluss- und Vertriebskosten zu erstatten. Macht der Vertragspartner sei-
nen Anspruch auf Kapitalibertragung innerhalb der Frist nicht geltend, liegt mit dem
Widerruf der Zertifizierung eine schadliche Verwendung im Sinne des § 93 des Ein-
kommensteuergesetzes vor und der Vertrag ist nicht mehr als Altersvorsorgevertrag zu
behandeln. Der Anbieter ist verpflichtet, den Vertragspartner unverziglich Gber den
Widerruf der Zertifizierung, den Anspruch auf Vertragswechsel nach Satz 1 und die
steuerlichen Folgen hinzuweisen.”

Nach § 14 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefligt:

,(7) Die erstmalige Ubermittlung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 sowie der amtlich vor-
geschriebene Datensatz und die Datenschnittstelle werden durch ein im Bundessteu-
erblatt veroffentlichtes Schreiben von der Zertifizierungsstelle bekannt gegeben. Ab-
weichend von § 5 Absatz 2 Satz 2 kann die Zertifizierung fur alle bis zum 31. Dezember
2028 eingegangenen Antrage innerhalb von vier Jahren unter den in § 5 Absatz 2
Satz 2 genannten Voraussetzungen widerrufen werden.”

Artikel 6

Weitere Anderung des Altersvorsorgevertrige-Zertifizierungsge-

setzes [1.1.2027]

Das Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 5 dieses

Gesetzes geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 1 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
,(1) Ein Altersvorsorgevertrag im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn zwi-

schen dem Anbieter und einer naturlichen Person (Vertragspartner) eine Verein-
barung in deutscher Sprache geschlossen wird,
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(weggefallen)

die fUr den Vertragspartner eine unabhangig vom Geschlecht berechnete Al-
tersversorgung vorsieht, die

a) nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres oder vor einer vor Vollendung
des 65. Lebensjahres beginnenden Leistung aus einem gesetzlichen Al-
terssicherungssystem des Vertragspartners sowie nicht erstmals nach
Vollendung des 70. Lebensjahres des Vertragspartners gezahlt werden
kann (Beginn der Auszahlungsphase) und

b) keine ergdnzende Absicherungen mit Ausnahme der Vereinbarung einer
Mindestauszahlungsdauer von zehn oder zwanzig Jahren bei einer le-
benslangen Leibrente (zehn- oder zwanzigjahrige Rentengarantiezeit)
enthalt;

in der der Anbieter zusagt, dass zu Beginn der Auszahlungsphase das gebil-
dete Kapital

a) den vereinbarten Mindestbetrag von 80 Prozent oder von 100 Prozent der
eingezahlten Altersvorsorgebeitrage einschliellich der Altersvorsorgezu-
lagen nicht unterschreitet (Garantieprodukt) und

b) in voller Hohe

aa) fur die Auszahlungsphase zur Verfligung steht und fur die Leistungs-
erbringung genutzt wird oder

bb) zu Beginn der Auszahlungsphase nach Nummer 10 Buchstabe b auf
einen anderen Altersvorsorgevertrag Ubertragen wird;

die monatliche Leistungen flir den Vertragspartner vorsieht, wobei das zu Be-
ginn der Auszahlungsphase zur Verfigung stehende Kapital

a) flr eine lebenslange Zahlung verwendet wird, bei der das Kapital

aa) in vollem Umfang in eine lebenslange Leibrente umgewandelt wird,
die wahrend der gesamten Auszahlungsphase gleich bleibt oder
steigt, oder

bb) im Umfang von 80 Prozent in eine lebenslange Leibrente nach Num-
mer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa umgewandelt wird und der
verbleibende Teil des Kapitals auf Rechnung und Risiko des Ver-
tragspartners angelegt wird, um daraus lebenslange Auszahlungen
in veranderlicher Hohe zu erbringen, oder

b) fUr einen Auszahlungsplan verwendet wird,
aa) der frihestens mit der Vollendung des 85. Lebensjahres endet,

bb) bei dem die Héhe der monatlichen Auszahlung am Beginn der Aus-
zahlungsphase und danach wiederkehrend zu Stichtagen in gleichem
zeitlichen Abstand von bis zu drei Jahren neu festgelegt wird, indem
jeweils mindestens 80 Prozent des am Stichtag verbleibenden Kapi-
tals durch die Anzahl der Monate vom Stichtag bis zum Ende der
Laufzeit des Auszahlungsplans dividiert wird, und





-22 - Bearbeitungsstand: 01.12.2025 11:21

cc) bei dem zusammen mit einer am Ende der Laufzeit falligen Auszah-
lung ein etwaiges Restkapital ausgezahlt wird;

Anbieter und Vertragspartner kdnnen vereinbaren, dass bis zu zwolf Monats-
leistungen in einer Auszahlung zusammengefasst werden oder eine Kleinbe-
tragsrente nach § 93 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes abgefunden
wird, wenn die Vereinbarung vorsieht, dass der Vertragspartner bis vier Wo-
chen nach der Mitteilung des Anbieters dartber, dass die Auszahlung in Form
einer Kleinbetragsrentenabfindung erfolgen wird, den Beginn der Auszah-
lungsphase auf den 1. Januar des darauffolgenden Jahres verschieben kann;
bis zu 30 Prozent des zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfligung ste-
henden Kapitals kann an den Vertragspartner aufderhalb der monatlichen
Leistungen ausgezahlt werden; die gesonderte Auszahlung der in der Auszah-
lungsphase anfallenden Zinsen und Ertrage ist zulassig;

in der die jahrliche Einzahlung der Altersvorsorgebeitrage auf den in § 10a
Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes bestimmten Hochstbetrag begrenzt
wird; die Altersvorsorgezulage, die Ertrage sowie die Betrage, die nach § 3
Nummer 55a bis 55e des Einkommensteuergesetzes steuerfrei Ubertragen
werden, sowie Zahlungen, die zur Minderung der in das Wohnférderkonto ein-
gestellten Betrdge nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 des Einkommen-
steuergesetzes oder zur Reinvestition nach § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2
des Einkommensteuergesetzes geleistet werden, werden hierbei nicht berlck-
sichtigt;

6.und 7. (weggefallen)

8.

10.

11.

die vorsieht, dass die angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten gleichma-
Big auf die vereinbarte Ansparphase verteilt werden, soweit sie nicht als Pro-
zentsatz von den Altersvorsorgebeitragen einschliel3lich der Altersvorsorge-
zulagen abgezogen werden;

(weggefallen)

die dem Vertragspartner bis zum Beginn der Auszahlungsphase den An-
spruch gewahrt,

a) den Vertrag ruhen zu lassen und

b) den mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljah-
res oder zum Beginn der Auszahlungsphase zu kundigen, um das gebil-
dete Kapital auf einen anderen auf seinen Namen lautenden Altersvorsor-
gevertrag mit einer Vertragsgestaltung nach diesem Absatz oder den Ab-
satzen 1b bis 1d desselben oder eines anderen Anbieters Ubertragen zu
lassen;

eine Vereinbarung eines Anspruchs des Vertragspartners, mit einer Frist von
drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres eine Auszahlung des ge-
bildeten Kapitals fir eine Verwendung im Sinne des § 92a des Einkommen-
steuergesetzes zu verlangen, ist zulassig.

(weggefallen)

Ein Altersvorsorgevertrag im Sinne dieses Gesetzes kann zwischen dem Anbieter
und dem Vertragspartner auch auf Grundlage einer rahmenvertraglichen Verein-
barung mit einer Vereinigung geschlossen werden, wenn der beglnstigte Perso-
nenkreis die Voraussetzungen des § 10a des Einkommensteuergesetzes erflllt.
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Wird das nach Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b gekiindigte Kapital innerhalb einer
Frist von flnf Jahren nach Abschluss des Altersvorsorgevertrages auf einen Al-
tersvorsorgevertrag eines anderen Anbieters Gbertragen, darf der Anbieter des bis-
herigen Altersvorsorgevertrages dem Vertragspartner Kosten in Héhe von héchs-
tens 150 Euro in Rechnung stellen; nach Ablauf dieser Frist, bei einer Kostenan-
derung nach § 7c oder bei Ubertragung auf einen Altersvorsorgevertrag desselben
Anbieters ist die Ubertragung des Kapitals jederzeit kostenfrei zu gewéahren. Bei
der Berechnung der Abschluss- und Vertriebskosten sind vom Anbieter des neuen
Altersvorsorgevertrags maximal 50 Prozent des Ubertragenen, im Zeitpunkt der
Ubertragung nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes gefor-
derten Kapitals zu bertcksichtigen.®

Nach Absatz 1a werden die folgenden Absatze 1b bis 1d eingefugt:

»(1b)Als Altersvorsorgevertrag gilt auch ein Altersvorsorgedepot-Vertrag. Ein
Altersvorsorgedepot-Vertrag liegt vor, wenn

1. die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,4, 5,8 und 10 sowie
nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 eingehalten sind,

2. die eingezahlten Altersvorsorgebeitrage und Altersvorsorgezulagen sowie die
bis zum Beginn der Auszahlungsphase aus der Vermdgensanlage des Ver-
trags erzielten Ertrage verwendet werden fur den Erwerb von

a) Anteilen an OGAW-Sondervermdgen im Sinne des Kapitalanlagegesetz-
buchs, die

aa) vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 er-
fasst sind und

bb) im Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
hochstens in der Risikoklasse 5 eingestuft sind,

b) Anteilen an offenen Publikums-AlF nach den §§ 218 und 219 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs, die als Sondervermdgen aufgelegt sind sowie

aa) vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erfasst
sind und

bb) im Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
héchstens in der Risikoklasse 5 eingestuft sind,

c) Anteilen an offenen europaischen langfristigen Investmentfonds im Sinne
der Verordnung (EU) 2015/760, die

aa) vom Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erfasst
sind und

bb) im Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
hoéchstens in der Risikoklasse 5 eingestuft sind,

d) Schuldverschreibungen, die in Euro ausgegeben werden

aa) vom Bund, von den Landern, von den Gemeinden oder von anderen
Kérperschaften des offentlichen Rechts oder
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bb) von einer Anstalt des 6ffentlichen Rechts, wenn eine Kérperschaft
des offentlichen Rechts nach Doppelbuchstabe aa fiir die Schuldver-
schreibung haftet, oder

e) Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat des Euro-Wahrungs-
gebiets, der Europaischen Union, der Europdischen Atomgemeinschaft,
der Europaischen Investitionsbank oder der Europaischen Finanzstabili-
tatsfazilitat in Euro ausgegeben werden,

wobei ein Verrechnungskonto verwendet werden kann, wenn es Bestandteil
des Altersvorsorgedepot-Vertrags ist,

der Anbieter die Anlagen nach Nummer 2 auswabhlt, es sei denn, der Vertrags-
partner hat eine vertragliche Option ausgeubt, nach der er aus den vereinbar-
ten Anlagemoglichkeiten die Anlagen fur seinen Vertrag selbst auswahlen
kann,

weder ein Mindestkapital auf das Ende der Ansparphase noch eine Mindest-
wertentwicklung wahrend der Ansparphase vereinbart sind,

der Vertragspartner den Beginn der Auszahlungsphase in einem Zeitkorridor
von mindestens funf Jahren frei wahlen kann, wobei er dem Anbieter den ge-
wilnschten Beginn spatestens drei Monate im Voraus anzuzeigen hat, und

der Anbieter dem Vertragspartner die folgenden Informationen zu den Anla-
gen, in die der Vertrag investiert sein kann, elektronisch zuganglich macht:

a) die Basisinformationsblatter flir Anlagen nach Nummer 2 Buchstabe a, b
und ¢ und

b) Informationen zu den erwerbbaren Schuldverschreibungen nach Num-
mer 2 Buchstabe d und e.

In den Vertragsbedingungen sind die Anforderungen nach Satz 2 Nummer 2 und 6
darzustellen, soweit sie auf den Altersvorsorgevertrag zutreffen.

(1c) Ein Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge ist ein Altersvorsorgedepot-

Vertrag nach Absatz 1b,

1.

den der Vertragspartner elektronisch abschliefen kann, wobei der Anbieter
auch weitere Arten des Vertragsabschlusses ermdglichen kann;

bei dem der Anbieter

a) ein OGAW-Sondervermdgen nach Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a festgelegt hat, das im Basisinformationsblatt in der Risikoklasse 1
oder 2 eingestuft ist, und

b) ein OGAW-Sondervermdgen nach Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a festgelegt hat, das im Basisinformationsblatt in der Risiko-
klasse 3, 4 oder 5 eingestuft ist;

der dem Vertragspartner das Recht einrdumt, Uber die Aufteilung der einge-
zahlten Altersvorsorgebeitrdge und Altersvorsorgezulagen auf die beiden
OGAW-Sondervermdgen nach Nummer 2 zu entscheiden; Ubt der Vertrags-
partner dieses Recht nicht aus, fuhrt der Anbieter die fur diesen Fall vertraglich
vorgesehene Aufteilung aus;
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bei dem sich der Anbieter verpflichtet,

a)

c)

ein nach Nummer 2 Buchstabe a festgelegtes OGAW-Sondervermdgen,
das nicht mehr in die Risikoklasse 1 oder 2 eingestuft ist, durch ein ande-
res OGAW-Sondervermégen nach Nummer 2 Buchstabe a zu ersetzen
und die Anteile am wegfallenden OGAW-Sondervermogen auf das an-
dere OGAW-Sondervermogen umzuschichten,

ein nach Nummer 2 Buchstabe b festgelegtes OGAW-Sondervermdgen,
das nicht mehr in die Risikoklasse 3, 4 oder 5 eingestuft ist, durch ein an-
deres OGAW-Sondervermdgen nach Nummer 2 Buchstabe b zu ersetzen
und die Anteile am wegfallenden OGAW-Sondervermogen auf das an-
dere OGAW-Sondervermogen umzuschichten,

den Vertragspartner zu informieren, wenn der Fall nach Buchstabe a oder
b eingetreten ist;

der ein Verfahren vorsieht, mit dem erreicht wird, dass funf Jahre vor der Aus-
zahlungsphase hdchstens 50 Prozent des gebildeten Kapitals und zwei Jahre
vor der Auszahlungsphase hdchstens 30 Prozent des gebildeten Kapitals im
OGAW-Sondervermdgen nach Nummer 2 Buchstabe b investiert sind, wobei

a)

b)

der Anbieter dem Vertragspartner rechtzeitig den Start dieses Verfahrens
ankindigen muss,

der Vertragspartner die Vereinbarung anderer Prozentsatze verlangen
kann und

der Anbieter berechtigt ist, die Aufteilung der eingezahlten Altersvorsor-
gebeitrage und Altersvorsorgezulagen auf die beiden OGAW-Sonderver-
mogen nach Nummer 2 Buchstabe a und b anzupassen, um die Um-
schichtung von Anteilen am OGAW-Sondervermégen nach Nummer 2
Buchstabe b in das OGAW-Sondervermégen nach Nummer 2 Buch-
stabe a so weit wie moglich zu begrenzen.

(1d) Ein Altersvorsorgevertrag ist auch ein Vertrag, der zu Beginn der Auszah-
lungsphase lediglich eine Auszahlung von Ubertragenem oder zur Minderung des
Wohnférderkontos nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 des Einkommensteuer-
gesetzes eingezahltem Altersvorsorgevermogen vorsieht (Auszahlungsprodukt);
Absatz 1 Nummer 2, 4 und 8 sowie Absatz 1 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend. Fir
dieses Auszahlungsprodukt gilt, dass 100 Prozent des Ubertragenen Kapitals fur
die Leistungserbringung genutzt wird.*

c) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

1.

»(2) Anbieter eines Altersvorsorgevertrages im Sinne dieses Gesetzes sind

mit Sitz im Inland:

a)

Lebensversicherungsunternehmen, die erfasst sind vom Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2009/138/EG und eine Erlaubnis nach § 8 Absatz 1
des Versicherungsaufsichtsgesetzes im erforderlichen Umfang haben,

Kreditinstitute, die eine Erlaubnis zum Betreiben des Einlagengeschafts
im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes
haben,
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c) Bausparkassen, die eine Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes Uber
Bausparkassen haben,

d) externe Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Absatz 2
Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs;

2. mit Sitz in einem anderen Staat des Europaischen Wirtschaftsraums:

a) Versicherungsunternehmen im Sinne der Richtlinie 2009/138/EG, wenn
sie nach § 61 Absatz 2 und 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes im In-
land das Versicherungsgeschaft im erforderlichen Umfang betreiben dir-
fen,

b) CRR-Kreditinstitute nach § 1 Absatz 3d des Kreditwesengesetzes, soweit
sie nach § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes entsprechende
Geschéafte im Inland betreiben dirfen, und Wertpapierinstitute nach § 2
Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes, soweit sie nach § 73 Absatz 1
Satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes entsprechende Geschafte im In-
land betreiben dirfen,

c) Verwaltungs- oder Investmentgesellschaften im Sinne der Richtli-
nie 2009/65/EG

3. mit Sitz auRerhalb des Europaischen Wirtschaftsraums, soweit die Zweigstel-
len die Voraussetzungen des § 67 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder
des § 53, auch in Verbindung mit § 53c, des Kreditwesengesetzes erfillen,
inlandische Zweigstellen von Lebensversicherungsunternehmen oder Kredit-
instituten, die eine Erlaubnis zum Betreiben des Einlagengeschafts im Sinne
von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes haben.

Anbieter eines Altersvorsorgevertrages konnen auch Finanzdienstleistungsinsti-
tute, Wertpapierinstitute sowie Kreditinstitute mit Sitz im Inland sein, die keine Er-
laubnis zum Betreiben des Einlagengeschéfts im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2
Nummer 1 des Kreditwesengesetzes haben, sowie Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU mit Sitz in einem anderen Staat des
Europaischen Wirtschaftsraums, wenn sie

1. nach ihrem Erlaubnisumfang nicht unter die Ausnahmeregelungen nach § 2
Absatz 7, 7a oder 8 des Kreditwesengesetzes fallen oder im Fall von Wertpa-
pierdienstleistungsunternehmen vergleichbaren Einschrankungen der Sol-
venzaufsicht in dem anderen Staat des Europaischen Wirtschaftsraums un-
terliegen,

2. ein Anfangskapital im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 51 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 in Hohe von mindestens 730 000 Euro nachweisen
und

3. nach den Bedingungen des Altersvorsorgevertrages die Gelder nur anlegen
bei Kreditinstituten im Sinne des Satzes 1.

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

»(3) Die Zertifizierung eines Altersvorsorgevertrages nach diesem Gesetz ist
die Feststellung, dass die Vertragsbedingungen des Altersvorsorgevertrages den
Absatzen 1, 1a, 1b, 1c oder 1d entsprechen und der Anbieter den Anforderungen
des Absatzes 2 entspricht. Voraussetzung der Zertifizierung eines Altersvorsorge-
vertrages nach den Absatzen 1 oder 1b ist, dass der Anbieter mindestens einen
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Altersvorsorgevertrag nach Absatz 1c anbietet. Eine Zertifizierung im Sinne des
§ 4 Absatz 2 Satz 1 stellt ausschlieRlich die Ubereinstimmung des Vertrages mit
den Anforderungen der Absatze 1, 1a, 1b, 1c oder 1d fest.”

e) Absatz 5 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 1 Buchstabe c und d wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

,C) bei Sparvertragen der Wert des Guthabens einschlief3lich der bis zum
Stichtag entstandenen, aber noch nicht falligen Zinsen.”

bb) Satz 3 wird gestrichen.
§ 2 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

,(3) Die Zertifizierung eines Basisrentenvertrages nach diesem Gesetz ist die
Feststellung, dass die Vertragsbedingungen des Basisrentenvertrages dem Absatz 1
oder dem Absatz 1a sowie einer nach § 2a Absatz 4 erlassenen Rechtsverordnung,
soweit diese fur den Basisrentenvertrag Anwendung findet, entsprechen und der An-
bieter den Anforderungen des § 2 Absatz 2 entspricht. Eine Zertifizierung im Sinne des
§ 4 Absatz 2 Satz 1 stellt ausschlieRlich die Ubereinstimmung des Vertrages mit den
Anforderungen des Absatzes 1 oder des Absatzes 1a sowie einer nach § 2a Absatz 4
erlassenen Rechtsverordnung fest, soweit diese fur den Basisrentenvertrag Anwen-
dung findet.”

§ 2a wird durch den folgenden § 2a ersetzt:

»8 2a
Kosten, Verordnungsermachtigung

(1) Der Anbieter eines Altersvorsorgevertrages gemafl § 1 Absatz 1, 1a Num-
mer 2, Absatz 1b oder 1c hat zu ermitteln, in welcher Hohe sich bis zum Beginn der
Auszahlungsphase die Kosten mindernd auf die Rendite des Vertrags auswirken (Ef-
fektivkosten). Die Ermittlung der Effektivkosten erfolgt geman der Ermittlung des Ge-
samtkostenindikators nach Anhang VI der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653.

(2) Die Effektivkosten eines Altersvorsorgevertrages nach § 1 Absatz 1c¢ durfen
héchstens 1,5 Prozent betragen. Mal3gebend sind die im individuellen Produktinforma-
tionsblatt nach § 7 Absatz 1 angegebenen Effektivkosten.

(3) Der Anbieter hat von einem Wirtschaftsprifer, vereidigten Buchpruifer oder Ak-
tuar DAV mindestens alle drei Jahre die Bestatigung einzuholen, dass die auf den Mus-
ter-Produktinformationen nach § 7 Absatz 4 angegebenen Effektivkosten richtig be-
rechnet sind und dass im Falle eines Altersvorsorgevertrages nach § 1 Absatz 1c die
Kostenbegrenzung nach Absatz 2 Satz 1 eingehalten wird. Kann die Bestatigung nicht
erteilt werden, hat der Wirtschaftsprifer, der vereidigte Buchprifer oder der Aktuar
DAV dies der Zertifizierungsstelle umgehend mitzuteilen.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, fur Altersvorsorgevertrage und Basisrenten-
vertrage nahere Bestimmungen Uber zulassige Kostenarten und Kostenformen erlas-
sen. Fur Altersvorsorgevertrage konnen in der Rechtsverordnung zusatzlich nahere
Bestimmungen erlassen werden Uber





4.

5.

6.
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1. zutreffende Annahmen, Spezifikationen oder Abweichungen bei der Ermittlung der
Effektivkosten gemal Absatz 1 Satz 2 und

2. die Bestatigung nach Absatz 3.°

§ 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 wird gestrichen.

§ 3a wird gestrichen.

§ 4 wird wie folgt geandert:

a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:

,Die erforderlichen Angaben und Unterlagen sind in deutscher Sprache vorzule-
gen.”

b) In Absatz 3 Satz 3 wird nach der Angabe ,schriftlich® die Angabe ,oder elektro-
nisch* eingeflgt.

§ 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:

” § 6
Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fur Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium der Justiz und fur
Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesra-
tes bedarf, ndhere Bestimmungen Uber Altersvorsorge- und Basisrentenvertrage im
Sinne dieses Gesetzes sowie das Zertifizierungsverfahren treffen.

(2) Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere zur bes-
seren Vergleichbarkeit der Produkte, kann das Bundesministerium der Finanzen durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nahere Bestim-
mungen treffen
1. zu den Produktinformationsblattern, Muster-Produktinformationen sowie Informa-

tionen und Anzeigen gemal den §§ 7 bis 7c; konkretisiert werden kdnnen insbe-

sondere Anforderungen zu Art, Inhalt, Umfang und Darstellung sowie Vorgaben
zur Ermittlung einzelner Angaben der Informationspflichten;

2. in Bezug auf Muster-Produktinformationen nach § 7 Absatz 4, die die Veroffentli-
chung sowie die Ubermittlung und Bereitstellung fur Dritte regeln.*

§ 7 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

1!§ 7
Produktinformationsblatt fur Altersvorsorgevertrage®.

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
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,(1) Der Anbieter eines Altersvorsorgevertrags hat den Vertragspartner recht-
zeitig durch ein individuelles Produktinformationsblatt in barrierefreiem Format zu
informieren, spatestens jedoch, bevor der Vertragspartner seine Vertragserklarung
abgibt. Das individuelle Produktinformationsblatt fir Altersvorsorgevertrage ge-
maf § 1 Absatz 1, 1b oder 1c muss folgende Angaben enthalten:

1. die Produktbezeichnung;
2. die Benennung der Produktkategorie und eine kurze Produktbeschreibung;
3. die Zertifizierungsnummer,

4. den vollstandigen Namen des Anbieters nach § 1 Absatz 2 und seine An-
schrift;

5. die wesentlichen Bestandteile des Vertrags;

6. die HOhe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase;

7. die Effektivkosten gemal § 2a, wobei fir Vertrage, bei denen der Vertrags-
partner Anlagen selbst auswahlt, die anfangliche Zusammensetzung des An-

lagenportfolios zugrunde zu legen ist;

8. Angaben zu Kosten in der Anspar- und Auszahlungsphase; dartber hinaus-
gehende Kosten werden vom Vertragspartner nicht geschuldet;

9. den Gesamtrisikoindikator gemal} Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe d Ziffer i der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wobei in dem Fall, dass der Vertragspartner
Anlagen seines Altersvorsorgevertrags selbst auswahlt, die anfangliche Zu-
sammensetzung des Anlagenportfolios zugrunde zu legen ist;

10. die HOhe der zu erwartenden Leistung in der Auszahlungsphase flr verschie-
dene Performanceszenarien, wobei die Anhange IV und V der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/653 entsprechend anzuwenden sind;

11. Informationen zu den Moglichkeiten und Folgen eines Vertragswechsels;

12. den Stand des Produktinformationsblatts.

Ein individuelles Produktinformationsblatt fur Altersvorsorgevertrage geman § 1
Absatz 1a muss folgende Angaben enthalten:

1. die Produktbezeichnung;
2. die Benennung der Produktkategorie und eine kurze Produktbeschreibung;
3. die Zertifizierungsnummer;

4. den vollstdndigen Namen des Anbieters nach § 1 Absatz 2 und seine An-
schrift;

5. die wesentlichen Bestandteile des Vertrags;

6. Angaben zu Kosten in der Anspar- und Auszahlungsphase; dariber hinaus-
gehende Kosten werden vom Vertragspartner nicht geschuldet;





e)
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7. Dbei Altersvorsorgevertragen im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 2 die Effek-
tivkosten gemaf § 2a;

8. Dbei Altersvorsorgevertragen im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 und Num-
mer 3 die Angabe des Nettodarlehensbetrags, der Gesamtkosten, ausge-
druckt als jahrlicher Prozentsatz des Nettodarlehensbetrags nach § 16 Ab-
satz 1 der Preisangabenverordnung, und des Gesamtdarlehensbetrags;

9. Hinweise zu den Mdglichkeiten und Folgen einer Tilgungsaussetzung;

10. den Stand des Produktinformationsblatts.

Ein individuelles Produktinformationsblatt flr Altersvorsorgevertrage gemal § 1
Absatz 1d muss folgende Angaben enthalten:

1. die Produktbezeichnung;
2. die Benennung der Produktkategorie und eine kurze Produktbeschreibung;
3. die Zertifizierungsnummer;

4. den vollstandigen Namen des Anbieters nach § 1 Absatz 2 und seine An-
schrift;

5. die wesentlichen Bestandteile des Vertrags;

6. die Information gemaR § 7b;

7. Informationen zu den Mdglichkeiten und Folgen eines Vertragswechsels;

8. den Stand des Produktinformationsblatts.

Das Produktinformationsblatt ist dem Vertragspartner kostenlos und auf Antrag
des Vertragspartners in barrierefreiem Format sowie mit Einverstandnis des Ver-
tragspartners elektronisch bereitzustellen. Der rechtzeitige Zugang des individuel-
len Produktinformationsblatts ist nachzuweisen. Erfolgt der Vertragsabschluss
nicht zeitnah nach der Information durch das individuelle Produktinformationsblatt,
muss der Anbieter den Vertragspartner nur auf dessen Antrag oder bei einer zwi-
schenzeitlichen Anderung der im Produktinformationsblatt ausgewiesenen Anga-
ben durch ein neues individuelles Produktinformationsblatt informieren.”

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,und fur zertifizierte Basisrentenvertrage® gestri-
chen.

bb) Die Satze 4 und 5 werden durch den folgenden Satz ersetzt:
,Die nach Absatz 1 notwendigen Kostenangaben treten bei Versicherungsver-
tragen an die Stelle der Kostenangaben gemafl § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2

und 9 der VVG-Informationspflichtenverordnung.*

In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe ,Zulagen® durch die Angabe ,Altersvorsorge-
zulagen® ersetzt.

Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:





f)
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»(4) Vor dem erstmaligen Vertrieb hat der Anbieter fir jede Tarifauspragung
eines Altersvorsorgevertrages Muster-Produktinformationen in barrierefreiem For-
mat zu erstellen und die Bestatigungen geman § 2a Absatz 3 einzuholen. Die Mus-
ter-Produktinformationen mussen nach Art, Inhalt und Umfang mindestens dem
individuellen Produktinformationsblatt nach Absatz 1 mit der MalRgabe entspre-
chen, dass statt der individuellen Werte Annahmen von Muster-Vertragspartnern
zugrunde zu legen sind. Anbieter von Altersvorsorgevertragen nach § 1 Absatz 1
oder Absatz 1b miissen mit der Ubermittlung der Muster-Produktinformationen be-
statigen, dass mindestens ein Altersvorsorgevertrag nach § 1 Absatz 1c angebo-
ten wird. Andern sich Angaben in den Muster-Produktinformationen oder stellt der
Anbieter fest, dass die tUbermittelten Daten unzutreffend waren oder entsprechen
die Muster-Produktinformationen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, muss der
Anbieter unverzilglich die Muster-Produktinformationen aktualisieren. Die Muster-
Produktinformationen sowie die Bestatigungen gemal Satz 3 und § 2a Absatz 3
sind der Zertifizierungsstelle elektronisch zu tbermitteln. Die Ubermittlung erfolgt
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenferntbertragung Uber die
amtlich bestimmte Schnittstelle. Erst nach erfolgreicher Ubermittlung gelten die
Muster-Produktinformationen als erstellt oder aktualisiert. Der Anbieter ist fir die
Vollstéandigkeit und Richtigkeit der Daten sowie deren Ubermittlung verantwortlich.
Verzichtet ein Anbieter auf ein Zertifikat oder stellt den Vertrieb eines Tarifs ein,
hat der Anbieter dies durch Ubermittlung eines weiteren Datensatzes der Zertifi-
zierungsstelle unverzuglich mitzuteilen. Die Muster-Produktinformationen sind
vom Anbieter und von der Zertifizierungsstelle 6ffentlich bereit zu stellen.”

Absatz 6 wird durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:
,(6) Die Absatze 1 bis 4 gelten nicht fir Altersvorsorgevertrage, die abge-

schlossen werden, um auf Grund einer internen Teilung nach § 10 des Versor-
gungsausgleichsgesetzes Anrechte zu Ubertragen.”

§ 7a wird durch den folgenden § 7a ersetzt:

,37a
Jahrliche Informationspflicht

Der Anbieter eines Altersvorsorgevertrages ist verpflichtet, den Vertragspartner in

der Ansparphase jahrlich bis zum Ablauf des auf das Beitragsjahr folgenden Jahres
schriftlich Gber folgende Punkte zu informieren:

1.

2.

die Verwendung der eingezahlten Beitrdge und Altersvorsorgezulagen;

die Hohe des gebildeten Kapitals;

die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsachlichen Kosten;

die erwirtschafteten Ertrage;

die Hohe der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase;

die Hohe der zu erwartenden Altersleistung in der Auszahlungsphase fur die Per-
formanceszenarien nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10; fur die Berechnung sind

die in der Vergangenheit tatsachlich gezahlten Beitrage und Altersvorsorgezula-
gen zu berucksichtigen.





10.

11.
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Abweichend hat der Anbieter eines Vertrags gemaf § 1 Absatz 1a Nummer 1 und 3
sowie § 1 Absatz 1a Nummer 2, sofern bereits eine Zuteilung des Bausparvertrags er-
folgt ist, den Vertragspartner jahrlich Gber folgende Punkte zu informieren:

1. die Verwendung der eingezahlten Beitrage und Altersvorsorgezulagen;
2. die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen tatsachlichen Kosten.

Im Rahmen der jahrlichen Informationspflicht muss der Anbieter eines Altersvorsorge-
vertrags auch dartber informieren, ob und wie ethische, soziale und 6kologische Be-
lange bei der Verwendung der eingezahlten Beitrage und Altersvorsorgezulagen be-
rucksichtigt werden. Die Informationen nach den Satzen 1 bis 3 sind dem Vertrags-
partner kostenlos und auf Antrag des Vertragspartners in barrierefreiem Format sowie
mit Einverstandnis des Vertragspartners elektronisch bereitzustellen. Satz 1 Nummer 6
gilt nicht fur Vertrage, die vor dem in § 14 Absatz 6 Satz 2 genannten Anwendungszeit-
punkt abgeschlossen wurden.®

§ 7b Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Sind aus einem Altersvorsorgevertrag Leistungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 zu erbringen, so hat ein Anbieter von Altersvorsorgevertragen den Vertrags-
partner frihestens zwei Jahre vor Beginn der Auszahlungsphase schriftlich tber fol-
gende Punkte zu informieren:

1. die Form, die H6he und die Dauer der garantierten und der vorgesehenen Aus-
zahlungen, gegebenenfalls einschliellich Angaben zu einer Dynamisierung der
monatlichen Leistungen oder zu wertentwicklungsabhangigen monatlichen Leis-
tungen, und

2. die in der Auszahlungsphase anfallenden Kosten; Kosten, die nicht ausgewiesen
sind oder auf die im Rahmen dieser Information nicht hingewiesen wurde, sind
vom Vertragspartner nicht geschuldet.

Ist kein Beginn der Auszahlungsphase vereinbart, so beginnt die Auszahlungsphase
fur Altersvorsorgevertrage, die nach dem 31. Dezember 2026 abgeschlossen wurden,
mit Vollendung des 65. Lebensjahres; fur Altersvorsorgevertrage, die im Zeitraum vom
1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen wurden, mit Vollendung des
62. Lebensjahres und im Ubrigen mit Vollendung des 60. Lebensjahres. Der Vertrags-
partner ist dann vom Anbieter im Rahmen der Mitteilung nach Satz 1 dartber zu infor-
mieren, dass ein tatsachlicher Beginn der Auszahlungsphase nicht vereinbart wurde.
Sofern ein Anbieter von Altersvorsorgevertragen bereit ist, nach § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 10 Buchstabe b Ubertragenes Altersvorsorgevermdgen anzunehmen, muss
er dem Anleger auf Verlangen die Information nach Satz 1 und gegebenenfalls Satz 3
zur Verflgung stellen, wenn bis zum Beginn der Auszahlungsphase weniger als zwei
Jahre verbleiben. Dieser Information sind der vom Anleger angegebene Ubertragungs-
wert und Ubertragungszeitpunkt zugrunde zu legen. Der Anbieter hat dem Vertrags-
partner die Informationen nach den Satzen 1 und 3 kostenlos und auf Antrag des Ver-
tragspartners in barrierefreiem Format sowie mit Einverstandnis des Vertragspartners
elektronisch bereitzustellen.”

§ 7c wird durch den folgenden § 7¢ ersetzt:





12.

13.

14.
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.S 7C

Kostenanderung

Der Anbieter eines Altersvorsorgevertrages hat dem Vertragspartner eine Ande-
rung der Kosten anzuzeigen. Die Anzeige muss erfolgen, wenn sich die im individuellen
Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 ausgewiesenen Kosten der Anspar- und
Auszahlungsphase erhohen. Die Anzeige einer Kostenanderung hat mit einer Frist von
vier Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres, bevor die Kostenanderung wirk-
sam werden soll, zu erfolgen. Bei einer Kostenanderung vor Beginn der Auszahlungs-
phase hat der Anbieter dazu dem Vertragspartner auf einem Blatt mindestens die An-
gaben nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 8 und 10 bis 12 oder nach § 7 Absatz 1
Satz 3 zur Verfiigung zu stellen und falls sich Anderungen bei den Angaben ergeben
haben, jeweils die Angabe vor und nach der Kostenanderung gegenulberzustellen. Ab
dem Beginn der Auszahlungsphase sind dem Vertragspartner Kostenanderungen auf
einem Blatt auszuweisen, auf dem die Informationen gemaf § 7b vor und nach Kos-
tenanderung gegenuberzustellen sind. Der Anbieter hat dem Vertragspartner die An-
zeige einer Kostenanderung kostenlos und auf Antrag des Vertragspartners in barrie-
refreiem Format sowie mit Einverstandnis des Vertragspartners elektronisch bereitzu-
stellen.”

§ 7d wird gestrichen.
§ 8 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.§8
Ricknahme und Widerruf einer Zertifizierung, Verzicht auf Zertifizierung®.
b) Absatz 1 Satz 5 und 6 wird gestrichen.
c) In Absatz 2 wird die Angabe ,schriftliche” gestrichen.
d) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 4 wird die Angabe ,sowie bei einem Anbieter im Sinne des § 1 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 der Prufungsverband, von dem die Genossenschaft geprift wird,*
gestrichen.
bb) Satz 5 wird gestrichen.
§ 11 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Ein unbefugtes Offenbaren oder Verwerten im Sinne des Absatzes 1 liegt insbeson-
dere nicht vor, wenn Tatsachen weitergegeben werden an

1. kraft Gesetzes oder im 6ffentlichen Auftrag mit der Uberwachung oder Priifung von
Versicherungsunternehmen,  Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten,
Wertpapierinstituten, Investmentgesellschaften oder Bausparkassen betraute
Stellen sowie an von diesen beauftragten Personen oder

2. andere Finanzbehorden,





15.

16.

17.
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soweit diese Stellen oder Personen die Informationen zur Erfiillung ihrer Aufgaben be-
notigen.”

§ 12 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

»1. der Vertrag des Anbieters hinsichtlich der Anforderungen des § 1 Ab-
satz 1, 1a, 1b, 1c oder 1d oder des § 2 Absatz 1 oder Absatz 1a von dem
zertifizierten Muster in Reihenfolge und Inhalt nicht abweicht und®.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,die Zertifizierungsstelle mit ihrer Postanschrift,”
gestrichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingeflgt:

»,(1a) Die Zertifizierungsstelle erhebt fur die Bearbeitung einer Anzeige des An-
bieters ber die Anderung der Vertragsbedingungen eines Altersvorsorgevertra-
ges oder eines Basisrentenvertrages eine Gebulhr in Hohe von 1 000 Euro. Die
vorstehende Geblhr ist, sofern infolge der Anderung der Vertragsbedingungen
eine Neuzertifizierung erforderlich ist, auf die dann zu erhebende Gebuhr anzu-
rechnen.”

c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,schriftlichen” gestrichen.
§ 13 Absatz 1 wird wie folgt geadndert:
a) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

,1. entgegen § 7, § 7a Satz 1, 2 oder 3 oder § 7b, auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 2a Absatz 4 oder § 6, eine Information nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht
rechtzeitig gibt,”.

b) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. entgegen § 7 Absatz 4, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 2a Absatz 4 oder § 6, Muster-Produktinformationen nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstellt
oder aktualisiert oder”.

c) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:

»,3. entgegen § 7c Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 2a Absatz 4 oder § 6, eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstandig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet.”

§ 14 Absatz 7 wird durch die folgenden Absatze 7 bis 9 ersetzt:

,(7) Die erstmalige Ubermittlung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 sowie der amtlich vor-
geschriebene Datensatz und die Datenschnittstelle werden durch ein im Bundessteu-
erblatt verodffentlichtes Schreiben von der Zertifizierungsstelle bekannt gegeben. Ab-
weichend von § 5 Absatz 2 Satz 2 entfallt der Vorbehalt des Widerrufs fir alle bis zum
31. Dezember 2028 eingegangenen Antrage erst nach Ablauf von vier Jahren. Die Zer-
tifizierung fur Vertrage, deren Vertragsgestaltung sich auf die in Artikel 6 des Gesetzes
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vom ... (BGBI. | ...) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Ausgabe der Verkindung des
vorliegenden Anderungsgesetzes] vorgenommenen Anderungen beziehen, kann frii-
hestens zum 1. Januar 2027 erteilt werden. Vertrage, die nach § 5 in der am ... [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Ausgabe der Verkiindung des vorliegenden Ande-
rungsgesetzes] geltenden Fassung zertifiziert wurden, dirfen mit Wirkung zum Ablauf
des 31. Dezember 2026 nicht mehr vertrieben werden; ab diesem Zeitpunkt gelten die
Zertifikate als widerrufen. Die in § 4 Absatz 5 Satz 1 genannte Frist ist bis zu dem in
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt nicht anzuwenden. Vertrage, die nach § 5 in der am
31. Dezember 2026 geltenden Fassung zertifiziert wurden, durfen einvernehmlich zwi-
schen den Vertragspartner durch Vertragsanderung dahingehend angepasst werden,
dass eine Restverrentung fur Auszahlungsplane im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 4
in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung entfallen kann.

(8) Fur Altersvorsorgevertrage und Basisrentenvertrage, die vor dem 1. Ja-
nuar 2027 abgeschlossen worden sind, gelten die §§ 2a und 7a bis 7c in der am
31. Dezember 2026 geltenden Fassung weiter.

(9) Fur Basisrentenvertrage, die vor dem 1. Januar 2027 zertifiziert wurden und
die einen Verweis auf die §§ 2a, 7, 7a, 7b oder 7c dieses Gesetzes in der am 31. De-
zember 2026 geltenden Fassung enthalten oder die entsprechende Ausfihrungen ent-
halten, ist eine erneute Zertifizierung des Vertrags nicht erforderlich, wenn alle in Arti-
kel 6 Nummer 3, 4, 7 bis 10 des Gesetzes des Gesetzes vom ... (BGBI. | ...) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Ausgabe der Verkiindung des vorliegenden Anderungs-
gesetzes] enthaltenen Anderungen insgesamt bis zum 31. Dezember 2026 nachvoll-
zogen werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Geht bis zum 31. Dezember 2026
keine Anderungsanzeige bei der Zertifizierungsstelle ein, gilt dies als Verzicht des An-
bieters auf die Zertifizierung im Sinne des § 8 Absatz 2 ab dem 1. Januar 2027 .

Artikel 7

Weitere Anderung des Altersvorsorgevertrige-Zertifizierungsge-

setzes [1.1.2028]

Das Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 6 dieses

Gesetzes geandert worden ist, wird wie folgt geadndert:

In § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und § 1 Absatz 1d Satz 1 wird die Angabe ,§ 92a Ab-
satz 2 Satz 4 Nummer 1“ durch die Angabe ,§ 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.

Artikel 8

Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung [TnV]

Die Altersvorsorge-Durchfihrungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung

vom 28. Februar 2005 (BGBI. | S. 487), die zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 2.
Dezember 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 387) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

§ 5 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,die Familienkassen® durch die Angabe ,die Familien-
kassen der Bundesagentur fur Arbeit* ersetzt.





b)
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Absatz 2a wird gestrichen.

2. § 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:

89
Besondere Mitteilungspflicht der Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit

Haben die Familienkassen der Bundesagentur flr Arbeit der zentralen Stelle die

Daten fur die Gewahrung der Kinderzulage Ubermittelt und wird flr diesen gemeldeten
Zeitraum das Kindergeld insgesamt zurtickgefordert, so haben die Familienkassen der
Bundesagentur fur Arbeit dies der zentralen Stelle unverzuglich mitzuteilen.”

Artikel 9

Weitere Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung

[1.1.2027]

Die Altersvorsorge-Durchfuhrungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 7 dieses Geset-
zes geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. § 7 wird wie folgt geandert:

a)

c)

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,(§ 10a Abs. 1a des Einkommensteuergeset-
zes)“ durch die Angabe ,(§ 10a Absatz 1b des Einkommensteuergesetzes)“ er-
setzt.

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

»(2) Hat der Steuerpflichtige die nach § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz
des Einkommensteuergesetzes erforderliche Einwilligung erteilt, hat die zustan-
dige Stelle die Zugehdrigkeit des Steuerpflichtigen zum beglnstigten Personen-
kreis fir das Beitragsjahr zu bestatigen und diese Bestatigung an die zentrale
Stelle zu Ubermitteln. Sind fur ein Beitragsjahr oder fur das vorangegangene Ka-
lenderjahr mehrere zustandige Stellen nach § 91 Absatz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes zur Meldung der Daten nach § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des
Einkommensteuergesetzes verpflichtet, meldet jede zustandige Stelle die Daten
fUr den Zeitraum, fur den jeweils das Beschaftigungs-, Amts- oder Dienstverhaltnis
bestand und auf den sich jeweils die zu Ubermittelnden Daten beziehen.”

Absatz 3 wird gestrichen.

2. In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes sowie in den Fallen des § 93
Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 und 3 des Einkommen-
steuergesetzes” durch die Angabe ,nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes sowie in den Féllen des § 93 Ab-
satz 1 Satz 4 Buchstabe c, Absatz 1a Satz 1 oder Absatz 2 Satz 2 und 3 des Einkom-
mensteuergesetzes” ersetzt.

3. § 14 wird wie folgt geandert:





a)
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In der Uberschrift wird die Angabe ,und der Héhe der maRgebenden Einnahmen*
gestrichen.

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz ersetzt:

»(1) Weichen die Angaben des Zulageberechtigten zur Rentenversicherungs-
pflicht im Sinne des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Rentenver-
sicherung - in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. |
S. 754, 1404, 3384), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2024 (BGBI. | Nr. 423), in der jeweils geltenden Fassung von den nach
§ 91 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes Ubermittelten Angaben des
zustandigen Sozialversicherungstragers ab, sind flir den Nachweis der Rentenver-
sicherungspflicht die Angaben des zustandigen Sozialversicherungstragers maf3-
gebend. Fur die von der landwirtschaftlichen Alterskasse Ubermittelten Angaben
gilt Satz 1 entsprechend. Im Festsetzungsverfahren ist dem Zulageberechtigten
Gelegenheit zu geben, eine Klarung mit dem Sozialversicherungstrager herbeizu-
fuhren.”

4. §19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und 8 wird durch die folgenden Nummern 7 und 8
ersetzt:

1’7-

in den Fallen nach § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 des Einkommensteuer-
gesetzes oder bei einem Bestandsvertrag (§ 52 Absatz 50a des Einkommensteu-
ergesetzes): Beitrage und Zulagen, die zur Absicherung der verminderten Er-
werbsfahigkeit verwendet wurden,

in den Fallen nach § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 des Einkommensteuer-
gesetzes oder bei einem Bestandsvertrag (§ 52 Absatz 50a des Einkommensteu-
ergesetzes): Beitrage und Zulagen, die zur Hinterbliebenenabsicherung im Sinne
des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsge-
setzes in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Fassung oder im Sinne des
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung verwendet wurden,
und®.

Artikel 10

Weitere Anderung der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung

1.

[1.1.2028]

Die Altersvorsorge-Durchfuhrungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Geset-
zes geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 1 Absatz 1 Nummer 2 und in § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird jeweils die An-
gabe ,§ 52 Absatz 30b des Einkommensteuergesetzes® durch die Angabe ,§ 52 Ab-
satz 30c des Einkommensteuergesetzes” ersetzt.

§ 18 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Werden Bescheinigungen nach § 22 Nummer 5 Satz 5, § 92 oder § 94 Ab-

satz 1 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes mit Hilfe automatischer Einrichtungen er-
stellt, kbnnen Unterschrift und Namenswiedergabe des Anbieters oder des Vertre-
tungsberechtigten fehlen.*
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§ 19 Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Die Unterlagen sind spatestens am Ende des zehnten Kalenderjahres zu I6schen oder
zu vernichten, das auf die Mitteilung nach § 22 Nummer 5 Satz 5 des Einkommensteu-
ergesetzes folgt.”

Artikel 11

Anderung des Wertpapierhandelsgesetzes [1.1.2027]

Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September

1998 (BGBI. | S. 2708), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Februar 2025
(BGBI. 2025 | Nr. 69) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

In § 63 Absatz 7 Satz 8 und Absatz 12 Satz 3 sowie § 64 Absatz 2 Satz 4 Nummer 9 wird
jeweils die Angabe ,Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen® durch die Angabe ,Alters-
vorsorgevertragen® ersetzt.

Artikel 12

Anderung des Versicherungsvertragsgesetzes [1.1.2027]

Das Versicherungsvertragsgesetz vom 23. November 2007 (BGBI. | S. 2631), das zu-

letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 119) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltstbersicht wird die Angabe zu den §§ 7b und 7c¢ durch die folgende Angabe
ersetzt:

,8 7b Information bei Versicherungsanlageprodukten und Altersvorsorgevertragen
§7c Beurteilung von Versicherungsanlageprodukten und Altersvorsorgevertragen; Berichtspflicht®.

§ 7b wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

.8 7b
Information bei Versicherungsanlageprodukten und Altersvorsorgevertragen®.
b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefugt:

»(3) Der Versicherungsnehmer eines zertifizierten Altersvorsorgevertrages im
Sinne des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes kann eine Aufstellung
der Kosten und Gebuhren verlangen. Bei der Bereitstellung des individuellen Pro-
duktinformationsblatts nach § 7 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgeset-
zes und der jahrlichen Information nach § 7a des Altersvorsorgevertrage-Zertifizie-
rungsgesetzes ist der Versicherungsnehmer jeweils ausdrtcklich auf das Recht
nach Satz 1 hinzuweisen.”
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§ 7c wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

S 7C

Beurteilung von Versicherungsanlageprodukten und Altersvorsorgevertragen; Be-
richtspflicht®.

b) Nach Absatz 5 wird der folgende Absatz 6 eingeflgt:

,(6) Die Absatze 1,2 und 5 Satz 3 bis 5 sind auf Altersvorsorgevertrage im
Sinne des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes entsprechend anzu-
wenden.”

In § 59 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,7b und 7c¢” durch
die Angabe ,7b Absatz 1 bis 3 Satz 1 und § 7c* ersetzt.

In der Anlage wird in Gestaltungshinweis 4 die Angabe ,Bei Altersvorsorge- und Basis-
rentenvertragen, fur die ein individuelles Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1
des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes zu erstellen ist* durch die Angabe
.Bei Altersvorsorgevertragen, fur die ein individuelles Produktinformationsblatt nach
§ 7 Absatz 1 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes zu erstellen ist* er-
setzt.

Artikel 13

Anderung der VVG-Informationspflichtenverordnung [1.1.2027]

Die VVG-Informationspflichtenverordnung vom 18. Dezember 2007 (BGBI. | S. 3004),

die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBI. | S. 1666) geandert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1.

In § 2 Absatz 6 Satz 4 wird die Angabe ,Altersvorsorgevertrage und Basisrentenver-
trdge im Sinne der §§ 1 und 2 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes*
durch die Angabe ,Altersvorsorgevertrage im Sinne des § 1 des Altersvorsorgever-
trage-Zertifizierungsgesetzes” ersetzt.

§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 3 wird die Angabe ,Krankenversicherung.“ durch die Angabe ,Kran-
kenversicherung;” ersetzt.

b) Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingeflugt:
,4. bei Basisrentenvertragen im Sinne des § 2 des Altersvorsorgevertrage-Zerti-

fizierungsgesetzes alljahrlich die im abgelaufenen Beitragsjahr angefallenen
tatsachlichen Kosten.*
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Artikel 14

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 am Tag nach der Verkiindung

in Kraft.

(2) Die Artikel 2, 6, 9 und 11 bis 12 treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

(3) Die Artikel 3, 4, 7 und 10 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.

EU-Rechtsakte:

1.

Richtlinie 2009/65/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen fir gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) (ABI. L 302 vom 17.11.2009, S. 32; L 269 vom 13.10.2010, S. 27; L, 2024/90411,
15.7.2024), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2024/2994 vom 27. November (ABI. L, 2024/2994,
4.12.2024) geandert worden ist

Richtlinie 2009/138/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend
die Aufnahme und Auslbung der Versicherungs- und der Ruckversicherungstatigkeit (Solvabilitat Il)
(ABI. L 35 vom 17.12.2009, S. 1; L 219 vom 25.7.2014, S. 66; L 108 vom 28.4.2015, S. 8), die zuletzt
durch die Richtlinie (EU) 2025/2 vom 27. November 2024 (ABI. L, 2025/2, 8.1.2025) geandert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 ber Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 646/2012 (ABI. L 176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6;
L 193 vom 21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3;L 13 vom 17.1.2020, S. 58; L 335 vom 13.10.2020,
S. 20; L 405 vom 2.12.2020, S. 79; L 65 vom 25.2.2021, S. 62; L 261 vom 22.7.2021, S. 60; L 398 vom
11.11.2021, S. 32; L 277 vom 27.10.2022, S. 316; L 92 vom 30.3.2023, S. 29; L, 2025/90328, 16.4.2025),
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2025/1215 vom 17. Juni 2025 (ABI. L, 2025/1215, 25.6.2025) ge-
andert worden ist

Richtlinie 2014/65/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 (ber Markte fiir
Finanzinstrumente sowie zur Anderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABI. L 173 vom
12.6.2014, S. 349; L 74 vom 18.3.2025, S. 38; L 188 vom 13.7.2016, S. 28; L 273 vom 8.10.2016, S. 35;
L 64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 vom 27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch Richtlinie (EU) 2024/2811
vom 23. Oktober 2024 (ABI. L, 2024/2811, 14.11.2024) gedndert worden ist

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014
Uber Basisinformationsblatter fir verpackte Anlageprodukte fiir Kleinanleger und Versicherungsanlage-
produkte (PRIIP) (ABI. L 352 vom 9.12.2014, S. 1; L 358 vom 13.12.2014, S. 50), die zuletzt durch die
Verordnung (EU) 2023/2869 vom 13. Dezember 2023 (ABI. L, 2023/2869, 20.12.2023) geandert worden
ist

Verordnung (EU) 2015/760 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 (ber euro-
paische langfristige Investmentfonds (ABI. L 123 vom 19.5.2015, S. 98), die zuletzt durch die Verordnung
(EU) 2023/2869 (ABI. L, 2023/2869, 20.12.2023) geandert worden ist

Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 Uber die
Tatigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (Neu-
fassung) (ABI. L 354 vom 23.12.2016, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2023/2864 (ABI. L,
2023/2864, 20.12.2023; 2024/90411, 15.7.2024) geandert worden ist

Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission vom 8. Marz 2017 zur Ergédnzung der Verordnung
(EU) Nr. 1286/2014 des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Basisinformationsblatter fur ver-
packte Anlageprodukte fir Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch technische Re-
gulierungsstandards in Bezug auf die Darstellung, den Inhalt, die Uberpriifung und die Uberarbeitung die-
ser Basisinformationsblatter sowie die Bedingungen fiir die Erfiillung der Verpflichtung zu ihrer Bereitstel-
lung (ABI. L 100 vom 12.4.2017, S. 1; L 120 vom 11.5.2017, S. 31; L 186 vom 19.7.2017, S. 17; L 210
vom 15.8.2017, S. 16; L 029 vom 10.2.2022, S. 46; L 115 vom 13.4.2022, S. 187; L 010 vom 12.1.2023,
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S. 111; L 077 vom 16.3.2023, S. 18), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1666 (ABI. L
251 vom 19.9.2022, S. 3) geandert worden ist
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die gesetzliche Rentenversicherung ist in Deutschland fur weite Teile der Bevolkerung wei-
terhin die wichtigste Einkommensquelle im Alter. Fir die Sicherung ihres Lebensstandards
im Alter sind aber fir viele Menschen neben der gesetzlichen Rente zusatzliche Einkinfte
erforderlich. Der Staat férdert daher sowohl die betriebliche Altersversorgung als auch die
private Altersvorsorge, damit Blrgerinnen und Burger zum Aufbau einer erganzenden Al-
tersvorsorge angeregt werden.

Ende des Jahres 2024 gab es rund 15 Millionen steuerlich geforderte private Altersvorsor-
gevertrage. Gegenuber den heutigen Bezieherinnen und Beziehern von Alterseinkiinften
haben zwar seit der Einflihrung der Riester-Foérderung im Jahr 2002 deutlich mehr Perso-
nen im erwerbsfahigen Alter eine zusatzliche Anwartschaft aufgebaut. Aber nach einer an-
fanglichen hohen Dynamik mit einem jahrlichen Zuwachs bis zum Jahr 2011 von einer Mil-
lion und mehr Vertragen kam es in den letzten Jahren zu einer nachlassenden Dynamik.
Die Entwicklung der Gesamtzahl der privaten Altersvorsorgevertrage ist seit dem Jahr 2018
sogar leicht rucklaufig.

Die Grunde fir diese Entwicklung liegen einerseits in der langen Niedrigzinsphase. Wich-
tige Anbieter haben sich in den letzten Jahren unter Verweis auf die nicht mehr zu erwirt-
schaftende Beitragserhaltungszusage aus dem Markt zurlickgezogen, so dass den Birge-
rinnen und Bulrgern deutlich weniger Produkte zur Auswahl stehen. Gleichzeitig ist bei den
Altersvorsorgenden die Bereitschaft zum Abschluss einer privaten Altersvorsorge gesun-
ken. Die Grunde durften in den teilweise hohen Kosten und geringen Renditen der angebo-
tenen Vertrage, der komplexen Férderung, der geringen Flexibilitat Gber den Lebenszyklus
und der mangelnden Transparenz bei der Produktauswabhl liegen.

Ziel dieser Reform ist es, die private Altersvorsorge zu revitalisieren, um ein effizientes An-
gebot zur Lebensstandardsicherung nach Renteneintritt flir breite Bevélkerungsgruppen zu
schaffen. Durch hoéhere Renditemdglichkeiten und geringere Kosten, eine verbesserte
Transparenz und Vergleichbarkeit sowie neue Produkte und eine Wiederbelebung des
Wettbewerbs kann die Attraktivitat und damit der Verbreitungsgrad von Altersvorsorgepro-
dukten erhdht werden. Die Fokusgruppe private Altersvorsorge hatte in ihrem Abschluss-
bericht vom 18. Juli 2023 Empfehlungen fur eine Reform ausgesprochen, die unter Beteili-
gung von Wissenschaft, Anbietern und Verbraucherschutz erarbeitet worden waren. Dieser
Gesetzentwurf greift viele dieser Reformempfehlungen auf.

Ein Hauptanliegen der Reform ist es, die Renditemdglichkeiten des Kapitalmarktes kunftig
starker zu nutzen. Die Ermoglichung einer realwertorientierten Anlagestrategie mit hdheren
Renditen ist deshalb ein zentrales Element der Reform. Mit dem Altersvorsorgedepot ohne
Garantien wird eine neue Produktkategorie eingefuhrt, mit der ohne nominale Garantien in
geeignete aktiv oder passiv gemanagte Fonds investiert werden kann. Damit gehen lang-
fristig hohere Renditemoglichkeiten einher. Realwertorientierte Anlagestrategien sind we-
gen der flr die Altersvorsorge typischen langen Anlagezeitrdume besonders geeignet; tem-
porare Bewertungsschwankungen relativieren sich Uber die in der Altersvorsorge ublichen
Vertragslaufzeiten.

Kinftig soll von den Anbietern von Altersvorsorgevertragen auch ein Standardprodukt an-
geboten werden: Dabei handelt es sich um ein besonders einfaches Altersvorsorgedepot,
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das einen einfachen Sparplan mit reduzierten Wahlmaoglichkeiten fur Altersvorsorgende
darstellt und nur dann individuelle Entscheidungen erfordert, wenn Altersvorsorgende von
Standardeinstellungen abweichen wollen. Zudem ist beim Standardprodukt die durch-
schnittliche jahrliche Renditeminderung durch Kosten Uber die Vertragslaufzeit (Effektivkos-
ten) auf maximal 1,5 Prozent begrenzt: Mit dieser Kostenobergrenze wird der Fokus der
Kapitalanlage des Standardprodukts auf einfache Fonds mit begrenzten Kosten unterstri-
chen und gleichzeitig ein breites Angebot von Standardprodukten ermdglicht. Zudem wer-
den die Grundlagen fur eine enge Verzahnung mit der geplanten Fruhstart-Rente geschaf-
fen.

Fur Altersvorsorgende, die aufgrund ihrer persénlichen Risikoneigung einen hohen Wert
auf Sicherheit legen, werden weiterhin Garantieprodukte geférdert, bei denen 100 Prozent
des angesparten Kapitals zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfugung stehen mussen.
Daneben wird es flr Altersvorsorgende die Mdglichkeit geben, geférderte Garantieprodukte
mit einer Kapitalgarantie von 80 Prozent zur Auszahlungsphase zu besparen. Durch die
Moglichkeit einer auf 80 Prozent abgesenkten Beitragserhaltungszusage konnen auch Al-
tersvorsorgende, die ein Garantieprodukt wahlen, kunftig starker an Renditevorteilen einer
realwertorientierten Kapitalanlage partizipieren.

Daneben soll eine starkere Standardisierung der Produkte zu Vereinfachung, besserer Ver-
gleichbarkeit und mehr Transparenz fihren. Die Standardisierung soll die Produkte auf de-
ren Kernaufgabe Altersvorsorge fokussieren. Bisherige Wahlmoglichkeiten fir eine mit dem
Altersvorsorgevertrag verknlpfte erganzende Absicherung gegen Erwerbsminderung oder
von Hinterbliebenen werden daher abgeschafft bzw. auf eine Rentengarantiezeit be-
schrankt. Eine bessere Vergleichbarkeit erleichtert Altersvorsorgenden die Auswahl attrak-
tiver Vertrage, verbessert Wechselmdglichkeiten und regt den Wettbewerb zwischen den
Produktanbietern an. Mehr Wettbewerb leistet einen Beitrag zur Kostensenkung beim Al-
tersvorsorgeangebot. Darlberhinausgehende Vereinbarungen sollten — sofern ge-
wilnscht — klinftig getrennt vom Altersvorsorgevertrag erfolgen. Die Eigenheimrenten-For-
derung soll erhalten bleiben; die entsprechende Kapitalenthahmemaglichkeit aber nicht
mehr fir alle Altersvorsorgeprodukte verpflichtend bereitgestellt werden missen. So wird
die Eigenheimrenten-Forderung bei den darauf spezialisierten Anbietern (z. B. Bauspark-
assen) konzentriert, was die anderen Anbieter von Blrokratie entlastet und somit Kosten
senkt.

Ein weiteres tragendes Prinzip der Reform ist die Erleichterung eines Anbieterwechsels,
um Altersvorsorgeprodukte an sich im Zeitablauf andernde Bedurfnisse der Altersvorsor-
genden anpassen und Fehlentscheidungen bei der Angebotswahl im Zeitablauf korrigieren
zu kénnen und den Wettbewerb unter den Anbietern zu starken. Die Erleichterung des
Wechsels ist auch angesichts der auflergewohnlich langen Laufzeit von Altersvorsorgever-
tragen wichtig. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass die Abschlusskosten bei allen An-
bietern von Altersvorsorgeprodukten zuklnftig Uber die Vertragslaufzeit verteilt werden. So
wird im Falle eines Vertragswechsels eine Doppelbelastung mit Abschlusskosten verhindert
und eine anbieterneutrale Regelung gewahrleistet. Vorzeitig abgebende Anbieter durfen
zur Deckung mdglicher Fixkosten in den ersten funf Jahren eine Wechselgebuhr erheben,
die in der Hohe begrenzt ist.

Fur die Auszahlungsphase werden neben der Mdglichkeit einer lebenslangen Leistung nun
auch langlaufende Auszahlungspléane ohne Restverrentung ermdéglicht. Damit erhalten Al-
tersvorsorgende mehr Flexibilitat in der Verwendung ihres Altersvorsorgevermdgens. Fir
Anbieter, die kein Versicherungsunternehmen sind, entfallt dadurch der Zukauf einer le-
benslangen Leibrente bei einem Lebensversicherer. Zudem wird ein Wettbewerb unter Pro-
dukten fir die Auszahlungsphase ermdglicht. Altersvorsorgende erhalten damit die Még-
lichkeit, Entscheidungen, die sie zu Beginn der Ansparphase getroffen haben, an ihre ak-
tuelle Lebenssituation anzupassen.
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Wesentliche Voraussetzung flr eine gut informierte Vorsorgeentscheidung ist eine auf
Transparenz der unterschiedlichen Kosten, Renditemoglichkeiten und damit einhergehen-
den Risiken basierende Vergleichsmdglichkeit der verschiedenen Altersvorsorgeprodukte.
Um flr Verbraucherinnen und Verbraucher die Transparenz zu erhéhen, sollen deshalb die
Produktinformationen der am Markt angebotenen Altersvorsorgevertrage standardisiert
Dritten zu Verfugung gestellt werden, damit diese Produktvergleiche anbieten kdnnen.

An den bisherigen Grundsatzen der Férdersystematik, also einer steuerlichen Freistellung
der Beitrage in der Ansparphase und einer nachgelagerten Besteuerung in der Auszah-
lungsphase, wird festgehalten: Altersvorsorgende profitieren dabei von einer Steuerfreistel-
lung der Ertrage in der Ansparphase, sodass der Zinseszinseffekt zugunsten des Altersvor-
sorgevermogens voll zum Tragen kommt. Darliber hinaus adressiert eine Férderung Uber
erganzende Zulagen gezielt untere Einkommensgruppen, junge Menschen und Personen
mit Kindern, denen héhere Foérderquoten gewahrt werden.

Die Zulagenberechnung wird grundlegend vereinfacht. Um starkere und leicht verstandliche
Sparanreize zu setzen und Burokratie abzubauen, wird die Zulagenforderung kunftig bei-
tragsproportional ausgestaltet: Jeder gesparte Euro, der bis zu einem Hbochstbetrag in den
Vertrag flie3t, wird durch Zulagen gefordert. So kann auf die komplizierte Mindesteigenbei-
tragsberechnung, Zulagenkirzungen und Rickrechnungen zur Bestimmung des maxima-
len geforderten Eigenbeitrags verzichtet werden. Altersvorsorgende mit Kindern werden
durch eine beitragsproportionale Kinderzulage gefordert, die ab Eigenbeitrdgen von 100
Euro pro Monat in voller Hohe ausgezahlt wird. Kleinanleger mit Eigenbeitragen bis zu die-
ser Héhe werden auch bei der Grundzulage durch einen erhéhten Fordersatz besonders
unterstitzt. Diese Gruppen erreichen damit hohere Férderquoten, wovon insbesondere Al-
tersvorsorgende mit geringen und mittleren Einkommen profitieren. Weitere Forder- und
Steuerregelungen werden dartber hinaus vereinfacht und entburokratisiert, beispielsweise
bei der Besteuerung von Wohnforderkonten nach einer wohnungswirtschaftlichen Verwen-
dung des Altersvorsorgevermogens. Bestandsvertrage kbnnen mit bisheriger Forderung
weitergeflihrt werden. Durch Erklarung gegentiber dem Anbieter ist aber auch ein Wechsel
in die neue Férderung maoglich.

Aus der durch die Reform zu erwartenden Revitalisierung der privaten Altersvorsorge ergibt
sich neben den beschriebenen Vorteilen fur Altersvorsorgende und Anbieter auch ein er-
heblicher Nutzen flir die Gesellschaft insgesamt: Fir Altersvorsorgeprodukte sind rendite-
starkere Kapitalanlagen zu erwarten. Durch den starkeren Wettbewerb kdnnen zudem die
Kosten der Altersvorsorgeprodukte sinken und die Effizienz der Anbieter steigt. Das Alters-
vorsorgesystem insgesamt wird durch die Starkung der dritten Saule resilienter, da sie
durch die Kapitaldeckung mit international diversifizierter Kapitalanlage weniger stark von
der demographischen Alterung in Deutschland betroffen ist als die umlagefinanzierte ge-
setzliche Rentenversicherung in der ersten Saule.

Dieser Entwurf steht im Kontext der Resolution der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 25. September 2015 ,Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fir
nachhaltige Entwicklung“ und tragt insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels
.keine Armut” bei.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Durch dieses Gesetz wird die private Altersvorsorge grundlegend reformiert, um ein effizi-
entes Angebot zur Lebensstandardsicherung nach Renteneintritt fiir breite Bevolkerungs-
gruppen zu schaffen. Daflir werden die Zertifizierungskriterien gestrafft mit dem Ziel von
mehr Standardisierung, Entblrokratisierung und Wettbewerb zwischen den Anbietern so-
wie geringeren Kosten. Fur eine chancenorientierte Kapitalanlage wird ein Altersvorsorge-
depot ohne Garantien eingefiihrt, das auch als besonders einfaches Standardprodukt an-
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geboten wird. Die steuerliche Férderung wird grundlegend vereinfacht und mit besonderem
Fokus auf Kleinanleger ausgestaltet.

Anderungen an den Zertifizierungsanforderungen fiir geférderte Altersvorsorgevertrage:

Neue Produktwelt: Einfihrung eines renditeorientierten Altersvorsorgedepots ohne Ga-
rantien. Das Altersvorsorgedepot wird auch als Standardprodukt mit auf maximal
1,5 Prozent begrenzten Effektivkosten angeboten, fur das Entscheidungen der Alters-
vorsorgenden nur dann erforderlich sind, wenn sie von Standardeinstellungen abwei-
chen wollen. Daneben erfolgt die Zulassung von Garantieprodukten mit garantiertem
Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase mit zwei moglichen Garantiestufen in Héhe
von 80 Prozent oder 100 Prozent. Alle Anbieter mit Ausnahme von Anbietern, die auf
die Eigenheimrenten-Férderung spezialisiert sind (z. B. Bausparkassen), missen das
Standardprodukt anbieten;

Standardisierung der Produkte durch Fokus auf Altersvorsorge und Blrokratieabbau:
Keine Verknupfung mehr von Altersvorsorgevertragen mit der Absicherung gegen ver-
minderte Erwerbsfahigkeit/ Dienstunfahigkeit; Beschrankung der Hinterbliebenenabsi-
cherung auf eine optionale Rentengarantiezeit; Abschaffung des verpflichtenden An-
gebots der Eigenheimrenten-Forderung durch Anbieter;

Wechselkosten: Verteilung der Abschlusskosten von Altersvorsorgevertragen auf die
Vertragslaufzeit; Ermdglichung eines Anbieterwechsels ohne Wechselkosten seitens
des abgebenden Anbieters nach funf Jahren;

Auszahlungsphase: lebenslange Leibrente oder Auszahlungsplan bis zum 85. Lebens-
jahr ohne Teilkapitalverrentung; Anhebung der Altersgrenze auf 65 Jahre; Einflihrung
eines reinen Auszahlungsprodukts zur Starkung von Wechselmaoglichkeiten zu Beginn
der Auszahlungsphase;

Transparenz: Standardisierte Bereitstellung von Produktinformationen der Altersvor-
sorgevertrage fir Dritte;

Zertifizierungsverfahren: Antrage auf Zertifizierung gelten zunachst unter dem Vorbe-
halt des Widerrufs als zertifiziert; risikobasierte Uberprifung durch das Bundeszentral-
amt fur Steuern.

Anderungen an der steuerlichen Férderung:

Wegfall der einkommensabhangigen Mindesteigenbeitragsberechnung und damit in
Zusammenhang stehenden Zulagekirzungen;

Einflhrung einer beitragsproportionalen Grundzulage von 30 Cent fur jeden Euro Ei-
gensparleistung bis zu einem jahrlichen Betrag von 1 200 Euro, 20 Cent fur jeden Euro
fur jahrliche Eigenbeitrage von 1 201 Euro bis zu einem Héchstbetrag von 1 800 Euro;

EinfUhrung einer beitragsproportionalen Kinderzulage pro Kind von 25 Cent fir jeden
Euro Eigensparleistung bis zu einem jahrlichen Betrag von 1 200 Euro (héchstens
300 Euro pro Kind);

Abbau von Komplexitat bei der Kapitalenthahme fir selbstgenutztes Wohneigentum
(Eigenheimrenten-Forderung);

Weitere Burokratieabbaumafinahmen (z. B. Entkopplung der Zuordnung der Kinderzu-
lage bei Eltern verschiedenen Geschlechts vom Geschlecht der Elternteile);
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— Bestandsschutz fir bestehende Altersvorsorgevertrage: Bestandsvertrage kénnen mit
bisheriger Férderung weitergeflihrt werden, auch ein Wechsel in die neue Foérderung
durch Erklarung gegeniiber dem Anbieter ist moglich. Eine férderunschadliche Uber-
tragung auf ein neues Altersvorsorgeprodukt ist ebenfalls mdglich;

— Verbesserungen fir die Bestandsvertrage: Verzicht auf die verpflichtende Teilkapital-
verrentung bei einem Auszahlungsplan im Konsens der Vertragsparteien.

1. Exekutiver FuBRabdruck

Die Fokusgruppe private Altersvorsorge hat in ihrem Abschlussbericht vom 18. Juli 2023
Empfehlungen fir eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge ausgesprochen.
Diese Empfehlungen sind bei der Erstellung des Gesetzentwurfs bertcksichtigt worden. An
der Fokusgruppe waren neben dem Bundesministerium der Finanzen (Vorsitz), dem Bun-
desministerium fur Arbeit und Soziales sowie dem Bundeswirtschaftsministerium Vertrete-
rinnen und Vertreter der Anbieterverbande, des Verbraucherschutzes, der Sozialpartner
und der Wissenschaft beteiligt.

Iv. Alternativen

Ohne eine Reform wirde sich das Angebot an Altersvorsorgeprodukten nicht grundsatzlich
verbessern, sodass sich der derzeitige Ruckgang der Verbreitung der privaten Altersvor-
sorge fortsetzen kénnte. Im Ergebnis kdnnte die Verbreitung der zusatzlichen Altersvor-
sorge im Alter abnehmen.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir die Anderung des Einkommensteuergeset-
zes (Artikel 1 bis 3) ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grund-
gesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbeziiglich dem Bund ganz oder teilweise zu-
steht.

Fur die Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 4) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug der Steuerge-
setze erheblich verbessert bzw. erleichtert.

Im Fall der Artikel 5 bis 13 (Anderung des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes
und der Altersvorsorge-Durchfiihrungsverordnung sowie Anderung des Wertpapierhan-
delsgesetzes, des Versicherungsvertragsgesetzes und der VVG-Informationspflichtenver-
ordnung) folgt die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft). Eine bundeseinheitliche Regelung ist im ge-
samtstaatlichen Interesse erforderlich, um einheitliche Rahmenbedingungen fur die gefor-
derten Altersvorsorgeprodukte sicherzustellen, die Wirtschaftseinheit zu wahren und die
Erhaltung der Funktionsfahigkeit des Wirtschaftsraums Deutschland sicherzustellen. Dabei
ist zu berlcksichtigen, dass das Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz, die Alters-
vorsorge-Durchfuhrungsverordnung, das Wertpapierhandelsgesetz, das Versicherungsver-
tragsgesetz und die VVG-Informationspflichtenverordnung bereits bundesrechtlich geregelt
sind.
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VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europadischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und mit den vdlkerrechtlichen
Vertragen der Bundesrepublik Deutschland vereinbar.

VII. Gesetzesfolgen

Mit dem Gesetzentwurf soll die steuerlich geférderte private Altersvorsorge grundlegend
reformiert werden, um deren Attraktivitat zu erhéhen. Ziel ist es daher, ein kostengtinstiges,
einfaches, transparentes und gut erklarbares Angebot an neuen privaten Altersvorsorge-
produkten mit héheren Renditemdéglichkeiten zu unterbreiten, das eine breite Bevolke-
rungsschicht anspricht, eigenverantwortlich zur Sicherung ihres Lebensstandards im Alter
eine erganzende, private Altersvorsorge vorzunehmen. So soll der Verbreitungsgrad erhéht
werden. Dariber hinaus sollen Vereinfachungen bei den steuerlichen Vorschriften dazu
beitragen, hdhere Sparanreize zu setzen.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Die Reform vereinfacht das Recht und damit die Verwaltungsverfahren im Bereich der pri-
vaten Altersvorsorge. Mit Einflhrung einer leicht verstandlichen beitragsproportionalen Zu-
lagenforderung entfallt bei der steuerlichen Férderung die komplizierte und oftmals kriti-
sierte einkommensabhangige Mindesteigenbeitragsberechnung. Ferner wird die Rickrech-
nung fir die Ausschoépfung des Hdchstbetrages beim Sonderausgabenabzug abgeschafft;
der maximale steuerlich geférderte Eigenbeitrag wird dadurch fiir alle Altersvorsorgende
identisch und auf den ersten Blick ersichtlich. Die Zuordnung der Kinderzulage wird vom
Geschlecht der Eltern entkoppelt und aus Vereinfachungsgriinden an die Anspruchsbe-
rechtigung fir das Kindergeld geknlipft; die Hoéhe der Kinderzulage ist nicht mehr vom Ge-
burtsjahrgang des Kindes abhangig. Infolge der Begrenzung der jahrlichen Einzahlungen
von Altersvorsorgebetragen im jeweiligen Altersvorsorgevertrag auf den Hochstbetrag flr
den Sonderausgabenabzug reduzieren sich die Fallzahlen erheblich, bei denen bei der Be-
steuerung zwischen Leistungen aus geforderten und ungeférderten Beitragen unterschie-
den werden muss. Zudem werden bei der Eigenheimrenten-Férderung die gesetzlichen
Regelungen und die nachgelagerte Besteuerung vereinfacht, so dass lange Uberwa-
chungszeitraume und vor allem die jahrliche Erhéhung des Wohnférderkontos entfallen
konnen.

Bei den zertifizierten privaten Altersvorsorgevertragen entfallt die Mdglichkeit, die Risiken
einer verminderten Erwerbsfahigkeit abzusichern und die Hinterbliebenenabsicherung wird
auf eine optionale Rentengarantiezeit von zehn oder 20 Jahren beschrankt. Diese Standar-
disierung ist mit einer erheblichen Vereinfachung und einem Gewinn an Transparenz der
Altersvorsorgeprodukte verbunden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Dieser Entwurf steht im Kontext der Resolution der Generalversammlung der Vereinten
Nationen vom 25. September 2015 ,Transformation unserer Welt: die UN-Agenda 2030 fir
nachhaltige Entwicklung® und tragt insbesondere zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels
Lkeine Armut” bei.





3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

-48 -

Bearbeitungsstand: 01.12.2025 11:21

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

k Steuerart / Volle Jahreswirkung’ Kassenjahr
Nd' MaBnahme Gebietskor-
r.
perschaft
2026 2027 2028 2029 2030 2026 2027 2028 2029 2030
1 §10a Abs. 1 EStG Insg. - +5 +10 +15 +15 +5 +10 +15
Geanderter Sonderausgabenabzug ab ESt - +5 +10 +15 +15 +5 +10 +15
1.1.2027: Gunstigerprifung zwischen SolZ
Zulagen und der Steuerersparnis durch, 0 B
auf den Maximalbetrag von 1.800 Euro
gedeckelte Eigenbeitrédge zuzlglich der
Zulagen Bund - +2 +4 +6 +6 +2 +4 +6
ESt - +2 +4 +6 +6 +2 +4 +6
Solz -
Lander - +2 +4 +7 +7 +2 +4 +7
ESt - +2 +4 +7 +7 +2 +4 +7
Gem. - +1 +2 +2 +2 +1 +2 +2
ESt - +1 +2 +2 +2 +1 +2 +2
2 §§84und85EStG Insg. - -5 -10 -15 -20 -5 -10 -15
Geéanderte Zulage fir Neuvertrdge ab LSt - -5 -10 -15 -20 -5 -10 -15
1.1.2027: Die Grundzulage betragt 30%
der Eigenbeitrage (bis zu 1.200 Euro)
und dariiber hinaus zu 20% (bis 1.800 Bund - -2 -4 -6 -9 -2 -4 -6
Euro). Kinderzulagen betragen 25% der
Eigenbeitrage (maximale Zulage 300 LSt B -2 -4 -6 -9 -2 -4 -6
Euro je Kind). Bei mittelbar Berechtigten
werden die Beitrage der unmittelbar be-
rechtigten Person zugrunde gelegt. Der Lander - -2 -4 -7 -8 -2 -4 -7
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k. Steuerart / Volle Jahreswirkung® Kassenjahr
Nr. MaBRnahme Gebietskor-
perschaft
2026 2027 2028 2029 2030 2026 2027 2028 2029 2030
Mindesteigenbeitrag von 4 Prozent der | gt - ) -4 -7 -8 ) -4 -7
Vorjahreseinkommen entfallt.
Gem. - -1 -2 -2 -3 -1 -2 -2
LSt - -1 -2 -2 -3 -1 -2 -2
3 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - -5
ESt - +5 +10 +15 +15 +5 +10 +15
LSt - -5 -10 -15 -20 -5 -10 -15
SolZ -
Bund - -3
ESt - +2 +4 +6 +6 +2 +4 +6
LSt - -2 -4 -6 -9 -2 -4 -6
SolZ -
Lander - -1
ESt - +2 +4 +7 +7 +2 +4 +7
LSt - -2 -4 -7 -8 -2 -4 -7
Gem. - -1
ESt - +1 +2 +2 +2 +1 +2 +2
LSt - -1 -2 -2 -3 -1 -2 -2

Anmerkungen:

) Wirkung fiir einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten.
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Die Reform flihrt zu Steuermindereinnahmen von 5 Millionen Euro pro Jahr fiir die Jahre ab
2030. Die Steuermindereinnahmen sind nur geringfiigig, da die durchschnittliche Forder-
summe pro Person nach neuer Forderung in etwa auf dem Niveau der bisherigen Forde-
rung liegt.

Im Zeitverlauf wirden zusatzliche Steuermindereinnahmen entstehen, sofern es zu einem
Uber wegfallende Bestandsvertrdge hinausgehenden Vertragszuwachs kommt (GréRen-
ordnung: 45 Millionen Euro pro Jahr pro 100.000 zusatzliche Vertrage). Zudem kénnte der
selektive Wechsel von Bestandsvertragen in die neue Forderung mit Steuermindereinnah-
men verbunden sein (GroRenordnung: 10 Millionen Euro pro Jahr pro 100.000 Bestands-
wechsler, fir die sich ein Wechsel potentiell lohnen kénnte).

Da die Leistungen aus Altersvorsorgevertragen nachgelagert besteuert werden, stehen den
Mindereinnahmen in der Ansparphase der steuerlich geférderten privaten Altersvorsorge
zeitverzogert Mehreinnahmen in der Auszahlungsphase gegentber.

Die Regelungen flihren beim Einzelplan 08 fir die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 insgesamt
zu einem Mehrbedarf von 32 614 Tausend Euro sowie dauerhaft von insgesamt 4,0 Plan-
stellen/Stellen.

Im Einzelnen fallen beim BZSt und der ZfA sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an:

HH-Jahr 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Kapitel
Titel in T€
Tit. 422 01 49 98 98 98
Tit. 428 01 188 376 376 376
Tit. 511 01 59 118 118 118
0815
Tit. 812 01 30 59 59 59
Tit. 532 01 150 60 15 15
Tit. 636 02 13 000 13 000 3000 1000
Summe 0 13 476 13711 3 666 1666
0811 Tit. 634 03 14 27 27 27
Summe Epl. 08 / HH-Jahr 13 490 13738 3693 1693
anteiliger Umstellungsaufwand 12 150 12 050 2000 0
anteiliger laufender Aufwand 1340 1688 1693 1693
Gesamtsumme Epl. 08 32614
— Planstellen und Stellen
HH-Jahr
2025 2026 2027 2028 2029
Kapitel Laufbahngruppe
hoherer Dienst
ehobener Dienst 1xA12 1xA12 1xA12 1xA12
0815 g 3xE12| 3xE12| 3xE12| 3xE12
mittlerer Dienst
einfacher Dienst

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmafig im Einzelplan
08 ausgeglichen werden.
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Jahrlicher Aufwand
Artikel Regelundasent- Zeitaufwand Sachkosten Jahrlicher Zeit- Jahrlicher Sach-
Ifd. Nr. wurf: Ngorm (g§) Bezeichnung der Vorgabe Fallzahl pro Fall pro Fall aufwand (in aufwand (in Tsd.
’ (in Minuten) (in Euro) Stunden) Euro)
1 Artikel 3 Nummer 2 und 9 | vereinfachte Besteuerung
29 Nr. 5 Satz 5 und 6 von Wohnférderkonten und
ES’[G r- It a f/ un 92 Verkurzung des Uberwa-
—alt—i.V.m. § 92a chungszeitraums von
Abs. 2 ESIG 20 Jahren auf 5 Jahre nach 30000 -27 0 - 13500
Beginn der Auszahlungs-
phase bei Nutzung der Ei-
genheimrenten-Forderung
2 Artikel 3 Nummer 6 vereinfachte Zuordnung bei
§ 85 Abs. 2 ESIG czislralzgantragung der Kinder- 50 000 -12 0 -10 000
3 Artikel 2 Nummer 8 und 9 | Wegfall von Angaben zum
§§ 86, 89 Abs. 2 Satz 1 l'\;';”:aenﬁgggi':%eifzger'rz 2 4 600 000 -10 0 - 766 667
Buchstabe ¢ EStG lage AV
4 Artikel 2 Nummer 8 Wegfall der Beitragsanpas-
G586, 89 Abs 2Saz 1 | SRS SeEeSen | s00 00 :
Buchstabe c EStG
5 Artikel 2 Nummer 5 Wegfall der Bestimmung
. Vertragen. di Pt
§ 89 Abs. 1 Satz 2iv.m. | von Yeriragen, die gefordert 30000 -5 0 - 2500
§ 82 Abs. 5 EStG
Gesamt - 917 667

Zu Nummer 3 (88 86, 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG):

Die Fallzahl von 4 600 000 ergibt sich aus der Anzahl der Personen, die jahrlich zur Beantragung des Sonderausgabenabzugs nach § 10a
EStG die Anlage AV ausflllen (in 2022: 4 500 000) sowie der Anzahl der Personen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben oder deren Wohnsitz
unbekannt ist (in 2022: 100 000).
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Zu Nummer 4 (8§ 86, 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG):

Die Fallzahl von 500 000 resultiert aus der Annahme, dass 10 Prozent der Personen, die ihren Zulageanspruch bereits in voller Héhe realisie-
ren (in 2022: ca. 5 000 000), keine Beitragsanpassung mehr vornehmen missen, um auch zukunftig die Zulage in maximaler Hohe zu erhalten.

Einmaliger Aufwand
. ) - g Zeitaufwand pro Einmaliger Zeitauf- | Einmaliger Sach-
Ifd. Nr. ;ﬁm'rfR%%er'r:"(gg) Beze"’h“‘;’;% L e Fallzahl Fall Sach"(?:tg:rg)m el wand aufwand (in Tsd.
’ g (in Minuten) (in Stunden) Euro)
1 Artikel 2 Nummer 2 | Verzicht auf Erstellung
§ 22 Nr. 5 Satz 5 \év:rl]terer Bescheinigun- 115 000 5 1 9 584 115
EStG — neu —
2 Artikel 2 Nummer 3 | Erklarung des Zulagebe-
rechtigten Gber Anwen-
EgtzGAbs‘ 50a Satz 4 dung der neuen steuerli- 500000 15 1 125 000 500
—nheu- chen Forderung
3 Artikel 3 Nummer 10 | Vereinfachung bei An-
tragstellung auf Feststel-
§ 92b Abs. 3 Satz 5 lung des Wohnférderkon- 1000 0 -1 0 -1
EStG tos
Gesamt 134 584 614

Zu Nummer 2 (§ 52 Absatz 50a Satz 4 EStG - neu -):

Die Fallzahl von 500 000 ergibt sich insoweit aus einer Schatzung, dass diese Anzahl an Personen die neue steuerliche Férderung auch

tatsachlich in Anspruch nimmt und auf die bisherige steuerliche Férderung verzichtet.
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Zeit- | Sach- | yupi | Jdheli- | Jahrli-
Perso- L auf- kos-
e ohnsatz cher Per- cher cher Er-
. . - nen- | Qualifika- wand ten -
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung der Wirtschafts- Fallzahl | tace/ - | tionsni- pro ro ro sonal- Sachauf- | fiillungs-
Nr. wurf; Norm (§§) Vorgabe zweig 9 Stunde pro p aufwand | wand (in | aufwand
mo- veau . Fallin | Fall . .
(in Euro) . . (in Tsd. Tsd. (in Tsd.
nate Minu- (in
Euro) Euro) Euro)
ten Euro)
1 | Artikel 2 Nummer 2 Wegfall der Be- K - Erbringung
scheinigungs- von Finanz- und
§22Nr.5Satz 5ESIG | hicnt bei Verzicht | Versicherungs- | 115 000 niedig | 29,00 | -10 | o0 - 556 0 - 556
—neu- durch Steuerpflich- | dienstleistungen
tigen
2 | Artikel 2 Nummer 3 Informationspflicht | K - Erbringung
bei Abschluss ei- | von Finanz- und
§S5t2GA—biéiof Satz 9 nes Neuvertrages, | Versicherungs-
dgss Umstellung dienstleistungen 50 000 niedrig 29,00 5 0 121 0 121
eines Bestands-
vertrages auf neue
steuerliche Forde-
rung erfolgt
3 | Artikel 2 Nummer 5 Meldung Vertrags- | K - Erbringung
abschluss/ Ver- von Finanz- und
) ragsbeendigun ersicherungs-
§ 82 Abs. 5 EStG tragsbeendigung/ | Versich 9
ggf. Entgegen- dienstleistungen
nahme eines Hin- 400 000 niedrig 29,00 5 0 967 0 967
weises der ZfA,
dass es sich um
den 3. Vertrag
handelt
4 | Artikel 3 Nummer 6 vereinfachte Zu- K - Erbringung
ordnung bei der von Finanz- und .
§ 85 Abs. 2 EStG Beantragung der | Versicherungs- 50 000 mittel 54,40 -10 0 - 454 0 - 454
Kinderzulage dienstleistungen
5 | Artikel 2 Nummer 8 und 9 | Verringerter Da- K - Erbringung
fi Weg- Fi - I
586,89 AbS. 258121 | (11 er Dtom sem | Vorsionormeer | 100 000 niedrig | 2900 | -5 | O - 242 o| -242
Buchstabe ¢ EStG dienstleistungen
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Perso. Zet- | Sach- | Janrii- | Jahrli- | Jahrii-
nen- | Qualifika- Lohnsatz wand ten cher Per- cher cher Er-
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung der Wirtschafts- Fallzahl | tage/ - | tionsni- pro ro ro sonal- | Sachauf- | fiillungs-
Nr. wurf; Norm (§§) Vorgabe zweig ngllo- veau Stunde Fgll in Igall aufwand | wand (in | aufwand
nate (in Euro) Minu- (in (in Tsd. Tsd. (in Tsd.
ten Euro) Euro) Euro) Euro)
Mindesteigen-bei-
trag)
6 | Artikel 2 Nummer 8 Wegfall der Bei- .
tragsanpassung K - Erbringung
§§ 86,89 Abs. 2Satz 1 | 5 tiind des fes- | VON Finanz-und | 544 niedrig | 2900 | -15 | 0 -3625 o| -3625
Buchstabe ¢ EStG ten Mindesteiaen- Versicherungs-
bei 9 dienstleistungen
eitrags
7 | Artikel 2 Nummer 5 Behandlung von K - Erbringung
Uberzahlungen von Finanz- und
§ 82 Abs. 5 EStG von Beitragen bei | Versicherungs- | 10 000 mittel 54,40 13 0 118 0 118
mehreren Vertrd- | dienstl
gen
8 | Artikel 3 Nummer 9 Wegfall der Entge- | K - Erbringung
gennahme und von Finanz- und
§ 92a Abs. 3 EStG Weiterleitung der | Versicherungs-
Anzeige zur Auf- | dienstleistungen 4000 mittel 54.40 - 40 0 - 145 0 - 145
gabe der Selbst-
nutzung einer
Wohnung in be-
stimmten Fallen
9 | Artikel 3 Nummer 10 Wegfall der Entge- | K - Erbringung
gennahme von von Finanz- und
§ 92b Abs. 3 Satz 5 Antragen auf Fest- | Versicherungs- 1000 niedrig 29,00 -2 0 -1 0 -1
stellung Wohnfor- | dienstleistungen
derkonto
10 | Artikel 6 Nummer 3 und 9 | Geringerer Auf- K - Erbringung
. wand fir Kosten- | von Finanz- und
iltzza étt()ss TiV.m.§7a | ormittiung bei Versicherungs-
e neuen Altersvor- dienstleistungen 3000 hoch 93,10 -45 0 - 209 0 - 209
sorgevertragen
(nur noch Effektiv-
kosten)
11 | Artikel 6 Nummer 3 Einholung einer K - Erbringung 1000 mittel 54 40 15 1 14 1 15
Bestatigung zur von Finanz- und '
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Perso. Zet- | Sach- | Janrii- | Jahrli- | Jahrii-
nen- | Qualifika- Lohnsatz wand ten cher Per- cher cher Er-
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung der Wirtschafts- . . pro sonal- | Sachauf- | fiillungs-
: . Fallzahl | tage/ - | tionsni- pro pro .
Nr. wurf; Norm (§§) Vorgabe zweig Stunde " aufwand | wand (in | aufwand
mo- | veau | (inEuro) | FAI " ':Iar:' (inTsd. | Tsd. | (inTsd.
ten Euro) Euro) Euro) Euro)
§ 2a Abs. 3 AltZertG korrekten Berech- | Versicherungs-
nung der Effektiv- | dienstleistungen
kosten vom Wirt-
schaftsprifer/
Buchprifer
Gesamt -4012 1 -4 011

Zu Nummer 6 (88§ 86, 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c EStG):

Die Fallzahl von 500 000 resultiert aus der Annahme, dass 10 Prozent der Personen, die ihren Zulageanspruch bereits in voller Hohe realisie-
ren (in 2022: ca. 5 000 000), keine Beitragsanpassung mehr gegeniber inrem Anbieter vornehmen missen, um auch zuklnftig die Zulage in
maximaler Hohe zu erhalten.

Einmaliger Aufwand

Zeit- Einmali-
Perso- Lohn- auf- Sach- Einmali- . .
nen- | Qualifika- | satz pro | wand | kosten 27 [ ger Sach- Eln_!nallger
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung Wirtschafts- . . sonalauf- Erfiillungs-
3 . Fallzahl | tage/ - | tions-ni- | Stunde pro | pro Fall . aufwand .
Nr. wurf; Norm (§§) der Vorgabe zweig . . . wand (in . aufwand (in
mo- veau (in Fall in (in (in Tsd.
. Tsd. Tsd. Euro)
nate Euro) | Minu- | Euro) E Euro)
uro)
ten
1 | Artikel 6 Nummer 4 und 5 | Vereinfachun-
fir Anbie- .
§3Abs.2Satz2und3 |t T,S':g_ K - Erbringung
sowie Abs. 3a AltZertG | ¢4 Chancen- l’/oer:s'lzc'gg’r‘jn “:_d 3000 hoch | 9310 | -15 | -1 -70 -3 -73
Risiko-Klassen di lei 9
und Wegfall ienstleistungen
der PiA
2 | Artikel 6 Nummer 8 Berechnun .
des Gesamgtri- K- Erprlngung
§ 7 Abs. 18atz2Nr.9 | gy gindikators | YO Finanz-und | 5 54, hoch | 93,10 | 15 0 70 0 70
AltZertG em. PRIIPs- Versicherungs-
\g/ero.rdnung dienstleistungen
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Zeit- . .
Perso- Lohn- | auf- | Sach- | EMMali- | pi e . .
nen- | Qualifika- | satz pro | wand | kosten T FE ger Sach- 2Tl
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung Wirtschafts- Fallzahl | tage/ - | tions-ni- | Stunde ro ro Fall sonalauf- aufwand Erfiillungs-
Nr. wurf; Norm (§§) der Vorgabe zweig g - pro | pro wand (in - aufwand (in
mo- veau (in Fall in (in Tsd (in Tsd. Tsd. Euro)
nate Euro) | Minu- | Euro) X Euro) ’
Euro)
ten
3 | Artikel 6 Nummer 17 Umschreibung
§ 14 Abs. 7 AltZertG frgggﬁig.xgﬂn K - Erbringung
—neu- gen bei Wegfall ;°” .F'Eanz' und | 500 000 niedrig | 29,00 10 1 2417 500 2917
Restverrentung | Jo oo orungs-
von Auszahl- dienstleistungen
planen
4 | Artikel 6 Nummer 17 Anpassung von .
Bazisrentegn- K - Erbringung
§ 14 Abs. 9 AltZertG Vertragen auf | VOn Finanz-und | 44, mittel | 54,40 | 10 0 4 0 4
—neu- neue Informati- | ersicherungs-
onspflichten dienstleistungen
Gesamt 2421 497 2918

Zu Nummer 3 (§ 14 Absatz 7 AltZertG — neu -):

Die Fallzahl von 500 000 ergibt sich insoweit aus einer Schatzung, dass die Vertragsbedingungen fir diese Anzahl einvernehmlich zwischen
den Vertragspartnern umgestellt werden.

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Jahrlicher Aufwand

Verwal- Lohnsatz | Zeitauf- | Sachkos- | Jahrlicher | Jahrlicher | Jahrlicher Er-
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung tunds- Fallzahl Vollzugs- pro wand pro | ten pro Personal- Sachauf- fiillungsauf-
Nr. wurf; Norm (§§) der Vorgabe ebegne ebene Stunde | Fallin Mi-| Fall (in |aufwand (in| wand (in wand (in Tsd.
(in Euro) nuten Euro) Tsd. Euro) | Tsd. Euro) Euro)
1 | Artikel 2 Nummer 1 Zustandige
Stellen (§ 81a
§ 10a Abs. 1 2. HS nach | Eqi). Wegfall Lander | 620 000 eD 30,50 -6 0 -1 891 0 -1 891
Nr. 5 EStGi. V. m. § 91 = ;
Abs. 2 ESIG der Ubermitt-
S- lung der Besol-
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Ifd.
Nr.

Artikel Regelungsent-
wurf; Norm (§§)

Bezeichnung
der Vorgabe

Verwal-
tungs-
ebene

Fallzahl

Vollzugs-
ebene

Lohnsatz
pro
Stunde
(in Euro)

Zeitauf-
wand pro
Fall in Mi-

nuten

Sachkos-
ten pro
Fall (in

Euro)

Jahrlicher
Personal-
aufwand (in
Tsd. Euro)

Jahrlicher
Sachauf-
wand (in

Tsd. Euro)

Jahrlicher Er-

fillungsauf-

wand (in Tsd.
Euro)

dungs- und Kin-
derdaten an ZfA

Artikel 3 Nummer 1
§ 10a Abs. 6 Satz 1 EStG

Erweiterte For-
derberechtigung
fur Grenzgan-
ger

Bund

10 000

mD

33,80

30

169

169

Artikel 3 Nummer 1
§ 10a Abs. 6 Satz 1 EStG

Erweiterte For-
derberechtigung
fir Grenzgan-
ger

Lander

5000

mD

30,50

30

76

76

Artikel 3 Nummer 2 und 9

§ 22 Nr. 5 Satz 5und 6
EStG — alt—i.V.m. § 92a
Abs. 2 EStG

vereinfachte
Besteuerung
von Wohnfor-
derkonten und
Verklrzung des
Uberwachungs-
zeitraums von
20 Jahren auf 5
Jahre nach Be-
ginn der Aus-
zahlungsphase
bei Nutzung der
Eigenheimren-
ten-Forderung

Bund

30 000

mD

33,80

-60

-1014

-1016

Artikel 3 Nummer 2 und 9

§ 22 Nr. 5 Satz5und 6
EStG —alt—i.V.m. § 92a
Abs. 2 EStG

Vereinfachte
Besteuerung
von Wohnfor-
derkonten und
Verklrzung des
Uberwachungs-
zeitraums von
20 Jahren auf 5
Jahren nach
Beginn der Aus-
zahlungsphase
bei Nutzung der
Eigenheimren-
ten-Foérderung

Lander

15 000

mD

30,50

- 60

- 458

- 458
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Verwal- Lohnsatz | Zeitauf- | Sachkos- | Jahrlicher | Jahrlicher | Jahrlicher Er-
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung tunas- Fallzahl Vollzugs- pro wand pro | ten pro Personal- Sachauf- fiillungsauf-
Nr. wurf; Norm (§§) der Vorgabe ebegne ebene Stunde | Fallin Mi-| Fall (in |aufwand (in| wand (in wand (in Tsd.
(in Euro) nuten Euro) Tsd. Euro) | Tsd. Euro) Euro)
6 | Artikel 2 Nummer 3 Mitteilung der
§ 52 Abs. 50a Satz 11 czj;%giﬁgi’:t‘gfr
EStG —neu - iiber Anwen- Bund | 50000 eD 33,80 5 0 141 0 141
dung der neuen
steuerlichen
Foérderung
7 | Artikel 2 Nummer 5 Meldung der
ZfA an Anbieter
§ 82 Abs. 5 EStG Uber einen drit-
Bund 1000 eD 33,80 5 0 3 0 3
ten abgeschlos-
senen Alters-
vorsorgevertrag
8 | Artikel 3 Nummer 6 vereinfachte Zu-
ordnung bei der
) eantragung un e , - - -
§ 85 Abs. 2ESIG B Bund | 50000 D 33,80 10 0 282 0 282
der Kinderzu-
lage
9 | Artikel 3 Nummer 6 vereinfachte Zu-
ordnung bei der
§ 85 Abs. 2 EStG Beantragung Lander | 25000 | R2urch- | 5739 -5 0 - 57 0 .57
. schnitt
der Kinderzu-
lage
10 | Artikel 2 Nummer 8 und 9 | Wegfall der
Mindesteigen-
§§ 86, 89 Abs. 2 Satz 1 beitragsberech-
Buchstabe ¢ EStG nung (Wegfall Bund 3 000 000 eD 33,80 -2 0 - 3380 0 - 3380
der jahrl. Daten-
erhebung)
11 | Artikel 2 Nummer 8 und 9 | Wegfall der
Mindesteigen-
Bucraiabo cEaia | | beitragsberech- | |y ggg g | Dureh | o7 o -2 0 - 1365 0 - 1365
nung (Wegfall schnitt ’

der jahrl. Daten-
erhebung)






-59-

Bearbeitungsstand: 01.12.2025 11:21

Verwal- Lohnsatz | Zeitauf- | Sachkos- | Jahrlicher | Jahrlicher | Jahrlicher Er-
Ifd. | Artikel Regelungsent- | Bezeichnung tunas- Fallzahl Vollzugs- pro wand pro | ten pro Personal- Sachauf- fiillungsauf-
Nr. wurf; Norm (§§) der Vorgabe ebegne ebene Stunde | Fallin Mi-| Fall (in |aufwand (in| wand (in wand (in Tsd.
(in Euro) nuten Euro) Tsd. Euro) | Tsd. Euro) Euro)
12 | Artikel 3 Nummer 9 Entgegen-
nahme der An-
§ 92a Abs. 3 EStG zeige zur Auf-
gabe der
Selbstnutzung
einer Wohnung Bund 4 000 mD 33,80 5 2 12 8 20
in bestimmten
Fallen (Bearbei-
tung erfolgt be-
reits beim
Bund)
Gesamt -8 046 6 -8 040
Bund -4 351 6 -4 345
Lander -3 695 0 -3695

Zu Nummer 1 (§ 10a Absatz 1 2. HS nach Nummer 5 EStGi. V. m. § 91 Absatz 2 EStG):

Die Fallzahl von 620 000 ergibt sich aus der Anzahl der forderberechtigen Personen, die einem Beamtenstatus unterliegen und bereits heute
eine Zulagenférderung erhalten.

Zu Nummer 4 (§ 22 Nummer 5 Satz 5 und 6 EStG — alt —i.V.m. § 92a Absatz 2 EStG)

Die Fallzahl von 30 000 ergibt sich aus der Anzahl der jahrlich neu hinzukommenden Wohnférderkonten, die zu Beginn der Auszahlungsphase
einer nachgelagerten Besteuerung unterliegen.

Zu Nummer 10 (88§ 86, 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe ¢ EStG)

Die Fallzahl von 3 000 000 resultiert aus der Annahme, dass 2 000 000 férderberechtigte Personen zur neuen steuerlichen Férderung wech-
seln und zusatzlich 1 000 000 neue forderberechtigte Personen hinzukommen.
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Verwal- Lohnsatz | Zeitauf- I(sc.')asiz;l E:zzilr:gf-r Einmaliger | Einmaliger Er-
Ifd. | Artikel Regelungsent- Bezeichnung Vollzugs- pro wand pro Sachauf- | fiillungsauf-
tungs- Fallzahl pro Fall | aufwand
Nr. wurf; Norm (§8§) der Vorgabe ebene Stunde | Fall in Mi- . . wand (in | wand (in Tsd.
ebene . (in (in Tsd.
(in Euro) nuten Euro) Euro) Tsd. Euro) Euro)
1 | Artikel 3 Nummer 2 und 9 | Umstellung der
B h
§ 22 Nr. 5 Satz 5 und 6 M?rzzzrﬂﬁggb‘i'_as
EStG —alt - trags Bund 10 000 mD 33,80 15 0 85 0 85
+
§ 92a Abs. 2 EStG
2 | Artikel 2 Nummer 3 Elektronische
§ 52 Abs. 50a Satz 11 g";trt‘;&”g:ggf_ht
EStG - neu - Uber dem Anbie-
ter Uber Erkla- Bund 50 000 mD 33,80 5 0 141 0 141
rung des Zulage-
berechtigten zur
Anwendung der
neuen steuerli-
chen Férderung
3 | Artikel 2 Nummer 5 Meldung der ZfA
an Anbieter uber
§ 82 Abs. 5 EStG : . )
einen dritten ab Bund 1000 eD 33,80 5 0 3 0 3
geschlossenen
Altersvorsorge-
vertrag
Gesamt 229 0 229
Bund 229 0 229
Lander 0 0 0
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5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft entstehen durch die erhobenen Gebihren fur die Zertifizierung eines Alters-
vorsorgevertrags durch das Bundeszentralamt flr Steuern in den Jahren 2026 und 2027
direkte sonstige Kosten in Héhe von insgesamt rund 8 Millionen Euro.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Die Regelungen erhéhen die Attraktivitat der geforderten privaten Altersvorsorge. Durch
transparente Sparanreize und leicht verstandliche, unbirokratische Férderung wird breiten
Bevolkerungsgruppen ein attraktives Angebot zur Lebensstandardsicherung nach Renten-
eintritt gemacht. Hohere Forderquoten flir Menschen mit geringeren Einkommen und Al-
tersvorsorgende mit Kindern tragen zur Férderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse bei.
Durch gunstige Wechselméglichkeiten wird der Wettbewerb unter den Anbietern gestarkt.

Unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemaf § 2 der
Gemeinsamen Geschéaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung dieses Gesetzes ist nicht vorgesehen; die Mallihahmen des Gesetzes sollen
langfristig wirken.

Im Jahr 2031 wird das Bundesministerium der Finanzen prifen, ob die Verbreitung der pri-
vaten Altersvorsorge gesteigert werden konnte und die Eigenbeitrage zur Altersvorsorge
gestiegen sind, inwieweit die neuen Produkte der Altersvorsorge von den Altersvorsorgen-
den angenommen wurden und ob durch weitere Veranderungen der rechtlichen Vorgaben
und der steuerlichen Forderung ein starkerer Anstieg der Verbreitung privater Altersvor-
sorge erreicht werden kann. Im Zuge dieser Evaluierung soll auch eine mdgliche Auswei-
tung des Kreises der Forderberechtigten untersucht werden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Einkommensteuergesetzes [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 82)
Zu Buchstabe a (§ 82 Absatz 1 Satz 8)

Gibt der Zulageberechtigte die Selbstnutzung einer steuerlich geférderten Wohnung beruf-
lich bedingt auf und zieht dieser nach Beendigung der beruflich bedingten Abwesenheit
wieder in die steuerlich geférderte Wohnung ein, so gelten nach der derzeitigen Regelung
im Beitragsjahr des Wegzugs auch die nach dem Wegzug und im Beitragsjahr des Wieder-
einzugs auch die vor dem Wiedereinzug geleisteten Beitrage und Tilgungsleistungen als
Altersvorsorgebeitrage. Durch die Neuregelung sollen auch bei einer Wiederaufnahme der
Selbstnutzung in den in § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 5 EStG genannten Fallen, also bei
einer voribergehenden, nicht beruflich bedingten Aufgabe der Selbstnutzung, die Regelun-
gen zur Berucksichtigung der Altersvorsorgebeitrage gelten. Durch Erganzung dieser ge-
setzlichen Regelung werden ahnlich gelagerte Sachverhalte kinftig einheitlich behandelt
und Burokratie abgebaut. Die Anbieter missen nun auch in dieser Fallkonstellation die ge-
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leisteten Beitrage (gezahlte Altersvorsorgebeitrage oder Tilgungsleistungen) nicht mehr in
geférderte und nicht geférderte Beitrage aufteilen.

Zu Buchstabe b (§ 82 Absatz 5 — gestrichen -)

Der Zulageberechtigte konnte in einer besonderen Fallgestaltung Altersvorsorgebeitrage
fur ein abgelaufenes Beitragsjahr bis zum Beitragsjahr 2011 nachentrichten. Aufgrund des
Zeitablaufs liegen der zentralen Stelle nach § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle fur Alters-
vermogen - ZfA) keine entsprechenden Falle mehr vor. Daher wird der Absatz gestrichen.

Zu Nummer 2 (§ 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3)

Die Anderung dient der Klarstellung, dass der Zulageberechtigte nur dann eine Festsetzung
der Zulage beantragen kann, wenn eine Festsetzung der Zulage von der ZfA noch nicht
erfolgt ist. Dies kann sowohl eine Festsetzung von Amts wegen sein (§ 90 Absatz 4 Satz 1
Nummer 1 und 2 EStG), aber auch von Amts wegen nach Anforderung des zustandigen
Finanzamtes (§ 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4 EStG). Klarstellend werden die Vorschriften
vollstandig aufgefiihrt.

Zu Nummer 3 (§ 92 Satz 1 Nummer 2)

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2294) wurden die
Verfahren der ZfA effizienter ausgestaltet. Es erfolgt eine Auszahlung der Zulagen erst nach
Uberprifung, so dass Riickforderungen von Zulagen in den meisten Fallen vermieden wer-
den kdnnen. Gleichzeitig wurde in § 90 Absatz 4 EStG bestimmt, sollte es dennoch zu einer
nachtraglichen Anderung kommen (z. B. weil das Kindergeld riickwirkend wegféllt), dann
erfolgt von Amts wegen eine Festsetzung der Zulage. In diesen Fallen erhalt der Zulagebe-
rechtigte von der ZfA einen Bescheid.

In § 92 Satz 1 Nummer 2 EStG wurde bisher bestimmt, dass der Zulageberechtigte nicht
nur Uber die getroffenen Ermittlungsergebnisse der ZfA mit der Bescheinigung nach § 92
EStG informiert wird, sondern auch Uber die aufgehobenen oder gednderten Ermittlungser-
gebnisse. Nach Erhalt der Bescheinigung hatte der Zulageberechtigte dann ein Jahr Zeit,
die Festsetzung der Zulage zu beantragen, wenn er mit den Ermittlungsergebnissen nicht
einverstanden war. Kunftig ist dieses Verfahren durch die bereits erfolgte Bescheiderteilung
bezogen auf die aufgehobenen oder gednderten Ermittlungsergebnissen nicht mehr erfor-
derlich. Es erfolgt in § 92 Satz 1 Nummer 2 EStG eine entsprechende Klarstellung.

Zu Nummer 4 (§ 93 Absatz 3 Satz 1)

Mit dem Betriebsrentenstarkungsgesetz vom 17. August 2017 (BGBI. | S. 3214) wurde dem
Altersvorsorgenden ein Wahlrecht hinsichtlich des Auszahlungszeitpunkts der Abfindung
einer Kleinbetragsrente eingeraumt. Er kann zwischen der Auszahlung zu Beginn der Aus-
zahlungsphase oder zum 1. Januar des auf den Beginn der Auszahlungsphase folgenden
Jahres wahlen. Die bisherige Formulierung in der Regelung (,im darauffolgenden Jahr®)
war insoweit missverstandlich und wird gestrichen. Dass der Beginn der Auszahlungsphase
auf den 1. Januar des darauffolgenden Jahres verschoben werden kann, ergibt sich bereits
aus § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG.

Zu Artikel 2 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2027])
Zu Nummer 1 (§ 10a)
Zu Buchstabe a (§ 10a Absatz 1 Satz 1)

Neben der Zulagenférderung nach Abschnitt XI EStG kdnnen die zum begunstigten Perso-
nenkreis gehdrenden Steuerpflichtigen ihre Altersvorsorgebeitrage (§ 82 EStG) der Hohe
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nach begrenzt als Sonderausgaben geltend machen (§ 10a EStG). Die vom Steuerpflichti-
gen geleisteten Altersvorsorgebeitrage erhéhen sich um die dem Steuerpflichtigen zu-
stehende Altersvorsorgezulage (Grund- und Kinderzulage). Der Hochstbetrag fir Sonder-
ausgaben im Sinne des § 10a Absatz 1 EStG (Altersvorsorgebeitrage zuziglich Altersvor-
sorgezulage) betrug bisher 2 100 Euro. Stellt das Finanzamt im Rahmen der so genannten
Gunstigerprufung fest, dass die sich aus dem Abzugsbetrag ergebende SteuerermaRigung
héher ist als der Zulageanspruch, dann wird die Uber den Anspruch auf Zulage hinausge-
hende Steuerermafigung gesondert festgestellt.

Nach bisher geltendem Recht reduzierte der individuelle Zulageanspruch den Héchstbetrag
fur den Sonderausgabenabzug. Dies wird zugunsten der Altersvorsorgenden mit der neuen
Regelung geandert. Klinftig gilt der Héchstbetrag nur flir die Eigenbeitrage des Steuerpflich-
tigen, wahrend der Zulageanspruch nunmehr den Hochstbetrag entsprechend erhoht. Die
Altersvorsorgenden erhalten so ein klares Bild, bis zu welcher Hohe Eigenbeitrage gefordert
werden. Die Altersvorsorgenden miussen ihren jeweiligen Zulageanspruch nicht mehr er-
mitteln, um zu erkennen, bis zu welcher Hohe die Eigenbeitrdge als Sonderausgaben be-
rucksichtigt werden kénnen.

Der Hochstbetrag wird fur die Veranlagungszeitraume ab 2027 auf 1 800 Euro festgelegt.
Durch die Hinzurechnung des Zulagenanspruches kommt es im Verhaltnis zu Altvertragen
in Summe zu keiner Kiirzung des Hochstbetrages flr den Sonderausgabenabzug.

Die Regelung, dass im Rahmen der so genannten Ginstigerprifung das Finanzamt fest-
stellt, ob die sich aus dem Abzugsbetrag ergebende Steuerermaliigung hoher ist als der
Zulageanspruch, bleibt unverandert; ebenso bleibt die Regelung unverandert, dass nur die
Uber den Anspruch auf Zulage hinausgehende Steuerermafigung gesondert festgestellt
wird.

Die Regelungen zur Forderberechtigung der Empfanger von inlandischer Besoldung und
diesen gleichgestellten Personen in § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz Nummer 1
bis 5 bleiben unverandert.

Nach geltendem Recht haben die in § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG genann-
ten Steuerpflichtigen (z. B. Besoldungsempfanger) eine Einwilligung zur Weitergabe der fur
einen maschinellen Datenabgleich notwendigen Daten von der zustandigen Stelle nach
§ 81a EStG (z. B. Besoldungsstellen) an die ZfA zu erteilen. Zu den erforderlichen Daten
zahlten bisher auch solche zur Gewahrung der Kinderzulage, und zwar die Bestatigung,
dass gegenlber dem Steuerpflichtigen Kindergeld festgesetzt worden ist.

Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzustandigkeit der Familienkassen des offentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBI. | S. 2835) wurde eine
grundlegende strukturelle Reform der Zustandigkeiten der Familienkassen des 6ffentlichen
Dienstes eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2024 ist die Kindergeldbearbeitung von den frihe-
ren Familienkassen des o6ffentlichen Dienstes vollstandig auf die Familienkassen der Bun-
desagentur fur Arbeit Gbergegangen. Die ZfA erhebt daher die erforderlichen Daten zur
Gewahrung der Kinderzulage im Rahmen des Datenabgleichs mit den Familienkassen der
Bundesagentur fur Arbeit nach § 91 EStG. Aus diesem Grund entfallt kiinftig die Notwen-
digkeit, dass die zustandige Stelle die erforderlichen Daten zur Gewahrung der Kinderzu-
lage Ubermittelt. Der Steuerpflichtige muss folglich auch nicht in eine entsprechende Uber-
mittlung dieser Daten einwilligen.

Die Daten fir die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags missen zukiinftig ebenfalls nicht
mehr Ubermittelt werden, da die bisherige Berechnung des Mindesteigenbeitrags zukunftig
entfallt. Dennoch ist eine Einwilligung in die Datentbermittlung weiterhin erforderlich, da die
zustandige Stelle wie bisher die Zugehdrigkeit zum begulinstigten Personenkreis Ubermitteln
muss.
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Zu Buchstabe b (§ 10a Absatz 2 Satz 4 — neu -)

Neben der Zulagenférderung nach Abschnitt Xl EStG kdnnen die zum begiinstigten Perso-
nenkreis gehoérenden Steuerpflichtigen ihre Altersvorsorgebeitrage (§ 82 EStG) der Hohe
nach begrenzt als Sonderausgaben geltend machen (§ 10a EStG). Der Sonderausgaben-
abzug wird aber nur gewahrt, wenn er flr den Steuerpflichtigen einkommensteuerlich glins-
tiger ist als der Anspruch auf die Zulage nach Abschnitt XI EStG (§ 10a Absatz 2 Satz 1
und 2 EStG). Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird diese Gunstigerprifung von
Amts wegen vorgenommen und dabei stets auf den sich nach den erklarten Angaben er-
gebenden Zulageanspruch abgestellt. Nach geltendem Recht wird bei der Glnstigerpri-
fung die dem Steuerpflichtigen zustehende Altersvorsorgezulage (Grund- und Kinderzu-
lage) berlicksichtigt. Dagegen bleibt bei der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen zustehen-
den Zulage der Erhdhungsbetrag fir Berufseinsteiger nach § 84 Satz 2 EStG auch gegen-
wartig schon auller Betracht (§ 10a Absatz 1 Satz 5 EStG).

Entsprechend erhéht sich auch die unter Berlcksichtigung des Sonderausgabenabzugs
ermittelte tarifliche Einkommensteuer nur in Hoéhe des um den Erhdhungsbetrag reduzier-
ten Anspruchs auf Zulage. Dies wird mit der Regelung klargestellit.

Zu Buchstabe c (§ 10a Absatz 3 Satz 3 und 4)
Folgeénderung zu § 79 Satz 2 Nummer 4 EStG.

Die Erh6éhung des Beitrags in § 79 Satz2 Nummer 4 EStG von derzeit 60 Euro auf
120 Euro hat eine entsprechende Anderung in § 10a Absatz 3 Satz 3 und 4 EStG zur Folge.
Fur das Bestehen der mittelbaren Zulageberechtigung nach § 79 Satz 2 EStG ist es erfor-
derlich, dass der mittelbar Zulageberechtigte im jeweiligen Beitragsjahr 120 Euro auf seinen
Altersvorsorgevertrag einzahlt. Mit der Gesetzesanderung wird sichergestellt, dass auch
dieser Beitrag beim Sonderausgabenabzug des Ehegatten beriicksichtigt werden kann, der
zu dem nach § 10a Absatz 1 EStG begulnstigten Personenkreis gehort.

Zu Nummer 2 (§ 22 Nummer 5 Satz 7)

Die erganzte Regelung, dass der Steuerpflichtige nach der erstmaligen Ubermittlung einer
Bescheinigung Uber bezogene Leistungen und in anderen Fallen auf die Ubermittlung wei-
terer Bescheinigungen verzichten kann, dient dem Birokratieabbau. Die Daten zu den Leis-
tungen aus Altersvorsorgevertragen werden durch Rentenbezugsmitteilungen der Finanz-
verwaltung ubermittelt und in der Regel auch dem Steuerpflichtigen mitgeteilt.

Zu Nummer 3 (§ 52)
Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 50a — neu -)

Diese Regelung dient dem Vertrauensschutz. So haben Altersvorsorgende im Vertrauen
auf das Bestehen gesetzlicher Regelungen langfristige Vertrage abgeschlossen und bei-
spielsweise im Rahmen der so genannten Tilgungsférderung Kredite aufgenommen, die zu
langfristigen Verpflichtungen fihren. Um die Interessen des Einzelnen zu wahren, gelten
die bisherigen Regelungen zur steuerlichen Férderung fur Bestandsvertrage weiter
(Satz 1). Dies gilt analog auch flir entsprechende Vereinbarungen im Rahmen der betrieb-
lichen Altersversorgung (Satz 2). Der Bestandsschutz betrifft die Regelungen zum Sonder-
ausgabenabzug (§ 10a EStG), zur Forderberechtigung der mittelbar zulageberechtigten
Personen (§ 79 EStG), zu den Altersvorsorgebeitragen (§ 82 EStG), der Zulagenférderung
(8§ 84 und 85 Absatz 1 EStG), zum Mindesteigenbeitrag (§ 86 EStG), zum Antrag auf Zu-
lage (§ 89 Absatz 1 EStG), zur Datenerhebung und zum Datenabgleich (§ 91 EStG) sowie
zu den besonderen Mitteilungspflichten der zustandigen Stelle und des Anbieters in diesem
Zusammenhang (§§ 7 bzw. 10 AltvDV) und zum Nachweis der Rentenversicherungspflicht
und der Hohe der malRgebenden Einnahmen (§ 14 AltvDV).
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Damit die Finanzverwaltung Kenntnis vom Vorliegen eines Bestandsvertrages hat, muss
der Anbieter bei der Ubermittlung der Vertragsdaten ein entsprechendes Merkmal aufneh-
men (Satz 3). Dies gilt sowohl fir die Ubermittlung der Héhe der Altersvorsorgebeitrage
nach § 10a Absatz 5 EStG, als auch fiir die Ubermittlung des Zulageantrages nach § 89
Absatz 2 EStG. Mit Aufnahme des Merkmals bestatigt der Anbieter das Vorliegen eines
Bestandsvertrages. Damit haben sowohl das Finanzamt als auch die ZfA vom Vorliegen
des Bestandsvertrages Kenntnis. Durch die Aufnahme eines Merkmales fir alle Bestands-
vertrage entfallt bei Neuvertragen die Erfassung des Datums des Vertragsabschlusses und
die Aufnahme eines Datenfeldes in diesen Datensatzen. Die Datenubermittiungen erfolgen
bereits in einem bewahrten Verfahren, so dass die Blrokratiekosten so gering wie moglich
gehalten werden.

Der Zulageberechtigte kann gegenlber seinem Anbieter erklaren, dass er die Anwendung
des alten Rechtes nicht mehr wiinscht (Satz 4). Die Erklarung muss vom Zulageberechtig-
ten gesondert abgegeben werden. Dies dient dem Schutz des Zulageberechtigten, indem
er eine bewusste Entscheidung hinsichtlich der Anwendung des neuen Rechtes trifft. Um
eine Einheitlichkeit sicherzustellen, gilt die Erklarung einheitlich fur alle Vertrage des Zula-
geberechtigten. Die Erklarung kann nicht widerrufen werden (Satz 5).

Auch wenn der Zulageberechtigte einen neuen Altersvorsorgevertrag abschlief3t, endet der
Bestandsschutz (Satz 6), da es nicht mdglich ist, im Rahmen der steuerlichen Férderung
altes und neues Recht zu kombinieren. Daher gilt mit dem Vertragsabschluss die Erklarung
nach Satz 4 als erteilt. Dies gilt analog auch fiir eine neue Vereinbarung im Rahmen der
betrieblichen Altersversorgung (Satz 7).

Nach derzeit geltendem Recht wird die SteuerermaRigung fir die im Rahmen des § 10a
Absatz 1 EStG berticksichtigten Aufwendungen beider Ehegatten einschlielich der hierfir
zustehenden Zulagen mit dem den Ehegatten insgesamt zustehenden Zulageanspruch ver-
glichen (§ 10a Absatz 3 Satz 2 bis 4 i. V. m. Absatz 2 EStG), wenn nur ein Ehegatte unmit-
telbar begunstigt ist und der andere Ehegatte einen Anspruch auf Zulage aufgrund seiner
mittelbaren Zulageberechtigung nach § 79 Satz 2 EStG hat. Daher ist es bedeutsam, dass
beide Ehegatten einheitlich zum neuen Recht votieren. Besteht zum Zeitpunkt der Abgabe
der Erklarung eine mittelbare Zulageberechtigung flir den Ehegatten, gilt die Erklarung da-
her auch fir den mittelbar zulageberechtigten Ehegatten als erteilt, wenn er erstmals nach
Abgabe der Erklarung seines Ehegatten nach Satz 4 oder nach Abschluss eines neuen
Altersvorsorgevertrages die Zulage als mittelbar zulageberechtigter Ehegatte beantragt
(Satz 8). Dies gilt entsprechend, wenn der unmittelbar zulageberechtigte Ehegatte eine
neue Vereinbarung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung hat (Satz 8 zweiter Halb-
satz).

Der Anbieter ist verpflichtet, den Zulageberechtigten vor Vertragsabschluss auf diese Re-
gelung und deren Folgen, insbesondere auf das Ende des Bestandsschutzes, hinzuweisen
(Satz 9).

Votiert der Zulageberechtigte und ggf. sein mittelbar zulageberechtigte Ehegatte zum
neuen Recht oder gilt die Erklarung als erteilt, entfallt die Bestatigung des Anbieters, dass
ein Bestandsvertrag vorliegt (Satz 10).

Hat ein Anbieter des Zulageberechtigten oder ggf. seines mittelbar zulageberechtigten Ehe-
gatten keine Kenntnis vom Vorliegen der Erklarung, weil diese beispielsweise gegenuber
einem anderen Anbieter erklart wurde, oder gilt die Erklarung als erteilt, und hat die ZfA
davon Kenntnis, teilt sie dies dem Anbieter mit und der Bestandsschutz endet. Damit wird
eine einheitliche Anwendung des neuen Rechts sichergestellt (Satz 11).

Beantragt ein nach § 79 Satz 2 mittelbar zulageberechtigter Ehegatte fur seinen Altersvor-
sorgevertrag, der kein Bestandsvertrag nach Satz 1 ist, eine Zulage und hat der unmittelbar
forderberechtigte Ehegatte einen Bestandsvertrag und verzichtet dieser nicht auf seinen
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Bestandsschutz, ist die Beantragung der Zulage fur den mittelbar zulageberechtigten Ehe-
gatten abzulehnen. Da eine Kombination vom alten und neuen Recht nicht moglich ist und
in diesem Fall der mittelbar zulageberechtigte Ehegatte nicht mehr zurlick zur alten Férder-
systematik votieren kann bzw. bereits einen neuen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen
hat, muss die Beantragung der Zulage abgelehnt werden. Da es sich um eine abgeleitete
Forderberechtigung handelt, hat der Bestandsschutz des unmittelbar férderberechtigten
Ehegatten in diesem Ausnahmefall Vorrang (Satz 12).

Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 51a — neu -)
Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG

Zur besseren Vergleichbarkeit und Vereinfachung entfallt bei den neu zertifizierten privaten
Altersvorsorgevertragen die Méglichkeit, die Risiken einer verminderten Erwerbsfahigkeit
oder den Tod mit Ausnahme einer zehn- oder zwanzigjahrigen Rentengarantiezeit abzusi-
chern. Die bisherige Regelung in § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe a und b EStG, wonach
im Falle einer schadlichen Verwendung keine Rickzahlungsverpflichtung fir den Teil der
Zulagen und der Steuerermalligung besteht, der auf geférdertes Altersvorsorgevermogen
entfallt, wenn eine Hinterbliebenenrente ausgezahlt wird, bzw. der auf die Beitragsanteile
entfallt, die zur Absicherung der Risiken einer verminderten Erwerbsfahigkeit oder den Tod
verwendet wurden, muss flr Vertrage beibehalten werden, die vor Inkrafttreten der neuen
Regelungen abgeschlossen wurden. Die Regelung dient dem Vertrauensschutz. Selbst bei
einem Wechsel zur neuen steuerlichen Forderung kénnen die bestehenden Vertrage mit
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenschutz weiter fortgefiihrt werden.

Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 51b — neu -)
Folgeénderung zu § 52 Absatz 51a EStG.

Es handelt sich um eine redaktionelle Umbenennung des bisherigen § 52 Absatz 51a EStG
in den neuen § 52 Absatz 51b EStG durch die Neueinfiigung des neuen Absatzes 51a.

Zu Nummer 4 (§ 79 Satz 2 Nummer 4)

Der mit dem Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz erstmals fir den Veranlagungszeit-
raum 2012 eingefuhrte Betrag in Héhe von 60 Euro jahrlich, den eine mittelbar zulagebe-
rechtigte Person mindestens auf ihren Altersvorsorgevertrag als Férdervoraussetzung zu
leisten hat (vgl. Bundestags-Drucksache 17/6263, S. 61), wird mafvoll auf 120 Euro erhéht
und damit an die zwischenzeitliche wirtschaftliche Entwicklung angepasst. Dieser Betrag
entspricht dem gednderten Mindesteigenbeitrag in § 86 Absatz 1 EStG.

Zu Nummer 5 (§ 82)

Zu Buchstabe a (§ 82 Absatz 2 Satz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2)
Folgeédnderung zu § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 EStG.

Durch die Erganzung der neuen Nummer 3 EStG ist in Nummer 2 eine redaktionelle An-
passung erforderlich.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 — neu -)

§ 82 Absatz 2 EStG bestimmt, dass neben den vom Steuerpflichtigen geleisteten Beitragen
zugunsten eines - privaten - zertifizierten Altersvorsorgevertrages auch Zahlungen zum Auf-
bau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung zu den Altersvorsorgebeitragen
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gehoren kénnen. Voraussetzung fir eine Beglnstigung ist nach bisherigem Recht, dass
die Auszahlung der zugesagten Altersvorsorgeleistungen in Form einer Rente oder eines
Auszahlungsplans mit einer anschlieBenden Teilkapitalverrentung ab spatestens dem
85. Lebensjahr - analog § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG - vorgesehen ist und die
Leistungen wahrend der gesamten Auszahlungsphase gleich bleiben oder steigen. Zudem
konnen eine Hinterbliebenenabsicherung und eine Absicherung der verminderten Erwerbs-
fahigkeit im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung vereinbart werden. Diese Regelun-
gen bleiben unverandert bestehen, um nicht in langjahrig bestehende Kollektivvertrage ein-
greifen zu mussen.

Darlber hinaus kénnen kinftig auch Beitrage zur betrieblichen Altersversorgung geférdert
werden, wenn eine Altersversorgung vereinbart wird, die den neu zertifizierten Garantiepro-
dukten mit einer Beitragsgarantie zu 100 Prozent nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4
AltZertG entspricht. Fur die betriebliche Altersversorgung gelten fir die einzelnen Zusage-
arten klare Vorgaben im Betriebsrentengesetz. Die arbeits- und aufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen sind weiterhin mafgeblich.

Zu Buchstabe b (§ 82 Absatz 3)
Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG.

Zur besseren Vergleichbarkeit und Vereinfachung entfallt bei den zertifizierten privaten Al-
tersvorsorgevertragen die Moglichkeit, die Risiken einer verminderten Erwerbsfahigkeit o-
der den Tod abzusichern. In § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG kann stattdessen eine
zehn- oder zwanzigjahrige Rentengarantiezeit vereinbart werden. Erlebt der Altersvorsor-
gende die erste Auszahlung einer lebenslangen Leibrente, wird die Rente auf jeden Fall
zehn oder zwanzig Jahre lang gezahlt, auch wenn der Altersvorsorgende zwischenzeitlich
verstirbt. Daher gelten kiinftig die auf die Vereinbarung einer Rentengarantiezeit entfallen-
den Beitragsanteile als Altersvorsorgebeitrage. Dies gilt auch in den Fallen von Absatz 2
Satz 2 Nummer 3 EStG.

Die bisherige Regelung in Absatz 3, wonach auch die Beitragsanteile, die zur Absicherung
einer verminderten Erwerbsfahigkeit oder den Tod verwendet werden, als Altersvorsorge-
beitrage gelten, ist in den Fallen von § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 EStG fir die
Beitrage, die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung entrichtet werden, weiter an-
zuwenden. Dies gilt auch dann, wenn die bisherige Vereinbarung aufgrund der Regelungen
in § 52 Absatz 50a EStG nicht mehr als Bestandsvertrag gilt. Eine Anderung der vertragli-
chen Bestimmungen hinsichtlich der bereits vereinbarten zusatzlichen Risken wird aus die-
sem Grund nicht erforderlich. Bei der Hinterbliebenenabsicherung ist der Hinterbliebenen-
begriff weiterhin steuerrechtlich eingeschrankt auszulegen, da eine Vererbbarkeit an einen
Dritten nicht steuerlich begtinstigt werden soll. Da eine analoge Auslegung der Vorschriften
im AltZertG aufgrund der dort vorgenommenen Streichungen nicht mehr moglich ist, wird
der Hinterbliebenenbegriff in § 82 Absatz 3 EStG definiert.

Zu Buchstabe c (§ 82 Absatz 5 — neu -)

Mit der Regelung wird bestimmt, dass der Zulageberechtigte kiinftig Altersvorsorgebeitrage
nur zugunsten von zwei zertifizierten Altersvorsorgevertragen leisten darf. Wird ein weiterer
Vertrag abgeschlossen, gelten die entrichteten Beitrage nicht als Altersvorsorgebeitrage
und daruber hinaus der Vertrag nicht mehr als Altersvorsorgevertrag (Satz 1). Dadurch soll
eine Verteilung auf viele Vertrage vermieden werden, die zu Burokratieaufwand fur Anbieter
und Verwaltung, zu hohen Kosten und Kleinbetragsrenten fihren. Mit der Regelung werden
aber auch missbrauchliche Steuergestaltungen verhindert, denn anderenfalls bestande
eine solche Gefahr, indem die Steuerfreiheit, die fur die in der Ansparphase eines Alters-
vorsorgevertrags erzielten Ertrage qilt, gezielt dazu genutzt wird, die Abgeltungsteuer nach
§ 32d EStG zu umgehen.
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Mafgeblich fur die Reihenfolge ist das Datum des Vertragsabschlusses (Satz 2). Daher
haben die Anbieter von den im Gesetz genannten zertifizierten Altersvorsorgevertragen
kinftig den Abschluss und die Beendigung eines Altersvorsorgevertrages unter Maligabe
des § 93c der Abgabenordnung der zentralen Stelle jeweils mitzuteilen (Satz 3). Damit der
Anbieter schnellstmoglich Kenntnis davon erhalt, dass es sich um einen dritten Altersvor-
sorgevertrag handelt, hat die Mitteilung unverzuglich nach Vertragsabschluss zu erfolgen.
Die ZfA (iberwacht anhand dieses neuen Ubermittlungsverfahren die Anzahl der Vertrage
je Altersvorsorgendem. Bei einer Uberschreitung der Grenze wird der entsprechende An-
bieter (beispielsweise vom dritten Vertrag) von der zentralen Stelle wiederum umgehend
informiert (Satz 4), damit dieser die geleisteten Beitrage nicht als Altersvorsorgebeitrage
und den Vertrag nicht als Altersvorsorgevertrag behandelt. Die Daten aus diesem neuen
Mitteilungsverfahren kénnen darlber hinaus zur Evaluierung dieser Reform herangezogen
werden.

Von dieser Regelung ausgenommen sind zum einen Altersvorsorgevertrage nach § 1 Ab-
satz 1a des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes. Diese Vertrage sind nicht da-
rauf ausgerichtet, Kapital fir eine lebenslange Leibrente oder einen Auszahlungsplan an-
zusammeln, sondern dienen der Verwendung fur eine selbst genutzte Wohnung. Ebenso
ist die Begrenzung fir Vereinbarungen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung nicht
erforderlich. Vertrage, die vor dem 1. Januar 2027 abgeschlossen wurden, werden von die-
ser Regelung nicht erfasst.

Zu Nummer 6 (§ 84)

Mit der Neuregelung in Satz 1 wird die bisher starre Grundzulage in Hohe von 175 Euro
abgeschafft. Stattdessen wird eine beitragsproportionale Zulagenférderung eingefiihrt. Das
Fordersystem wird so transparenter und einfacher ausgestaltet. Jeder unmittelbar Zulage-
berechtigte erhalt fur die von ihm geleisteten Altersvorsorgebeitrdge einen Betrag in Hohe
von 30 Prozent als Grundzulage; somit werden dem Zulageberechtigten fur jeden geleiste-
ten Euro zusatzlich 30 Cent auf seinen Altersvorsorgevertrag gezahlt. Die Attraktivitat der
Zulagenférderung wird so ,auf den ersten Blick® erkennbar. Die Mdglichkeit, durch eine ho-
here Eigenleistung eine héhere Férderung zu erzielen, setzt positive Anreize, einen hdhe-
ren Altersvorsorgebeitrag zu leisten, womit dem Zulageberechtigten im Alter eine hdhere
Leistung zur Verflugung steht. Die prozentuale Grundzulage ist zweistufig ausgestaltet: Fir
Eigenbeitréage bis zu einem Betrag von 1 200 Euro wird eine Grundzulage von 30 Prozent
gewahrt, fur dariber hinausgehende Eigenbeitrage eine Grundzulage von 20 Prozent. Die
Zulagenférderung wird bis zu dem nach § 10a Absatz 1 EStG geltenden Hochstbetrag ge-
wahrt, also bis zu 1 800 Euro. Dies bedeutet, dass bei einem jahrlichen Eigenbeitrag von
1 800 Euro die Grundzulage 480 Euro betragt. Der erhdhte Fordersatz flr Eigenbeitrage
bis zu 1 200 Euro im Jahr adressiert besonders Altersvorsorgende mit geringerer Sparfa-
higkeit und erméglicht diesen eine insbesondere im Vergleich zum bisherigen System hohe
Forderquote.

Junge Altersvorsorgende haben die Chance, besonders vom Zinseszinseffekt zu profitie-
ren, wenn sie frh mit der zusatzlichen Vorsorge beginnen. Der Berufseinsteiger-Bonus
setzt einen Anreiz, bereits in jungen Jahren mit dem Aufbau einer Altersvorsorge zu begin-
nen. Die bisherige Regelung, die einen festen Erhéhungsbetrag in Héhe von 200 Euro fir
Zulageberechtigte vorsieht, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, soll deshalb
erhalten bleiben. Ein gesonderter Antrag ist hierfur nicht erforderlich. Die Grundzulage er-
héht sich automatisch, wenn der Zulageberechtigte eine Altersvorsorgezulage beantragt.
Die Regelung im bisherigen Satz 3, die sich auf die Einfihrung des Berufseinsteiger-Bonus
im Jahre 2007 bezog, kann entfallen.

Die steuerliche Férderung nach § 10a EStG/ Abschnitt XI EStG steht grundsatzlich denje-
nigen zu, die von den leistungsrechtlichen Auswirkungen der Rentenreform und des Ver-
sorgungsanderungsgesetzes wirtschaftlich betroffen sind und den betreffenden Alterssi-
cherungssystemen weiterhin ,aktiv* angehdren, also insbesondere den Pflichtversicherten
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in der inlandischen gesetzlichen Rentenversicherung (§ 10a Absatz 1 EStG). Ein Ehegatte
ist zwar nicht direkt von der Niveauabsenkung des Renten- bzw. Versorgungsniveaus be-
troffen, es besteht jedoch ein indirekter Bezug durch die Minderung einer eventuellen Hin-
terbliebenenversorgung. Vor diesem Hintergrund wird einem nicht forderberechtigten Ehe-
gatten zwar eine abgeleitete Zulageberechtigung eingerdumt (§ 79 Satz 2 EStG), nicht je-
doch ein eigener Sonderausgabenabzugsbetrag nach § 10a EStG gewahrt. Wie bisher hat
der mittelbar zulageberechtigte Ehegatte keinen eigenen Altersvorsorgebeitrag - mit Aus-
nahme der in § 79 Satz 2 Nummer 4 EStG vorgegebenen 120 Euro - auf seinen Altersvor-
sorgevertrag zu zahlen. Die Grundzulage wird weiterhin in Abhangigkeit zu den geférderten
Altersvorsorgebeitragen seines unmittelbar zulageberechtigten Ehegatten gewahrt. Mit die-
ser Regelung wird der abgeleitete Anspruch unterstrichen. Um eine UberschielRende Wir-
kung der Zulagenférderung fir die mittelbar Beglnstigten zu vermeiden, wird die maximal
erreichbare Grundzulagenférderung bei diesem Personenkreis auf 175 Euro begrenzt. Die-
ser Hochstbetrag lehnt sich an den bisherigen Festbetrag bei der Grundzulage an. Ein még-
licher Erhdhungsbetrag nach § 84 Satz 2 EStG - der so genannte Berufseinsteigerbonus -
des unmittelbar Zulageberechtigten wird bei der Ermittlung der Grundzulage des mittelbar
zulageberechtigten Ehegatten nicht berticksichtigt.

Zu Nummer 7 (§ 85 Absatz 1 Satz 1 und 2)

Altersvorsorgende mit Kindern werden weiterhin mit einer Kinderzulage besonders gefor-
dert. Die Kinderzulage wird nach § 85 Absatz 1 EStG - genau wie das Kindergeld - insge-
samt nur einmal und unaufgeteilt fir jedes Kind gewahrt. Mit der Neuregelung in Satz 1 wird
die bisher starre Kinderzulage in Hohe von 300 Euro (bzw. bei Kindern, die vor dem 1. Ja-
nuar 2008 geboren wurden, 185 Euro) abgeschafft. Stattdessen wird eine beitragsproporti-
onale Zulagenfoérderung eingefihrt. Das Fordersystem wird so transparenter und einfacher
ausgestaltet. Fur jedes Kind, flr das gegentber dem Zulageberechtigten Kindergeld fest-
gesetzt wird, erhalt der Zulageberechtigte flr die von ihm geleisteten Altersvorsorgebei-
trage einen Betrag in Hohe von 25 Prozent als Kinderzulage; somit werden dem Zulagebe-
rechtigten fur jeden geleisteten Euro bis zu einem vorgegebenen Hochstbetrag zusatzlich
25 Cent auf seinen Altersvorsorgevertrag gezahlt. Die Attraktivitdt der Zulagenférderung
wird hierbei ,auf den ersten Blick“ erkennbar. Die prozentuale Kinderzulage betragt hochs-
tens 300 Euro. Dieser Betrag entspricht dem Festbetrag der bisherigen Riester-Foérderung
und wird bei einem Eigenbeitrag in Hohe von 1 200 Euro pro Jahr erreicht. Von der Fokus-
sierung der Kinderzulagenférderung auf die ersten 100 Euro Eigenbeitrag pro Monat bzw.
1 200 Euro pro Jahr profitieren Eltern mit geringen bis mittleren Eigenbeitragen.

Durch die Neuregelung wird die Kinderzulage unabhangig vom Geburtsjahrgang des Kin-
des ausgezahlt und insoweit vereinheitlicht.

Mit der Neuregelung in Satz 2 wird bestimmt, dass fur die Berechnung der beitragspropor-
tionalen Kinderzulage eines mittelbar zulageberechtigten Ehegatten (§ 79 Satz 2 EStG),
wenn diesem die Kinderzulage nach den Regelungen in § 86 Absatz 1 und 2 EStG zuge-
ordnet wird, die vom unmittelbar begunstigten Ehegatten (§ 79 Satz 1 EStG) geforderten
Altersvorsorgebeitrage heranzuziehen sind.

Zu Nummer 8 (§ 86)

In § 86 wird die Regelung zum Mindesteigenbeitrag modifiziert. Voraussetzung flir den Er-
halt der vollen Altersvorsorgezulage war bisher, dass ein einkommensabhangiger Minde-
steigenbeitrag gezahlt wurde. Dieser betrug in der Regel vier Prozent der sozialversiche-
rungspflichtigen Einnahmen bzw. der Besoldung des Vorjahres, abzuglich der individuellen
Zulagen. Bei einigen Personengruppen wurden Sonderregelungen eingefuhrt, beispiels-
weise bei Empfangern von Entgeltersatzleistungen (z. B. Krankengeld). Lediglich bei einem
sehr geringen Jahreseinkommen galt ein fester Sockelbetrag in Héhe von 60 Euro. Bei nicht
gleichbleibenden Einnahmen musste der Zulageberechtigte seine Beitragszahlung auf-
grund dieser Regelung jahrlich neu berechnen, um seine Eigenbeitragszahlungen entspre-
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chend anzupassen. Dies wurde sowohl von Seiten der Anbieter als auch von den Zulage-
berechtigten als belastend empfunden und lief einer kontinuierlichen, gleichbleibenden Bei-
tragsleistung zuwider. In vielen Fallen unterblieb eine entsprechende Beitragserhdhung mit
der Folge einer anteiligen Zulagenkirzung. Zur Verfahrensvereinfachung wird nun ein fes-
ter Mindesteigenbeitrag in Hohe von 120 Euro eingefuhrt, der in voller Hohe gezahlt werden
muss, damit die Grundzulage sowie ggf. eine Kinderzulage gewahrt werden. Auch der Er-
héhungsbetrag fir Berufseinsteiger wird nur bei Entrichtung des festen Mindesteigenbei-
trags gezahlt. Dadurch erfolgt zum einen eine Entkopplung vom Einkommen des Zulage-
berechtigten, so dass dieser regelmaldig zur Sicherung der fur ihn bestmoglichen Zulagen-
forderung keine Anpassung seiner Beitragszahlung mehr vornehmen muss; das Zulagever-
fahren richtet sich auf diese Weise starker am tatsachlichen Sparverhalten der Altersvor-
sorgenden aus. Zum anderen entfallt die bisherige anteilige Zulagenkirzung; der Verwal-
tungsaufwand wird hierdurch reduziert. Die Regelungen zur Berechnung des bisherigen
Mindesteigenbeitrags, die Bestimmungen zum Sockelbetrag sowie zur Zulagenkirzung
werden damit gegenstandslos. Der neue Mindesteigenbeitrag von 120 Euro orientiert sich
an dem bisherigen Sockelbetrag und erhdht diesen mafdvoll vor dem Hintergrund der zwi-
schenzeitlichen wirtschaftlichen Entwicklung.

Zu Nummer 9 (§ 89)
Zu Buchstabe a (§ 89 Absatz 1a Satz 2)

Aufgrund des Wegfalls der bisherigen Mindesteigenbeitragsberechnung ist die Ausnah-
meregelung zur Mitteilung der beitragspflichtigen Einnahmen nicht mehr erforderlich.

Zu Buchstabe b (§ 89 Absatz 2 Satz 1)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe ¢ — gestrichen -)
Folgeénderung zu § 86 EStG.

Redaktionelle Folgednderung aufgrund der Anderungen in § 86 EStG. Die Angaben zur
Ermittlung des Mindesteigenbeitrags werden zuklnftig nicht mehr bendtigt.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c bis e)
Folgeédnderung zu § 89 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe ¢ — gestrichen — EStG.

Auf Grund der Streichung des Buchstabens c erfolgt eine Umnummerierung der bisherigen
Buchstaben d bis f.

Zu Nummer 10 (§ 91 Absatz 1 Satz 1)

Seit dem 1. Januar 2024 sind fur die Kindergeldbearbeitung ausschlieBlich die Familien-
kassen der Bundesagentur flr Arbeit zustandig. Die ZfA erhebt daher die erforderlichen
Daten zur Uberpriifung der Kinderzulage im Rahmen des Datenabgleichs nur noch bei den
Familienkassen der Bundesagentur flr Arbeit nach § 91 EStG. Der in § 91 EStG bestimmte
Datenabgleich mit den Familienkassen kann daher entfallen; die Regelung zum Datenab-
gleich mit den Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit ist insoweit ausreichend. Mit
den Anderungen wird dies klargestellt.

Ebenso kann der Datenabgleich mit den Meldebehérden entfallen, da die erforderlichen
Daten der Finanzverwaltung, und somit auch der ZfA, bereits vorliegen.

Die Daten fur die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags mussen zukunftig ebenfalls nicht
mehr Gbermittelt werden, da die bisherige Berechnung des Mindesteigenbeitrags zukunftig
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entfallt. Fur Bestandsvertrage gilt die bisherige Datenerhebungsbefugnis liber eine Anwen-
dungsregelung in § 52 Absatz 50a Satz 1 EStG fort.

Zu Nummer 11 (§ 92a Absatz 2 Satz 5)

Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG.

Durch die Neufassung von § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG ist der bisherige Ver-
weis auf die Abfindung einer Kleinbetragsrente anzupassen. Eine Anderung der bisherigen
Regelung ist damit nicht verbunden.

Zu Nummer 12 (§ 93)

Zu Buchstabe a (§ 93 Absatz 1)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 93 Absatz 1 Satz 1)

Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 AltZertG

Durch die Neufassung von § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 AltZertG ist der bisherige Ver-
weis auf Entnahmemdglichkeit fur eine wohnungswirtschaftliche Verwendung nach
§ 92a EStG anzupassen. Eine Anderung der bisherigen Regelung ist damit nicht verbun-
den.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 93 Absatz 1 Satz 4)

§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe a

Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG

Zur besseren Vergleichbarkeit und Vereinfachung entfallt bei den zertifizierten privaten Al-
tersvorsorgevertragen die Moglichkeit, die Risiken einer verminderten Erwerbsfahigkeit o-
der den Tod abzusichern. In § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG kann stattdessen zu-
gunsten der Hinterbliebenen eine zehn- oder zwanzigjahrige Rentengarantiezeit vereinbart
werden. Die bisherige Regelung in Satz 4 Buchstabe a, wonach keine Ruckzahlungsver-
pflichtung fur den Teil der Zulagen und der Steuerermafigung besteht, der auf geférdertes
Altersvorsorgevermdogen entfallt, wenn eine Hinterbliebenenrente ausgezahlt wird, bezieht
sich kinftig nur auf die Falle von § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 EStG, da im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung die Risiken weiterhin abgesichert werden kénnen.
Fir die neuen zertifizierten Altersvorsorgevertrage kann die Regelung dagegen ersatzlos
entfallen.

§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe b

Die bisherige Regelung in Satz 4 Buchstabe b, wonach keine Ruckzahlungsverpflichtung
fur den Teil der Zulagen und der Steuerermafigung besteht, der auf die Beitragsanteile, die
zur Absicherung der Risiken einer verminderten Erwerbsfahigkeit oder den Tod verwendet
wurden, wird ebenfalls auf die Falle von § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 2 EStG be-
schrankt. Zudem ist eine Regelung aufzunehmen, dass keine Ruckzahlungspflicht fur den
Teil der Zulagen und der Steuerermafigung besteht, der den Beitragsanteilen zuzuordnen
ist, die zur Vereinbarung einer zehn- oder zwanzigjahrigen Rentengarantiezeit verwendet
worden sind.

§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe c

Die bisherige Regelung in § 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe ¢ EStG zur unschadlichen Uber-
tragung von Altersvorsorgevermdogen im Fall des Todes auf einen auf den Namen des Ehe-
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gatten lautenden Altersvorsorgevertrag wird unverandert dbernommen. Lediglich die auf
das Konigreich GroRbritannien und Nordirland bezogene Sonderregelung fir die Altver-
trage vor dem 23. Juni 2016 kann fir die kiinftigen Neuvertrage entfallen.

§ 93 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe d bleibt unverandert.
Zu Buchstabe b (§ 93 Absatz 2 Satz 2)
Folgeédnderung zu § 82 Absatz 2 Satz 2 EStG.

Die verpflichtende Absicherung der Langlebigkeit entfallt sowohl mit der Anderung in § 1
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG flr die zertifizierten privaten Altersvorsorgevertrage als
auch mit der Regelung in § 82 Absatz 2 Satz 2 EStG. Die Formulierung hinsichtlich der
Altersversorgung ist entsprechend anzupassen; das Wort ,lebenslang® kann ersatzlos ge-
strichen werden.

Zu Artikel 3 (Weitere Anderung des Einkommensteuergesetzes [1.1.2028])
Zu Nummer 1 (§ 10a Absatz 6)

§ 10a Absatz 6 Satz 1

Aufgrund der Anderung durch das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie
zur Anderung steuerlicher Vorschriften (BGBI. | 2010 S. 386) wurde in § 10a Absatz 6 EStG
eine Bestandsschutzklausel fir Personen eingefihrt, die die steuerliche Férderung nach
§ 10a/ Abschnitt Xl EStG urspringlich in Anspruch nehmen konnten, die jedoch nicht Ianger
unter die Regelung fielen, weil sie nicht in der inlandischen gesetzlichen Rentenversiche-
rung pflichtversichert sind. Voraussetzung flir den Bestandsschutz war, dass die Pflichtmit-
gliedschaft in der auslandischen Pflichtversicherung vor dem 1. Januar 2010 (Satz 1) be-
grindet wurde und ein vor dem 1. Januar 2010 abgeschlossener Altersvorsorgevertrag vor-
lag (Satz 3).

Nach Auffassung der Europaischen Kommission verstof3en die Bestimmungen zur Alters-
vorsorgezulage gemaf § 79 EStG und zum steuerlichen Abzug von Altersvorsorgebeitra-
gen zur erganzenden, privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge als Sonderausgaben ge-
man § 10a EStG fur nach dem 1. Januar 2010 abgeschlossene Altersvorsorgevertrage ge-
gen die Arbeitnehmerfreiziigigkeit nach Artikel 45 AEUV und Artikel 28 des EWR-Abkom-
mens. Grund hierflir sei, dass in Deutschland ansassige Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, die in einem anderen EU-/ EWR-Staat erwerbstatig sind (Grenzganger) und in dem
anderen EU-/ EWR-Staat gesetzlich rentenversichert sind, oder in Deutschland ansassige
Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungs- oder Erwerbsunfahigkeitsrente von
einem EU-/ EWR-Staat keinen Anspruch auf die Altersvorsorgezulage und die Abzugsfa-
higkeit (als Sonderausgaben) von Altersvorsorgebeitragen (sog. Riester-Férderung) haben,
obwohl sie unbeschrankt einkommensteuerpflichtig in Deutschland sind.

Um die EU-rechtlichen Risiken auszurdumen, wird die entsprechende Vorschrift entspre-
chend angepasst, so dass dauerhaft Pflichtmitglieder in einem auslandischen gesetzlichen
Alterssicherungssystem zum forderberechtigten Personenkreis gehdren, wenn diese
Pflichtmitgliedschaft mit einer Pflichtmitgliedschaft in einem inldndischen Alterssicherungs-
system nach § 10a Absatz 1 Satz 1 oder 3 EStG vergleichbar ist. Das gilt ebenso flur den
Fall der Arbeitslosigkeit, wenn die Pflichtversicherung in der auslandischen gesetzlichen
Rentenversicherung fortbesteht. In sdmtlichen auslandischen Rentenversicherungssyste-
men der Anrainerstaaten der Bundesrepublik Deutschland bestehen derartige Pflichtversi-
cherungen, in die sog. ,Grenzganger* einbezogen sind. Fir die Forderberechtigung muss
darlber hinaus im Beitragsjahr eine unbeschrankte Einkommensteuerpflicht vorliegen oder
der Steuerpflichtige wird im Beitragsjahr nach § 1 Absatz 3 EStG als unbeschrankt einkom-
mensteuerpflichtig behandelt.
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Endet die Pflichtmitgliedschaft in diesem auslandischen gesetzlichen Alterssicherungssys-
tem, endet die Forderberechtigung des § 10a Absatz 6 EStG. Dies gilt auch bei Beendigung
der unbeschrankten Einkommensteuerpflicht.

§ 10a Absatz 6 Satz 2

Die Regelungen zu den Personen, die den Pflichtversicherten in einer auslandischen ge-
setzlichen Rentenversicherung gleichgestellt sind, bleiben unverandert.

§ 10a Absatz 6 Satz 3 und 4 — gestrichen —

Folgeédnderung zu § 10a Absatz 6 Satz 1 EStG.

Voraussetzung fur den Bestandsschutz war, dass ein vor dem 1. Januar 2010 abgeschlos-
sener Altersvorsorgevertrag vorliegt (Satz 3). Diese Beschrankung entfallt ersatzlos.

Die bisherige Regelung, dass bei einer Beendigung der unbeschrankten Einkommensteu-
erpflicht die Folgen einer schadlichen Verwendung nach §§ 93 und 94 EStG umgehend
eintreten (Satz 4 erster Halbsatz), kann ebenfalls entfallen. Da es sich kinftig nicht mehr
um eine Ubergangsvorschrift handelt, findet die allgemeine Regelung nach § 95 EStG An-
wendung. Danach treten die Folgen der schadlichen Verwendung erst dann ein, wenn sich
der Wohnsitz oder gewohnliche Aufenthalt des Zulageberechtigten ab Beginn der Auszah-
lungsphase aulerhalb der Mitgliedstaaten der Europaischen Union und der Staaten befin-
det, auf die das Abkommen uber den Europaischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)
anwendbar ist.

Die Regelung, dass § 99 Absatz 1 EStG in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung
anzuwenden ist (Satz 4 zweiter Halbsatz), kann ebenso entfallen. Kiinftig sind die jeweils
geltenden Vorschriften anzuwenden.

Zu Nummer 2 (§ 22 Nummer 5)
Zu Buchstabe a (§ 22 Nummer 5 Satz 2)
Folgeédnderung zu § 92a Absatz 2 EStG.

Der bisherige Verweis auf die Zahlungen des Zulageberechtigten nach § 92a Absatz 2
Satz 4 Nummer 1 EStG - alt -, die der Zulageberechtigte bis zu Beginn der Auszahlungs-
phase zur Minderung der in das Wohnforderkonto eingestellten Betrage leisten kann, ist
durch die ersatzlose Streichung von § 92a Absatz 2 Satz 2 EStG anzupassen. Es wird kiinf-
tig auf § 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EStG verwiesen. Eine Anderung der bisherigen
Regelung ist damit nicht verbunden. Das bedeutet, dass die Leistungen aus Zahlungen in
einen Altersvorsorgevertrag zur Minderung der in das Wohnférderkonto eingestellten Be-
trage weiterhin voll nachgelagert zu versteuern sind.

Zu Buchstabe b (§ 22 Nummer 5 Satz 4)
Folgeédnderung zu § 92a Absatz 2 EStG.

Die nachgelagerte Besteuerung im Rahmen der bestehenden Eigenheimrenten-Forderung
soll verschlankt werden. Als Grundlage flr die nachgelagerte Besteuerung wird das gefor-
derte und in der selbst genutzten Immobilie gebundene Altersvorsorgekapital - wie bisher -
auf einem vertragsbezogenen Wohnférderkonto erfasst. Die nachgelagerte Besteuerung
des Entnahmebetrages wird statt zum Zeitpunkt der Entnahme (dem Zufluss der Leistung)
auf einen spateren Zeitpunkt (namlich auf den dem Beginn der Auszahlungsphase folgen-
den 1. Januar) verschoben; dies soll gerade junge Familien weiterhin in der Phase des Im-
mobilienerwerbs entlasten. Entsprechend den Neuregelungen in § 92a Absatz 2 EStG wer-
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den die gesamten im Wohnférderkonto erfassten Betrage kunftig nicht mehr zu Beginn der
Auszahlungsphase auf einen Zeitraum bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres verteilt und
sodann jahrlich sukzessive aufgeldst, sondern das Wohnforderkonto wird Giber einen deut-
lich verkirzten Zeitraum von finf Jahren ab den Beginn der Auszahlungsphase folgenden
1. Januar vollstandig aufgelost. Der Verminderungsbetrag nach § 92a Absatz 2 Satz 4
EStG wird - wie bisher - jeweils als zugeflossene Leistung im Sinne des § 22 Nummer 5
Satz 1 EStG besteuert.

In § 22 Nummer 5 Satz 4 EStG wird der Verweis angepasst. Durch die Streichung von
§ 92a Absatz 2 Satz 2 EStG wird der entsprechende Verweis angepasst. Der Verweis auf
den Aufldsungsbetrag nach § 92a Absatz 3 Satz 5 EStG bei Aufgabe der Selbstnutzung
bleibt unverandert.

Zu Buchstabe c (§ 22 Nummer 5 Satz 5 und 6 — gestrichen -)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 2 EStG.

Nach bisher geltendem Recht konnte der Zulageberechtigte anstelle der sukzessiven - in
der Regel Uber 20-jahrigen - Besteuerung jederzeit die vollstandige Aufldsung des Wohn-
forderkontos innerhalb der Auszahlungsphase beantragen (§ 92a Absatz 2 Satz 6 EStG -
alt -). Der zu diesem Zeitpunkt im Wohnfoérderkonto ausgewiesene Betrag unterlag grund-
satzlich der vollen Besteuerung, wurde im Fall der Auflésung auf Antrag jedoch nur zu
70 Prozent als Leistung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG erfasst. Damit die begunstigte
Einmalbesteuerung nicht dahingehend ausgenutzt wurde, dass sie kurz vor Aufgabe der
Selbstnutzung (welche die Rechtsfolgen der schadlichen Verwendung nach sich zieht) ge-
wahlt wurde, hatte sich der Gesetzgeber fur Haltefristen entschieden. Daher schloss sich
nach der beglnstigten Besteuerung ein Uberwachungszeitraum von bis zu 20 Jahren an.
Wurde innerhalb von 20 Jahren nach Beginn der Auszahlungsphase die Selbstnutzung zu
Lebzeiten aufgegeben, wurde eine Nachversteuerung des bisher steuerfrei gebliebenen
Anteils vorgenommen. Bei Aufgabe der Selbstnutzung bis zum zehnten Jahr wurde der ein-
einhalbfache, zwischen dem zehnten und dem zwanzigsten Jahr der einfache Betrag an-
gesetzt (§ 22 Nummer 5 Satz 6 EStG). Diese Regelung war sehr komplex und verwaltungs-
aufwandig.

Da das Wohnférderkonto kinftig zum auf den Beginn der Auszahlungsphase folgenden
1. Januar innerhalb von funf Jahren aufgeldst wird, kann die begunstigte Einmalbesteue-
rung ersatzlos entfallen. Dies dient dem Burokratieabbau. Denn durch die zeitlich gestraffte
Aufldsung des Wohnférderkontos entfallt der 20-jahrige Uberwachungszeitraum, wodurch
auf Seiten der ZfA und der Anbieter der Verwaltungsaufwand reduziert wird. Zugleich wird
die Regelung transparenter und erfahrt eine Vereinfachung, die sie auch fur den Steuer-
pflichtigen leichter verstéandlich macht. Da durch die Regelungen bereits eine vollstandige
nachgelagerte Besteuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG sichergestellt wird, sind
auch keine zwingenden Grunde fir das Ziehen negativer Konsequenzen - etwa in Form der
Ruckforderung der gewahrten steuerlichen Forderung - aus einer gegebenenfalls nach der
Auflésung des Wohnforderkontos und der Besteuerung der darin enthaltenen Betrage statt-
findenden Aufgabe der Selbstnutzung ersichtlich.

Zu Nummer 3 (§ 52)

Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 30a — neu -)

Folgeédnderung zu § 22 Nummer 5, § 92a Absatz 2 EStG.

Die Regelung dient dem Vertrauensschutz. Bei den Altersvorsorgevertragen, bei denen die
Auszahlungsphase vor dem 1. Januar 2028 begonnen hat und bei dem das Wohnférder-

konto bereits jahrlich sukzessive in Form von jahrlichen Verminderungsbetragen gemaf
dem bisherigen § 92a Absatz 2 Satz 5 EStG - alt - aufgeldst wird, wird aus Vertrauens-
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schutzgriinden keine Anderung der Besteuerung vorgenommen. Dies gilt auch in den Fal-
len, in denen der Zulageberechtigte vor dem 1. Januar 2028 anstelle der sukzessiven Be-
steuerung die vollstandige Auflésung des Wohnférderkontos innerhalb der Auszahlungs-
phase beantragt hat (§ 92a Absatz 2 Satz 6 EStG - alt -).

Wird aus Vertrauensschutzgrinden nach § 52 Absatz 51a EStG das Wohnférderkonto
nach den bisherigen Regelungen in §§ 92a, 92b EStG weitergeflhrt, wird auch in der Aus-
zahlungsphase die nachgelagerte Besteuerung der im Wohnforderkonto erfassten Betrage
entsprechend den bisherigen Regelungen vorgenommen.

Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 30b und 30c — neu -)
Folgeédnderungen zu § 52 Absatz 30a EStG.

Es handelt sich um eine redaktionelle Umbenennung des bisherigen § 52 Absatz 30a EStG
in den neuen § 52 Absatz 30b EStG bzw. des bisherigen § 52 Absatz 30b EStG in den
neuen § 52 Absatz 30c EStG durch die Neueinfligung des neuen Absatzes 30a.

Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 51a — neu -)
Folgeénderung zu §§ 92a, 92b EStG.

Diese Regelung dient dem Vertrauensschutz. Hat sich der Altersvorsorgende entschieden,
das Altersvorsorgevermogen zu einem altersvorsorgenden Zweck, hier fir eine selbst ge-
nutzte Wohnung nach § 92a EStG zu verwenden, so hat er bei seiner Entscheidung auch
die steuerlichen Folgen, insbesondere im Hinblick auf die spatere nachgelagerte Besteue-
rung, einflielen lassen, bevor er eine entsprechende Entnahme beantragt hat und eine
wohnungswirtschaftliche Verwendung tatsachlich durchfiihrt. Aus Grinden des Vertrauens-
schutzes gelten in den Fallen, in denen vor dem 1. Januar 2028 eine entsprechende woh-
nungswirtschaftliche Verwendung durchgefiihrt wurde, die bisherigen Regelungen weiter.

Zu Buchstabe d (§ 52 Absatz 51b und 51c — neu -)
Folgeénderung zu § 52 Absatz 51a EStG.

Es handelt sich um eine redaktionelle Umbenennung der bisherigen Absatze 51a und 51b
in die neuen Absatze 51b und 51c¢ EStG durch die Neueinfigung des neuen Absatzes 51a.

Zu Nummer 4 (§ 79 Satz 3)
Folgeédnderung zu § 10a Absatz 6 EStG.

Nach § 10a Absatz 6 EStG werden kunftig Pflichtmitglieder in einem auslandischen gesetz-
lichen Alterssicherungssystem dauerhaft zum férderberechtigten Personenkreis gehoren,
wenn diese Pflichtmitgliedschaft mit einer Pflichtmitgliedschaft in einem inlandischen Alters-
sicherungssystem nach § 10a Absatz 1 Satz 1 oder 3 EStG vergleichbar ist. Fur die For-
derberechtigung muss daruber hinaus im Beitragsjahr eine unbeschrankte Einkommen-
steuerpflicht vorliegen oder der Steuerpflichtige wird im Beitragsjahr nach § 1 Absatz 3
EStG als unbeschrankt einkommensteuerpflichtig behandelt. Fir Ehegatten der nach § 10a
Absatz 6 EStG forderberechtigten Personen besteht eine abgeleitete Zulageberechtigung
unter den Voraussetzungen des § 79 Satz 1 EStG, sofern auch sie einer unbeschrankten
Einkommensteuerpflicht unterliegen oder fir das Beitragsjahr nach § 1 Absatz 3 EStG als
unbeschrankt einkommensteuerpflichtig behandelt werden. Zur Klarstellung wird jeweils die
Erganzung aufgenommen, dass es sich um eine Einkommensteuerpflicht handelt.
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Zu Nummer 5 (§ 82 Absatz 4 Nummer 4)
Folgeédnderung zu § 92a Absatz 2 EStG.

Der bisherige Verweis auf die Zahlungen des Zulageberechtigten nach § 92a Absatz 2
Satz 4 Nummer 1 EStG - alt -, die der Zulageberechtigte bis zum Beginn der Auszahlungs-
phase zur Minderung der in das Wohnforderkonto eingestellten Betrage leisten kann, muss
durch die ersatzlose Streichung von § 92a Absatz 2 Satz 2 EStG angepasst werden. Es
muss kiinftig auf § 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EStG verwiesen werden. Eine Anderung
der bisherigen Regelung ist damit nicht verbunden. Das bedeutet, dass die Zahlungen in
einen Altersvorsorgevertrag zur Minderung der in das Wohnférderkonto eingestellten Be-
trage keine Altersvorsorgebeitrage sind und somit keine erneute steuerliche Férderung ge-
wahrt wird.

Zu Nummer 6 (§ 85 Absatz 2)

Die Kinderzulage wird nach § 85 Absatz 1 EStG - genau wie das Kindergeld - insgesamt
nur einmal und unaufgeteilt flr jedes Kind gewahrt. Sie wird grundsatzlich demjenigen El-
ternteil zugeordnet, gegeniber dem das Kindergeld festgesetzt wird. Bei mehreren Berech-
tigten wird das Kindergeld demjenigen gezahlt, der das Kind in seinen Haushalt aufgenom-
men hat (sogenanntes Obhutsprinzip); dieser erhalt dann auch die Kinderzulage.

Bisher erfolgte bei Eltern verschiedenen Geschlechts, die miteinander verheiratet sind, eine
von diesem Grundsatz abweichende typisierende Zuordnung der Kinderzulage zu Gunsten
der Mutter, da deren Altersleistungen statistisch niedriger sind als die von Vatern. Daher
wurden diese besonders im Aufbau ihrer ergdnzenden Altersvorsorge geférdert und die
Kinderzulage ihnen zugeordnet. Auf Antrag beider Eltern konnte die Kinderzulage aber
auch dem Vater zugeordnet werden.

Mit der neuen Regelung wird die Zuordnung der Kinderzulage vom Geschlecht der Eltern-
teile entkoppelt und damit deutlich vereinfacht. Auch bei Eltern verschiedenen Geschlechts,
die miteinander verheiratet sind, gilt fortan - genau wie bei Eltern gleichen Geschlechts -,
dass die Kinderzulage zunachst dem Elternteil zugeordnet wird, dem gegenuber das Kin-
dergeld festgesetzt wurde. Die Mdglichkeit verheirateter oder eine Lebenspartnerschaft flh-
render Eltern, durch eine Ubereinstimmende Erklarung beider Eltern eine abweichende Zu-
ordnung der Kinderzulage zu beantragen, bleibt erhalten. Voraussetzung fiir die Ubertra-
gung ist wie bisher, dass die Eltern nicht dauernd getrennt leben (§ 26 Absatz 1 EStG) und
ihren Wohnsitz oder gewodhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen Uber den Europaischen Wirtschafts-
raum anwendbar ist, (EU-/ EWR-Staat) haben.

Sprachlich wird die Zuordnung dabei nicht mehr von einem gemeinsamen Antrag beider
Eltern abhangig gemacht, sondern es genligt, dass beide Elternteile eine Ubereinstim-
mende Erklarung gegenuber dem Anbieter des Elternteils, der die Kinderzulage erhalten
soll, abgeben, aus der sich ihr Gibereinstimmender Wille zur Ubertragung der Kinderzulage
ergibt. Diese Erklarung kann schriftlich oder elektronisch erfolgen, um so auch die Vorteile
der elektronischen Datenubermittiung zwischen Steuerpflichtigem und Anbieter zu nutzen.
Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Burokratieabbau.

Zu Nummer 7 (§ 90)
Zu Buchstabe a (§ 90 Absatz 3)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 90 Absatz 3 Satz 1)

Das Forderverfahren ist ein vollmaschinelles elektronisches Verfahren im Hause der ZfA.
Bis zum Beitragsjahr 2024 zahlte die ZfA die Zulagen auf die Altersvorsorgevertrage zu-
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nachst aufgrund der Angaben des Zulageberechtigten aus. In einem weiteren Schritt wur-
den diese Angaben dann Uberprift und die Zulagen bei fehlerhaften Angaben ganz oder
teilweise zuriickgefordert. Mit dem Betriebsrentenstarkungsgesetz vom 17. August 2017
(BGBI. | S. 3214) wurde der ZfA eine gesetzliche Frist vorgegeben, innerhalb derer sie die
Zulage zu Uberprufen und zurlckzufordern hatte.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2294) wurden die
Verfahren effizienter ausgestaltet. Nun erfolgt eine Auszahlung der Zulagen erst nach Uber-
prufung, so dass Ruckforderungen von Zulagen in den meisten Fallen vermieden werden
kénnen. Die Verfahrensdnderungen wurden termingerecht umgesetzt, so dass die in § 90
EStG bestimmte gesetzliche Festsetzungsfrist entfallen kann. Kiinftig sollen - wie auch in
den meisten anderen Prozessen der ZfA - die allgemeinen Vorschriften der Abgabenord-
nung gelten. Eine davon abweichende gesetzliche Festsetzungsfrist oder eine eigenstan-
dige Korrekturnorm sind entbehrlich. Mit dem neu gefassten Satz wird wie bisher bestimmt,
dass der Anbieter elektronisch Uber die Rickforderung in Kenntnis gesetzt wird. Der Zula-
geberechtigte erhalt einen Bescheid.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 90 Absatz 3 Satz 6)
Folgeénderung zu § 90 Absatz 3 Satz 1 EStG.

Redaktionelle Folgeanderung aufgrund der Anderung des Satzes 1. Da die Ausschlussfrist
in Satz 1 entfallt, wird der Satz neu gefasst. Die bisherige Regelung bleibt inhaltlich unver-
andert. Die rechtskraftige Entscheidung des zustandigen Sozialversicherungstragers ist ab-
zuwarten, bevor eine endgultige Entscheidung Uber die Forderberechtigung von Kinderer-
ziehenden getroffen wird. Die ZfA hat daher die Zulage bis zur Vollendung des fiinften Le-
bensjahres des Kindes zurtickzufordern, wenn die Kindererziehungszeiten, beispielsweise
auf Grund eines Ausschlussgrundes, vom Trager der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht anerkannt werden.

Zu Buchstabe b (§ 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 4)
Folgeénderung zu § 90 Absatz 3 Satz 1 EStG.

Der bisherige Verweis auf die Festsetzungsfrist nach § 90 Absatz 3 Satz 1 EStG wird ge-
strichen. Hinsichtlich der Festsetzungsfrist sollen kiinftig die allgemeinen Vorschriften der
Abgabenordnung gelten. Daher kann eine Festsetzung der Zulage auf Anforderung des
zustandigen Finanzamtes nach § 90 Absatz 4 EStG dann nicht mehr erfolgen, wenn eine
Festsetzung der Zulage aufgrund der allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung nicht
mehr zuldssig ist oder - wie bisher - eine Festsetzung der Zulage bereits erfolgt ist oder
keine Zulage beantragt worden ist.

Zu Nummer 8 (§ 92 Satz 2 und 3)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 2 EStG.

Durch die Neuregelungen in § 92a Absatz 2 Satz 3 bis 6 EStG wird der Stand des Wohn-
forderkontos bis zum Beginn der Auszahlungsphase nicht mehr um jahrlich zwei Prozent
erhdht. Daher bedarf es einer Verfahrensvereinfachung im Rahmen der Bescheinigungs-
pflicht fur Anbieter nach § 92 Satz 3 EStG - alt - nicht mehr, da sich der Stand des Wohn-
forderkontos durch die Beendigung der Geschéftsbeziehung zwischen Anbieter und Zula-
geberechtigtem aufgrund einer vollstandigen Entnahme des angesparten Altersvorsorge-
kapitals oder bei einer vollstandigen Tilgung des gewahrten Darlehens bis zum Beginn der
Auszahlungsphase grundséatzlich nicht mehr andert. Der Stand des Wohnférderkontos wird
dem Zulageberechtigten einmal mit der Bescheinigung nach § 92 Satz 1 Nummer 6 EStG
mitgeteilt und bleibt grundsatzlich bis zum Beginn der Auszahlungsphase in dieser Hohe
konstant. Eine Bescheinigung ist in der Regel in den Folgejahren nicht zu erstellen. Aus-
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nahme hiervon bildet die Zahlung von Betragen zur Minderung des Wohnforderkontos. In
diesem Fall muss nach § 92 Satz 1 EStG eine neue Bescheinigung erstellt werden, da sich
insoweit dann eine Anderung vom Stand des Wohnférderkontos ergibt.

Zu Nummer 9 (§ 92a)
Zu Buchstabe a (§ 92a Absatz 1)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 92a Absatz 1 Satz 1 und 2)

Die Anderung in Satz 1 erhéht die Flexibilitdt und Attraktivitat der Eigenheimrenten-Forde-
rung bei der Verwendung von Altersvorsorgevermogen fur eine selbst genutzte Wohnung
und fiuhrt zu Verfahrensvereinfachungen und somit zum Burokratieabbau.

Nach der bisherigen Regelung in Satz 1 mussten bei einer Teilentnahme mindestens
3 000 Euro im Vertrag verbleiben. Um die Mdglichkeiten der vorzeitigen Entnahme des Al-
tersvorsorgekapitals aus einem privaten Altersvorsorgevertrag zu erleichtern, wird kunftig
auf die Anforderung eines Restkapitals in Héhe von 3 000 Euro bei teilweisen Entnahmen
verzichtet. Dem Zulageberechtigten und seinem Anbieter wird damit eine gréRRere, den je-
weiligen Bedurfnissen Rechnung tragende Flexibilitdt eingeraumt und die Attraktivitat die-
ser Entnahmemaoglichkeiten fur den Einzelnen erhdht.

Da die Méglichkeit der Eigenheimrenten-Férderung durch die Anderungen im AltZertG zu-
kinftig nur noch optional angeboten werden soll, wird eine Einschradnkung vorgesehen, so-
dass Zulageberechtigte nur dann einen Anspruch auf diese Moglichkeit haben, sofern dies
die jeweiligen Vertragsbedingungen zulassen.

Die Mdoglichkeit, Altersvorsorgevermaogen flir den Erwerb von Pflicht-Geschéaftsanteilen an
einer eingetragenen Genossenschaft fur die Selbstnutzung einer Genossenschaftswoh-
nung zu verwenden oder zur Tilgung eines zu diesem Zweck aufgenommenen Darlehens
einzusetzen, bleibt erhalten. Die bisherige Regelung in Satz 1 Nummer 2 EStG wird unver-
andert Gbernommen.

Darlber hinaus erfolgen in Satz 1 Nummer 1 bis 2 - neu - weitere Modifizierungen, die der
Verfahrensvereinfachung dienen.

Die ZfA teilt dem Zulageberechtigten und dem Anbieter mit, bis zu welcher Hohe eine woh-
nungswirtschaftliche Verwendung im Sinne des § 92a Absatz 1 Satz 1 EStG erfolgen kann
(§ 92b Absatz 1 Satz 3 EStG). Bei der dieser Mitteilung zugrundeliegenden Prifung stellt
die ZfA auf die Aufwendungen des Zulageberechtigten ab, wahrend der jeweilige Anbieter
(§ 80 EStG) des Altersvorsorgevertrags in einem weiteren Schritt die Hohe des tatsachlich
im Altersvorsorgevertrag vorhandenen Kapitals prift. Damit war es in der Vergangenheit
moglich, dass eine Entnahme des Altersvorsorgekapitals trotz positiven Bescheids der ZfA
zur Frage der wohnungswirtschaftlichen Verwendung im Ergebnis gleichwohl nicht erfolgen
konnte, wenn im Altersvorsorgevertrag der nach dem Gesetz erforderliche Mindestentnah-
mebetrag in Hohe von 3 000 Euro auf dem Altersvorsorgevertrag nicht vorhanden war.
Folge daraus war neben dem Unverstandnis bei den betroffenen Zulageberechtigten eine
intensive Fallbearbeitung und -befassung auf Seiten der Anbieter und der ZfA. Um dem
entgegenzuwirken, wird in Nummer 1 bis 2 jeweils der bisherige Mindestentnahmebetrag
in Héhe von 3 000 Euro durch einen sogenannten Mindestaufwandsbetrag in Héhe von
3 000 Euro ersetzt. Dies fuhrt zu Vereinfachungen im Verfahren, da die Prifung der Vo-
raussetzungen in zwei Schritten entfallt und bereits abschlielRend - ohne weiteres Zutun
des jeweiligen Anbieters - von der ZfA vorgenommen werden kann. Insbesondere die An-
bieter werden so in diesem Punkt von administrativem und kostenintensivem Aufwand ent-
lastet.
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Durch das Abstellen auf das aufgewendete Kapital wird klargestellt, dass gegebenenfalls
gewahrte steuerfreie Zuschisse zum Abzug gebracht werden missen, da dieser Betrag
nicht vom Zulageberechtigten selbst aufgebracht wurde.

Durch die Neuregelung in Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a wird die durch das Altersvorsorge-
Verbesserungsgesetz vom 24. Juni 2013 (BGBI. | 2013 S. 1667) sowie die durch das Jah-
ressteuergesetz 2022 (BGBI. | S. 2294) geschaffene Moglichkeit ausgebaut, das in einem
Altersvorsorgevertrag gebildete und geforderte Altersvorsorgekapital auch fir Umbaumal}-
nahmen zur Reduzierung von Barrieren oder der energetischen Sanierung in oder an einer
selbstgenutzten Wohnung vorzeitig zu entnehmen.

Aufgrund des demografischen Wandels in Deutschland ist davon auszugehen, dass Um-
baumalinahmen zur Reduzierung von Barrieren neben den energetischen Sanierungen in
oder an einer Wohnung zukunftig in der Bevdlkerung eine gréflRere Rolle spielen werden.
Es ist somit folgerichtig, die Moglichkeiten einer vorzeitigen Entnahme des Altersvorsorge-
kapitals aus einem privaten Altersvorsorgevertrag fir Umbaumafnahmen zur Reduzierung
von Barrieren als auch der energetischen Sanierung in oder an einer selbstgenutzten Woh-
nung zu verbessern. Als zusatzlicher Anreiz flr die Zulageberechtigten wird daher bei
gleichzeitiger Vereinfachung auf Seiten der Finanzverwaltung unter Vereinheitlichung der
Hoéhe der Entnahmebetrage der bisherige Mindestentnahmebetrag in Hohe von 6 000 Euro
- bei Umbaumalnahmen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach der Anschaffung
oder Herstellung der Wohnung - bzw. in Héhe von 20 000 Euro - bei Umbaumaflnahmen
nach dem vorgenannten Zeitraum - fur die Finanzierung eines Umbaus einer selbstgenutz-
ten Wohnung (barrierereduzierender Umbau) oder der energetischen Sanierung kinftig in
einen einheitlichen Mindestaufwandsbetrag in Héhe von 3 000 Euro umgestaltet.

Mit den Neuregelungen kann den tatsachlichen Bedurfnissen der Zulageberechtigten bes-
ser Rechnung getragen werden. So stellen die gesetzlich bislang vorgesehenen Grdélien-
ordnungen fur vor allem barrierereduzierende Umbaumaflnahmen in Héhe von mindestens
6 000 Euro bzw. 20 000 Euro fur Zulageberechtigte mitunter eine erhebliche Hirde dar. Es
soll daher gerade auch dem Bediirfnis in der Praxis entsprochen werden, einzelne Mal}-
nahmen nacheinander - auch in zeitlich kurzen Abstanden - durchfiihren zu kénnen, d. h.
beispielsweise zunachst Einbau der bodengleichen Dusche, spater dann etwa Beseitigung
von Schwellen und zu engen Turstocken. Daher wird auch die Unterscheidung in Maf3nah-
men ,vor bzw. ,nach“ drei Jahren ab Anschaffung/ Herstellung der Wohnung aufgegeben.
Der neue Mindestaufwandsbetrag wird gegeniiber dem alten Mindestentnahmebetrag deut-
lich gesenkt und in Anlehnung an § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 EStG einheitlich
auf 3 000 Euro festgelegt. Zugleich werden die Nachweiserfordernisse in der Form erleich-
tert, dass bei bestimmten EinzelmalRnahmen der Nachweis tUber ein Fachunternehmen aus-
reichend ist und kein Sachverstandiger hinzugezogen werden muss.

Zudem werden die in Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa geregelten tech-
nischen Mindestvoraussetzungen neu bestimmt.

Mit der Neuregelung erfolgt eine Abkehr von der DIN 18040 im Wege des Wegfalls der
bisherigen Bezugnahme auf die Norm hin zu den technischen Mindestanforderungen, die
vom Bundesministerium fur Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen - im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen - festgelegt und veréffentlicht werden. Damit wird
der kinftig maRgebliche Mafstab fur die Bestimmung der technischen Mindestanforderun-
gen fur einen barrierereduzierenden Umbau oder der energetischen Sanierung in oder an
einer Wohnung hinreichend definiert.

Ferner wird in Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b die Formulierung hinsichtlich der Erklarung
des Zulageberechtigten zur Vermeidung einer Doppelférderung angepasst. Zuschisse o-
der anderweitige vergleichbare Zuwendungen (Férderung Uber zinsverbilligte Darlehen) zu
den Umbau- und Sanierungsaufwendungen kénnen beantragt werden. Diese sind zwar von
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den Aufwendungen in Abzug zu bringen, fihren aber nicht zum Ausschluss der gesamten
wohnungswirtschaftlichen Verwendung.

Satz 2 - alt - wird aufgehoben. Folgeanderung zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa. Durch den Wegfall des Verweises auf die DIN 18040 Teil 2 wird die-
ser Satz obsolet.

Satz 2 - neu - (der bisherige Satz 3) wird angepasst. Folgednderung zu Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa. Der Verweis wird entsprechend angepasst.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 92a Absatz 1 Satz 5 — neu -)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 1 Satz 1 bis 3 EStG — alf —.

Durch die Neufassung von § 92a Absatz 1 Satz 1 bis 3 ist der Verweis entsprechend anzu-
passen. Die Regelung bleibt unverandert.

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 92a Absatz 1 Satz 7 — gestrichen -)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 1 Satz 1 EStG.

Durch den Wegfall des Erfordernisses eines verbleibenden Restkapitals in Hohe von
3 000 Euro bei Teilentnahmen (§ 92a Absatz 1 Satz 1 EStG) wird die Regelung im bisheri-
gen Satz 7, wie das Restkapital berechnet wird, obsolet.

Zu Buchstabe b (§ 92a Absatz 2)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 92a Absatz 2 Satz 3 — gestrichen -)

Die nachgelagerte Besteuerung im Rahmen der bestehenden Eigenheimrenten-Forderung
und auch das Fuhren von Wohnférderkonten bei der ZfA unter mafigeblicher Beteiligung
der Anbieter soll effizienter ausgestaltet werden. Nach geltendem Recht wurden die gesam-
ten im Wohnférderkonto erfassten Betrage zu Beginn der Auszahlungsphase auf einen Zeit-
raum bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres verteilt und sodann jahrlich sukzessive auf-
gel6st (in Form von jahrlichen Verminderungsbetragen gemal dem bisherigen § 92a Ab-
satz 2 Satz 5 EStG - alt -); dies umfasste in der Regel einen 20-jahrigen Zeitraum. Dies war
sehr verwaltungsaufwandig und flihrte auch zu einem entsprechend langem Uberwa-
chungszeitraum, in dem die selbstgenutzte Wohnung in der Regel nicht forderunschadlich
aufgegeben werden konnte. Kunftig werden die im Wohnférderkonto enthaltenen Betrage,
beginnend zum auf den Beginn der Auszahlungsphase folgenden 1. Januar, Uber einen
Zeitraum von funf Jahren gestreckt der nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nummer 5
EStG unterworfen. Eine vollstandige Auflésung innerhalb eines Jahres hatte aufgrund der
Progression in vielen Fallen zu einer hohen Steuerlast fihren kénnen, obwohl das Alters-
vorsorgevermogen zu einem geférderten altersvorsorgendem Zweck (§§ 92a, 92b EStG)
eingesetzt wurde. Die Verteilung auf einem Zeitraum von funf Jahren dient somit zur Pro-
gressionsmilderung. Mit den Neuregelungen entfallt nach Ablauf der funf Jahre sowohl das
Fihren von Wohnférderkonten als auch eine Uberwachung der weiteren wohnungswirt-
schaftlichen Nutzung in der Auszahlungsphase ersatzlos. Zudem reduzieren sich aufgrund
des deutlich verkurzten Zeitraums alle im Zusammenhang mit der nachgelagerten Besteu-
erung anfallenden Tatigkeiten (z. B. Ubermittlung von Rentenbezugsmitteilungen an die Fi-
nanzverwaltung und deren Auswertung und ggf. dadurch erforderliche Veranlagungen).
Dies dient dem Burokratieabbau.

Absatz 2 Satz 1 und 2 bleiben daher unverandert. Dies bedeutet, dass als Grundlage fiir
die nachgelagerte Besteuerung das geférderte und in der selbst genutzten Immobilie ge-
bundene Altersvorsorgekapital in der Ansparphase weiterhin auf einem vertragsbezogenen
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Wohnférderkonto erfasst wird, das von der ZfA gefuhrt wird. Dem Anbieter wird jahrlich der
Stand des Wohnférderkontos mitgeteilt

Auf die bisher in Satz 3 - alt - geregelte Erhéhung des Wohnférderkontos wird in Rahmen
der Neuregelung der nachgelagerten Besteuerung nach § 22 Nummer 5 EStG des flir eine
selbst genutzten Wohnung verwendeten Altersvorsorgevermogens verzichtet. Nach bisher
geltendem Recht ist der sich aus dem Wohnférderkonto ergebende Gesamtbetrag in der
Ansparphase zur Sicherstellung des Gleichlaufs zu anderen geforderten Altersvorsorgepro-
dukten bei der nachgelagerten Besteuerung jahrlich um zwei Prozent zu erhéhen. So erfolgt
zum Beispiel bei Altersvorsorgevertragen in Form von Sparvertragen wahrend der Anspar-
phase eine Verzinsung des Kapitals. Auch diese Verzinsung wird, genauso wie die jahrliche
Erhéhung des Wohnférderkontos, spater in der Auszahlungsphase mit versteuert. Da kiinf-
tig die Leistung jedoch nicht mehr - wie etwa bei den Altersvorsorgevertradgen in Form von
Sparvertragen - einer sukzessiven Besteuerung zugeflihrt wird, sondern eine vollstandige
nachgelagerte Besteuerung innerhalb den ersten funf vollen Jahre der Auszahlungsphase
erfolgt, ist ein Gleichklang mit den anderen Vorsorgeprodukttypen insoweit nicht mehr ge-
geben. Im Hinblick auf diese Besteuerung wird zur Entlastung der Steuerpflichtigen auf die
Erhéhung des Wohnforderkontos verzichtet. Dies dient dartber hinaus der Verwaltungsver-
einfachung, da der Aufwand bei der Fihrung des Wohnférderkontos reduziert wird.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 — neu -)

In Satz 3 - neu - (vormals Satz 4 - alt -) bleiben die bisherigen Regelungen zu der Méglich-
keit, das Wohnférderkonto um Zahlungen des Zulageberechtigten zu mindern, in Nummer 1
unverandert. Lediglich der Verweis auf den Verminderungsbetrag in Nummer 2 wird ent-
sprechend angepasst. Durch den Wegfall von Satz 2 ist der Verminderungsbetrag nun in
Satz 4 geregelt.

Zu Doppelbuchstabe cc (§ 92a Absatz 2 Satz 4 und 5 — neu -)

Nach Satz 4 - neu - (vormals Satz 5 — alt —) werden kinftig die gesamten im Wohnférder-
konto erfassten Betrage - anstelle tber einen in der Regel 20-jahrigen Zeitraum - nur noch
Uber einen deutlich verkiirzten Zeitraum von fiinf Jahren ab den Beginn der Auszahlungs-
phase folgenden 1. Januar verteilt. Der Verminderungsbetrag gilt jeweils als Leistung aus
einem Altersvorsorgevertrag, die dem Zulageberechtigten erstmals am 1. Januar des auf
den Beginn der Auszahlungsphase folgenden Jahres zuflie3t, und ist nach § 22 Nummer 5
Satz 1 EStG zu besteuern.

Eine vollstdndige Auflésung innerhalb eines Jahres hatte aufgrund der Progression zu einer
hohen Steuerlast gefuhrt, obwohl das Altersvorsorgevermdgen zu einem geférderten al-
tersvorsorgendem Zweck (§§ 92a, 92b EStG) eingesetzt wurde. Daher ist eine Verteilung
Uber funf Jahre gerechtfertigt. Die Neuregelung dient insgesamt dem Bulrokratieabbau.
Denn durch die zeitlich gestraffte Auflésung des Wohnférderkontos entfallt der 20-jahrige
Uberwachungszeitraum, wodurch auf Seiten der ZfA und der Anbieter der Verwaltungsauf-
wand reduziert wird. Zugleich wird die Regelung transparenter und erfahrt eine Vereinfa-
chung, die sie gerade auch fur den Steuerpflichtigen leichter verstandlich macht. Da durch
die Regelungen bereits eine vollstandige nachgelagerte Besteuerung nach § 22 Nummer 5
Satz 1 EStG durchgeflihrt wurde, sind auch keine zwingenden Grinde fir eine Rickforde-
rung der gewahrten steuerlichen Férderung aus einer gegebenenfalls nach der Aufldsung
des Wohnférderkontos und der Besteuerung der darin enthaltenen Betrage stattfindenden
Aufgabe der Selbstnutzung ersichtlich.

In Satz 5 - neu - werden unverandert die Regelungen hinsichtlich des Beginns der Auszah-
lungsphase des bisherigen Satzes 5 zweiter bis vierten Halbsatz Uberfihrt.

Die bisherige Mdglichkeit nach Satz 6 - alt -, jederzeit in der Auszahlungsphase die Einmal-
besteuerung freiwillig zu beantragen, entfallt. Nach bisher geltendem Recht konnte der Zu-





-82- Bearbeitungsstand: 01.12.2025 11:21

lageberechtigte anstelle der 20-jahrigen, sukzessiven Besteuerung jederzeit die Auflésung
des Wohnférderkontos innerhalb der Auszahlungsphase beantragen (§ 92a Absatz 2
Satz 6 EStG - alt -). Der zu diesem Zeitpunkt im Wohnférderkonto ausgewiesene Betrag
unterlag grundsatzlich der vollen Besteuerung, wurde in diesem Fall der Auflésung auf An-
trag jedoch nur zu 70 Prozent als Leistung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG erfasst. Damit
die begunstigte Einmalbesteuerung nicht dahingehend ausgenutzt wurde, dass sie kurz vor
Aufgabe der Selbstnutzung (welche die Rechtsfolgen der schadlichen Verwendung nach
sich zieht) gewahlt wurde, hatte sich der Gesetzgeber fur Haltefristen entschieden. Daher
schloss sich nach der begiinstigten Besteuerung ein Uberwachungszeitraum von bis zu
20 Jahren an. Wurde innerhalb von 20 Jahren nach Beginn der Auszahlungsphase die
Selbstnutzung zu Lebzeiten aufgegeben, wurde eine Nachversteuerung des bisher steuer-
frei gebliebenen Anteils vorgenommen. Bei Aufgabe der Selbstnutzung bis zum zehn-
ten Jahr wurde der eineinhalbfache, zwischen dem zehnten und dem zwanzigsten Jahr der
einfache Betrag angesetzt (§ 22 Nummer 5 Satz 6 EStG). Diese Regelung war sehr kom-
plex und verwaltungsaufwandig. Da das Wohnférderkonto kiinftig zum auf den Beginn der
Auszahlungsphase folgenden 1. Januar innerhalb von funf Jahren aufgel6st wird, kann die
Einmalbesteuerung ersatzlos entfallen.

Zu Doppelbuchstabe dd (§ 92a Absatz 2 Satz 8 — neu -)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 2 Satz 2 EStG — alf —.

Durch die Streichung des bisherigen § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG ist der urspriingliche Ver-
weis auf § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 EStG - alt - ist anzupassen. Die Regelung zur
Minderung des Wohnférderkontos durch Zahlungen des Zulageberechtigten findet sich nun
im neuen § 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EStG wieder.

Zu Buchstabe c (§ 92a Absatz 2a)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 92a Absatz 2a Satz 1)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG — alf —.

Durch die Streichung des bisherigen § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG ist der Verweis entspre-
chend anzupassen. Die Regelung bleibt unverandert.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 92a Absatz 2a Satz 3)

Geht im Rahmen der Regelung von Scheidungsfolgen der Eigentumsanteil des Zulagebe-
rechtigten an einer selbstgenutzten Wohnung ganz oder teilweise auf den anderen Ehegat-
ten Uber, hat der Zulageberechtigte nach geltendem Recht diesen Ubergang des Eigen-
tumsanteils der ZfA nachzuweisen. Es wird eine erganzende Regelung aufgenommen, fur
den Fall, dass der Zulageberechtigte es versaumt, den Ubergang anzuzeigen. Danach geht
das Wohnférderkonto - analog der Regelung bei einer entsprechenden Anzeige - in Héhe
des ubertragenen Anteils mit allen Rechten und Pflichten auf den anderen Ehegatten Uber,
und zwar zum Ende des Veranlagungszeitraums, in dem die ZfA von der Ubergang Kennt-
nis erlangt.

Zu Buchstabe d (§ 92a Absatz 3)

§ 92a Absatz 3 Satz 1

Bei einer Verwendung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrags nach § 92a Absatz 1 EStG ist
kinftig die Aufgabe der Selbstnutzung einer Wohnung grundsatzlich gegeniber der ZfA
anzuzeigen (§ 92a Absatz 3 Satz 1 EStG). Die Aufgabe der Selbstnutzung wird damit ge-
genuber demjenigen angezeigt, der die wohnungswirtschaftliche Verwendung geprift hat;
hier gegenuber der ZfA. Diese Neuregelung fuhrt zu wesentlichen Verfahrensvereinfachun-
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gen und Kosteneinsparungen auf Seiten der Anbieter, die zuvor in der Ansparphase die
Anzeige entgegenzunehmen hatten. Fur den Zulageberechtigten wird das Verfahren trans-
parenter, da er nach einer erfolgten Entnahme die Unterscheidung zwischen ,Ansparphase”
und dem fiktiven Beginn der ,Auszahlungsphase® nur schwer nachvollziehen konnte. Un-
terschiedliche Erklarungsempfanger fur die Anzeigeverpflichtung bei Aufgabe der Selbst-
nutzung in den beiden unterschiedlichen Phasen waren daher irrefihrend. Die Vereinheit-
lichung des Ansprechpartners schafft somit eine positive AuRenwirkung und reduziert die
Schnittstellen.

Die Anzeige der Aufgabe der Selbstnutzung einer Wohnung bei der Inanspruchnahme von
Tilgungsleistungen im Sinne des § 82 Absatz 1 EStG bleibt dagegen vom Grundsatz her in
der bestehenden Form erhalten: die Anzeige erfolgt vor oder wahrend der Tilgungsphase
eines Darlehens, also in der Ansparphase, gegeniber dem Anbieter, da insbesondere bei
Darlehensvertragen wahrend der Ansparphase eines Altersvorsorgevertrags Anbieter in
der Regel Kenntnis von der Aufgabe der Selbstnutzung erlangen. Nach Beginn der Aus-
zahlungsphase bzw. nach endguiltiger Tilgung des Darlehens in der Ansparphase erfolgt
die Anzeige der Aufgabe der Selbstnutzung gegenuber der ZfA.

Durch die Streichung des bisherigen § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG ist zudem der Verweis
entsprechend anzupassen (,im Sinne des Absatzes 1 Satz 4“). Die Regelung bleibt unver-
andert.

§ 92a Absatz 3 Satz 2 und 3

Die bisherigen Regelungen bei Aufgabe des Eigentums bzw. beim Tod des Zulageberech-
tigten bleiben unverandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 4

Folgeénderungen zu § 92a Absatz 1 Satz 4 EStG - neu - und § 22 Nummer 5 Satz 6 EStG
- alt -.

Ist das Wohnférderkonto vollstandig aufgeldst - in der Regel innerhalb eines Zeitraumes
von funf Jahren -, wurde die Leistung aus dem Altersvorsorgevertrag nachgelagert besteu-
ert. Eine Anzeigepflicht Uber die Aufgabe der Selbstnutzung entfallt ab diesem Zeitpunkt.
Der teilweise tber 20 Jahre laufende Uberwachungszeitraum wird damit erheblich verkiirzt.
Dies dient dem Burokratieabbau. Aufgrund der Streichung des § 22 Nummer 5 Satz 6 EStG
- alt - ist die entsprechende Ausnahmeregelung zur Anzeigepflicht in Satz 4 zu streichen.

§ 92a Absatz 3 Satz 5

Folgeédnderung zu § 92a Absatz 2 Satz 3 EStG — alf —.

Durch das Entfallen der bislang in § 92a Absatz 2 Satz 3 EStG geregelten Erhéhung des
Wohnférderkontos in der Ansparphase ist der diesbeziigliche Verweis, dass bei der Ermitt-
lung des Aufldsungsbetrages die letztmalige Erhéhung des Wohnférderkontos zu bertck-
sichtigen ist, ebenfalls zu streichen. Darliber hinaus wird klarstellend bestimmt, dass die
gleichen Folgen, die bei Vorliegen einer Anzeige nach § 92a Absatz 3 Satz 1 EStG eintre-
ten, auch dann eintreten, wenn es der Zulageberechtigte versaumt hat, die entsprechende
Anzeige einzureichen, und die zentrale Stelle dennoch von der Aufgabe der Selbstnutzung
Kenntnis erlangt.

§ 92a Absatz 3 Satz 6 bis 8

Die bisherigen Regelungen beispielsweise zur Tilgungsférderung und zur Datenubermitt-
lung bleiben unverandert.
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§ 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 1

Folgeédnderung zu § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG — alt —.

Durch die Streichung des bisherigen § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG ist der Verweis entspre-
chend anzupassen. Die Regelung bleibt unverandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2

Folgeénderung zu § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG — alf —.

Durch die Streichung des bisherigen § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG ist der Verweis entspre-
chend anzupassen. Die Regelung bleibt unverandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 3

In § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 1 bis 5 EStG werden mehrere Mdglichkeiten bestimmt,
nach denen eine Auflésung des Wohnforderkontos und damit eine sofortige Besteuerung
trotz Aufgabe der Selbstnutzung unterbleibt. So ist es beispielsweise nach § 92a Absatz 3
Satz 9 Nummer 3 EStG unschadlich, wenn die Ehewohnung auf Grund einer richterlichen
Entscheidung nach § 1361b des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) oder nach der Verord-
nung Uber die Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats dem anderen Ehegatten
zugewiesen wird. Diese Ausnahmeregelung griff aber haufig nicht, da bereits vor der Schei-
dung in der Regel ein Ehepartner die Wohnung verlasst, um die fir die Scheidung erforder-
liche Trennung der hauslichen Gemeinschaft zu bewirken. Kinftig ist es daher auch un-
schadlich, wenn ein Ehepartner vor dem Hintergrund einer bevorstehenden Scheidung und
den dann beabsichtigen Scheidungsregelungen die Ehewohnung verlasst.

§ 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 4 und 5

Die Regelungen bei Vorliegen eines krankheits- oder pflegebedingten Auszugs und zur
Wiederaufnahme der Nutzung bleiben unverandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 10 erster Halbsatz

Folgeénderung zu § 92a Absatz 3 Satz 1 EStG.

Analog der Anzeigepflicht bei Aufgabe der Selbstnutzung einer Wohnung wird mit der Neu-
regelung klargestellt, dass der Zulageberechtigte auch seine Reinvestitionsabsicht grund-
satzlich der ZfA anzuzeigen hat. Nur im Falle einer Tilgungsférderung im Sinne des § 82
Absatz 1 EStG ist die Reinvestitionsabsicht vor oder wahrend der Tilgungsphase dem An-
bieter zu melden.

§ 92a Absatz 3 Satz 10 zweiter Halbsatz

Folgeédnderung zu § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 3 ESIG.

Durch die Neufassung der § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 3 EStG ist der Verweis entspre-
chend anzupassen. Die Regelung bleibt unverandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 11

Die Regelungen bei einer Reinvestitionsabsicht bleiben unverandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 12

Folgeédnderung zu § 92a Absatz 3 Satz 1 EStG.
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Analog der Anzeigepflicht bei Aufgabe der Selbstnutzung einer Wohnung wird klargestellt,
dass der Zulageberechtigte die Absicht der fristgemafen Wiederaufnahme der Selbstnut-
zung und den Zeitpunkt oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht grundsatzlich der ZfA
anzuzeigen hat. Nur im Falle einer Tilgungsférderung im Sinne des § 82 Absatz 1 EStG ist
vor oder wahrend der Tilgungsphase die Absicht der fristgemalien Wiederaufnahme der
Selbstnutzung und der Zeitpunkt oder die Aufgabe der Reinvestitionsabsicht dem Anbieter
zu melden.

§ 92a Absatz 3 Satz 13

Die Regelungen fur die Anzeige bei einer Wiederaufnahme der Selbstnutzung bleiben un-
verandert.

§ 92a Absatz 3 Satz 14 — neu —

Die Regelung stellt klar, dass spatestens funf Jahre nach Anzeige einer beabsichtigten
Ehescheidung die Ehewohnung dem anderen Ehegatten zugewiesen sein muss; anderen-
falls treten die Rechtsfolgen einer fehlenden Selbstnutzung der geférderten Wohnung ein,
sodass das Wohnforderkonto aufzulésen und der Besteuerung zuzufihren ist.

Zu Buchstabe e (§ 92a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG — alt —.

Durch die Streichung des bisherigen § 92a Absatz 1 Satz 2 EStG ist der Verweis entspre-
chend anzupassen. Die Regelung bleibt unverandert.

Zu Nummer 10 (§ 92b Absatz 3 Satz 5)

Auf Antrag des Zulageberechtigten stellt die ZfA den Stand des Wohnforderkontos geson-
dert fest. Der bisher in Satz 5 enthaltene Verweis auf das Verfahren nach § 90 Absatz 4
Satz 2 bis 5 EStG wird aufgegeben.

Nach Satz 5 - neu - ist klinftig eine Antragstellung des Zulageberechtigten zur Feststellung
des Standes des Wohnférderkontos gegentiber der ZfA ausreichend. Bisher muss die An-
tragstellung noch Uber den Anbieter erfolgen. Da der Anbieter jedoch flr die Flihrung des
Wohnférderkontos nicht verantwortlich ist, leitet dieser den Antrag in der Regel ohne eine
eigene Stellungnahme an die ZfA weiter. Der Prozess wird durch die Neuregelung ver-
schlankt, da der Antrag nunmehr unmittelbar an die insoweit auch fur die Bearbeitung zu-
standige ZfA zu richten ist. Mit der Neuregelung wird klarstellend bestimmt, dass die Vor-
teile der elektronischen Datenubermittlung zwischen Steuerpflichtigem und der ZfA genutzt
werden kdnnen, wenn der Steuerpflichtige dies winscht. Der Steuerpflichtige kann klnftig
den Antrag auf gesonderte Feststellung des Wohnférderkontos schriftlich oder elektronisch
stellen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Burokratieabbau.

Durch den nunmehr in Satz 6 - neu - aufgenommenen Verweis auf § 92b Absatz 3 Satz 2
und 3 EStG wird zum einen bestimmt, dass die ZfA auch bei dieser beantragten Feststel-
lung dem Zulageberechtigten einen Bescheid erteilt. Der Anbieter wird mittels Datensatz
uber das Ergebnis informiert. Zum anderen hat der Anbieter auf Anforderung erforderliche
Unterlagen an die ZfA zu Gbermitteln.

Zu Nummer 11 (§ 93 Absatz 1 Satz 3)
Folgeénderung zu § 92a Absatz 2 EStG.

Der bisherige Verweis auf die Minderungsbetrage nach § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1
EStG - alt -, also auf die Betrage, die der Zulageberechtigte bis zu Beginn der Auszahlungs-
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phase zur Minderung der in das Wohnférderkonto eingestellten Betrage leisten kann, wird
aufgrund der Anderungen in § 92a Absatz 2 EStG angepasst. Die Minderungsbetrage sind
kinftig in § 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 EStG geregelt. Eine Anderung der bisherigen
Regelung ist damit nicht verbunden.

Zu Nummer 12 (§ 99)

Zu Buchstabe a (§ 99 Absatz 1)

Folgeénderung zu § 22 Nummer 5 EStG.

Durch den Wegfall von zwei Satzen in § 22 Nummer 5 EStG ist die Bescheinigungspflicht
des Anbieters nunmehrin § 22 Nummer 5 Satz 5 EStG geregelt. Der Verweis wird entspre-
chend angepasst. Dariber hinaus erfolgt eine redaktionelle Anpassung. Es gibt nur einen
Zulageantrag nach § 89 EStG, daher wird die Aufzahlung in § 99 Absatz 1 EStG entspre-
chend angepasst.

Zu Buchstabe b (§ 99 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3)

Folgeénderung zu § 22 Nummer 5 EStG.

Durch den Wegfall von zwei Satzen in § 22 Nummer 5 EStG ist die Bescheinigungspflicht
des Anbieters nunmehr in § 22 Nummer 5 Satz 5 EStG geregelt. Der Verweis wird entspre-
chend angepasst.

Zu Artikel 4 (Anderung des Finanzverwaltungsgesetzes [1.1.2028])

& 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 Buchstabe e

Folgeénderung zu § 52 Absatz 30a EStG.

Der bisherige § 52 Absatz 30b EStG wird durch die Neueinfligung des neuen § 52 Ab-
satz 30a EStG zum neuen § 52 Absatz 30c EStG. Der Verweis ist entsprechend anzupas-
sen. Eine Anderung der Regelung ergibt sich dadurch nicht.

Zu Artikel 5 (Anderung des Altersvorsorgevertrige-Zertifizierungsgesetzes [TnV])

Zu Nummer 2 (§ 5)

8§ 5 Absatz 1 Satz 2

Der Antrag auf Zertifizierung und alle in diesem Zusammenhang vorzulegenden Unterlagen
sind kunftig elektronisch bei der Zertifizierungsstelle einzureichen, um so die Vorteile der
elektronischen Datenlbermittiung zu nutzen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem
Burokratieabbau.

§ 5 Absatz 2

Mit der neuen Regelung in Absatz 2 wird ein Zertifizierungsverfahren ohne eine vollstandige
Vorabprifung aller Unterlagen und Voraussetzung eingefiihrt. Stattdessen wird ein Wider-
ruf innerhalb von zwei Jahren zugelassen. Die Frist beginnt nach Ablauf des Kalenderjahres
der Antragstellung. Dies dient primar dem 6konomischen Verwaltungshandeln. Liegen ent-
gegen der Versicherung des Anbieters die Voraussetzungen flr eine Zertifizierung nicht vor
oder entspricht der Anbieter entgegen seiner Angaben den Anforderungen des § 1 Absatz 2
AltZertG nicht, kann die Zertifizierung mit Wirkung fir die Zukunft widerrufen werden. Dies
hat zur Folge, dass ab diesem Zeitpunkt alle auf diesem Zertifikat beruhenden Vertrage
nicht mehr als Altersvorsorgevertrage behandelt werden dirfen. Das bedeutet beispiels-
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weise, dass der Anbieter keine Altersvorsorgebeitrage mehr bescheinigen darf, so dass
eine steuerliche Férderung nicht mehr in Anspruch genommen werden kann.

Die Erteilung eines Zertifikats nach Einreichung der vollstandigen Unterlagen setzt auf eine
blrokratiearme Zertifizierung. Damit wird allen Anbietern ein schneller Markteintritt ermog-
licht, der bei einer vollumfanglichen Vorabprifung aller Unterlagen der zahlreichen zu er-
wartenden Antrage nicht gewahrleistet werden kdnnte. Den Anbietern wird im Rahmen ei-
ner Selbstzertifizierung ein Vertrauensvorschuss gewahrt. Die Erfahrungswerte des bishe-
rigen Zertifizierungsverfahrens zeigen, dass die Anbieter ein hohes Mal} an Rechtskonfor-
mitat anstreben. So gab es bisher kein gerichtliches Verfahren zur Zertifizierung. Der Zerti-
fizierungsstelle wird so eine effiziente und unabhangige Uberpriifung im Rahmen einer risi-
kobasierten Fallauswahl ermdglicht. Falls es zu Auffalligkeiten bei bestimmten Anbietern
oder innerhalb bestimmter Produktgruppen kommen sollte, konnen diese im Rahmen ge-
zielter Priorisierungen nachverfolgt werden.

Dem Anbieter ist vor dem Widerruf Gelegenheit zu geben, den Widerruf zu vermeiden, in
dem die erforderlichen Vertragsanpassungen vorgenommen werden. Ist die Zustimmung
des Vertragspartners fir die Vertragsanpassungen erforderlich und stimmt dieser nicht zu,
gilt dieser Vertrag nicht mehr als Altersvorsorgevertrag mit der Folge, dass eine steuerliche
Forderung nicht mehr gewahrt werden kann. Ferner liegt eine schadliche Verwendung nach
§ 93 EStG vor, es sei denn, das gebildete Kapital wird auf einen anderen auf den Namen
des Vertragspartners lautenden Altersvorsorgevertrag desselben oder eines anderen An-
bieters Ubertragen. Macht der Vertragspartner aufgrund der vorgeschlagenen Vertragsan-
passungen einen Vertragswechsel geltend, ist der Anbieter verpflichtet, dem Vertrags-
partner die Halfte der im Zusammenhang mit dem urspringlichen Vertrag verrechneten Ab-
schluss- und Vertriebskosten zu erstatten. Diese Regelung dient dem Verbraucherschutz,
da dieser auf die Richtigkeit der Zertifizierung vertraut hat.

Klarstellend wird aufgenommen, dass die bisherige Aufhebung der Zertifizierung nach § 8
AltZertG oder nach den allgemeinen Verfahrensvorschriften der Abgabenordnung unbe-
ruhrt bleibt.

§ 5 Absatz 3

Um die Rechtssicherheit fur seine Mitglieder zu erhéhen, kann ein Spitzenverband bean-
tragen, dass die Zertifizierung des als Muster verwendbaren Vertrages erst nach einer voll-
standigen Prifung erfolgt. Seit Inkrafttreten des AltZertG am 1. August 2001 werden Neu-
antrage auf Zertifizierung mit einer Gebuhr belegt. Sinn und Zweck der Gebihrenerhebung
ist es, die Kosten des Zertifizierungsverfahrens den Anbietern aufzuerlegen, da sie den
Antrag stellen und die wirtschaftlichen Vorteile aus der Zertifizierung ziehen. Eine Anpas-
sung oder Uberprifung der Hohe der Geblihren ist bislang nicht erfolgt. Dies hat dazu ge-
fuhrt, dass die Zertifizierungsstelle ihre Aufgaben nur unter Inkaufnahme einer deutlichen
Kostenunterdeckung erfillen konnte. Insbesondere die Preissteigerungen seit 2001 stehen
einer kostendeckenden Verwaltungstatigkeit der Zertifizierungsstelle entgegen. Durch die
Neuregelung in § 5 Absatz 2 AltZertG wird auch eine Geblhrenanhebung bei Neuzertifizie-
rungen vermieden. Wird vom Spitzenverband davon eine abweichende vollstandige Vorab-
prufung aller Unterlagen beantragt, ist eine Anhebung der Gebihr von 5 000 Euro auf 8 000
Euro gerechtfertigt.

§ 5 Absatz 4

Im Fall des Widerrufs einer Zertifizierung besteht flir den Vertragspartner ein Gutglaubens-
schutz. Ihm wird ein Anspruch eingeraumt, sein Kapital auf einen zertifizierten Altersvorsor-
gevertrag zu ubertragen. Er vermeidet so, dass die Folgen der schadlichen Verwendung
eintreten und die bisher gewahrte steuerliche Férderung verloren geht. Der Anbieter hat
dem Vertragspartner in diesem Fall zudem die bisher angefallenen Kosten zu erstatten,
damit dieser beim Abschluss eines neuen Vertrages nicht doppelt belastet wird. Diese Re-
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gelung dient dem Verbraucherschutz, da dieser auf die Richtigkeit der Zertifizierung vertraut
hat.

Wird das Recht auf Kapitalibertragung vom Vertragspartner nicht genutzt, treten mit dem
Widerruf der Zertifizierung die Folgen einer schadlichen Verwendung im Sinne des §§ 93
und 94 EStG ein. Als Rechtsfolge sind in diesen Fallen die auf das geforderte Altersvorsor-
gevermogen entfallenden, bisher gewahrten Altersvorsorgezulagen und die ggf. gesondert
festgestellten Steuerermafigungen an die ZfA zuriickzuzahlen (Rickzahlungsbetrag).

Der Anbieter obliegt eine Informationspflicht, damit der Vertragspartner Kenntnis Gber den
Widerruf der Zertifizierung und seinen Anspruch auf Vertragswechsel hat. Auf die steuerli-
chen Folgen ist hierbei hinzuweisen.

Zu Nummer 2 (§ 14 Absatz 7 — neu -)

Die Regelung in Satz 1 stellt sicher, dass sowohl die Zertifizierungsstelle als auch die An-
bieter ausreichend Zeit fir die technische Implementierung der elektronischen Ubermittiung
des Antrags auf Zertifizierung haben. Die Regelung in Satz 2 stellt sicher, dass der Zertifi-
zierungsstelle bei EinflUhrung der neuen Produktwelt ausreichend Zeit zur Verfugung steht,
um im Rahmen eines Risikomanagements die Zertifizierungen zu Uberprifen.

Zu Artikel 6 (Weitere Anderung des Altersvorsorgevertrige-Zertifizierungsgesetzes
[1.1.2027])

Allgemein

Die Reform der steuerlich geférderten privaten Altersvorsorge soll ein kostenglinstiges, ren-
ditestarkes und transparentes Angebot an neuen privaten Altersvorsorgeprodukten schaf-
fen. Daflir werden die Kriterien, die bisher fUr die Zertifizierung eines Altersvorsorgevertra-
ges gelten, neu gefasst. Kinftig wird ein Zwei-Produktkategorie-Ansatz verfolgt: Neben den
sicherheitsorientierten Garantieprodukten mit garantiertem Kapital zu Beginn der Auszah-
lungsphase (§ 1 Absatz 1 AltZertG) soll auch ein férderfahiges und zertifiziertes Altersvor-
sorgedepot ohne Beitragserhaltungszusage (§ 1 Absatz 1b AltZertG) zugelassen werden,
in dessen Vertragsrahmen in Fonds, aber auch in andere geeignete realwertorientierte An-
lageklassen investiert werden kann. Um Altersvorsorgenden mehr Orientierung bei der Pro-
duktauswahl zu bieten, wird auch ein Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge (Standardde-
pot) zugelassen (§ 1 Absatz 1c AltZertG): Dabei handelt es sich um ein einfach strukturier-
tes Altersvorsorgedepot mit OGAW-Investmentfonds und einschrankende Vorgaben hin-
sichtlich der Risikoklassen der Fonds sowie einer Kostenobergrenze von 1,5 Prozent. Mit
der Kostenobergrenze wird der Fokus des Standarddepots auf einfache Fonds mit begrenz-
ten Kosten unterstrichen und gleichzeitig ein breites Angebot des Standarddepots ermdg-
licht. Ferner soll es reine Auszahlungsprodukte geben (§ 1 Absatz 1d AltZertG). Darlber
hinaus kénnen weiterhin Produkte zur Tilgungsférderung (§ 1 Absatz 1a AltZertG) abge-
schlossen werden. Vereinbarungen, nach denen Altersvorsorgebeitrage im Sinne des § 82
Absatz 2 EStG an Versorgungseinrichtungen der kapitalgedeckten betrieblichen Altersver-
sorgung geleistet werden und nach § 10a/ Abschnitt XI EStG geférdert werden kénnen, sind
durch die Neuregelungen im AltZertG nicht betroffen.

Zu Nummer 1 (§ 1)
Zu Buchstabe a (§ 1 Absatz 1)

§ 1 Absatz 1 Nummer 2

Es ist davon auszugehen, dass die Lebenserwartung der Blrger und Birgerinnen in
Deutschland weiter ansteigen wird. Dies ist einer der Griinde, warum die Altersgrenze fur
die Regelaltersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung sukzessive auf das vollendete
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67. Lebensjahr angehoben wird. Die steuerlich geférderte private Altersvorsorge soll die
gesetzliche Rente erganzen. Es ist daher erforderlich, auch hier eine moderate Anhebung
der Altersgrenze vorzunehmen. Der Zeitpunkt, ab dem in der Regel der Beginn der Aus-
zahlungsphase friihestens beginnen soll, wird daher vom 62. Lebensjahr auf das 65. Le-
bensjahr angehoben. Der Beginn der Auszahlung vor Vollendung des 65. Lebensjahres ist
nach wie vor zulassig, wenn eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder
nach dem Gesetz Uber die Alterssicherung der Landwirte oder eine Versorgung nach den
beamten- und soldatenversorgungsrechtlichen Regelungen bereits vor Vollendung des
65. Lebensjahres gezahlt wird. Der frihestmogliche Beginn der Auszahlungsphase muss
im Vertrag eindeutig geregelt sein. Die Regelung, wann spatestens mit der Auszahlung der
Altersleistung begonnen werden muss, wird neu aufgenommen, damit das Altersvorsorge-
vermogen tatsachlich der Altersvorsorge des Altersvorsorgenden dient und nicht nur zur
Kapitalbildung und damit zu einer ausschlieBlichen Vererbung zweckentfremdet wird. Der
Zeitpunkt wird auf die Vollendung des 70. Lebensjahres des Altersvorsorgenden festgelegt.
Wie bisher muss im Vertrag eine unabhangig vom Geschlecht berechnete Leistung vorge-
sehen sein.

Die Reform der steuerlich geforderten privaten Altersvorsorge soll auf eine mdglichst einfa-
che, transparente und gut erklarbare geférderte private Altersvorsorge hinwirken. Zentral
daflr ist ein leicht verstandliches Produktdesign. Ein Ziel der Reform ist daher eine starkere
Vereinheitlichung der Produkte durch einen klaren Fokus auf die Altersvorsorge. Die bisher
moglichen ergdnzenden Absicherungen der verminderten Erwerbsfahigkeit, Berufsunfahig-
keit oder Dienstunfahigkeit sowie der Hinterbliebenen, die einen Kostenfaktor fir die Pro-
dukte dargestellt und auch deren Vergleichbarkeit erschwert haben, sind kiinftig nicht mehr
zuldssig. So erhoht sich zum einen das fur die Altersvorsorge zur Verfigung stehende Ka-
pital, da die auf die ergdnzenden Absicherungen entfallenden Beitragsanteile nicht mehr
zum Abzug gebracht werden kdnnen. Zum anderen reduziert sich aufgrund der geringeren
Komplexitat der Produkte der Beratungsaufwand, so dass der Abschluss von Altersvorsor-
gevertragen auch online ermdglicht wird. Auch der Produktvergleich und Anbieterwechsel
wird durch weniger komplexe Produkte vereinfacht, was den Wettbewerb starkt und Kosten
senkt.

Maoglich bleibt die Vereinbarung einer zehn- oder zwanzigjahrigen Rentengarantiezeit bei
einer lebenslangen Leibrente, so dass fur diese Rentengarantiezeit ein Teil der privaten
Altersvorsorge gegebenenfalls den tberlebenden Ehegatten, Waisen oder einem Dritten zu
Gute kommt. Eine solche Garantiezeit ist kostenguinstig und bietet im Falle eines Ablebens
kurz nach Beginn der Auszahlungsphase eine Mindestleistung des Vertrags, was fur poten-
tielle Altersvorsorgende ein Argument fUr die steuerlich geférderte private Altersvorsorge
sein kann.

Die bisherigen Regelungen hinsichtlich des Hinterbliebenenbegriffs konnen ersatzlos ent-
fallen.

Daruber hinaus erfolgt eine sprachliche Anpassung an das geanderte Zertifizierungskrite-
riumin § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG. Das Wort ,lebenslang® als Kriterium fir die
Altersversorgung wird gestrichen.

& 1 Absatz 1 Nummer 3

Um die Attraktivitat der privaten Altersvorsorge zu erhohen, wird der Zwei-Produktkatego-
rie-Ansatz verfolgt und das Spektrum der steuerlich anerkannten Altersvorsorgeprodukte
um neue Produkte, insbesondere um den Altersvorsorgedepot-Vertrag ohne Beitragserhal-
tungszusage nach § 1 Absatz 1b AltZertG, erweitert. Zur Unterscheidung der unterschied-
lichen Altersvorsorgeprodukte wird fur die sicherheitsorientierten Altersvorsorgevertrage
mit garantiertem Kapital zu Beginn der Auszahlungsphase der Begriff des Garantieproduk-
tes eingefuihrt (Nummer 3 Buchstabe a).
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Bei den Garantieprodukten wird die bisher geltende verpflichtende Beitragserhaltungszu-
sage in der Ansparphase durch zwei mdgliche Garantieniveaus ersetzt. Der Anbieter eines
Altersvorsorgevertrages hatte bisher zuzusagen, dass zu Beginn der Auszahlungsphase
zumindest die eingezahlten Beitrage einschlielich der Altersvorsorgezulagen fur die Aus-
zahlungsphase zur Verfugung stehen. Dadurch sahen sich die Anbieter zu einer sicher-
heitsorientierten Anlage verpflichtet, mit der geringere Renditechancen einhergingen. Kinf-
tig kann bei einem Garantieprodukt das Garantieniveau 100 Prozent der eingezahlten Bei-
trage einschliellich der Altersvorsorgezulagen oder 80 Prozent der eingezahlten Beitradge
einschliellich der Altersvorsorgezulagen betragen. Das Produkt mit dem niedrigeren Ga-
rantieniveau ermdoglicht eine deutlich chancenorientiertere Kapitalanlage. Im Gegenzug
profitieren die Altersvorsorgenden von den durch die Garantiereduktion entstehenden Ren-
ditevorteilen. Allerdings tragt bei Abschluss eines solchen Produktes der Altersvorsorgende
kinftig einen Teil des Anlagerisikos. Fur diejenigen, die einen hohen Wert auf Sicherheit
legen, sollen daher weiterhin Produkte mit Beitragserhaltungszusage angeboten werden
konnen (Garantieniveau 100 Prozent). Um die Vergleichbarkeit von Garantieprodukten zu
erleichtern, werden ausschlie3lich diese beiden Garantieniveaus zugelassen. Dem Aspekt
einer maglichst planbaren zusatzlichen privaten Altersvorsorge sowie dem damit einherge-
henden Sicherheitsbedurfnis von Altersvorsorgenden wird mit diesen beiden Garantieni-
veaus Rechnung getragen.

Darlber hinaus erfolgt eine sprachliche Klarstellung und Anpassung der Definition des Be-
griffs ,Altersvorsorgebeitrage” an das EStG. Bereits nach geltendem Recht umfasst der im
AltZertG verwendete Begriff ,Altersvorsorgebeitrag” im Zusammenhang mit der Beitragszu-
sage sowohl die vom Vertragspartner selbst gezahlten ,Eigenbeitrage* als auch die von der
ZfA bis zum Beginn der Auszahlungsphase an den Anbieter (iberwiesenen ,Zulagen”. Der
im AltZertG verwendete Begriff ,,Altersvorsorgebeitrag” wich insoweit von demim § 82 EStG
verwendeten Begriff des Altersvorsorgebeitrags ab. Klarstellend wird nun aufgenommen,
dass die Garantie die Altersvorsorgebeitrage und die Altersvorsorgezulagen umfasst.

Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG.
Die Regelungen zu den Beitragsanteilen bei Absicherung zusatzlicher Risiken (verminderte
Erwerbsfahigkeit, Hinterbliebenenabsicherung etc.) kénnen aufgrund der Anderung in § 1

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG ersatzlos entfallen.

& 1 Absatz 1 Nummer 4

Die geanderte Vorschrift soll die Attraktivitat und Flexibilitdt in der privaten Altersvorsorge
auch mit Blick auf die kiinftigen Altersvorsorgeleistungen steigern. Altersvorsorgende sollen
kinftig Leistungen in Form einer lebenslangen Rente oder in Form eines Kapitalauszahl-
plans, der mindestens bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres laufen muss, erhalten kon-
nen. Ein Altersvorsorgevertrag muss dabei nicht beide Leistungsformen vorsehen, denn
der Altersvorsorgende hat am Ende der Ansparphase die Méglichkeit, fir die gewtinschte
Leistungsform auf das Auszahlungsprodukt desselben oder eines anderen Anbieters zu
wechseln (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b AltZertG in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 1d AltZertG — neu —). Darlber hinaus wird die Anforderung, wonach die Leistungen
gleich bleiben oder steigen mussen, gelockert. Dies 6ffnet Freirdume in der Kapitalanlage
und ermoglicht auch in der Auszahlungsphase hohere Renditen und attraktivere Leistun-
gen.

Von der bisherigen Vorschrift wird die Regelung unverandert beibehalten, nach der Anbieter
und Vertragspartner vereinbaren kénnen, dass zu Beginn der Auszahlungsphase eine Ein-
malauszahlung von bis zu 30 Prozent des gebildeten Kapitals au3erhalb der monatlichen
Leistungen mdglich ist, bis zu zwdlf Monatsleistungen in einer Auszahlung zusammenge-
fasst und Kleinbetragsrenten abgefunden werden kdnnen. Dagegen fallen die Regelungen
zur lebenslangen Verminderung des monatlichen Nutzungsentgelts fir die selbst genutzte
Genossenschaftswohnung oder die Kombination aus einer zeitlich befristeten Verminde-
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rung des monatlichen Nutzungsentgelts und einer anschlieenden Leibrente ersatzlos weg
(betrifft den bisherigen Buchstaben b). Dies ist eine Folgednderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 AltZertG — neu —, der nicht mehr die Mdglichkeit zum Erwerb weiterer Geschafts-
anteile an einer eingetragenen Genossenschaft vorsieht.

Zu Buchstabe a

Soweit das zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfigung stehende Kapital fir eine le-
benslange Rente verwendet werden soll, besteht weiterhin die Moglichkeit, dieses Kapital
vollstéandig (d. h. zu 100 Prozent) fur eine gleich bleibende oder steigende Rente zu ver-
wenden (Doppelbuchstabe aa). Sicherheitsorientierten Altersvorsorgenden kdnnen damit
auch kunftig Renten angeboten werden, bei denen die einmal erreichte Hohe fiir die Zukunft
garantiert ist. Um die Garantie dauerhaft und durchgehend erfillen zu kénnen, muss der
Anbieter vorsichtig kalkulieren und eine konservative Kapitalanlage mit niedrigem Rendite-
potenzial fahren. Dadurch fallen die Renten entsprechend niedrig aus.

Altersvorsorgenden, die an héheren Renditechancen und Renten in der Auszahlungsphase
interessiert sind, kann kunftig eine reduzierte garantierte Rente in Verbindung mit einer va-
riablen Zahlung angeboten werden (Doppelbuchstabe bb). Dazu werden am Beginn der
Auszahlungsphase 80 Prozent des gebildeten Kapitals fur eine garantierte Sockelrente ver-
wendet. Fur diese Sockelrente gilt das zuvor Gesagte entsprechend. Die Ubrigen 20 Pro-
zent des gebildeten Kapitals werden auf Rechnung und Risiko des Altersvorsorgesparen-
den angelegt, d. h., er tragt das Anlagerisiko. Der Altersvorsorgende erhalt aus diesem Teil-
vermagen eine lebenslange monatliche Zahlung, deren Hohe von der Vermdgensentwick-
lung abhangt und daher variabel ist. Die Hohe der variablen Zahlung kann beispielsweise
jeweils durch Umrechnung des aktuell vorhandenen Teilvermdgens in eine Rente ermittelt
werden; dabei wird die erwartete Rendite des Teilvermdgens angesetzt. Die monatliche
Gesamtleistung des Altersvorsorgenden setzt sich aus der garantierten Sockelrente und
der variablen Zahlung zusammen. Ubersteigt die erwartete Rendite des Teilvermogens er-
heblich den Kalkulationszins flir die Sockelrente, ergeben sich Gesamtleistungen, die deut-
lich Uber der Rente liegen, die sich bei klassischer Verrentung des gesamten Kapitals erga-
ben.

Zu Buchstabe b

Doppelbuchstabe aa bestimmt, dass ein Auszahlungsplan nicht vor Vollendung des 85. Le-
bensjahres enden darf.

Doppelbuchstabe bb legt das Verfahren zur Ermittlung der Auszahlungsraten fest. Grund-
idee ist, dass das aktuell vorhandene gebildete Kapital gleichmaRig auf die Restlaufzeit des
Auszahlungsplans verteilt wird. Der Altersvorsorgende kann damit vergleichsweise einfach
die Auszahlungshdhe selbst Uberprifen. Da die Auszahlungsh6hen schwanken koénnen,
entfallt die bisherige Vorgabe, dass die Auszahlungen gleich bleiben oder steigen mussen.

Um Schwankungen der Auszahlungshoéhe infolge der Wertentwicklung des gebildeten Ka-
pitals dampfen zu kdnnen, sieht die Vorschrift vor, dass bei jeder Berechnung der Auszah-
lungshéhe mindestens 80 Prozent des gebildeten Kapitals zu bertcksichtigen ist, d. h. der
Prozentsatz ist im Bereich von 80 bis 100 Prozent variabel.

Der Anbieter hat die Auszahlungshdhe regelmafig in einem Turnus von maximal drei Jah-
ren neu festzulegen. Der berlcksichtigte prozentuale Anteil des gebildeten Kapitals wird
dazu um die bis zum Anpassungsstichtag falligen Auszahlungen gemindert und durch die
Anzahl der angefangenen Monate vom Anpassungsstichtag bis zum Ende der Laufzeit des
Auszahlungsplans dividiert.

Doppelbuchstabe cc stellt klar, dass zusammen mit einer Auszahlung am Ende der Laufzeit
des Auszahlungsplans ein etwaiges Restkapital auszuzahlen ist. Die Auszahlung setzt vo-
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raus, dass der Vertragspartner am Ende der Laufzeit lebt oder eine andere Person bezugs-
berechtigt ist.

Eine Entscheidung zwischen lebenslanger Rente und einem Auszahlungsplan kann von
den Altersvorsorgenden - gegebenenfalls auch nach einer Beratung vor Beginn der Aus-
zahlungsphase und unter Berlcksichtigung der eigenen finanziellen Situation - eigenver-
antwortlich erfolgen.

§ 1 Absatz 1 Nummer 5

§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG — alt —

Im Rahmen der Riester-Férderung wurden auch genossenschaftliche Anlageprodukte be-
gunstigt, bei denen die Altersvorsorgenden weitere Geschaftsanteile an der Wohnungsge-
nossenschaft erwerben konnten. Diese Anlageform wurde in der Vergangenheit quasi nicht
genutzt. Derzeit gibt es keine Wohnungsbaugenossenschaft, die ein solches Produkt an-
bietet. Um eine groRRere Vergleichbarkeit der Produkte zu erreichen, wird auf diese Anlage-
form kunftig verzichtet. Die Mdglichkeit bei der Eigenheimrenten-Férderung, das Altersvor-
sorgevermogen flr den Erwerb von Pflicht-Geschéaftsanteilen an einer Wohnungsbauge-
nossenschaft zu verwenden, bleibt dagegen erhalten (§ 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
EStG).

§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG — neu —

Um missbrauchliche Gestaltungen zu vermeiden, wird im neugefassten § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 AltZertG bestimmt, dass die von den Altersvorsorgenden jahrlich auf den Alters-
vorsorgevertrag eingezahlten Eigenbeitrage den in § 10a Absatz 1 EStG bestimmten
Hoéchstbetrag nicht Ubersteigen dirfen. Anderenfalls bestiinde die Gefahr missbrauchlicher
Steuergestaltungen, indem die Steuerfreiheit, die fur die in der Ansparphase eines Alters-
vorsorgevertrags erzielten Ertrage gilt, gezielt dazu genutzt wird, die Abgeltungsteuer nach
§ 32d EStG zu umgehen. Davon ausgenommen werden unter anderem Einzahlungen, die
im Rahmen einer Kapitalibertragung oder zur Minderung der in das Wohnférderkonto ein-
gestellten Betrage geleistet werden.

Weiterhin dient die Regelung dem Biirokratieabbau. Bei Uberzahlungen muss teilweise
jahrzehntelang zwischen versteuerten und nichtversteuerten Einzahlungen unterschieden
werden. Denn im Rahmen der nachgelagerten Besteuerung der Leistungen in der Auszah-
lungsphase werden die auf nichtversteuerten Einzahlungen beruhenden Leistungen in
Form einer Rente nur mit dem Ertragsanteil versteuert (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a
EStG). Dies bei den Finanzinstituten intern vorzuhalten, ist aufwandig. Durch die Neurege-
lung werden die Fallzahlen einer Uberzahlung erheblich reduziert.

& 1 Absatz 1 Nummer 8

Bei Altersvorsorgevertrdgen mussen kunftig die angesetzten Abschluss- und Vertriebskos-
ten gleichmafig auf die vereinbarte Ansparphase verteilt werden. Dadurch werden die Mog-
lichkeiten, auf einen Altersvorsorgevertrag eines anderen Anbieters zu wechseln, verbes-
sert und der Wettbewerb gestarkt.

Auflerdem wird eine sprachliche Klarstellung und Anpassung der Definition des Begriffs
JAltersvorsorgebeitrage“ an das EStG vorgenommen. Bereits nach geltendem Recht um-
fasst der Begriff ,Altersvorsorgebeitrag” im Zusammenhang mit der Beitragserhaltungszu-
sage sowohl die vom Vertragspartner selbst gezahlten ,Eigenbeitrage* als auch die von der
ZfA bis zum Beginn der Auszahlungsphase an den Anbieter Uberwiesenen Altersvorsorge-
zulagen. Eine inhaltliche Anderung beziiglich der Beitragserhaltungszusage geht damit
nicht einher.
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§ 1 Absatz 1 Nummer 10

Die bisherigen Regelungen sehen vor, dass dem Vertragspartner bis zum Beginn der Aus-
zahlungsphase der Anspruch eingeraumt werden muss, unter Einhaltung bestimmter Fris-
ten eine Auszahlung des gebildeten Kapitals fiir eine Verwendung im Sinne des § 92a EStG
(Eigenheimrenten-Forderung) zu verlangen. Diese Entnahmemadglichkeit fur selbstgenutz-
tes Wohneigentum stellt bisher ein Zertifizierungskriterium dar und muss daher in allen Al-
tersvorsorgevertragen enthalten sein (verpflichtender Baustein). Diese Verpflichtung samt
der damit zusammenhangenden erforderlichen technischen Ausstattung fuhrt laut den An-
gaben derjenigen Anbieterverbande, die eine solche Entnahmemadglichkeit typischerweise
ohne entsprechende gesetzliche Verpflichtung nicht anbieten wirden, zu einer deutlichen
Kostenbelastung.

Um sowohl eine Kostenreduzierung bei diesen Anbietern zu ermdglichen als auch die Ent-
nahmemaglichkeit flr selbstgenutztes Wohneigentum zu erhalten, wird die bisherige Rege-
lung als optionaler Baustein ausgestaltet: Die Entnahmemaoglichkeit nach § 92a EStG kann
kinftig von Anbietern optional angeboten werden, die dies aufgrund ihrer Geschaftstatigkeit
auch anbieten wollen (z. B. durch Bausparkassen), ist aber nicht mehr zwingender Ver-
tragsbestandteil flir die anderen Anbieter. So kénnen letztere Kosten einsparen. Die Pro-
dukte werden insgesamt passgenauer, einfacher und transparenter.

Die ubrigen Rechte der Altersvorsorgenden, den Vertrag ruhen zu lassen und zu wechseln,
bleiben unverandert bestehen. Dies gilt kiinftig auch fir den Wechsel von einem bisherigen
Altersvorsorgevertrag beispielsweise zu einem neuen Altersvorsorgedepot-Vertrag. Die ge-
setzlichen Formulierungen werden insoweit angepasst.

Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG.
Da die Mdaglichkeit zum Erwerb weiterer Geschéaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kdnnen die Regelungen zur Kiindigung und Auszah-

lung des auf die weiteren Geschaftsanteile entfallenden Geschaftsguthabens entfallen.

8§ 1 Absatz 1 Nummer 11 — weggefallen —

Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG.

Da die Mdglichkeit zum Erwerb weiterer Geschaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kdnnen die Regelungen zur Kiindigung bei Aufgabe
der Selbstnutzung der Genossenschaftswohnung ersatzlos entfallen.

& 1 Absatz 1 Satz 3

Bei einem Vertragswechsel gilt nach bisherigem Recht fur den abgebenden Anbieter eine
Obergrenze der Wechselkosten von 150 Euro. Um den Altersvorsorgenden einfache und
kostenguinstige Wechselmdglichkeiten zu eréffnen, ist nach einer Frist von finf Jahren nach
Abschluss des Altersvorsorgevertrages der Wechsel kunftig kostenfrei zu gewahren. Die
Obergrenze der Wechselkosten von 150 Euro gilt somit nur noch innerhalb einer Frist von
funf Jahren. Der Wettbewerb zwischen Anbietern wird so gestarkt.

Ein kostenfreies Wechselrecht ist auch bei einer Kostenanderung nach § 7c AltZertG zu
gewahren, sodass Anbieter die Frist nicht durch Kostenanderungen hinauszogern konnen.
Daruber hinaus wird klargestellt, dass bei einem Binnenwechsel (d. h. Wechsel auf einen
Vertrag bei demselben Anbieter) niemals Wechselkosten erhoben werden dirfen.

Zu Buchstabe b (§ 1 Absatz 1b bis 1d)

Allgemein
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Der neue Absatz 1b fuhrt das Altersvorsorgedepot als neues Produkt in der geférderten
privaten Altersvorsorge ein. Das Altersvorsorgedepot ist auf eine chancenorientierte Ver-
mdgensanlage gerichtet und verzichtet daher auf Kapitalgarantien. Es ist dadurch fir Al-
tersvorsorgende und Anbieter eine attraktive neue Option, die den Wettbewerb starken
kann. Altersvorsorgende konnen im Rahmen eines Altersvorsorgedepot-Vertrages in
Fonds, andere geeignete realwertorientierte Anlageklassen und Anleihen investieren und
auf diese Weise im langfristigen Mittel eine hohe durchschnittliche Rendite erzielen.

Altersvorsorgende haben somit kiinftig die Wahl zwischen einem geférderten Altersvorsor-
gevertrag mit Kapitalgarantie nach Absatz 1 (Garantieprodukt) und einem Altersvorsorge-
depot-Vertrag ohne Garantie. Die geltenden Beratungsvorschriften und Wohlverhaltensre-
geln unterstitzen Altersvorsorgende bei der Entscheidung, welche Produktkategorie am
besten zu ihnen passt (vgl. auch die Erlauterungen zu Satz 2 Nummer 3 und 4 unten).

Altersvorsorgedepot-Vertrage kdnnen von allen Anbietern nach § 1 Absatz 2 AltZertG an-
geboten werden, bei denen dies vom Umfang der Erlaubnis zum Geschéaftsbetrieb abge-
deckt ist. Dazu gehoren auch Lebensversicherungsunternehmen, denen die Erlaubnis fur
die Sparte 24 (Fondsgebundene Lebensversicherung) nach Anlage 1 zum Versicherungs-
aufsichtsgesetz erteilt ist.

Ein spezieller Typ des Altersvorsorgedepots ist der Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge
(Standarddepot), der mit dem neuen Absatz 1c¢ eingeflhrt wird. Das Standarddepot ist ein
einfacher Sparplan mit reduzierten Wahlrechten fir den Altersvorsorgenden.

Nach dem neuen Absatz 1d kdnnen Anbieter auch ein reines Auszahlungsprodukt anbie-
ten. Dies starkt den Wettbewerb in der Auszahlungsphase.

Zu den einzelnen Regelungen des Absatzes 1b:
Satz 1

Der einleitende Satz klassifiziert einen Altersvorsorgedepot-Vertrag als Altersvorsorgever-
trag im Sinne des AltZertG. Er unterliegt damit der Zertifizierung. Zertifiziert wird der Ver-
trag, nicht das Produkt oder eine Verwahrstelle bzw. ein Depot.

Satz 2

Satz 2 fuhrt die Anforderungen auf, die ein Altersvorsorgedepot-Vertrag fir die Zertifizie-
rung erfullen muss. Ein Altersvorsorgedepot-Vertrag kann sich daneben auch nach dem am
5. Juni 2025 von mehreren Mitgliedstaaten beschlossenen ,Finance Europe‘-Label zertifi-
zieren, wenn es die vereinbarten Anforderungen des Labels erflillt.

Satz 2 Nummer 1

Einige Anforderungen an Altersvorsorgevertrage nach § 1 Absatz 1 AltZertG gelten auch
fur Altersvorsorgedepot-Vertrage. Dies betrifft insbesondere die Vorgaben zum Beginn der
Auszahlungsphase, zur Form der Leistungen, zur Begrenzung der jahrlichen Einzahlungen,
zur Verteilung von Abschluss- und Vertriebskosten, zu den bis zum Beginn der Auszah-
lungsphase bestehenden Rechten des Vertragspartners (Altersvorsorgenden), wie z. B.
das Ruhenlassen des Vertrages und die Ubertragung des gebildeten Kapitals auf einen
anderen zertifizierten Vertrag mit den zugehdrigen Modalitaten, sowie die Kostenregelun-
gen bei einer Ubertragung des Kapitals.

Satz 2 Nummer 2

Nummer 2 zahlt abschlielend die Vermobgensgegenstande auf, die flr einen Altersvorsor-
gedepot-Vertrag zulassig sind. Unter Beachtung dieser Positivliste kann der Anbieter eine
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geeignete Auswahl von Anlagen anbieten, die fur den Altersvorsorgedepot-Vertrag erwor-
ben werden durfen. Mit der Beantragung der Zertifizierung verpflichtet sich der Anbieter zur
Einhaltung dieser Positivliste bei diesem Produkt.

Die Positivliste nach Nummer 2 enthalt ausschlieRlich Anlagen, die Altersvorsorgende auch
selbst erwerben kdnnen. Investmentvermogen (Fonds) nach Buchstabe a und b richten sich
an einen breiten Kreis von Altersvorsorgenden und bieten grundsatzlich eine groRe Aus-
wahl. Schuldverschreibungen nach Buchstabe ¢ und d kénnen eine sinnvolle Erganzung in
der Altersvorsorge sein.

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a

Die Richtlinie 2009/65/EG setzt den Standard flr Organismen fiir gemeinsame Anlagen in
Wertpapiere (OGAW). Es handelt sich um offene, diversifizierte und liquide Investmentver-
mdgen, deren wesentliche Parameter (z. B. die zuldssigen Vermdgensgegenstande und
Anlagegrenzen) europarechtlich vorgegeben sind. Die Richtlinie ist im Kapitalanlagegesetz-
buch (KAGB) in deutsches Recht umgesetzt.

OGAW fallen in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIPs-Ver-
ordnung), wenn sie Privatkunden angeboten werden. Die Verwaltungsgesellschaft muss in
diesem Fall ein Basisinformationsblatt nach der PRIIPs-Verordnung erstellen. Im Basisin-
formationsblatt ist der OGAW auf einer Risikoskala von 1 (niedrigste Stufe) bis 7 (sehr ho-
hes Risiko) einzuordnen.

Fur das Altersvorsorgedepot sind OGAW-Sondervermogen bis zur Risikoklasse 5 (mittel-
hoch) von den insgesamt sieben Risikoklassen zugelassen. Damit ist eine chancenorien-
tierte Anlage maoglich, ohne dass zu hohe Risiken eingegangen werden. OGAW in Form
eines Sondervermogen nach § 1 Absatz 10 KAGB unterliegen dem deutschen Recht und
werden in erster Linie fur den Privatkundenmarkt konzipiert. Sie werden getrennt vom Ver-
mogen der Verwaltungsgesellschaft verwaltet und verwahrt. Die Anleger des OGAW sind
dadurch in dem Fall, dass die Verwaltungsgesellschaft insolvent wird, vor Verlusten ge-
schitzt.

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b

Fur gemischte Investmentvermdgen nach den §§ 218 und 219 KAGB gelten grundsatzlich
die gleichen Vorschriften wie fir OGAW, sie kdnnen aber in ein erweitertes Spektrum an
Finanzanlagen investieren. Gemischte Investmentvermoégen fallen in den Anwendungsbe-
reich der PRIIPs-Verordnung, wenn sie Privatkunden angeboten werden. Insoweit gilt das
zu Buchstabe a Gesagte entsprechend.

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe ¢

Der Europaische langfristige Investmentfonds (ELTIF) ist eine Spezialform des alternativen
Investmentfonds (AIF). Er ist besonders fur Investitionen in Sachwerte, Infrastrukturprojekte
(auch Erneuerbare Energien), nicht-bérsennotierte Unternehmen und Kreditfinanzierung
geeignet. Die Investitionen kdnnen sowohl als Direktanlagen als auch uber Zielfonds erfol-
gen. ELTIFs sind durch die Verordnung (EU) 2015/760 (ELTIF-Verordnung) europaisch re-
guliert und ermdglichen es, im Rahmen von regulierten Fonds zielgerichtet langfristig in
alternative Investments anzulegen.

Die ELTIF-Verordnung wurde im Jahr 2023 Uberarbeitet. ELTIFs kdnnen seitdem besser
auf die Gruppe der Privatanleger zugeschnitten werden. Dazu sind u. a. die Vorgaben zu
Mindestanlagebetragen weggefallen, und es wurden detaillierte Anforderungen an das Ri-
siko- und Liquiditdtsmanagement erlassen.
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Als Instrumente fur den langfristigen Vermdgenaufbau kommen offene ELTIFs prinzipiell
fur die Altersvorsorge in Betracht. Es handelt sich dabei um eine anspruchsvollere Anlage.
Daher schreibt Artikel 30 Absatz 1 der ELTIF-Verordnung vor, dass Anteile eines ELTIF nur
dann an einen Privatkunden vertrieben werden dirfen, wenn ihm nach einer Geeignetheits-
prufung eine Erklarung zur Geeignetheit ausgehandigt worden ist. Das gilt insbesondere
auch dann, wenn der Privatkunde auf eine Beratung verzichtet.

Satz 2 Nummer 2 Buchstabe d und e

Anleihen bzw. Schuldverschreibungen des Bundes und von Mitgliedstaaten der Europai-
schen Union und von europaischen Institutionen kdnnen den Aufbau einer privaten Alters-
vorsorge sinnvoll erganzen. Auf nationaler Ebene sind nach Buchstabe d zusatzlich auch
Schuldverschreibungen der Lander und Gemeinden oder von anderen Kérperschaften des
offentlichen Rechts zugelassen sowie Schuldverschreibungen einer Anstalt des Offentli-
chen Rechts, wenn eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts flir die Schuldverschreibung
haftet. Samtliche Anleihen muissen in Euro begeben sein, um Fremdwahrungsrisiken aus-
zuschlieRen.

Satz 2 Nummer 2, Fortsetzung nach Buchstabe e

Sofern fur den Altersvorsorgedepot-Vertrag ein Verrechnungskonto bendétigt wird, um z. B.
Umschichtungen von Anlagen durchfuhren zu kdnnen, muss das Verrechnungskonto Ver-
tragsbestandteil sein. Dadurch wird eine klare Zuordnung zum Altersvorsorgedepot-Vertrag
gewabhrleistet.

Satz 2 Nummer 3 und 4

Fur die Durchfihrung der Vermoégensanlage des Altersvorsorgedepot-Vertrags gibt es nach
Nummer 3 prinzipiell zwei Moglichkeiten: Entweder trifft der Altersvorsorgende selbst die
Anlageentscheidungen oder er entscheidet sich fir eine Anlagestrategie des Anbieters. Die
Anlagen des Vertrags werden dabei immer vom Anbieter erworben. Nummer 4 schliel3t eine
Kapitalgarantie im Altersvorsorgedepot-Vertrag aus.

Altersvorsorgende mussen sich entscheiden, ob sie einen Altersvorsorgevertrag mit Kapi-
talgarantie (Garantieprodukt) oder einen Altersvorsorgedepot-Vertrag abschlieRen. Wahlen
sie einen Altersvorsorgedepot-Vertrag, stehen sie vor der Wahl, ob sie selbst die Kapital-
anlage festlegen wollen oder eine vom Anbieter ausgefiihrte Anlagestrategie vorziehen.
Damit Altersvorsorgende eine durchdachte Entscheidung fallen kdnnen, ist eine angemes-
sene individuelle Beratung bzw. Aufklarung wichtig. Die geltenden Beratungsvorschriften
und Sorgfaltspflichten des Anbieters bzw. des Vertriebs sind darauf bereits ausgerichtet:

Nach § 64 Absatz 3 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) ist in der Anlagebera-
tung eine Geeignetheitsprifung vorgeschrieben. In diesem Rahmen missen von den Kun-
den alle Informationen

— zu ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Bezug auf Geschafte mit bestimmten Arten
von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen,

— Uber ihre finanziellen Verhaltnisse, einschlie3lich ihrer Fahigkeit, Verluste zu tragen,
und

— Uber ihre Anlageziele, einschlielich ihrer Risikotoleranz

eingeholt werden, die erforderlich sind, um dem Kunden ein Finanzinstrument oder eine
Wertpapierdienstleistung empfehlen zu kdnnen, das oder die fur ihn geeignet ist. Insbeson-
dere kann auf diese Weise geklart werden, ob dem Kunden ein Altersvorsorgedepot emp-
fohlen werden kann. Im beratungsfreien Geschéaft hat das Wertpapierdienstleistungsunter-
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nehmen von den Kunden Informationen einzuholen, um beurteilen zu kbnnen, ob fiir sie ein
Altersvorsorgedepot angemessen ist, und ggf. darauf hinzuweisen, dass es nicht angemes-
sen ist (§ 63 Absatz 10 WpHG). Die vorstehenden Regelungen finden grundsatzlich auch
Anwendung, wenn der Altersvorsorgende wahrend der Laufzeit eine Anlageentscheidung
treffen will.

Fur Altersvorsorgevertrage, die als Lebensversicherung angeboten werden (Garantiepro-
dukt oder Altersvorsorgedepot), ist durch eine Erganzung des § 7c des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) durch dieses Gesetz kinftig eine entsprechende Geeignetheitspri-
fung in der Beratung vorgeschrieben. Im Rahmen der Geeignetheitsprufung werden u. a.
die Kenntnisse und Erfahrungen des Versicherungsnehmers und seine Anlageziele unter
verschiedenen Gesichtspunkten (z. B. Rendite, Risikotoleranz, Nachhaltigkeit) abgefragt.

Die Geeignetheitsprufung ist verpflichtender Bestandteil der Anlageberatung bzw. der Be-
ratung zu Versicherungsanlageprodukten und Lebensversicherungs-Altersvorsorgevertra-
gen. Das gilt unabhangig davon, ob Anbieter, Versicherungsvermittler, Versicherungsbera-
ter oder andere diese Beratung leisten. Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanla-
genvermittler nach § 34f bzw. § 34h der Gewerbeordnung durfen im Rahmen ihrer gewerb-
lichen Erlaubnis zu konkreten Anlagen (Finanzinstrumenten) von Altersvorsorgedepot-Ver-
tradgen beraten und auf dieser Basis eine Depotzusammenstellung empfehlen. Sie kdénnen
auch eine Finanzportfolioverwaltung empfehlen, wenn dies durch eine zuvor durchgefiihrte
Geeignetheitsprifung gedeckt ist. Soweit sie in diesem Zusammenhang auch Anlagebera-
tung erbringen, muss dies auf den Rahmen der gewerblichen Erlaubnis beschrankt bleiben.

Satz 2 Nummer 5

Der Anbieter des Altersvorsorgedepot-Vertrags muss dem Altersvorsorgenden ein Zeitfens-
ter von mindestens funf Jahren einraumen, in dem dieser den Beginn der Auszahlungs-
phase frei wahlen kann. Das Zeitfenster startet an dem Stichtag, an dem der Altersvorsor-
gende erstmals die Leistung abrufen kann. Der Altersvorsorgende muss dem Anbieter den
gewunschten Beginn des Leistungsbezugs spatestens drei Monate vorher anzeigen. Er-
folgt keine Anzeige, beginnt die Auszahlungsphase automatisch nach Ablauf der Anspar-
phase. Der Altersvorsorgende kann bis zum Leistungsbeginn weiter Beitrége bezahlen.

Der variable Beginn der Auszahlungsphase beim Altersvorsorgedepot-Vertrag gibt Alters-
vorsorgenden Flexibilitat, Entwicklungen der Kapitalmarkte zu berlcksichtigen und eréffnet
Chancen, von anziehenden Kapitalmarkten zu profitieren.

Fir Altersvorsorgevertrage nach Absatz 1 mit einer Kapitalgarantie ist die Vereinbarung
eines variablen Beginns der Auszahlungsphase nicht zwingend vorgesehen; er kann aber
vereinbart werden.

Satz 2 Nummer 6

Der Anbieter muss sich gegentber dem Vertragspartner verpflichten, die genannten Infor-
mationsunterlagen zuganglich zu machen, beispielsweise durch Verlinkung auf seiner In-
ternetseite. Dadurch kann sich der Altersvorsorgende Uber die Anlagen seines Altersvor-
sorgedepot-Vertrags und ggf. im Vorfeld von geplanten Anlageentscheidungen informieren.

Satz 3

Satz 3 verlangt, dass der gesetzliche Rahmen fur die zuldssigen Vermodgensgegenstande
nach Satz 2 Nummer 2 und die Pflicht des Anbieters nach Satz 2 Nummer 6, Informationen
zuganglich zu machen, in den Vertragsbedingungen dargestellt wird. Der Anbieter ist auf
diese Weise auch vertraglich verpflichtet, die genannten Vorgaben einzuhalten, was die
Rechtsposition des Altersvorsorgenden starkt. Das ist auch deswegen wichtig, weil sich die
Auswahl an Anlagen, die der Altersvorsorgedepot-Vertrag vorsieht, andern kann, etwa
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wenn die Auswahl im Interesse der Altersvorsorgenden erweitert werden soll oder Anlagen
nicht mehr verfuigbar sind. Der vertragliche Sicherungsstellungsauftrag an den Anbieter ist
daher zentral flr die Durchflihrung des Altersvorsorgedepot-Vertrags.

Satz 3 stellt klar, dass die Darstellung der gesetzlichen Anforderungen nur in dem Malde
erforderlich ist, wie sie auf den Altersvorsorgevertrag zutreffen. Ist beispielsweise aus-
schliellich eine Anlage in OGAW vorgesehen, muss aus Satz 2 Nummer 2 auch nur die
Passage zu OGAW bericksichtigt und inhaltlich dargestellt werden. Das gilt auch, wenn
der Vertrag eine abschlielRende Liste von OGAW, in die investiert werden kann, vorsieht.

Zu den Regelungen des Absatzes 1c:

Absatz 1c ermoglicht es den Anbietern, ein Altersvorsorgedepot in Form eines einfachen
Sparplans als Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge (Standarddepot) zertifizieren lassen.
Ziel ist es, ein niedrigschwelliges Angebot von Altersvorsorgedepot-Vertragen zu etablie-
ren, das gut erklarbar und leicht verstandlich ist. Das Standarddepot soll damit insbeson-
dere auch fir einen Online-Abschluss in Frage kommen, um der fortschreitenden Digitali-
sierung Rechnung zu tragen. Die reduzierte Komplexitdt und die Beschrankung von Ent-
scheidungsoptionen stellen eine wesentliche Erleichterung fir die Angebotsprufung durch
den Altersvorsorgenden dar. Dazu tragt auch die Kostenbegrenzung fir Standarddepots
bei, die in § 2a Absatz 2 AltZertG geregelt wird.

Standarddepot-Vertrage sind Altersvorsorgedepot-Vertrage nach Absatz 1b mit speziellen
Eigenschaften:

Nummer 1

Prinzipiell eignet sich das Standarddepot fir einen Abschluss ohne Beratung. Fur Alters-
vorsorgende muss daher die Moglichkeit bestehen, den Vertrag online abzuschliel3en. An-
bieter kbnnen weitere Zugange zum Vertragsabschluss 6ffnen, beispielsweise tUber Finanz-
anlagen- und Versicherungsvermittler sowie Honorar-Finanzanlagenberater und Versiche-
rungsberater.

Nummer 2

Beim Standarddepot kénnen lediglich zwei Investmentvermégen (Fonds) bespart werden,
die der Anbieter vorvertraglich festlegt. Es handelt sich dabei um OGAW-Sondervermogen,
die fur das Altersvorsorgedepot nach Absatz 1b qualifiziert sind. Der OGAW nach Num-
mer 2 Buchstabe a ist risikoarm, der OGAW nach Nummer 2 Buchstabe b hat die Risiko-
klasse mittelniedrig, mittel oder mittelhoch nach der Systematik in den Basisinformations-
blattern fur verpackte Kleinanlegerprodukte (PRIIPS).

Nummer 3

Je nachdem, wie die beiden OGAW des Standarddepots bespart werden, ist der Kapital-
aufbau eher risiko- oder eher sicherheitsorientiert angelegt. Der Altersvorsorgende soll hier
eine Steuerungsmadglichkeit haben, indem der die Aufteilung seiner Beitrage auf die beiden
OGAW festlegen kann. Der Altersvorsorgende kann auch entscheiden, seine Beitrage zu-
nachst vollstandig in nur in einem der beiden OGAW, beispielsweise dem mit der héheren
Risikoklasse, zu besparen. Trifft der Altersvorsorgende keine eigene Festlegung uber die
Aufteilung, gilt die vom Anbieter vorgeschlagene Standardaufteilung als vereinbart.

Nummer 4
Die Risikoklasse eines OGAW kann sich im Zeitverlauf andern, so dass das Standarddepot

u. U. nicht langer nach den Vorgaben dieses Absatzes durchgefihrt werden kann. Dies ist
der Fall, wenn der OGAW nicht mehr die Anforderung nach Nummer 2 Buchstabe a bzw. b
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erfullt. Nach Nummer 4 Buchstabe a und b missen die Vertragsbedingungen fir diesen
Fall vorsehen, dass der Anbieter diesen OGAW durch einen OGAW ersetzt, der die Anfor-
derung nach Nummer 2 Buchstabe a bzw. b erflillt. Kiinftig wird dann der neue OGAW be-
spart. Die Anteile am wegfallenden OGAW werden auf den neuen OGAW umgeschichtet.

Nach Buchstabe c hat der Anbieter den Altersvorsorgenden Uber diesen Vorgang zu infor-
mieren.

Nummer 5

Gegen Ende der Ansparphase soll das Standarddepot grundsatzlich nicht mehr tibermafig
hoch im OGAW mit der héheren Risikoklasse investiert sein. Nach Nummer 5 muss daher
der Vertrag ein Verfahren vorsehen, das gewahrleistet, dass funf Jahre vor dem mdglichen
Beginn der Auszahlungsphase hdchstens 50 Prozent des gebildeten Kapitals auf den
OGAW mit der hdheren Risikoklasse entfallen. Zwei Jahre vor dem mdglichen Beginn der
Auszahlungsphase dirfen es hdochstens 30 Prozent sein. Steht noch nicht fest, wann die
Auszahlungsphase beginnt, sind die Fristen auf den Termin zu beziehen, an dem erstmals
Auszahlungen an den Altersvorsorgenden geleistet werden kdnnten.

Nach Nummer 5 Buchstabe a ist dem Altersvorsorgenden rechtzeitig der Start des Verfah-
rens anzukundigen. Der Altersvorsorgende hat dann nach Nummer 5 Buchstabe b die Ge-
legenheit, andere Prozentsatze fur das Verfahren festzulegen. Dies ermdglicht beispiels-
weise Altersvorsorgenden, die einen Auszahlungsplan wahlen, wahrend der langen Aus-
zahlungsphase in héherem Mal} in den OGAW mit der héheren Risikoklasse und den hé-
heren Renditechancen zu investieren.

Der Anbieter muss durch eine entsprechende Aufteilung der Einzahlungen und ggf. geeig-
nete Umschichtungen sicherstellen, dass die Anteile am OGAW mit der hdheren Risiko-
klasse auf die festgelegten prozentualen Obergrenzen reduziert werden bzw. diese Ober-
grenzen einhalten. Nummer 5 Buchstabe ¢ berechtigt daher den Anbieter, die Aufteilung
der Einzahlungen anzupassen, so dass er insoweit nicht mehr eine vom Altersvorsorgen-
den festgelegte Aufteilung nach Nummer 3 gebunden ist. Solange und soweit die Ober-
grenze Uberschritten ist, sind mit den Einzahlungen Anteile am OGAW mit der niedrigeren
Risikoklasse zu erwerben. Reicht das nicht aus, um die Anteile am OGAW mit der hoheren
Risikoklasse fristgerecht ausreichend reduzieren zu kénnen, kann der Anbieter zusatzlich
Umschichtungen in den anderen OGAW vornehmen.

Zu den Regelungen des Absatzes 1d:

Hierbei handelt es sich um eine Klarstellung, dass Anbieter auch ein reines Auszahlungs-
produkt anbieten kdnnen. Solche Angebote richten sich an Altersvorsorgende, die am Ende
ihrer Ansparphase neu Uber die Auszahlungsphase entscheiden moéchten: Altersvorsor-
gende mit einem Altersvorsorgedepot-Vertrag ohne Verrentungsoption haben so die Még-
lichkeit, ihr Altersvorsorgevermogen in eine Leibrente bei einem Versicherungsunterneh-
men umzuwandeln. Altersvorsorgende mit einem Garantieprodukt und Verrentungsoption
haben die Mdglichkeit, sich fur einen Auszahlungsplan bei einem anderen Anbieter zu ent-
scheiden. Altersvorsorgende kdnnen so gegebenenfalls bereits zu Beginn der Ansparphase
getroffene Entscheidungen fur die Auszahlungsphase an ihre aktuellen Bedurfnisse anpas-
sen. Auch Anbieterwechsel innerhalb derselben Produktkategorie sind mdglich, wodurch
der Wettbewerb zwischen Anbietern gestarkt wird.

Zu Buchstabe c (§ 1 Absatz 2)

Mit den Anderungen im Absatz 2 werden in erster Linie Verweise auf andere Gesetze und
europaische Rechtsakte auf den aktuellen Stand gebracht sowie redaktionelle bzw. rechts-
formliche Anpassungen und Prazisierungen vorgenommen.
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Der neue Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a stellt klar, dass diejenigen inlandischen
Lebensversicherungsunternehmen Anbieter sein kdnnen, die der europaischen Versiche-
rungsregulierung Solvabilitat Il unterliegen. Damit gelten gleiche Wettbewerbsbedingungen
innerhalb dieser Anbietergruppe. Lebensversicherer, die Produkte an Verbraucherinnen
und Verbraucher vertreiben, sind grundsatzlich nach Solvabilitat 1l reguliert.

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b entspricht inhaltlich der bisherigen Fassung. Auf-
grund der Weiterentwicklung des europaischen Rechts und deren Umsetzung in nationales
Recht wurde die fruher im Kreditwesengesetz geblndelte Regulierung von Einlagenkredit-
instituten (jetzt: CRR-Kreditinstitute) und Wertpapierhandelsunternehmen (jetzt: Wertpapi-
erinstitute) auf das Kredit- und das Wertpapierinstitutsgesetz aufgeteilt. Der zitierte § 73
Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes entspricht inhaltlich dem § 53b Absatz 1
Satz 1 des Kreditwesengesetzes.

Die Streichung des bisherigen Absatzes 2 Satz 1 Nummer 4 ist eine Folgeanderung zur
Neufassung von § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG. Da nach der Neufassung die
Méglichkeit zum Erwerb weiterer Geschéaftsanteile an einer eingetragenen Genossenschaft
entfallt, kbnnen die Regelungen, welche Genossenschaften unter welchen Voraussetzun-
gen diese Mdglichkeit anbieten kénnen, ersatzlos entfallen.

Zu Buchstabe d (§ 1 Absatz 3)
Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1b bis 1d AltZertG — neu — und § 2a AltZertG.

§ 1 Absatz 3 Satz 1

Aufgrund der neuen Altersvorsorgeprodukte und der Aufnahme der entsprechenden Rege-
lungenin § 1 Absatz 1b bis 1d AltZertG sind die Verweise, auf welche Vertragsbedingungen
sich die Feststellung bei einer Zertifizierung erstreckt bzw. welche Anforderungen fir eine
Zertifizierung erfullt sein mussen, entsprechend anzupassen. Die Kosten werden kinftig
durch die Neuregelung in § 2a AltZertG vom Wirtschaftsprufer, vereidigten Buchprufer oder
Aktuar DAV geprift und entfallen hier.

§ 1 Absatz 3 Satz 2

Voraussetzung fur das Angebot von sonstigen Altersvorsorgevertragen ist kiinftig, dass der
Anbieter mindestens ein Standarddepot mit entsprechender Laufzeit und zu entsprechen-
den Eigenbeitragen anbietet. So wird sichergestellt, dass Altersvorsorgeinteressierte sons-
tige Angebote eines Anbieters mit dessen Standarddepot vergleichen kénnen. Davon aus-
genommen werden Anbieter, die auf Eigenheimrenten-Forderung spezialisiert sind, da es
sich hierbei um Bausparkassen ohne Wertpapier- oder kapitalbildendes Versicherungsge-
schaft handelt.

Zu Buchstabe e (§ 1 Absatz 5)
Zu Doppelbuchstabe aa (§ 1 Absatz 5 Satz 1 Buchstabe c)

Da die Mdglichkeit zum Erwerb weiterer Geschaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kdnnen die Regelungen, dass der jeweilige Anschaf-
fungspreis als gebildetes Kapital gilt sowie die erganzenden Regelungen bei Vorliegen ei-
nes eventuellen Darlehens bei diesen Vertragen, ersatzlos entfallen. Die Regelung bei den
Sparvertragen bleibt unverandert.

Zu Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 5 Satz 3 — gestrichen -)

Durch die Neufassung des § 2a AltZertG ist die bisherige Regelung, welches Kapital zu
berucksichtigen ist, ersatzlos zu streichen.
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Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 3)
Folgeénderung zu § 2a AltZertG — neu —.

Da § 2a AltZertG kiinftig mit Ausnahme des Absatzes 4 ausschlieBlich fir Altersvorsorge-
vertrage gilt, l1auft der bisherige Verweis auf § 2a AltZertG ins Leere. Nach § 2a Absatz 4 —
neu — konnen fur Basisrentenvertrage durch Rechtsverordnung nahere Bestimmungen
Uber zulassige Kostenarten und Kostenformen erlassen werden. Der Verweis wird entspre-
chend angepasst.

Zu Nummer 3 (§ 2a)
Allgemein

§ 2a AltZertG wird im Hinblick auf die neue Produktwelt neu gefasst. Altersvorsorgevertrage
sollen kostengunstig sein. Die 6ffentliche Kritik an der Hohe der Kosten steuerlich geforder-
ter Vertrage besteht nach wie vor. Der erwiinschte mafdgebliche Effekt durch die bisherige
Definition zulassiger Kostenarten und Kostenformen blieb aus. Um die Vergleichbarkeit hin-
sichtlich der Kosten zu erhéhen, wird der Fokus zukinftig auf die Hohe der gesamten Kos-
ten in der Ansparphase gelegt. Dazu missen Anbieter die Effektivkosten nach europai-
schen Vorgaben ermitteln. Damit wird auch eine Vergleichbarkeit mit Vorsorgevertragen
ermaglicht, die nicht steuerlich geférdert werden.

§ 2a Absatz 1
Satz 1

Anstelle einer Aufstellung von zuldssigen Kostenarten wird kiinftig konsequent auf die Ef-
fektivkosten, d. h. auf die Gesamtkosten in der Ansparphase, abgestellt. Die Effektivkosten
sind vom Anbieter eines Altersvorsorgevertrags gemafy § 1 Absatz 1, 1a Nummer 2, Ab-
satz 1b oder 1c AltZertG zu ermitteln. Anbieter von Altersvorsorgevertragen in Form eines
Darlehens (§ 1 Absatz 1a Nummer 1 AltZertG) oder in Form von Bauspar-Kombikrediten
(§ 1 Absatz 1a Nummer 3 AltZertG) mussen - wie bisher - die Gesamtkosten, ausgedrickt
als jahrlicher Prozentsatz des Nettodarlehensbetrags nach § 16 Absatz 1 der Preisanga-
benverordnung, angeben (§ 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 8 AltZertG). Die Vorgabe zu den
Kosten gilt - so wie bisher in § 7 Absatz 6 AltZertG — alt — bestimmt - nicht fir Altersvorsor-
gevertrage gemal § 1 Absatz 1d AltZertG. Die Informationspflichten fur diese Altersvorsor-
geprodukte sind in § 7 Absatz 1 Satz 4 AltZertG geregelt.

Satz 2

Um eine Vergleichbarkeit der Kosten zu gewahrleisten, miussen Anbieter die Effektivkosten
ermitteln, um die Auswirkung der gesamten Kosten auf die Rendite des Vertrags aufzuzei-
gen. Die Ermittlung der Effektivkosten basiert auf den europaischen Kostendefinitionen und
Vorgaben zur Ermittlung des Gesamtkostenindikators nach dem Anhang VI der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/653, die die PRIIPs-Verordnung erganzt.

§ 2a Absatz 2

Mit dem Standarddepot nach § 1 Absatz 1c soll ein einfacher, niedrigschwelliger Zugang
zu Altersvorsorgedepot-Vertragen eréffnet werden. Die Ausgestaltung eines Standardde-
pots ist daher weitgehend normiert und schafft ein homogenes Vertragsangebot. Es ist da-
her angemessen, die Kosten dieser spezifischen, standardisierten Vertrage zu begrenzen.

Mit der Begrenzung der Effektivkosten wird ein Ansatz gewahlt, der fur alle Anbieter von
Standarddepots gleichermal’en handhabbar ist. Effektivkosten beziffern die Renditeminde-
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rung durch Kosten bis zum Ende der Ansparphase und sind Bestandteil der vorvertragli-
chen Informationspflichten.

Nach Absatz 2 Satz 1 dirfen die Effektivkosten eines Standarddepots héchstens 1,5 Pro-
zent betragen. Die Festlegung erfolgt so niedrig wie moglich und so hoch wie nétig, damit
grundsatzlich alle Anbietergruppen die Moéglichkeit haben, kostendeckende Standardde-
pots anzubieten und zugleich sichergestellt ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
auf kostenglinstige Standarddepots vertrauen kénnen.

Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass sich die Obergrenze auf die Effektivkosten bezieht, die der
Anbieter im vorvertraglichen individuellen Produktinformationsblatt zum abgeschlossenen
Vertrag ausgewiesen hat.

§ 2a Absatz 3

Die Hohe der Effektivkosten hat eine herausgehobene Bedeutung fur den Vergleich von
Produkten. Absatz 3 sieht daher eine Qualitatssicherung der Angaben mindestens alle drei
Jahre vor. Die Anbieter missen sich von einem Wirtschaftsprifer, einem vereidigten Buch-
prufer oder einem Aktuar DAV bestatigen lassen, dass die Effektivkosten, die fir die vorge-
schriebenen Muster-Produktinformationen beizubringen sind, richtig berechnet sind und
dass im Falle eines Standarddepots nach § 1 Absatz 1c¢ die Kostenbegrenzung nach § 2a
Absatz 2 Satz 1 eingehalten wird. Die Prifung bezieht sich auf die in den Muster-Produk-
tinformationen gemaly § 7 Absatz 4 ausgewiesenen Effektivkosten. Stellt der Prifer fest,
dass er eine solche Bestatigung nicht erteilen kann, hat er unverztglich die Zertifizierungs-
stelle darlber in Kenntnis zu setzen.

§ 2a Absatz 4

Durch eine Rechtsverordnung konnen flr steuerlich geférderte Vertrage der privaten Al-
tersvorsorge nahere Bestimmungen Uber zulassige Kostenarten oder Kostenformen erlas-
sen werden. Gegebenenfalls kdnnen zur Ermittlung der Effektivkosten néahere Bestimmun-
gen getroffen werden. Zudem kénnen nahere Bestimmungen zu den notwendigen Bestati-
gungen nach § 2a Absatz 3 festgelegt werden. Fur Basisrentenvertrage kénnen durch
Rechtsverordnung nahere Bestimmungen Uber zuldssige Kostenarten und Kostenformen
erlassen werden.

Zu Nummer 4 (§ 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 — gestrichen-)

Da kunftig der Gesamtrisikoindikator nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 AltZertG - neu -
zu ermitteln ist und nicht mehr die Chancen-Risiko-Klasse, erlbrigt sich ein Simulationsver-
fahren zur Einordnung von Vertragen in Chancen-Risiko-Klassen. Die Satze 2 und 3 sind
daher zu streichen.

Zu Nummer 5 (§ 3a — gestrichen -)

Wesentliche Angaben zu Kosten, Risiken und Chancen der Vertrage werden an europai-
sche Vorgaben angeglichen. Zu Chancen und Risiken der Vertrage mussen Anbieter den
Gesamtrisikoindikator nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 AltZertG - neu - und die Ergeb-
nisse von Performanceszenarien § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 AltZertG - neu - angeben.
Die auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruhende Einordnung in Chancen-Risiko-Klassen
entfallt. Einer Produktinformationsstelle Altersvorsorge bedarf es deshalb kinftig nicht
mehr. § 3a AltZertG ist daher ersatzlos zu streichen.
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Zu Nummer 6 (§ 4)
Zu Buchstabe a (§ 4 Absatz 1 Satz 3 — neu -)

Es wird klarstellend aufgenommen, dass die erforderlichen Ang_aben und Unterlagen, bei-
spielsweise bei der Beantragung einer Zertifizierung oder einer Anderungsanzeige, in deut-
scher Sprache vorzulegen sind.

Zu Buchstabe b (§ 4 Absatz 3 Satz 3)

Ein Spitzenverband der in § 1 Absatz 2 AltZertG genannten Anbieter kann die Zertifizierung
eines ausschlieBlich als Muster verwendbaren Vertrages beantragen. Nach geltendem
Recht hat der Spitzenverband Versicherungen oder Vollmachten seiner Mitgliedsunterneh-
men der Zertifizierungsstelle schriftlich vorzulegen. Kinftig ist auch die elektronische Da-
tentbermittlung maglich. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Burokratieabbau.

Zu Nummer 7 (§ 6)

Die Vorschrift zur Verordnungserméachtigung wird vor dem Hintergrund der umfangreichen
Anderungen durch dieses Gesetz insgesamt neu geordnet und konkretisiert.

§ 6 Absatz 1

Wie bisher kdnnen durch Rechtsverordnung ndhere Bestimmungen Uber das Zertifizie-
rungsverfahren erlassen werden. Angesichts der neuen Produktwelt in der geforderten pri-
vaten Altersvorsorge kénnen Konkretisierungen oder Spezifikationen Uber Altersvorsorge-
und Basisrentenvertrage im Sinne dieses Gesetzes auf Verordnungsebene getroffen wer-
den.

§ 6 Absatz 2

In Absatz 2 Nummer 1 wird sinngemal die bisherige Vorgabe aus § 6 - alt - ibernommen,
dass zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere zur besseren Ver-
gleichbarkeit der Produkte, ndhere Bestimmungen zu Art, Inhalt, Umfang und Darstellung
von Produktinformationsblattern und Informationspflichten geman den §§ 7 bis 7c getroffen
werden kdnnen. Die Formulierung wurde angepasst und konkretisiert, insbesondere dahin-
gehend, dass auch die Muster-Produktinformationen nach § 7 Absatz 4 von dieser Rege-
lung umfasst sind. Konkretisiert wurde zudem, dass auch nahere Bestimmungen zur Er-
mittlung einzelner Angaben auf den Produktinformationsblattern, Muster-Produktinformati-
onen sowie Informationen und Anzeigen gemal den §§ 7 bis 7c getroffen werden kénnen.

In Absatz 2 Nummer 2 wird erganzt, dass hinsichtlich der Bereitstellung der Muster-Produk-
tinformationen geman § 7 Absatz 4 nahere Vorgaben in einer Verordnung festgelegt wer-
den kénnen. Dazu gehdren Bestimmungen, die die Verdffentlichung der Muster-Produktin-
formationen durch die Anbieter betreffen. Regelungen kénnen beispielsweise die Art und
Weise betreffen, wie die Informationen zu veroffentlichen sind oder welche Fristen bei Er-
stellung und Aktualisierung der Muster-Produktinformationen einzuhalten sind. Es kdnnen
zudem nahere Bestimmungen zur elektronischen Ubermittlung der Muster-Produktinforma-
tionen getroffen werden. Dazu gehéren Festlegungen, die die Ubermittlung der Informatio-
nen nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernibertragung Uber eine amt-
lich bestimmte Schnittstelle gemaR § 7 Absatz 4 betreffen.

Zu Nummer 8 (§ 7)
Das Produktinformationsblatt fir Altersvorsorgevertrage wird neu geregelt. Hierbei wird zwi-

schen drei Gruppen von Altersvorsorgevertragen unterschieden: Altersvorsorgevertrage
nach § 1 Absatz 1, 1b oder 1c AltZertG, Altersvorsorgevertrage nach § 1 Absatz 1a Alt-
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ZertG sowie Altersvorsorgevertrage nach § 1 Absatz 1d AltZertG. Fir jede Gruppe werden
die in das Produktinformationsblatt aufzunehmenden Angaben aufgelistet, was die Vor-
schrift entzerrt und Ubersichtlicher macht. Da kilinftig weniger Zusatzelemente optional an-
geboten werden kénnen und einige Angaben wegfallen, werden die Produktinformations-
blatter einfacher und kurzer.

Produktinformationsblatter sind kunftig ausschlie3lich fur Altersvorsorgevertrage zu erstel-
len. Auf Basisrentenvertrage sind die vorvertraglichen Informationspflichten anzuwenden,
die je nach Typ des zugrunde liegenden Finanzprodukts (Versicherung, Finanzinstru-
ment/Wertpapierdienstleistung) sektorspezifisch gelten. Lebensversicherer missen Ver-
braucherinnen und Verbrauchern ein Informationsblatt nach § 4 Absatz 2 Satz 2 der VVG-
Informationspflichtenverordnung zur Verfligung stellen. Darin sind die Pramie, die Ab-
schluss- und Vertriebskosten und die Verwaltungskosten sowie die sonstigen Kosten je-
weils in Euro gesondert auszuweisen. Uber das Informationsblatt hinaus sind die nach den
§§ 1 und 2 der VVG-Informationspflichtenverordnung vorgeschriebenen Informationen zu
erteilen, darunter eine Modellrechnung und die Renditeminderung durch Kosten (Effektiv-
kosten) des angebotenen Vertrags. Wertpapierdienstleistungsunternehmen mussen nach
§ 63 Absatz 7 WpHG angemessene Informationen zur Verfigung stellen, die erforderlich
sind, damit die Kunden nach verninftigem Ermessen die Art und die Risiken der ihnen an-
gebotenen oder von ihnen nachgefragten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapier-
dienstleistungen verstehen und auf dieser Grundlage ihre Anlageentscheidung treffen kon-
nen. Dies schlie3t detaillierte Informationen zu Kosten und Nebenkosten sowie die Angabe
der Effektivkosten ein. Nahere Vorgaben zu den zu erteilenden Informationen ergeben sich
aus den Artikeln 47 bis 51 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565, die die Richtli-
nie 2014/65/EU (iber Mérkte fir Finanzinstrumente (MiFID 1I) erganzt. Im Ubrigen erhalt der
Kunde zu jedem Anlagegegenstand ein Informationsblatt.

Zu Buchstabe a (§ 7 — Uberschrift)

Auf Grund der Neufassung der Informationspflichten der Anbieter wird die Uberschrift neu
gefasst. Die neue Uberschrift berlicksichtigt, dass Produktinformationsblatter klinftig aus-
schliel3lich fur Altersvorsorgevertrage erstellt werden.

Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 1)

§ 7 Absatz 1 Satz 1

Mit der Aushandigung eines individuellen Produktinformationsblatts soll die Transparenz
des Altersvorsorgeprodukts fiir den Altersvorsorgenden erhéht werden.

§ 7 Absatz 1 Satz 2

Um die Fulle der Informationen auf dem Produktinformationsblatt flr die Garantieprodukte
und die Altersvorsorgedepot-Vertrage zu reduzieren und damit fir den Altersvorsorgenden
verstandlicher zu machen, ist das Produktinformationsblatt auf die wesentlichen Vertragsin-
formationen zu beschranken. Sollten weitergehende Informationen benétigt werden, kdn-
nen diese auch den Vertragsunterlagen enthommen werden.

§ 7 Absatz 1 Satz 3

Fir Altersvorsorgevertrage gemal § 1 Absatz 1a AltZertG, also insbesondere den Darle-
hensvertragen und den Bauspar-Kombikrediten, werden die Informationspflichten auf dem
Produktinformationsblatt fir einen besseren Uberblick in Satz 3 - neu - separat geregelt.

§ 7 Absatz 1 Satz 4
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Die vorvertraglichen Informationspflichten fiir die neu eingefiihrten Altersvorsorgevertrage
gemaR § 1 Absatz 1d AltZertG - neu -, den reinen Auszahlungsprodukten, werden fir einen
besseren Uberblick in Satz 4 — neu — separat geregelt.

8§ 7 Absatz 1 Satz 5 bis 7

Durch die Neufassung des § 7 AltZertG werden in den Satzen 5 bis 7 — neu — allgemeine
Regelungen zum Produktinformationsblatt thematisch zusammengefasst. Es wird ferner
klargestellt, dass das Produktinformationsblatt dem Vertragspartner kostenlos - im gegen-
seitigen Einvernehmen auch elektronisch - bereitzustellen ist.

Zu Buchstabe c (§ 7 Absatz 2)

Zu Doppelbuchstabe aa (§ 7 Absatz 2 Satz 2)

Folgeanderung, weil § 7 AltZertG kiinftig ausschlief3lich fur Altersvorsorgevertrage gilt.
Zu Doppelbuchstabe bb (§ 7 Absatz 2 Satz 4 und 5)

Um die versicherungsspezifischen Regelungen in § 7 Absatz 2 AltZertG zu bindeln, wer-
den allgemeine Regelungen zur kostenlosen Bereitstellung und zum rechtzeitigen Zugang
in den § 7 Absatz 1 AltZertG verschoben. Gleichzeitig wird ergénzend klargestellt, dass die
Angabe der Effektivkosten gemaf § 2a AltZertG bei Versicherungsvertradgen an die Stelle
der Kostenangabe gemal § 2 Absatz 1 Nummer 9 der VVG-Informationspflichtenverord-
nung tritt.

Zu Buchstabe d (§ 7 Absatz 3 Satz 5)

Redaktionelle Anpassung. Im AltZertG wird stets der Begriff ,Altersvorsorgezulage“ ent-
sprechend der gesetzlichen Definition in § 83 EStG verwendet. In § 7 Absatz 3 Satz 5 Alt-
ZertG wird der Begriff ,Zulage“ korrigiert. Eine Anderung des Regelungsinhaltes ist mit die-
ser Anderung nicht verbunden.

Zu Buchstabe e (§ 7 Absatz 4)

Absatz 4 wird neu gefasst. Die bisherige Bezeichnung ,Muster-Produktinformationsblatt*
wird ersetzt durch die Bezeichnung ,Muster-Produktinformationen®, um der zunehmend
elektronischen Bereitstellung und Ubermittiung von Informationen gerecht zu werden. Da-
mit wird sich gel6st von der Vorgabe, dass Muster-Produktinformationen auf einem DIN A4-
Blatt mit Formvorgaben darzustellen sind.

Die Muster-Produktinformationen sowie die Bestatigungen geman § 2a Absatz 3 AltZertG
mussen vor dem erstmaligen Vertrieb eines Tarifs erstellt sein. Die Erstellung ist erst nach
erfolgreicher Ubermittlung der Daten an das Bundeszentralamt fir Steuern gegeben. An-
bieter von Altersvorsorgevertragen nach § 1 Absatz 1 oder Absatz 1b AltZertG missen bei
jeder Ubermittlung von Muster-Produktinformationen bestatigen, dass mindestens ein Al-
tersvorsorgevertrag nach § 1 Absatz 1c¢ AltZertG angeboten wird.

Bei Anderungen der Angaben auf den Muster-Produktinformationen, wie zum Beispiel bei
einer Tarifanderung oder bei einer Anderung gesetzlicher Vorgaben, muss der Anbieter
unverzuglich die Muster-Produktinformationen aktualisieren. Muster-Produktinformationen
gelten erst nach erfolgreicher Ubermittlung der angepassten Daten an das Bundeszentral-
amt fur Steuern als aktualisiert.

Weiterhin sind die Muster-Produktinformationen vom Anbieter zu veroffentlichen, um den
Verbraucherinnen und Verbraucher Zugang zu den Produktinformationen zu geben. Um
eine bessere Vergleichbarkeit der am Markt angebotenen Produkte zu schaffen, wird das
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Bundeszentralamt flr Steuern ermachtigt, die Muster-Produktinformationen bereitzustellen,
damit Dritten die Daten zur Verfugung stehen. Dazu missen Anbieter dem Bundeszentral-
amt fur Steuern die Muster-Produktinformationen elektronisch tbermitteln. Nach § 6 Alt-
ZertG werden Einzelheiten unter anderem zur Ubermittlung der Daten ans Bundeszentral-
amt fur Steuern, zur Bereitstellung der Daten fur Dritte, zu Voraussetzungen, zu Fristen und
zur Veroffentlichung in einer Verordnung geregelt.

Zu Buchstabe f (§ 7 Absatz 6)

Aufgrund der Neuregelung der Informationspflichten fir Altersvorsorgevertrage geman § 1
Absatz 1d AltZertG in § 7 Absatz 1 Satz 4 AltZertG - neu - ist Absatz 6 anzupassen.

Der Bezug auf Basisrentenvertrage entfallt, weil flr Basisrentenvertrage kiinftig die Infor-
mationspflichten gemaf VVG-Informationspflichtenverordnung oder WpHG gelten.

Zu Nummer 9 (§ 7a)

Die jahrlichen Informationspflichten werden aufgrund der neuen Produktwelt und der vor-
genommenen Anderungen im Produktinformationsblatt gemaR § 7 AltZertG - neu - ange-
passt. Neben der garantierten Leistung in der Auszahlungsphase ist anzugeben, welche
Leistungen bei verschiedenen Performanceszenarien zu erwarten sind. Daruber hinaus
bleiben die bisher bereits bestehenden Angaben, wie z. B. die Verwendung der eingezahl-
ten Beitrage und Altersvorsorgezulagen, die Hohe des gebildeten Kapitals, die im abgelau-
fenen Beitragsjahr angefallenen tatsachlichen Kosten, die erwirtschafteten Ertrage, erhal-
ten. Fir Altersvorsorgevertrage gemaf § 1 Absatz 1a AltZertG werden die jahrlichen Infor-
mationspflichten fiir einen besseren Uberblick in Satz 2 - neu - separat geregelt.

Bei Basisrenten-Fondssparplanen erhalten die Kunden vom Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen in der Regel vierteljahrlich eine Aufstellung der Vermogenswerte nach Artikel 63
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 mit Angaben zu allen gehaltenen Finanzinstru-
menten und Geldern. Soweit das Wertpapierdienstleistungsunternehmen Finanzportfo-
lioverwaltungsdienstleistungen erbringt, hat es auch zu Gbermitteln den regelmafigen Be-
richt nach Artikel 60 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565, die zusatzliche Informati-
onen wie z. B. die Wertentwicklung im Berichtszeitraum und die zugeflossenen Ertrage ent-
halt. In den Bericht kann die Aufstellung der Vermdgenswerte integriert werden. Mindestens
jahrlich hat das Wertpapierdienstleistungsunternehmen Ex-post-Informationen Uber alle
Kosten und Nebenkosten sowohl in Bezug auf das/die Finanzinstrument(e) als auch die
Wertpapier- und Nebendienstleistung(en) zur Verfligung. Darliber hinaus muss das Wert-
papierdienstleistungsunternehmen nach Artikel 50 Absatz 9 der Delegierten Verordnung
(EU) 2017/565 jahrlich Informationen Uber die Gesamtkosten und Gesamtnebenkosten zur
Verfuigung stellen. Der Altersvorsorgende erhélt so einen Uberblick tiber die im Berichtsjahr
tatsachlich angefallenen Gesamtkosten und Gesamtnebenkosten.

Zu Nummer 10 (§ 7b Absatz 1)

8§ 7b Absatz 1 Satz 1 und 2

Die Information vor Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungsphase wird aufgrund
der neuen Produktwelt und der vorgenommenen Anderungen im Produktinformationsblatt
gemal § 7 AltZertG — neu — angepasst. In der Auszahlungsphase kann beispielsweise eine
lebenslange Leibrente oder nach § 1 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe b AltZertG — neu — ein
Auszahlungsplan, der frihestens mit der Vollendung des 85. Lebensjahres endet, vorgese-
hen sein. Aus diesem Grund muss der Vertragspartner Uber die Dauer der monatlichen
Leistungen in der Auszahlungsphase informiert werden. Nach § 1 Satz 1 Nummer 4 Buch-
stabe a AltZertG — neu — besteht auch die Mdglichkeit, dass 80 Prozent des gebildeten
Kapitals fUr eine lebenslange Leibrente verwendet wird, die wahrend der gesamten Aus-
zahlungsphase gleich bleibt oder steigt, und der verbleibende Teil des gebildeten Kapital
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auf Rechnung und Risiko des Vertragspartners angelegt wird, um daraus lebenslange Aus-
zahlungen in veranderlicher Hohe zu erbringen. Vor Beginn der Auszahlungsphase ist der
Vertragspartner deshalb gegebenenfalls Gber wertentwicklungsabhangige monatliche Leis-
tungen zu informieren.

Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AltZertG.

In § 7b AltZertG werden die Informationspflichten vor der Auszahlungsphase bestimmt. Der
frihestmogliche Beginn der Auszahlungsphase muss im Vertrag eindeutig geregelt sein.
Wurde ein Auszahlungszeitpunkt vertraglich nicht vereinbart, gilt als Beginn der Auszah-
lungsphase fur Altersvorsorgevertrage, die nach dem 31. Dezember 2011 abgeschlossen
wurden, die Vollendung des 62. Lebensjahres und ansonsten die Vollendung des 60. Le-
bensjahres. Damit ist gewahrleistet, dass Altersvorsorgende regelmalig rechtzeitig vor dem
frihestmoglichen Beginn der Auszahlungsphase informiert werden. Aufgrund der Anhe-
bung der Altersgrenze vom 62. Lebensjahr auf das 65. Lebensjahr gilt klinftig flr Altersvor-
sorgevertrage, die nach dem 31. Dezember 2026 abgeschlossen werden, die Vollendung
des 65. Lebensjahres als Beginn der Auszahlungsphase.

§ 7b Absatz 1 Satz 6

Die Bereitstellung der Informationen erfolgt flir den Vertragspartner kostenlos. Die Méglich-
keit, die Informationen elektronisch zur Verfligung zu stellen, wird eingerdumt; dies ist aber
nur im Einvernehmen mit dem Vertragspartner moglich.

Zu Nummer 11 (§ 7¢)

Die Vorgaben zur Anzeige einer Kostenanderung werden neu gefasst um der neuen Pro-
duktwelt und den vorgenommenen Anderungen im Produktinformationsblatt gemaR § 7 Alt-
ZertG - neu - Rechnung zu tragen. Anbieter von Altersvorsorgevertragen mussen im indivi-
duellen Produktinformationsblatt Angaben zu Kosten in der Anspar- und Auszahlungsphase
machen. Die bisherige Regelung wird dahingehend vereinfacht, dass eine Kostenande-
rungsanzeige immer nur dann notwendig ist, wenn sich die Kosten im Vergleich zu den im
vorvertraglichen Produktinformationsblatt ausgewiesenen Kosten der Anspar- und Auszah-
lungsphase erhéhen. Bisher musste bei jeder Anderung der Kosten eine Kostenanderungs-
anzeige durch den Anbieter erfolgen. Die notwendigen Angaben auf der Kostenanderungs-
anzeige wurden dahingehend spezifiziert, dass bei sich andernden Angaben jeweils die
Angabe vor und nach der Kostenanderung gegenuberzustellen ist. Bei der Gegenuberstel-
lung von Effektivkosten ist auf konsistente Berechnungsannahmen zu achten. Fur die Neu-
berechnung der Effektivkosten sind die geénderten Kosten anzusetzen, im Ubrigen aber
die gleichen Annahmen wie bei der erstmaligen Berechnung zu treffen.

Zu Nummer 12 (§ 7d — gestrichen -)

Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG - alt -.

Da die Mdglichkeit zum Erwerb weiterer Geschaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kbnnen die Regelungen zu der Sicherung bei Genos-
senschaften ersatzlos entfallen.

Zu Nummer 13 (§ 8)

Zu Buchstabe a (§ 8 — Uberschrift —)

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Uberschrift zur besseren Verstandlichkeit.
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Zu Buchstabe b (§ 8 Absatz 1 Satz 5 und 6)
Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG.

Da die Mdglichkeit zum Erwerb weiterer Geschaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kénnen die Regelungen fir die Genossenschaften in
Hinblick auf die Ricknahme, den Widerruf und dem Verzicht einer Zertifizierung ersatzlos
entfallen.

Zu Buchstabe c (§ 8 Absatz 2)

Nach geltendem Recht kann der Anbieter auf die Zertifizierung durch schriftliche Erklarung
gegenuber der Zertifizierungsstelle verzichten. Kinftig ist auch die elektronische Daten-
Ubermittlung maéglich. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Burokratieabbau.

Zu Buchstabe d (§ 8 Absatz 4)
Folgeénderungen zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG.

Da die Mdaglichkeit zum Erwerb weiterer Geschaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kdnnen die Regelungen zum Prifungsverband der
Genossenschaften ersatzlos entfallen.

Zu Nummer 14 (§ 11 Absatz 2 Satz 1)
Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 AltZertG — alt —.

Da die Mdglichkeit zum Erwerb weiterer Geschéaftsanteile an einer eingetragenen Genos-
senschaft nicht mehr angeboten wird, kdnnen die Regelungen zu den Genossenschaften
in Hinblick auf die Verschwiegenheitspflicht und zum Datenschutz ersatzlos entfallen.

Zu Nummer 15 (§ 12)
Zu Buchstabe a (§ 12 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2)
Folgeédnderung zu § 1 Absatz 1b bis 1d AltZertG - neu - und § 2a AltZertG.

Aufgrund der neuen Altersvorsorgeprodukte und der Aufnahme der entsprechenden Rege-
lungen in § 1 Absatz 1b bis 1d AltZertG ist der Verweis zur Erhebung einer Gebuhr bei der
Beantragung einer Zertifizierung entsprechend anzupassen. Die Kosten werden kinftig
durch die Neuregelung in § 2a AltZertG von einem Wirtschaftsprifer, vereidigten Buchpru-
fer oder Aktuar DAV geprift und entfallen hier.

Daruber hinaus ist die Angabe der Postanschrift der Zertifizierungsstelle nicht mehr erfor-
derlich und kinftig nicht mehr mitaufzunehmen.

Zu Buchstabe b (§ 12 Absatz 1a — neu -)

Die Zertifizierungsstelle erhalt von Anbietern steuerlich geférderter Altersvorsorgeprodukte
zahlreiche Anderungsanzeigen. Das heift, alle Anderungen, die nicht zu einer Neuzertifi-
zierung fuhren (das sind solche, die nicht ein Zertifizierungskriterium betreffen), kénnen an-
gezeigt werden und sind durch die Zertifizierungsstelle zu priifen. VerstoRen die Anderun-
gen nicht gegen Bestimmungen des AltZertG, teilt die Zertifizierungsstelle dies dem Anbie-
ter sodann mit. Der Arbeitsaufwand hinsichtlich der Uberpriifung der angezeigten Anderun-
gen ist oftmals vergleichbar mit dem bei einer Neuzertifizierung entstehenden Aufwand.
Dennoch sah das Gesetz bislang keine Gebuihr fiir die Bearbeitung dieser Anderungsan-
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zeigen vor. Mit der EinfUhrung der Gebuhr in § 12 Absatz 1a AltZertG soll der im Zusam-
menhang mit Anderungsanzeigen entstehende Verwaltungsaufwand kompensiert werden.

Eine Anrechnung der Geblihren fiir eine Anderungsanzeige auf die sich hieraus ergeben-
den Gebuhren fir eine etwaig erforderliche Neuzertifizierung ist erforderlich, um eine finan-
zielle Doppelbelastung der Anbieter zu vermeiden.

Zu Buchstabe c (§ 12 Absatz 2 Satz 1)

Nach geltendem Recht ist die Gebuhr durch schriftlichen Bescheid festzusetzen. Kunftig ist
auch die elektronische Datenubermittlung moglich. Im Rahmen der Digitalisierung dient
dies dem Burokratieabbau.

Zu Nummer 16 (§ 13 Absatz 1)

Es handelt sich um eine Anpassung der BuBRgeldvorschriften durch die in diesem Gesetz
vorgenommen Anderungen.

Zu Nummer 17 (§ 14 Absatz 7 bis 9 — neu -)

§ 14 Absatz 7

Die Regelungen in den Satzen 1 und 2 bleiben unverandert (siehe Artikel 5 Nummer 2).

In der Vergangenheit war es fur Anbieter moglich, Gesetzesanderungen, die ein Zertifizie-
rungskriterium betrafen, in ihren zertifizierten Vertragsmustern nachzuvollziehen und mit-
tels Anderungsanzeige bei der Zertifizierungsstelle anzuzeigen. Es konnten so Vertragsbe-
dingungen auf die gultige Rechtslage angepasst werden, ohne erneut eine Gebuhr fur eine
Neuzertifizierung leisten zu mussen. Vorteil dieser Regelung fir die Verwaltung war eine
erhebliche Aufwandsminderung pro Vertragsmuster, weil lediglich die geanderte Vertrags-
bedingung geprift wurde.

Aufgrund der erheblichen Anderungen im Zuge der jetzigen Reform kédme der Priifaufwand
jedoch dem bei einer Neuzertifizierung gleich, weswegen von der Méglichkeit einer Ande-
rungsanzeige abgesehen wird. Ein anbieterseitiger Bedarf, Altersvorsorgevertrage des al-
ten Rechts lediglich dahingehend anzupassen, dass diese dem nun geltenden Recht ent-
sprechen, wird nicht gesehen. Vielmehr ist aus Griinden einer héheren Akzeptanz bei den
Altersvorsorgenden davon auszugehen, dass Anbieter die Neuzertifizierung eines ganzlich
neuen Produktes vorziehen werden. Es wird daher auf die Ausnahme einer zulassigen An-
derungsanzeige verzichtet.

Die Regelung in Satz 3 stellt sicher, dass einzelne Anbieter keinen Wettbewerbsvorteil er-
langen, indem sie ihr Zertifikat und damit die Mdglichkeit des Vertriebs friher erhalten.

Zu dem Zeitpunkt, an dem die neuen Produkte abgeschlossen werden kdnnen und an dem
das neue Recht gilt, durfen die alten zertifizierten Vertrage nicht mehr abgeschlossen wer-
den. Diese Zertifikate gelten ab diesem Zeitpunkt als widerrufen (Satz 4).

Mit der Regelung in Satz 5 wird das Aussetzen der Frist gemal § 4 Absatz 5 Satz 1 Alt-
ZertG bestimmt. Dies ist erforderlich, da aufgrund der Neuregelungen mit einem erhebli-
chen Zertifizierungsaufwand gerechnet wird. Die Dreimonatsfrist ware vor dem Hintergrund
des erwarteten Aufkommens zu kurz.

Mit der Regelung in Satz 6 wird bestimmt, dass im gegenseitigen Konsens die Vertrags-
partner eines nach altem Recht zertifizierten Vertrages auf die Restverrentungspflicht ab
dem 85. Lebensjahr verzichten kdnnen, ohne dass dies Auswirkungen auf die Zertifizierung
des Vertrages hat.
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§ 14 Absatz 8 — neu —

Fur Bestandsvertrdge — sowohl die Altersvorsorgevertrage als auch die Basisrentenver-
trage, die vor dem 1. Januar 2027 abgeschlossen worden sind — gelten die bisherigen In-
formationspflichten und die bisher geltende Kostenstruktur fort.

Fir Basisrentenvertrage, die nach dem 31. Dezember 2026 abgeschlossen werden, gelten
§§ 2a, 7 bis 7c AltZertG n. F., auch wenn die Vertrage vor dem 1. Januar 2027 zertifiziert
wurden.

§ 14 Absatz 9 — neu —

Bereits nach geltendem Recht liel3 die Zertifizierungsstelle im Einzelfall Vertragsanpassun-
gen — insbesondere auf Grund von Gesetzesanderungen — ohne erneute Zertifizierung zu.
Diese Mdglichkeit soll auch flir die Umstellung der als Muster verwendbaren zertifizierten
Basisrentenvertrage auf das neue Recht geschaffen werden. Verweist ein zertifizierter Ba-
sisrentenvertrag in dem Vertrag auf die bisher geltenden §§ 2a, 7 bis 7c AltZertG, ist eine
neue Zertifizierung nicht erforderlich, wenn der Anbieter alle mit diesem Gesetz vorgenom-
menen Anderungen fir Basisrentenvertrage nachvollzieht und dies der Zertifizierungsstelle
mitteilt. Die Vertragsanpassung ist in allen Fallen der Zertifizierungsstelle vorzulegen, damit
diese Uberpriifen kann, ob sich die Anderungen im vorgegebenen Rahmen halten und kei-
ner neuerlichen Zertifizierung bedurfen, da die Zertifizierung als steuerlicher Grundlagen-
bescheid im Sinne des § 171 Absatz 10 AO fir behdrdliche Entscheidungen im Besteue-
rungsverfahren bindend ist. Geht bis zum 31. Dezember 2026 keine entsprechende Ande-
rungsanzeige ein, gilt dies als Verzicht auf das Zertifikat. Die Regelung dient zur Bereini-
gung des Datenbestandes und vermeidet Blrokratieaufwand auf Seiten des Anbieters als
auch der Verwaltung, da keine entsprechenden Verzichtserklarungen eingereicht und be-
arbeitet werden mussen.

Zu Artikel 7 (Weitere Anderung des Altersvorsorgevertrige-Zertifizierungsgesetzes
[1.1.2028])

Folgeédnderungen zu § 92a Absatz 2 Satz 3 — gestrichen —

Durch die Streichung des bisherigen Satzes 3 in § 92a Absatz 2 EStG sind die Vorschriften
zu den Minderungsbetragen nunmehr in § 92a Absatz 2 Satz 3 EStG geregelt. Die Ver-
weise im AltZertG werden entsprechend angepasst.

Zu Artikel 8 (Anderung der Altersvorsorge-Durchfithrungsverordnung [TnV])
Zu Nummer 1 (§ 5)

Zu Buchstabe a (§ 5 Absatz 1)

Folgeédnderung

Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzustandigkeit der Familienkassen des o6ffentli-
chen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBI. | S. 2835) wurde eine
grundlegende strukturelle Reform der Zustandigkeiten der Familienkassen des o6ffentlichen
Dienstes eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2024 ist die Kindergeldbearbeitung von den frihe-
ren Familienkassen des 6ffentlichen Dienstes vollstandig auf die Familienkassen der Bun-
desagentur fur Arbeit Ubergegangen. Die ZfA erhebt daher die erforderlichen Daten zur
Gewahrung der Kinderzulage ausschlief3lich im Rahmen des Datenabgleichs mit den Fa-
milienkassen der Bundesagentur fir Arbeit nach § 91 EStG.
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Zu Buchstabe b (§ 5 Absatz 2a — gestrichen -)
Folgeénderung zu § 5 Absatz 1

Die Regelung, dass die Familienkassen auch ihre Kurzbezeichnung anzuzeigen haben,
kann ersatzlos gestrichen werden, da die Kommunikation ausschlieBlich mit den Familien-
kassen der Bundesagentur fur Arbeit erfolgt.

Zu Nummer 2 (§ 9)
Folgeénderung zu § 5 Absatz 1

Die Uberschrift und die Bezeichnung werden jeweils angepasst, da der Datenabgleich aus-
schlief3lich mit den Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit erfolgt.

Zu Artikel 9 (Weitere Anderung der Altersvorsorge-Durchfithrungsverordnung
[1.1.2027])

Zu Nummer 1 (7)
Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 1 Satz 1)

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBI. |, S. 2294) wurde nach
Einflgung eines neuen § 10a Absatz 1a EStG der bisherige Absatz 1a zum neuen Ab-
satz 1b (Artikel 4 Nummer 5 Buchstaben a und b). Der Verweis in § 7 Absatz 2 Satz 1 Alt-
vDV wurde versehentlich nicht angepasst. Dies wird mit dieser Regelung nachgeholt. Zu-
dem wird die Abkurzung ,,Abs.“ aus Grinden der Rechtsformlichkeit durch die vollstandige
Angabe ,Absatz" ersetzt.

Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 2)
Folgeénderung zu § 10a Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Nummer 5 und § 86 EStG.

Nach geltendem Recht hat die zustandige Stelle nach § 81a EStG (z. B. Besoldungsstelle)
bei Vorliegen einer Einwilligung zur Weitergabe der fur einen maschinellen Datenabgleich
notwendigen Daten nach § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG Daten an die ZfA
zu Ubermitteln. Zu den Daten zahlten bisher auch solche zur Gewahrung der Kinderzulage,
insbesondere die Bestatigung, dass gegenlber dem Altersvorsorgenden Kindergeld fest-
gesetzt worden ist. Mit dem Gesetz zur Beendigung der Sonderzustandigkeit der Familien-
kassen des o6ffentlichen Dienstes im Bereich des Bundes vom 8. Dezember 2016 (BGBI. |
S. 2835) wurde eine grundlegende strukturelle Reform der Zustandigkeiten der Familien-
kassen des offentlichen Dienstes eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2024 ist die Kindergeldbe-
arbeitung von den friheren Familienkassen des offentlichen Dienstes vollstandig auf die
Familienkassen der Bundesagentur fir Arbeit (ibergegangen. Die ZfA erhebt daher die er-
forderlichen Daten ausschlieBlich im Rahmen der Datenabgleichs nach § 91 Absatz 1 EStG
bei den Familienkassen der Bundesagentur fur Arbeit. Aus diesem Grund entfallt kunftig
die Notwendigkeit, dass die zustandige Stelle die erforderlichen Daten zur Gewahrung der
Kinderzulage Ubermittelt.

Die Regelungen zur Ubermittlung der Daten fiir die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags
von der zustandigen Stelle an die zentrale Stelle kdnnen ersatzlos gestrichen werden.

Zudem wird die Abklrzung ,Abs.“ aus Grinden der Rechtsférmlichkeit durch das vollstan-
dige Wort ,Absatz® ersetzt.
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Zu Buchstabe c (§ 7 Absatz 3)
Folgeédnderungen zu § 10a Absatz 1 Satz 1 und § 91Absatz 1 Satz 1 EStG.

Die Regelungen zur Ubermittlung der Kinderdaten von der zustandigen Stelle an die zent-
rale Stelle bei einer Rickforderung des Kindergeldes kénnen ersatzlos gestrichen werden.

Zu Nummer 2 (§ 11 Absatz 1 Satz 1)
Folgeénderung zu § 93 Absatz 1 Satz 4 EStG.

Aufgrund der Neufassung des § 93 Absatz 1 Satz 4 ist der Verweis redaktionell anzupas-
sen. Eine Anderung der Regelung ist damit nicht verbunden. Zudem werden die Abkurzun-
gen ,Abs.“ und ,Nr.“ aus Grunden der Rechtsformlichkeit durch die vollstandigen Angaben
L<Absatz“ und ,Nummer* ersetzt.

Zu Nummer 3 (§ 14 Absatz 1)
Folgeénderungen zu § 86 EStG.

Die Regelungen zur Hohe der malRgebenden Einnahmen wurden fiir die Mindesteigenbei-
tragsberechnung nach § 86 EStG bendtigt; diese konnen nach Wegfall des individuellen
Mindesteigenbeitrags ersatzlos gestrichen werden. Die Uberschrift ist entsprechend anzu-
passen.

Zu Nummer 4 (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und 8)
Folgeénderung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 AltZertG.

Zur besseren Vergleichbarkeit und Erhéhung der Einfachheit entfallt bei den zertifizierten
privaten Altersvorsorgevertragen die Moglichkeit, das Risiko einer verminderten Erwerbs-
fahigkeit (Nummer 7) abzusichern bzw. eine Hinterbliebenenabsicherung abzuschlielen
(Nummer 8). Die bisherige Regelung zu den Aufzeichnungspflichten bei Absicherung die-
ser Risiken kénnen daher auf die Bestandsvertrage und auf Vereinbarungen im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung im Sinne des § 82 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2
EStG begrenzt werden.

Zu Artikel 10 (Weitere Anderung der Altersvorsorge-Durchfithrungsverordnung
[1.1.2028])

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 1 Nummer 2 und § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2)
Folgeédnderung zu § 52 Absatz 30a EStG.

Der bisherige § 52 Absatz 30b EStG wird durch die Neueinfligung des neuen § 52 Ab-
satz 30a EStG zum neuen § 52 Absatz 30c EStG. Die Verweise sind entsprechend anzu-
passen. Eine Anderung der Regelungen ergibt sich dadurch nicht.

Zu Nummer 2 (§ 18 Absatz 1)

Folgeédnderung zu § 22 Nummer 5 EStG.

Durch den Wegfall von zwei Satzen in § 22 Nummer 5 EStG ist die die Bescheinigungs-
pflicht des Anbieters nunmehr in § 22 Nummer 5 Satz 5 EStG geregelt. Zudem erfolgen

redaktionelle Anpassungen. Die Abklrzungen ,Abs.“ und ,Nr.“ werden aus Griinden der
Rechtsférmlichkeit durch die vollstandigen Angaben ,Absatz und ,Nummer* ersetzt.
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Zu Nummer 3 (§ 19 Absatz 3 Satz 2)
Folgeédnderung zu § 22 Nummer 5 EStG.

Durch den Wegfall von zwei Satzen in § 22 Nummer 5 EStG ist die Bescheinigungspflicht
des Anbieters nunmehr in § 22 Nummer 5 Satz 5 EStG geregelt. Zudem erfolgt eine redak-
tionelle Anpassung. Die Abkurzung ,Nr.” wird aus Grunden der Rechtsformlichkeit durch
die vollstdndige Angabe ,Nummer* ersetzt.

Zu Artikel 11 (Anderung des Wertpapierhandelsgesetzes [1.1.2027])

FUr Basisrenten-Fondssparpléane sollen kiinftig ausschlief3lich die Informationspflichten des
WpHG gelten, vgl. Begriindung zu § 7 AltZertG n. F. Mit den Anderungen des WpHG wird
die bisherige Sonderregelung fur Altersvorsorgevertrage und Basisrentenvertrage auf die
Altersvorsorgevertrage eingeschrankt.

Zu Artikel 12 (Anderung des Versicherungsvertragsgesetzes [1.1.2027])

Das europaische Recht sieht fir Versicherungsanlageprodukte besondere Informations-
und Sorgfaltspflichten vor Vertragsschluss und wahrend der Laufzeit vor. Dazu zahlen ins-
besondere Informationen Uber die Kosten nach § 7b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 VVG und
die Geeignetheitsprifung nach § 7c Absatz 1 VVG als Bestandteil der Beratung. Im Rah-
men der Geeignetheitsprifung werden u. a. die Kenntnisse und Erfahrungen des Versiche-
rungsnehmers und seine Anlageziele unter verschiedenen Gesichtspunkten (z. B. Rendite,
Risikotoleranz, Nachhaltigkeit) abgefragt. Am Ende erhalt der Versicherungsnehmer die
Geeignetheitserklarung nach § 7c Absatz 5 Satz 3 VVG, in der u. a. die bericksichtigten
Praferenzen (z. B. Nachhaltigkeitspraferenzen), Ziele und anderen kundenspezifischen
Merkmale aufgefuhrt sind. Der Versicherer darf dem Versicherungsnehmer nur Versiche-
rungsanlageprodukte empfehlen, die fir diesen geeignet sind und insbesondere dessen
Risikotoleranz und dessen Fahigkeit, Verluste zu ertragen, entsprechen.

Altersvorsorgevertrage im Sinne des AltZertG sind keine Versicherungsanlageprodukte. Im
Interesse der Altersvorsorgenden sollen kinftig die Geeignetheitsprufung und die Geeig-
netheitserklarung in der Beratung zu Altersvorsorgevertragen verpflichtend Anwendung fin-
den. Im beratungsfreien Geschéft ist die Angemessenheitspriifung nach § 7c Absatz 2 VVG
durchzufihren. Die Informationspflichten des § 7b VVG werden insoweit fir anwendbar er-
klart, als dem Versicherungsnehmer das Recht eingerdumt wird, eine Aufstellung der Kos-
ten und Gebuhren zu verlangen. Die Darstellung der Kosten in zusammengefasster Form
und weitere Informationen sind bereits durch die Bereitstellung des individuellen Produktin-
formationsblatts nach § 7 AltZertG und die jahrliche Informationspflicht nach § 7a AltZertG
sichergestellt; dies entspricht der geltenden Rechtslage bei Altersvorsorgevertragen von
Wertpapierdienstleistungsunternehmen (vgl. § 63 Absatz 7 Satz 8 bis 10 und Absatz 12
Satz 3 bis 5 WpHG).

Zu Artikel 13 (Anderung der VVG-Informationspflichtenverordnung [1.1.2027])

Fir Basisrenten-Lebensversicherungen sollen kiinftig ausschlieRlich die Informationspflich-
ten fir Versicherungsvertrage gelten, vgl. Begriindung zu § 7 AltZertG - neu -. Mit der An-
derung des § 2 Absatz 6 der VVG-Informationspflichtenverordnung wird die dort geregelte
Berechnung der Effektivkosten auch fir Basisrentenvertrage verbindlich. Der neue § 6 Ab-
satz 1 Nummer 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung verpflichtet Lebensversicherer,
auch kunftig jahrlich Gber die tatsachlich angefallenen Kosten des Basisrentenvertrags zu
informieren.
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Zu Artikel 14 (Inkrafttreten)
Zu Absatz 1
Das vorliegende Gesetz tritt grundsatzlich am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Die Anderungen in Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes (Artikel 1) sind nach der
allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG erstmals fur den Veranlagungs-
zeitraum 2026 anzuwenden.

Zu Absatz 2

Die wesentlichen Teile der Reform der steuerlich geférderten Altersvorsorge (Arti-
kel 2 und 6) sowie die entsprechenden Folgeadnderungen (Artikel 9 und 11 bis 13) sollen
am 1. Januar 2027 in Kraft treten, um mdglichst friihzeitig den stagnierenden Markt der
steuerlich geférderten privaten Altersvorsorge zu revitalisieren; zugleich soll der notwen-
dige Vorlauf bei den Anbietern fur die Entwicklung der neuen Altersvorsorgeprodukte, beim
Bundeszentralamt flr Steuern fir die Zertifizierung der neuen Altersvorsorgeprodukte so-
wie bei der Zentralen Zulagenstelle fur Altersvermégen und den Landern fir die programm-
technischen Umstellungen gewahrleistet werden.

Die Anderungen des Einkommensteuergesetzes (Artikel 2) sind nach der am 1. Ja-
nuar 2027 geltenden allgemeinen Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG erstmals fir
den Veranlagungszeitraum 2027 anzuwenden.

Zu Absatz 3

Die Anderungen, beispielsweise fiir die neue Besteuerung von Wohnférderkonten nach ei-
ner wohnungswirtschaftlichen Verwendung des Altersvorsorgevermogens oder zur Einbe-
ziehung von Grenzgangern in die steuerliche Forderung nach § 10a/ Abschnitt XI EStG,
erfordern eine Umstellung der IT-Verfahren, aber auch Ergdnzungen in den steuerlichen
Vordrucken. Durch ein Inkraftireten der Regelungen in Artikel 3 zum 1. Januar 2028 wird
der Finanzverwaltung die erforderliche Zeit fur die technische Umstellung eingeraumt.
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		1. § 5 wird durch den folgenden § 5 ersetzt:

		§ 5 „

		Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen





		2. Nach § 14 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefügt:





		Artikel 6

		Weitere Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes [1.1.2027]

		Das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 1 wird wie folgt geändert:

		2. § 2 Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:

		3. § 2a wird durch den folgenden § 2a ersetzt:

		„§ 2a

		Kosten, Verordnungsermächtigung





		4. § 3 Absatz 2 Satz 2 und 3 wird gestrichen.

		5. § 3a wird gestrichen.

		6. § 4 wird wie folgt geändert:

		7. § 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt:

		§ 6 „

		Rechtsverordnungen





		8. § 7 wird wie folgt geändert:

		Produktinformationsblatt für Altersvorsorgeverträge“.



		9. § 7a wird durch den folgenden § 7a ersetzt:

		„§ 7a

		Jährliche Informationspflicht





		10. § 7b Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

		11. § 7c wird durch den folgenden § 7c ersetzt:

		„§ 7c

		Kostenänderung





		12. § 7d wird gestrichen.

		13. § 8 wird wie folgt geändert:

		Rücknahme und Widerruf einer Zertifizierung, Verzicht auf Zertifizierung“.



		14. § 11 Absatz 2 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

		15. § 12 wird wie folgt geändert:

		16. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

		17. § 14 Absatz 7 wird durch die folgenden Absätze 7 bis 9 ersetzt:





		Artikel 7

		Weitere Änderung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes [1.1.2028]

		Das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		In § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und § 1 Absatz 1d Satz 1 wird die Angabe „§ 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1“ durch die Angabe „§ 92a Absatz 2 Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.





		Artikel 8

		Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung [TnV]

		Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2005 (BGBl. I S. 487), die zuletzt durch Artikel 31 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 5 wird wie folgt geändert:

		2. § 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:

		§ 9 „

		Besondere Mitteilungspflicht der Familienkassen der Bundesagentur für Arbeit









		Artikel 9

		Weitere Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung [1.1.2027]

		Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. § 7 wird wie folgt geändert:

		2. In § 11 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sowie in den Fällen des § 93 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c, Abs. 1a Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 und 3 des Einkommensteue...

		3. § 14 wird wie folgt geändert:

		4. § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und 8 wird durch die folgenden Nummern 7 und 8 ersetzt:





		Artikel 10

		Weitere Änderung der Altersvorsorge-Durchführungsverordnung [1.1.2028]

		Die Altersvorsorge-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 1 Absatz 1 Nummer 2 und in § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird jeweils die Angabe „§ 52 Absatz 30b des Einkommensteuergesetzes“ durch die Angabe „§ 52 Absatz 30c des Einkommensteuergesetzes“ ersetzt.

		2. § 18 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

		3. § 19 Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:





		Artikel 11

		Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes [1.1.2027]

		Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 69) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		In § 63 Absatz 7 Satz 8 und Absatz 12 Satz 3 sowie § 64 Absatz 2 Satz 4 Nummer 9 wird jeweils die Angabe „Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen“ durch die Angabe „Altersvorsorgeverträgen“ ersetzt.





		Artikel 12

		Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes [1.1.2027]

		Das Versicherungsvertragsgesetz vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 119) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 7b und 7c durch die folgende Angabe ersetzt:

		2. § 7b wird wie folgt geändert:

		Information bei Versicherungsanlageprodukten und Altersvorsorgeverträgen“.



		3. § 7c wird wie folgt geändert:

		Beurteilung von Versicherungsanlageprodukten und Altersvorsorgeverträgen; Berichtspflicht“.



		4. In § 59 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 wird jeweils die Angabe „7b und 7c“ durch die Angabe „7b Absatz 1 bis 3 Satz 1 und § 7c“ ersetzt.

		5. In der Anlage wird in Gestaltungshinweis 4 die Angabe „Bei Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen, für die ein individuelles Produktinformationsblatt nach § 7 Absatz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zu erstellen ist“ durch die...





		Artikel 13

		Änderung der VVG-Informationspflichtenverordnung [1.1.2027]

		Die VVG-Informationspflichtenverordnung vom 18. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3004), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1666) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

		1. In § 2 Absatz 6 Satz 4 wird die Angabe „Altersvorsorgeverträge und Basisrentenverträge im Sinne der §§ 1 und 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes“ durch die Angabe „Altersvorsorgeverträge im Sinne des § 1 des Altersvorsorgeverträge-...

		2. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:





		Artikel 14

		Inkrafttreten

		(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

		(2) Die Artikel 2, 6, 9 und 11 bis 12 treten am 1. Januar 2027 in Kraft.

		(3) Die Artikel 3, 4, 7 und 10 treten am 1. Januar 2028 in Kraft.
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Verordnung
des Bundesministeriums
der Finanzen

Verordnung zur Durchfiihrung des Mindeststeuergesetzes
betreffend den Umfang, die Ausgestaltung und den
Informationsaustausch von Mindeststeuer-Berichten
(Mindeststeuer-Bericht-Verordnung - MinStBV)

A. Problem und Ziel

Gemal § 75 des Mindeststeuergesetzes sind Unternehmensgruppen dazu verpflichtet,
einen Mindeststeuer-Bericht einzureichen. Zum Umfang und zur naheren Ausgestaltung
des Mindeststeuer-Berichts sowie zum Informationsaustausch wurden auf internationaler
Ebene weitere Vorgaben gemacht.

B. Losung

Das Bundesministerium der Finanzen wird durch § 99 Absatz 3 des Mindeststeuergeset-
zes dazu ermachtigt, mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften zur ndheren Ausge-
staltung und zum Informationsaustausch betreffend des Mindeststeuer-Berichts (§ 76 des
Mindeststeuergesetzes) zu erlassen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens.
E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fir Birgerinnen und Biirger

Keine.

E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Aus der Verordnung zur Durchfihrung des Mindeststeuergesetzes ergibt sich kein Erfll-
lungsaufwand fiir die Wirtschaft. Der Erflllungsaufwand ist bereits im Gesetz zur Umset-
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zung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewahrleistung einer globalen Min-
destbesteuerung und weiterer BegleitmaRnahmen (BGBI. 2023 | Nr. 397) enthalten.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Aus der Verordnung zur Durchfuhrung des Mindeststeuergesetzes ergibt sich kein Erful-
lungsaufwand fir die Verwaltung. Der Erflllungsaufwand ist bereits im Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewahrleistung einer globalen Min-
destbesteuerung und weiterer BegleitmaRnahmen (BGBI. 2023 | Nr. 397) enthalten.

F. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschliellich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Verordnung zur Durchfiihrung des Mindeststeuergesetzes
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Informationsaustausch von Mindeststeuer-Berichten
(Mindeststeuer-Bericht-Verordnung - MinStBV)

Bundeskanzleramt Berlin, 29. Oktober 2025
Staatsminister beim Bundeskanzler

An die

Prasidentin des Bundesrates
Frau Ministerprisidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratsprésidentin,

hiermit iibersende ich die vom Bundesministerium der Finanzen zu erlassende

Verordnung zur Durchfiihrung des Mindeststeuergesetzes betreffend
den Umfang, die Ausgestaltung und den Informationsaustausch von
Mindeststeuer-Berichten

(Mindeststeuer-Bericht-Verordnung — MinStBV)

mit Begriindung und Vorblatt.
Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80

Absatz 2 des Grundgesetzes herbeizufiihren.

Mit freundlichen Griiflen
Dr. Michael Meister
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Verordnung zur Durchfihrung des Mindeststeuergesetzes betref-
fend den Umfang, die Ausgestaltung und den Informationsaus-
tausch von Mindeststeuer-Berichten’

(Mindeststeuer-Bericht-Verordnung — MinStBV)
Vom ...

Das Bundesministerium der Finanzen verordnet aufgrund des § 99 Absatz 3 des Min-
deststeuergesetzes vom 21. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 397), das durch Artikel 1
des Mindeststeueranpassungsgesetzes vom [...] 2025 (BGBI. 2025 | Nr. [...]) gedndert wor-
den ist:

§1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt fir den automatischen Austausch von Informationen zu den Be-
richtspflichten nach dem Mindeststeuergesetz mit den Vertragsstaaten gema § 75 Ab-
satz 4 des Mindeststeuergesetzes aufgrund der Richtlinie 2011/16/EU. Die Verordnung re-
gelt zugleich die Besonderheiten beim Erstellen des Mindeststeuer-Berichts flr berichts-
pflichtige Geschaftseinheiten.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Fur diese Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen des Mindeststeuergeset-
zes und die in den nachstehenden Absatzen aufgeflhrten Definitionen.

(2) Ein Umsetzungssteuerhoheitsgebiet ist ein Steuerhoheitsgebiet, das im jeweiligen
Geschéftsjahr entweder eine anerkannte Primar- oder eine anerkannte Sekundarergan-
zungssteuerregelung oder beide Regelungen umgesetzt hat.

(3) Ein Nur-NES-Steuerhoheitsgebiet ist ein Steuerhoheitsgebiet, das im jeweiligen
Geschéftsjahr eine anerkannte nationale Erganzungssteuer umgesetzt hat und in diesem
Geschéaftsjahr kein Umsetzungssteuerhoheitsgebiet ist.

(4) Ein SES-Steuerhoheitsgebiet ist ein Steuerhoheitsgebiet, das im jeweiligen Ge-
schaftsjahr eine anerkannte Sekundarerganzungssteuerregelung umgesetzt hat.

(5) Einzige Datenquelle bezeichnet die Datengrundlage auf deren Basis der Mindest-
steuer-Bericht nach den GloBE-Mustervorschriften ausgefullt wird.

! Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011
Uber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehérden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung
der Richtlinie 77/799/EWG (ABI. L 64 vom 11.3.2011, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU)
2025/872 des Rates vom 14. April 2025 (ABI. L, 2025/872, 6.5. 2025) geandert worden ist.
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§3
Zustandige Behorde

Zustandige Behdrde fir die Annahme und die Weiterleitung von Informationen nach
dem Mindeststeuergesetz und dieser Verordnung ist das Bundeszentralamt fir Steuern.

§4
Abschnitte des Mindeststeuer-Berichts

(1) Der Mindeststeuer-Bericht ist die in Anhang VII Abschnitt IV der Richtlinie (EU)
2011/16/EU verdffentlichte Standardvorlage und gliedert sich in den allgemeinen Abschnitt,
staatsbezogene Abschnitte sowie SES-Abschnitte.

(2) Der allgemeine Abschnitt des Mindeststeuer-Berichts enthalt allgemeine Angaben
zu der Unternehmensgruppe als Ganzes einschliel3lich ihrer Unternehmensstruktur und ei-
ner kurzen Zusammenfassung der GloBE-Informationen.

(3) Der staatsbezogene Abschnitt enthalt genaue Angaben zur Anwendung der
GloBE-Mustervorschriften und gegebenenfalls der nationalen Erganzungssteuer bezogen
auf ein jeweiliges Steuerhoheitsgebiet, in dem die Unternehmensgruppe tatig ist. Zum
staatsbezogenen Abschnitt z&hlen die Abschnitte 2 und 3 des Mindeststeuer-Berichts.

(4) Der SES-Abschnitt, Abschnitt 3.4.3 des Mindeststeuer-Berichts, enthalt Informati-
onen Uber die Zurechnung der Sekundarerganzungssteuer in Bezug auf ein Steuerhoheits-
gebiet.

§5
Informationsaustausch; Verteilungsansatz

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 75 Absatz 4 Satz 2 des Mindeststeuergesetzes
vor, so erfolgt die Ubermittlung des Mindeststeuer-Berichts an andere Steuerhoheitsgebiete
im Wege des automatischen Austauschs.

(2) Den allgemeinen Abschnitt erhalten sdmtliche Umsetzungssteuerhoheitsgebiete,
in denen entweder die oberste Muttergesellschaft oder Geschaftseinheiten der Unterneh-
mensgruppe belegen sind.

(3) Nur-NES-Steuerhoheitsgebiete erhalten den allgemeinen Abschnitt, mit Aus-
nahme der in Abschnitt 1.4 enthaltenen zusammenfassenden Ubersicht, wenn

1. inihnen Geschéaftseinheiten belegen sind,

2. inihnen Joint Ventures oder Joint-Venture-Tochtergesellschaften belegen sind, auf die
eine nationale Erganzungssteuer erhoben wird, oder

3. dort eine nationale Erganzungssteuer auf staatenlose Geschéaftseinheiten oder ein
staatenloses Joint Venture erhoben wird.

(4) Alle staatsbezogenen Abschnitte erhalt das Umsetzungssteuerhoheitsgebiet, in
dem die oberste Muttergesellschaft belegen ist. Diejenigen Steuerhoheitsgebiete, die Be-
steuerungsrechte nach einer anerkannten Primdr- oder nach anerkannten
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Sekundarerganzungssteuerregelung oder nach einer anerkannten nationalen Erganzungs-
steuer haben, erhalten zudem vorbehaltlich des Absatzes 5 die sie betreffenden staatsbe-
zogenen Abschnitte.

(5) Steuerhoheitsgebiete mit einem Besteuerungsrecht nach einer anerkannten Se-
kundarerganzungssteuerregelung und einem Anteil am Sekundarergdnzungssteuerbetrag
von null erhalten nur den SES-Abschnitt.

§6
Vereinfachte Berichterstattung in der Ubergangszeit

(1) Fir Geschéaftsjahre, die am oder vor dem 31. Dezember 2028 beginnen und vor
dem 1. Juli 2030 enden, gelten die Regelungen der Absatze 2 bis 4.

(2) In der Ubergangszeit kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschéaftseinheit fir
ein Steuerhoheitsgebiet eine vereinfachte Berichterstattung vorgenommen werden, wenn
die Pflichten des Absatzes 3 erflillt werden und der Steuererhéhungsbetrag

1. flr dieses Steuerhoheitsgebiet null betragt oder

2. nicht einzelnen Geschaftseinheiten oder im Fall eines Joint Ventures nicht einzelnen
Joint-Venture-Tochtergesellschaften zugeordnet werden muss.

Der Antrag nach Satz 1 ist fur jeden Teil der Unternehmensgruppe, fir den der effektive
Steuersatz separat zu ermitteln ist, gesondert zu stellen.

(3) Bei der vereinfachten Berichterstattung werden fir den betreffenden Teil der Un-
ternehmensgruppe im Mindeststeuer-Bericht die Informationen fir jedes Steuerhoheitsge-
biet auf aggregierter Basis und nicht fir jede einzelne Geschéaftseinheit oder jede einzelne
Joint-Venture-Tochtergesellschaft berichtet. Sdmtliche Hinzurechnungen und Kiirzungen
nach § 18 des Mindeststeuergesetzes kdnnen auf Nettobasis berichtet werden.

(4) Um die vereinfachte Berichterstattung vornehmen zu kénnen, missen Unterneh-
mensgruppen:

1. eine Buchfihrung einsetzen, das eine steuerhoheitsgebietsbezogene Berichterstat-
tung ermdoglicht und die nach dem Mindeststeuergesetz erforderlichen Berechnungen
genau und zuverlassig durchfihrt, einschlieRlich der Ermittlung des korrekten Belegen-
heitsstaats fur jede Geschéftseinheit, sofern dies fur die Berechnung des effektiven
Steuersatzes und der Erganzungssteuer relevant ist;

2. ein Verfahren einsetzen, das eine verlassliche Zuordnung der Rechnungslegungsda-
ten zu den einzelnen Steuerhoheitsgebieten ermdglicht und die Aggregation in den
Konzernabschluss sicherstellt, und

3. ein Verfahren zur Identifizierung aller Mindeststeuer-relevanten Anpassungen in jedem
Steuerhoheitsgebiet auf Basis von Einzelposten einsetzen, das ermdglicht, einzelne
Posten der korrekten Geschaftseinheit zuzuordnen, wenn dies fur die Genauigkeit der
Hinzurechnungen und Kiirzungen relevant ist.
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§7
Erstellen des Mindeststeuer-Berichts
(1) Der Mindeststeuer-Bericht ist auf Basis der GloBE-Mustervorschriften zu erstellen.
(2) Teile von Unternehmensgruppen, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind,
1. das die Voraussetzungen nach § 81 des Mindeststeuergesetzes erfiillt oder

2. dem allein die Besteuerungsrechte an der gesamten Unternehmensgruppe nach einer
anerkannten Primar- oder einer anerkannten Sekundarerganzungssteuerregelung zu-
stehen,

mussen die erforderlichen Berechnungen auf Basis der lokalen Gesetzgebung durchfiihren
und im Mindeststeuer-Bericht darstellen.

(3) Fuhrt die Nutzung der einzigen Datenquelle zu Unterschieden im Vergleich zur
lokalen Gesetzgebung, ist die Unternehmensgruppe verpflichtet, die Auswirkungen der Dif-
ferenzen im Mindeststeuer-Bericht darzulegen.

§8
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

EU-Rechtsakt:

Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 iber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehdrden im
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABI. L 64 vom 11.3.2011, S. 1), die
zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2025/872 des Rates vom 14. April 2025 (ABI. L, 2025/872, 6.5. 2025) geandert
worden ist
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Durch das Mindeststeuergesetz sind Unternehmensgruppen dazu verpflichtet, einen Min-
deststeuer-Bericht (GloBE Information Return) einzureichen. Zum Umfang, zur naheren
Ausgestaltung und zum Informationsaustausch wurden auf internationaler Ebene weitere
Vorgaben gemacht.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Das Bundesministerium der Finanzen wird durch § 99 Absatz 3 Mindeststeuergesetz dazu
ermachtigt, mit Zustimmung des Bundesrates die internationalen Vorgaben zum Mindest-
steuer-Bericht in nationales Recht umzusetzen.

ll. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Verordnungsentwurfs beigetragen (§ 43 Absatz 1 Nummer 13
GGO).

V. Alternativen

Keine.

V. Regelungskompetenz

Die Verordnungskompetenz des Bundesministeriums der Finanzen folgt aus § 99 Absatz 3

Mindeststeuergesetz.

VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europadischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Der Verordnungsentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen

Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VIl. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Diese Verordnung regelt eine Vereinfachung fiir eine Ubergangszeit eine erleichterte Be-
richterstattung fur den Mindeststeuer-Bericht.
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2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnung steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem sie
das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Damit wird der Indikatorenbereich 8.2
(Staatsverschuldung — Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen)
unterstutzt. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezuglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Verordnung dient der Sicherung des Steueraufkommens.

4. Erfiillungsaufwand

Aus der Verordnung zur Durchfihrung des Mindeststeuergesetzes ergibt sich kein Erfil-
lungsaufwand flr Blrgerinnen und Birger, die Wirtschaft und die Verwaltung. Die Auswir-
kungen sind bereits im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur
Gewahrleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer BegleitmalRnahmen
(BGBI. 2023 | Nr. 397) enthalten.

5. Weitere Kosten

Der Wirtschaft, einschlieRlich mittelstandischer Unternehmen, entstehen keine direkten
sonstigen Kosten.

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Regelungsfolgen

Unter Berticksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Mannern
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemal § 2 der
Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt.

Wegen der nicht signifikanten Auswirkungen auf den jahrlichen Erfullungsaufwand ist eine
Evaluierung der Regelungen nicht erforderlich.

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

§ 1 regelt den Anwendungsbereich der Verordnung. Sie betrifft den automatischen Infor-
mationsaustausch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den anderen Mitglied-
staaten der Europaischen Union. Aulerdem werden Besonderheiten beim Erstellen des
Mindeststeuer-Berichts festgelegt.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen)
Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Definitionen flr diese Verordnung. Daflr wird auch auf die Definitionen
im Mindeststeuergesetz zurlickgegriffen.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert das Umsetzungssteuerhoheitsgebiet. Dies sind Steuerhoheitsgebiete,
die eine Primar- oder Sekundarerganzungssteuerregelung umgesetzt haben.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, was ein Nur-NES-Steuerhoheitsgebiet ist.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, was ein SES-Steuerhoheitsgebiet ist.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt den Begriff der einzigen Datenquelle. Diese ist notwendig flir die Umsetzung
der im Januar 2025 veréffentlichten Verwaltungsileitlinie des Inclusive Framework on BEPS
fur die Anwendung der Artikel 8.1.4 und 8.1.5 der GloBE-Mustervorschriften.

Zu § 3 (Zustandige Behorde)

Das Bundeszentralamt fur Steuern ist in Deutschland die fur die Annahme und Weiterlei-
tung zustandige Behdrde. Dies regelt auch § 5 Absatz 1 Nummer 5h des Finanzverwal-
tungsgesetzes.

Zu § 4 (Abschnitte des Mindeststeuer-Berichts)

Zu Absatz 1

Absatz 1 dient der Ubersicht Uiber die verschiedenen Abschnitte des Mindeststeuer-Be-
richts.

Zu Absatz 2

Absatz 2 definiert, was der allgemeine Abschnitt ist.
Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, was der staatsbezogene Abschnitt ist.
Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, was der SES-Abschnitt ist.

Zu § 5 (Informationsaustausch; Verteilungsansatz)
Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt den Grundsatz des Austausch im Wege des automatischen Informations-
austauschs.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt, dass samtliche Umsetzungssteuerhoheitsgebiete, in denen entweder die
oberste Muttergesellschaft oder Geschéftseinheiten belegen sind, den allgemeinen Ab-
schnitt erhalten.
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Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt, dass Nur-NES-Steuerhoheitsgebiete den allgemeinen Abschnitt ebenfalls
erhalten, allerdings nicht den Abschnitt 1.4.

Zu Nummer 1

Nur-NES-Steuerhoheitsgebiete erhalten den allgemeinen Abschnitt, mit Ausnahme des Ab-
schnitts 1.4, wenn dort Geschéftseinheiten belegen sind.

Zu Nummer 2

Nur-NES-Steuerhoheitsgebiete erhalten den allgemeinen Abschnitt, mit Ausnahme des Ab-
schnitts 1.4, wenn dort ein Joint Venture oder eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft, so-
fern die nationale Erganzungssteuer in Bezug auf diese erhoben wird, belegen sind.

Zu Nummer 3

Nur-NES-Steuerhoheitsgebiete erhalten den allgemeinen Abschnitt, mit Ausnahme des Ab-
schnitts 1.4, in Fallen, in denen die nationale Erganzungssteuer in Bezug auf staatenlose
Geschéftseinheiten oder ein staatenloses Joint Venture erhoben wird.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt, dass Steuerhoheitsgebiete, die Besteuerungsrechte, inklusive der nationa-
len Erganzungssteuer, haben, den staatsbezogenen Abschnitt erhalten. Darlber hinaus
erhalten auch samtliche Umsetzungssteuerhoheitsgebiete alle staatsbezogenen Ab-
schnitte, wenn dort die oberste Muttergesellschaft belegen ist.

Zu Absatz 5
Absatz 5 regelt, dass SES-Steuerhoheitsgebiete den SES-Abschnitt erhalten.
Zu § 6 (Vereinfachte Berichterstattung in der Ubergangszeit)

§ 5 setzt die Randziffern 8 bis 16 (Transitional simplified jurisdictional reporting framework)
des im Januar 2025 veroéffentlichten Dokuments der OECD zum GIoBE Information Return
um.

Zu Absatz 4
Zu § 7 (Erstellen des Mindeststeuer-Berichts)
Zu Absatz 1

Absatz 1 setzt die im Januar 2025 verdéffentlichten Verwaltungsleitlinie des Inclusive Frame-
work on BEPS fir die Anwendung der Artikel 8.1.4 und 8.1.5 der GloBE-Mustervorschriften
um.

Zu Absatz 2

Einige Unternehmensgruppen oder Teile davon sind von der Verpflichtung ausgenommen,
den Mindeststeuer-Bericht auf Basis der GloBE-Mustervorschriften zu berichten. Daflr
mussen sie entweder in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sein, welches die Vorausset-
zungen des § 81 Mindeststeuergesetz erfillt oder nur diesem einen Steuerhoheitsgebiet
Besteuerungsrechte an der gesamten Unternehmensgruppe zustehen. Wenn eine der
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Voraussetzungen erfillt ist, ist der Mindeststeuer-Bericht auf Basis des lokalen Rechnungs-
legungsstandards auszuftllen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 setzt Randziffer 24.3 der im Januar 2025 veréffentlichten Verwaltungsleitlinie des
Inclusive Framework on BEPS fur die Anwendung der Artikel 8.1.4 und 8.1.5 der GloBE-
Mustervorschriften um.

Zu § 8 (Inkrafttreten)

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
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Aufgrund des § 9 Absatz 4a Satz 5 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) werden im Einvernehmen
mit den obersten Finanzbehérden der Linder die in der anliegenden Ubersicht ausgewiesenen
Pauschbetrige fiir Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten fiir beruflich
und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2026 bekannt gemacht (Fettdruck
kennzeichnet die Anderungen gegeniiber der Ubersicht ab 1. Januar 2025 - BStB1 12024 S. 1549).

Bei eintdgigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tatigkeitsor-
tes im Ausland mafdgebend. Bei mehrtigigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt fiir die Ermitt-
lung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tage mit
24 Stunden Abwesenheit) im Hinblick auf § 9 Absatz 4a Satz 5 2. Halbsatz EStG insbesondere Fol-
gendes:

e Beider Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils ohne
Tatigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes mafdgebend, der vor 24 Uhr
Ortszeit erreicht wird.

e Beider Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der ent-
sprechende Pauschbetrag des letzten Tatigkeitsortes mafdgebend.

e Fiir die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes mafige-
bend, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht.

Siehe dazu auch Rz. 52 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von
Arbeitnehmern vom 25. November 2020 (BStBI I S. 1228).
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Schliefit sich an den Tag der Riickreise von einer mehrtédgigen Auswartstatigkeit zur Wohnung
oder ersten Tatigkeitsstitte eine weitere ein- oder mehrtigige Auswértstatigkeit an, ist fiir diesen
Tag nur die héhere Verpflegungspauschale zu beriicksichtigen. Im Ubrigen, insbesondere bei
Flug- und Schiffsreisen, ist R 9.6 Absatz 3 LStR zu beachten.

Zur Kiirzung der Verpflegungspauschale gilt Folgendes:

Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch
einen Dritten ist die Klirzung der Verpflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a Satz 8 ff. EStG tages-
bezogen vorzunehmen, d. h. von der fiir den jeweiligen Reisetag maf3gebenden Verpflegungspau-
schale (s. 0.) fr eine 24-stindige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG), unabhingig davon, in
welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfiigung gestellt wurde.

Beispiel:

Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtigigen Auswértstitigkeit in Straffburg
(Frankreich) zu seiner Wohnung zuriick. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung einge-
packt hat, reist er zu einer weiteren mehrtigigen Auswirtstatigkeit nach Kopenhagen (Dane-
mark) weiter. I erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Ubernachtungen - jeweils mit Frith-
stiick - wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt.

Fiir Dienstag ist nur die hohere Verpflegungspauschale von 50 € (Riickreisetag von Strafiburg:
36 €, Anreisetag nach Kopenhagen 50 €) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des Friithstiicks
im Rahmen der Ubernachtung in Straftburg ist die Verpflegungspauschale um 15 € (20 % der
Verpflegungspauschale Kopenhagen fiir einen vollen Kalendertag - 75 €) auf 35 € zu kiirzen.

Die festgesetzten Betrége fiir die Philippinen gelten auch fiir Mikronesien, die Betrige fir Trini-
dad und Tobago gelten auch fiir die zu dessen Amtsbezirk gehérenden Staaten Antigua und
Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen
sowie Suriname.

Fiir die in der Bekanntmachung nicht erfassten Lander ist der fiir Luxemburg geltende Pausch-
betrag mafigebend, fiir nicht erfasste Ubersee- und AuRengebiete eines Landes ist der fiir das
Mutterland geltende Pauschbetrag mafdgebend.

Die Pauschbetrige fiir Ubernachtungskosten sind ausschlieflich in den Fillen der Arbeitgeberer-
stattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur steuerlichen
Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBI I S. 1228).

Fiir den Werbungskostenabzug sind nur die tatsdchlichen Ubernachtungskosten mafigebend

(R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekos-
ten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBI I S. 1228); dies gilt entsprechend fiir den
Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR).
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Dieses Schreiben gilt entsprechend fiir doppelte Haushaltsfithrungen im Ausland (R 9.11
Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur steuerlichen
Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBI I S. 1228).
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.





Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | fir den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
von sowie bei | i (Jbernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden | Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
Agypten 50 33 112
Athiopien 44 29 159
Aquatorialguinea 42 28 166
Albanien 33 22 116
Algerien 47 32 120
Andorra 45 30 135
Angola 40 27 368
Argentinien 42 28 119
Armenien 29 20 107
Aserbaidschan 44 29 88
Australien
- Canberra 74 49 186
- Sydney 57 38 173
- im Ubrigen 57 38 173
Bahrain 48 32 153
Bangladesch 46 31 189
Barbados 54 36 206
Belgien 59 40 141
Benin 40 27 168
Bhutan 27 18 176
Bolivien 46 31 108
Bosnien und Herzegowina 32 21 109
Botsuana 40 27 105
Brasilien
- Brasilia 51 34 88
- Rio de Janeiro 69 46 140
- Sao Paulo 46 31 151
- im Ubrigen 46 31 88
Brunei 45 30 110
Bulgarien 38 25 109
Burkina Faso 39 26 230
Burundi 58 39 102
Chile 44 29 154
China






Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | fur den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
von sowie bei | i (Jbernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden [ Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
- Hongkong 83 56 209
- Peking 57 38 184
- Shanghai 48 32 142
- im Ubrigen 48 32 142
Costa Rica 60 40 127
Céte d’lvoire 60 40 171
Danemark 75 50 183
Dominikanische Republik 50 33 167
Dschibuti 77 52 255
Ecuador 27 18 103
El Salvador 65 44 161
Eritrea 46 31 78
Estland 39 26 125
Fidschi 32 21 183
Finnland 54 36 171
Frankreich
- Paris sowie die 58 39 159
Departments 77, 78, 91 bis 95
- im Ubrigen 53 36 105
Gabun 64 43 263
Gambia 40 27 161
Georgien 45 30 87
Ghana 46 31 203
Griechenland
- Athen 40 27 139
- im Ubrigen 36 24 150
Guatemala 46 31 124
Guinea 59 40 140
Guinea-Bissau 32 21 113
Honduras 57 38 198






Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | fir den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
von sowie bei | ¢ (Jbernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden | Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
Indien
- Bangalore 42 28 155
- Chennai 22 15 80
- Kalkutta 32 21 167
- Mumbai 53 36 218
- Neu Delhi 46 31 211
- im Ubrigen 22 15 80
Indonesien 45 30 179
Iran 33 22 196
Irland 64 43 164
Island 62 41 187
Israel 59 40 268
Italien
- Mailand 42 28 191
- Rom 48 32 150
- im Ubrigen 42 28 150
Jamaika 39 26 171
Japan
- Tokio 50 33 285
- Osaka 33 22 141
- im Ubrigen 33 22 141
Jordanien 57 38 134
Kambodscha 42 28 108
Kamerun 56 37 275
Kanada
- Ottawa 62 41 214
- Toronto 54 36 392
- Vancouver 63 42 304
- im Ubrigen 54 36 214
Kap Verde 38 25 90
Kasachstan 33 22 108
Katar 81 54 128
Kenia 48 32 217
Kirgisistan 35 24 80
Kolumbien 34 23 123






Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | flr den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
von sowie bei | i (Jbernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden | Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
Kongo, Republik 53 36 215
Kongo, Demokratische Republik 65 44 337
Korea, Republik 39 26 130
Kosovo 24 16 71
Kroatien 46 31 191
Kuba 51 34 170
Kuwait 63 42 224
Laos 35 24 71
Lesotho 28 19 104
Lettland 46 31 119
Libanon 69 46 146
Liberia 65 44 173
Liechtenstein 57 38 234
Litauen 48 32 124
Luxemburg 63 42 139
Madagaskar 33 22 116
Malawi 41 28 109
Malaysia 36 24 86
Malediven 70 47 200
Mali 42 28 141
Malta 59 40 191
Marokko 41 28 87
Marshall Inseln 45 30 112
Mauretanien 35 24 86
Mauritius 44 29 172
Mexiko 40 27 337
Moldau, Republik 26 17 73
Monaco 52 35 187
Mongolei 23 16 92
Montenegro 32 21 85
Mosambik 51 34 208
Myanmar 23 16 103
Namibia 28 19 146
Nepal 33 22 125






Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | flr den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
von sowie bei | ¢ (Jbernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden | Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
Neuseeland 58 39 148
Nicaragua 46 31 105
Niederlande 58 39 167
Niger 42 28 131
Nigeria 52 35 202
Nordmazedonien 27 18 89
Norwegen 75 50 139
Osterreich 50 33 117
Oman 64 43 141
Pakistan 41 28 199
Palau 51 34 193
Panama 41 28 82
Papua-Neuguinea 59 40 159
Paraguay 39 26 124
Peru 52 35 128
Philippinen 41 28 140
Polen
- Breslau 34 23 124
- Warschau 40 27 143
- im Ubrigen 34 23 124
Portugal 32 21 111
Ruanda 44 29 117
Rumanien 38 25 103
Russische Fdderation
- Moskau 30 20 235
— St. Petersburg 28 19 133
- im Ubrigen 28 19 133
Sambia 38 25 105
Samoa 39 26 105
San Marino 34 23 79
Sao Tomé — Principe 36 24 147
Saudi-Arabien
- Djidda 57 38 181
- Riad 56 37 186
- im Ubrigen 56 37 181






Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | fur den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
_von sowie bel | iy (Jpernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden | Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
Schweden 66 44 140
Schweiz
- Bern 82 55 195
- Genf 70 47 197
- im Ubrigen 70 47 195
Senegal 48 32 160
Serbien 27 18 97
Sierra Leone 57 38 145
Simbabwe 63 42 198
Singapur 71 48 277
Slowakische Republik 33 22 121
Slowenien 38 25 126
Spanien
- Barcelona 34 23 144
- Kanarische Inseln 36 24 103
- Madrid 42 28 131
- Palma de Mallorca 44 29 142
— im Ubrigen 34 23 103
Sri Lanka 36 24 112
Sudafrika
- Kapstadt 33 22 130
- Johannesburg 36 24 129
- im Ubrigen 29 20 109
Sidsudan 51 34 159
Tadschikistan 27 18 85
Taiwan 51 34 174
Tansania 44 29 97
Thailand 36 24 114
Togo 36 24 144
Tonga 29 20 102
Trinidad und Tobago 66 44 203
Tschad 42 28 155
Tschechische Republik 32 21 77
Tlrkei
- Ankara 32 21 110






Ubersicht liber die ab 1. Januar 2026 geltenden Pauschbetrige fiir
Verpflegungsmehraufwendungen und Ubernachtungskosten im Ausland
(Anderungen gegeniiber 1. Januar 2025 - BStBI | 2024 Seite 1549 - im Fettdruck)

Pauschbetrage fir
Verpflegungsmehr-
aufwendungen
bei einer | fur den An-
Abwesen- und
heitsdauer | Abreisetag Pauschbetrag
von sowie bei | i (Jbernach-
Land mindestens einer tungskosten
24 Stunden [ Abwesen-
je heitsdauer
Kalendertag [ von mehr als
8 Stunden je
Kalendertag
€ € €
- Izmir 44 29 120
- im Ubrigen 24 16 107
Tunesien 40 27 144
Turkmenistan 28 19 135
Uganda 45 30 207
Ukraine 33 22 180
Ungarn 32 21 85
Uruguay 40 27 113
Usbekistan 32 21 133
Vatikanstaat 48 32 150
Venezuela 51 34 178
Vereinigte Arabische Emirate 81 54 169
Vereinigte Staaten von Amerika
(USA)
- Atlanta 77 52 182
- Boston 63 42 333
- Chicago 65 44 233
— Houston 62 41 204
- Los Angeles 64 43 262
- Miami 65 44 256
- New York City 66 44 308
- San Francisco 59 40 327
- Washington, D. C. 66 44 203
- im Ubrigen 59 40 182
Vereinigtes Konigreich von
Grofbritannien und Nordirland
- London 66 44 163
- im Ubrigen 52 35 99
Vietnam 36 24 111
Weildrussland 21 14 148
Zentralafrikanische Republik 53 36 210
Zypern 42 28 125







BFH ¥
Bundesfinanzhof halt Grundsteuer ,Bundesmodell” fir o

verfassungskonform

10. Dezember 2025 - Nummer 078/25

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in drei Verfahren — Rechtssachen Il R 25/24,11 R 31/24 und Il R 3/25 -
aufgrund mundlicher Verhandlung am 12.11.2025 (vgl. Pressemitteilung Nummer 064/25 vom 16.10.2025
unter https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/terminvorschau-muendliche-

verhandlung-in-drei-verfahren-zur-grundsteuer-bundesmodell-am-mittwoch-12-november-2025/
[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/terminvorschau-
muendliche-verhandlung-in-drei-verfahren-zur-grundsteuer-bundesmodell-am-mittwoch-12-november-

2025/]) entschieden, dass er die Vorschriften des Ertragswertverfahrens, die nach dem sogenannten
Bundesmodell in elf Landern fir die Bewertung von Wohnungseigentum als Grundlage fur die Berechnung
der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen werden, fur verfassungskonform halt.

Zum jeweiligen Sachverhalt der drei Verfahren:

Geklagt hatten Wohnungseigentimer aus Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Berlin. Die Klager in dem
Verfahren Il R 25/24 sind Miteigentimer einer 54 gm umfassenden vermieteten Eigentumswohnung. Die
Wohnung befindet sich in guter Wohnlage in Koln, im Souterrain eines vor 1949 errichteten
Mehrfamilienhauses. Der Klagerin des Verfahrens Il R 31/24 gehort eine im Jahr 1995 erbaute,
selbstgenutzte Wohnung mit 70 gm Wohnflache in einer sachsischen Gemeinde. Der Klager in dem Verfahren
II R 3/25 ist Eigentumer einer vermieteten Wohnung mit 58 gm in einem vor 1949 erbauten
Mehrfamilienhaus in einfacher Wohngegend in Berlin. Das Finanzamt (FA) hatte in allen drei Fallen den
jeweiligen Grundsteuerwert zum Stichtag 01.01.2022 auf Basis des Ertragswertverfahrens (vgl. § 249 Abs. 1
Nr. 4,250 Abs. 2 Nr. 4,88 252 Satz 1 des Bewertungsgesetzes — BewG -) berechnet. Der festgestellte
Grundsteuerwert wurde dann der Festsetzung der Grundsteuer ab 01.01.2025 durch die jeweilige Kommune
zu Grunde gelegt. Nachdem die nach erfolglosem Einspruchsverfahren gegen die Berechnung des
Grundsteuerwerts angerufenen Finanzgerichte (FG) jeweils die Klagen als unbegriindet zurtickgewiesen
hatten, weil die Gerichte entgegen der Auffassung der Kldager die einschlagigen Bewertungsregeln fur
verfassungskonform und die Berechnungen der Grundsteuerwerte durch die Finanzverwaltung fur zutreffend
hielten, machten die Klager in den Revisionsverfahren vor dem BFH erneut jeweils umfangreiche VerstofRe
gegen das Grundgesetz (GG) geltend. Formell habe sich der Bundesgesetzgeber nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14,1 BvL 12/14,1 BvL 1/15,1 BvR 639/11, 1
BvR 889/12, durch das die damals geltenden Einheitswerte fur verfassungswidrig erklart wurden, fur den
Erlass des Grundsteuerreformgesetzes (GrStRefG) vom 26.11.2019 (BGBL | 2019, 1794) nur auf seine
Fortschreibungskompetenz aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestutzt. Die mit der noch vor Inkrafttreten des
GrStRefG im Jahr 2019 eingefuhrten konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz aus Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG
verbundenen gesetzgeberischen Gestaltungsmaoglichkeiten habe er nicht vollstandig ausgeschopft, was einer
Ermessensunterschreitung auf gesetzgeberischer Ebene gleichkomme. Das Bundesmodell leide an einem
erheblichen kompetenzrechtlichen Konstruktionsfehler. Inhaltlich habe der Gesetzgeber den
Belastungsgrund der Grundsteuer nicht hinreichend bestimmt. Ferner arbeite das Bundesmodell mit starken
Typisierungen und Pauschalierungen, die zu keiner realitatsgerechten Bewertung fuhren wurden. Die fur die
Steuerberechnung herangezogenen Parameter seien zu ungenau, um relativ im Verhaltnis der
Steuerpflichtigen untereinander gerechte, dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG
entsprechende Immobilienwerte abzubilden. Bei den Bodenrichtwerten gebe es oft keine hinreichenden





Daten, die Bodenrichtwertzonen seien haufig sehr grob gewahlt und objektspezifische Besonderheiten (zum
Beispiel abweichende GrundstiicksgrofRen oder Altlasten) wiirden nicht berticksichtigt. Die zur Berechnung
des Rohertrags des Grundstlicks herangezogenen landeseinheitlichen Nettokaltmieten seien zu pauschal
und wirden insbesondere innerhalb von Grof3stadten nicht unterscheiden, ob die Wohnung in einer teuren
Gegend oder einem sozialen Brennpunkt liege und ob sie hochwertig oder einfach ausgestattet sei.
Pauschalierte Zu- und Abschldage anhand Mietniveaustufen seien nicht fur die Grundsteuer, sondern fir die
Berechnung des Wohngeldes - und damit einer ,steuerfremden” Materie - erhoben worden.

Zu den wesentlichen Erwagungen des Il. Senats des BFH:

Der BFH bestatigte inhaltlich die Auffassungen der Vorinstanzen und versagte den Revisionen in der Sache
den Erfolg. Er ist nicht von der Verfassungswidrigkeit der in den Streitfallen anzuwendenden Regelungen
Uberzeugt; eine Vorlage an das BVerfG nach Art. 100 Abs. 1 GG kommt daher nicht in Betracht.

1. Formelle Verfassungsmafigkeit

Das GrStRefG ist nach Darstellung des BFH formell verfassungsgemaf. Insbesondere stand dem Bund nach
Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz zu. Diese Kompetenz wurde durch das
Gesetz zur Anderung des GG vom 15.11.2019 (Bundesgesetzblatt - BGBL - | 2019, 1546) mit Wirkung zum
21.11.2019 und damit noch vor Inkrafttreten des GrStRefG vom 26.11.2019 eingefugt. Unerheblich ist in
diesem Zusammenhang, dass sich der Gesetzgeber fur die Neuregelungen in der Begrindung zum
Gesetzentwurf auch auf die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 125a Abs. 2 Satz 1 GG gestuitzt hat, weil seiner
Ansicht nach mit dem Gesetzentwurf fortgeltendes Bundesrecht lediglich fortgeschrieben werde und keine
grundlegende Neukonzeption des Grundsteuerrechts beabsichtigt gewesen sei (vgl. Bundestagsdrucksache
19/11085, Seite 90). Entscheidend ist allein, dass sich zum Zeitpunkt der Verabschiedung der neuen
Regelungen durch das GrStRefG Ende November 2019 aus dem GG eine einschrankungslose Zustandigkeit
des Bundes ergab. Eine Ermessensunterschreitung liegt nicht vor. Selbst wenn der Gesetzgeber bei Erlass des
GrStRefG die ihm durch Art. 105 Abs. 2 Satz 1 GG eingeraumten gesetzgeberischen Gestaltungsmaglichkeiten
nicht vollstandig ausgeubt haben sollte, lasst dies seine Gesetzgebungskompetenz nach dieser Vorschrift
nicht entfallen.

2. Materielle Verfassungsmafigkeit

Der BFH ist nicht davon Uberzeugt, dass die Vorschriften des Ertragswertverfahrens gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) verstofden.

Das BVerfG hat wiederholt entschieden, dass Art. 3 Abs. 1 GG eine gleichheitsgerechte Ausgestaltung der
Bemessungsgrundlage einer Steuer fur alle Steuerpflichtigen verlangt. Die Bemessungsgrundlage muss so
gewahlt und ausgestaltet sein, dass sie den mit der Steuer verfolgten Belastungsgrund in der Relation der
Wirtschaftsglter zueinander realitatsgerecht abbildet. Der Gesetzgeber darf bei der Ausgestaltung
generalisierende, typisierende und pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit
unvermeidlich verbundenen Harten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoBen. Er darf sich
grundsatzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Besonderheiten durch Sonderregelungen
Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber kann Praktikabilitatserwagungen Vorzug vor Gesichtspunkten der
Ermittlungsgenauigkeit einraumen und dabei auch betrachtliche Bewertungs- und Ermittlungsunscharfen in





Kauf nehmen, um die Festsetzung und Erhebung der Steuer handhabbar zu halten (vgl.zum Beispiel BVerfG-
Urteil vom 10.04.2018 - 1 BvL 11/14).

Gemessen an diesen Vorgaben halt der BFH die Ausgestaltung des Ertragswertverfahrens fur
verfassungskonform. Der Gesetzgeber hat ein Bewertungssystem geschaffen, das konzeptionell einer
Verkehrswertorientierung folgt und darauf angelegt ist, im Durchschnitt aller zu bewertenden Objekte den
Lobjektiviert-realen Grundstiickswert” innerhalb eines Korridors des gemeinen Werts annaherungsweise
zutreffend zu erfassen.

Zu den folgenden wichtigen Streitpunkten hat der BFH wie folgt ausgefihrt:

a) Die vom Gesetzgeber gewahlten Bewertungsvorschriften sind grundsatzlich geeignet, den mit der Steuer
verfolgten Belastungsgrund in der Relation realitdtsgerecht abzubilden. Belastungsgrund fur die neue
Grundsteuer ist nach dem Willen des Gesetzgebers das Innehaben von Grundbesitz und die dadurch
vermittelte Moglichkeit einer ertragbringenden Nutzung, die sich im Sollertrag widerspiegelt und dem
Steuerpflichtigen eine entsprechende objektive Leistungsfahigkeit vermittelt.

b) Die MafRgeblichkeit von gesetzlich typisierten Bodenrichtwerten zur Bestimmung des Bodenwerts (vgl. 88
257 Abs. 1 Satz 1,247 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BewG), die eine Abweichung von 30 % nach oben oder nach unten
zwischen dem Wert des zu bewertenden Grundstiicks und dem fur die jeweils einschlagige
Bodenrichtwertzone als Durchschnittswert herangezogenen Bodenrichtwertgrundstiick grundsatzlich erlaubt
(vgl. &8 15 Abs. 1 Satz 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung), verstof3t nicht gegen eine realitats- und
relationsgerechte Bewertung im Sinne der Anforderungen des BVerfG. Die Bodenrichtwerte werden von den
Gutachterausschussen aus der Kaufpreissammlung (§ 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB) und damit aus Marktdaten
abgeleitet. Sie stellen durchschnittliche Lagewerte fiir den Grund und Boden in einer Bodenrichtwertzone
als raumlich zusammenhangendem Gebiet dar und konnen nicht jedes der einzelnen dort belegenen
Grundsticke individuell wertmafdig korrekt erfassen. Die bei einer typisierten Betrachtung zwangslaufig
auftretenden Wertverzerrungen werden dadurch begrenzt, dass die Grundstiicksmerkmale des
Bodenrichtwertgrundstiicks mit den vorherrschenden wertbeeinflussenden grund- und bodenbezogenen
Merkmalen des zu bewertenden Grundstuicks Ubereinstimmen mussen. Die gesetzliche Zulassigkeit der
Typisierung hinsichtlich der Ermittlung von Bodenrichtwerten, die sich auch im Rahmen der
Grundbesitzbewertung fur Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer
bewahrt hat, wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass im Einzelfall berechtigte und gerichtlich Gberprifbare
Einwendungen gegen die Art und Weise der Ermittlung der Bodenrichtwerte durch die Gutachterausschisse
vorliegen kdnnen.

) Ebenso wenig fuhren die fur die Wertberechnung von Wohnungseigentum im Ertragswertverfahren
heranzuziehenden pauschalierten Nettokaltmieten zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung. Die
aus dem Mikrozensus des Statistischen Bundesamts abgeleiteten Nettokaltmieten pro Quadratmeter
Wohnflache (vgl. Anlage 39 zum BewG) differenzieren zwar neben der Gebdudeart, dem Baujahr des
Gebadudes und der Wohnflache allein nach der Belegenheit der Wohnung in einem Bundesland und fihren
dadurch zu (immerhin) 45 moglichen unterschiedlichen Ansdtzen fir einen Mietzins; innerhalb des
jeweiligen Bundeslandes findet eine weitere ortliche Differenzierung nur aufgrund von pauschalierten Zu-
und Abschlagen anhand Mietniveaustufen statt, die auf der Eingruppierung flr Zwecke des Wohngeldbezugs
nach § 12 Abs. 3 des Wohngeldgesetzes in Verbindung mit & 1 Abs. 3 Anlage 1 Wohngeldverordnung und
somit einer fur die 6ffentliche Hand plausibel ermittelten Berechnungsgrundlage beruhen. Da die





Mietniveaustufen jeweils fur eine gesamte Gemeinde/Stadt festgelegt werden, unterbleibt dort eine
Differenzierung nach einzelnen Stadtteilen - auch in grofien Metropolen, in denen erhebliche
Mietzinsunterschiede bestehen konnen. Fur Immobilien in guten Lagen kommt es dadurch in der Regel zu
einem Ansatz unterhalb der tatsachlich gezahlten oder erzielbaren Mieten, wahrend der pauschalierte Ansatz
fur Immobilien in schlechteren Lagen haufig uber dem tatsachlich erzielbaren/erzielten Mietzins liegt. Dies
kann zu Ungleichbehandlungen fihren, weil die in der Nettokaltmiete zum Ausdruck kommende Ertragskraft
von Immobilien in guten Lagen nicht vollstandig erfasst wird. Diese mdglichen Ungleichbehandlungen sind
nach Auffassung des BFH jedoch durch das legitime Ziel eines weitgehend automatisierten
Grundsteuervollzugs verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Dadurch vereinfacht der Gesetzgeber im
Massenverfahren die Bewertung von rund 36 Millionen Grundstiicken zu dem Zeitpunkt der
Hauptfeststellung unabhangig davon, ob die Wohnung vermietet ist. Denn die Anknlipfung an tatsachliche
Mieten wirde angesichts des hoheren Vollzugsaufwands die von dem Gesetzgeber beabsichtigte
automatisierte Fortschreibung der Grundsteuerwerte zu den einzelnen Bewertungsstichtagen erschweren.
Eine Lagedifferenzierung innerhalb einer Gemeinde wird zudem Uber die Bodenrichtwerte und die in ihnen
zum Ausdruck kommende Standortwertigkeit der Grundstlicke bewirkt. Dies geschieht zum einen durch die
Berucksichtigung der Bodenrichtwerte an teureren Standorten Uber den Liegenschaftszinssatz (vgl. § 256
Abs. 3 BewG) und zum anderen in der Auspragung hoherer Bodenrichtwerte in einem dann hoheren
abgezinsten Bodenwert (vgl. § 257 in Verbindung mit § 247 BewG). Dadurch ist jedenfalls gewahrleistet, dass
sich fir dem Grunde nach ahnliche Grundstuicke einer Gemeinde/Stadt in Bezug auf Gebaudeart, Wohnflache
und Baujahr gleichwohl lagebedingt unterschiedliche Grundsteuerwerte ergeben kdnnen.Zudem gibt es fur
Steuerpflichtige die Mdglichkeit des Ansatzes einen niedrigeren gemeinen Werts als Grundsteuerwert, wenn
der Steuerpflichtige nachweist, dass der ermittelte Grundsteuerwert den nachgewiesenen gemeinen Wert
um mindestens 40 % Ubersteigt (vgl. § 220 Abs. 2 BewG in der ab 01.01.2025 geltenden Fassung).
Unterschiedliche Bewertungen vergleichbarer Immobilien bei Feststellung des Grundsteuerwerts - und
damit der ersten Stufe der Berechnung der am Ende zu zahlenden Grundsteuer - durften schlief3lich auf der
dritten Stufe der Grundsteuererhebung durch die jeweiligen Gemeinden in aller Regel zu betragsmaRig
Uberschaubaren Belastungsdifferenzen flhren, die verfassungsrechtlich noch hinnehmbar sind. Die
Steuermesszahl, mit der der Grundsteuerwert auf der zweiten Berechnungsstufe multipliziert wird, betragt
fur Wohnungseigentum nach & 15 Abs. 1 Nr. 2 a des Grundsteuergesetzes (GrStG) lediglich 0,31 Promille. Auf
den so ermittelten Betrag wendet die Gemeinde ihren Hebesatz an, um die Steuerschuld zu berechnen.
Aufgrund dieser Berechnung wirken sich selbst grofRere Abweichungen vom festgestellten Grundsteuerwert
auf der ersten Stufe bei der Steuerfestsetzung auf der dritten Stufe eher gering aus. Bei der Erhebung der
Grundsteuer gibt es zudem nach & 34 GrStG die Moglichkeit, die Grundsteuer in Hohe von 25 % zu erlassen,
wenn bei bebauten Grundstucken der normale Rohertrag um mehr als 50 % --zum Beispiel aufgrund von
Mietausfallen oder Leerstanden-- gemindert ist und der Steuerschuldner diese Minderung nicht zu vertreten
hat.

Nach Auffassung des BFH hat daher der Gesetzgeber hinsichtlich des Ertragswertverfahrens seinen
Spielraum bei der Abwagung der mit dem Bewertungskonzept verfolgten Ziele mit den damit notwendig
verbundenen Ungleichheiten nicht Uberschritten. Insbesondere durfte der Gesetzgeber dem durch das
BVerfG vorgegebenen Ziel, einen erneuten ,Bewertungsstau”zu vermeiden, indem die kiinftigen periodischen
Fortschreibungen automatisiert durchgefiihrt werden, eine hohe Bedeutung beimessen.

Zuriickweisung der Revisionen als unbegriindet in den Verfahren Il R 25/24 und II R 3/25

In den Rechtssachen Il R 25/24 und Il R 3/25 wurde die Revision jeweils als unbegriindet zurtickgewiesen.





Besonderheit in dem Verfahren Il R 31/24

In der Rechtssache Il R 31/24 war die Revision aus verfahrensrechtlichen Griinden teilweise begriindet. Vor
dem FG hatte die Klagerin sich neben dem Bescheid uber den Grundsteuerwert auch gegen den
Grundsteuermessbescheid gewendet. Das FG hatte die Klage gegen den Grundsteuermessbescheid (=
Folgebescheid des Grundsteuerwertbescheids) als unzuldssig angesehen, da die Klagerin keine besonderen
Einwande gegen den Grundsteuermessbescheid erhoben und ihr deshalb bezliglich dieses Bescheids das
Rechtsschutzbedurfnis gefehlt habe. Der BFH hingegen sah auch die Klage gegen den
Grundsteuermessbescheid als unbegriindet an.

Vollstandig abgefasste Urteile

Die vollstandig abgefassten Urteile in allen drei Verfahren werden Anfang 2026 vorliegen und auf der
Homepage des BFH unter https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online/

[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidungen/entscheidungen-online/]

veroffentlicht. Eine Woche vor Veroffentlichung wird ein zeitlicher Hinweis als Pressemitteilung unter
www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemitteilungen/

[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemitteilungen/] abrufbar sein.

Auswirkungen auf Steuerpflichtige

Die drei aktuellen Entscheidungen sind auch flir Wohnungseigentimer in den Landern Brandenburg, Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thiringen
von Bedeutung, da diese Lander ebenfalls das ,Bundesmodell” verwenden.

Fur Burgerinnen und Burger in Baden-Wurttemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen haben die
aktuellen Entscheidungen keine Konsequenzen, da diese Lander eigene Grundsteuermodelle verwenden.

Eine Ubersicht iiber die am BFH anhingigen Verfahren gegen Landermodelle finden Sie unter
https://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/

[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer/].

Der BFH plant, voraussichtlich im April 2026 mindliche Verhandlungen zum ,Landermodell Baden-
Wiirttemberg® durchzufiihren. Entsprechende Vorankiindigungen werden auf der Homepage des BFH unter
https://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer

[www.bundesfinanzhof.dehttps://www.bundesfinanzhof.de/de/anhaengige-verfahren/im-fokus-grundsteuer]/

eingestellt.

Pressestelle Tel. (089) 9231-400
Pressesprecher Tel.(089) 9231-300





